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Ausführungsordnung 
zum Vertrag über die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 

Patentwesens1 2 

Unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 19. März 1980 

Teil A 

Einleitende Regeln 

Regel 1 

Abkürzungen 

1.1 Bedeutung der Abkürzungen 
a) In dieser Ausführungsordnung wird die Bezeichnung "Ver-

trag" für den Vertrag über die internationale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Patentwesens verwendet. 

 
1 Übersetzung des englischen Originaltextes. 
2 Konsolidierte, ab 1. April 2007 geltende Fassung mit den von der PCT-Versammlung am 

14. April 1978, 3. Oktober 1978, 1. Mai 1979, 16. Juni 1980, 26. September 1980, 3. Juli 1981, 
10. September 1982, 4. Oktober 1983, 3. Februar 1984, 28. September 1984, 1. Oktober 1985, 
12. Juli 1991, 2. Oktober 1991, 29. September 1992, 29. September 1993, 3. Oktober 1995, 
1. Oktober 1997, 15. September 1998, 29. September 1999, 17. März 2000, 3. Oktober 
2000, 3. Oktober 2001, 1. Oktober 2002, 1. Oktober 2003, 5. Oktober 2004, 5. Oktober 
2005 und 3. Oktober 2006 beschlossenen Änderungen. Das Inkrafttreten und die Über-
gangsregelungen der Änderungen können auf der Internet-Seite der WIPO unter 
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.htm abgerufen werden. 
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b) In dieser Ausführungsordnung verweisen die Bezeichnungen 
"Kapitel" und "Artikel" auf die jeweils angegebenen Kapitel 
und Artikel des Vertrags. 

Regel 2 

Auslegung bestimmter Bezeichnungen 

2.1 "Anmelder" 
Die Bezeichnung "Anmelder" ist so auszulegen, dass sie auch einen 
Anwalt oder anderen Vertreter des Anmelders umfasst, sofern 
sich das Gegenteil nicht eindeutig aus der Fassung oder der Art 
der Bestimmung oder aus dem Zusammenhang ergibt, in dem diese 
Bezeichnung verwendet wird, wie beispielsweise in den Fällen, in 
denen sich die Bestimmung auf den Sitz, den Wohnsitz oder die 
Staatsangehörigkeit des Anmelders bezieht. 

2.2 "Anwalt" 
Die Bezeichnung "Anwalt" ist so auszulegen, dass sie einen nach 
Regel 90.1 bestellten Anwalt umfasst, sofern sich das Gegenteil 
nicht eindeutig aus der Fassung oder der Art der Bestimmung oder 
aus dem Zusammenhang ergibt, in dem die Bezeichnung verwen-
det wird. 

2.2bis "Gemeinsamer Vertreter" 
Die Bezeichnung "gemeinsamer Vertreter" ist so auszulegen, dass 
sie einen Anmelder umfasst, der nach Regel 90.2 als gemeinsamer 
Vertreter bestellt ist oder gilt. 

2.3 "Unterschrift" 
Die Bezeichnung "Unterschrift" ist dahin zu verstehen, dass sie, 
falls das nationale Recht, das vom Anmeldeamt oder von der zu-
ständigen Internationalen Recherchenbehörde oder von der mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde an-
gewendet wird, die Verwendung eines Siegels an Stelle einer Un-
terschrift vorschreibt, für die Zwecke dieses Amtes oder dieser 
Behörde Siegel bedeutet. 

2.4 "Prioritätsfrist" 
a) Die Bezeichnung "Prioritätsfrist" in bezug auf einen Priori-

tätsanspruch ist so auszulegen, dass sie den Zeitraum von 
12 Monaten ab Anmeldedatum der früheren Anmeldung, deren 
Priorität beansprucht wird, umfasst. Der Tag der Einreichung 
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der früheren Anmeldung ist nicht in diesen Zeitraum einzu-
schliessen. 

b) Regel 80.5 ist auf die Prioritätsfrist entsprechend anzuwenden. 

Teil B 

Regeln zu Kapitel I des Vertrags 

Regel 3 

Der Antrag (Form) 

3.1 Form des Antrags 
Der Antrag ist auf einem gedruckten Formblatt zu stellen oder als 
Computerausdruck einzureichen. 

3.2 Ausgabe von Formblättern 
Vorgedruckte Formblätter werden den Anmeldern vom Anmelde-
amt oder, auf Wunsch des Anmeldeamts, vom Internationalen Büro 
gebührenfrei zur Verfügung gestellt. 

3.3 Kontrolliste 
a) Der Antrag hat eine Liste zu enthalten, die angibt: 

i) die Gesamtblattzahl der internationalen Anmeldung und 
die Blattzahl jedes Bestandteils der internationalen An-
meldung: Antrag, Beschreibung (die Blattzahl eines Se-
quenzprotokollteils der Beschreibung ist gesondert an-
zugeben), Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung; 

ii) gegebenenfalls, dass der internationalen Anmeldung im 
Anmeldezeitpunkt eine Vollmacht (d.h. ein Schriftstück, 
in dem ein Anwalt oder ein gemeinsamer Vertreter er-
nannt wird), eine Kopie einer allgemeinen Vollmacht, ein 
Prioritätsbeleg, ein Sequenzprotokoll in elektronischer 
Form, ein Schriftstück über die Gebührenzahlung oder 
etwaige andere Unterlagen (die in der Kontrolliste im 
einzelnen aufzuführen sind) beigefügt sind; 
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iii) die Nummer der Abbildung der Zeichnungen, die nach 
Vorschlag des Anmelders mit der Zusammenfassung bei 
ihrer Veröffentlichung abgedruckt werden soll; in Aus-
nahmefällen kann der Anmelder mehr als eine Abbildung 
vorschlagen. 

b) Die Liste wird vom Anmelder erstellt; unterlässt er dies, macht 
das Anmeldeamt die notwendigen Angaben; jedoch ist die in 
Abs. a Ziff. iii genannte Nummer vom Anmeldeamt nicht an-
zugeben. 

3.4 Gestaltung des Antrags im einzelnen 
Die Gestaltung des vorgedruckten Antragsformblatts und eines 
als Computerausdruck eingereichten Antrags wird vorbehaltlich 
Regel 3.3 durch die Verwaltungsvorschriften vorgeschrieben. 

Regel 4 

Der Antrag (Inhalt) 

4.1 Vorgeschriebener und wahlweiser Inhalt; Unterschrift 
a) Der Antrag hat zu enthalten: 

i) ein Antragsersuchen, 
ii) die Bezeichnung der Erfindung, 
iii) Angaben über den Anmelder und gegebenenfalls den 

Anwalt, 
iv) Angaben über den Erfinder, wenn das nationale Recht 

wenigstens eines Bestimmungsstaats die Erfindernennung 
zum Anmeldezeitpunkt verlangt. 

b) Der Antrag hat gegebenenfalls zu enthalten: 
i) einen Prioritätsanspruch, 
ii) einen Hinweis auf eine frühere internationale Recherche, 

Recherche internationaler Art oder andere Recherche, 
iii) eine Bezugnahme auf die Hauptanmeldung oder das 

Hauptpatent, 
iv) die Angabe der vom Anmelder gewählten zuständigen 

Internationalen Recherchenbehörde. 
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c) Der Antrag kann enthalten: 
i) Angaben über den Erfinder, wenn das nationale Recht 

keines Bestimmungsstaats die Erfindernennung im An-
meldezeitpunkt verlangt, 

ii) einen Antrag an das Anmeldeamt auf Erstellung und Über-
mittlung des Prioritätsbelegs an das Internationale Büro, 
wenn die Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, 
bei dem nationalen Amt oder der zwischenstaatlichen 
Behörde eingereicht wurde, das oder die das Anmelde-
amt ist, 

iii) Erklärungen gemäss Regel 4.17, 
iv) eine Erklärung gemäss Regel 4.18, 
v) einen Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts. 

d) Der Antrag muss unterzeichnet sein. 

4.2 Antragsersuchen 
Das Antragsersuchen soll sinngemäss folgendes zum Ausdruck 
bringen und ist vorzugsweise wie folgt zu fassen: "Der Unter-
zeichnete beantragt, dass die vorliegende internationale Anmel-
dung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird." 

4.3 Bezeichnung der Erfindung 
Die Bezeichnung der Erfindung ist kurz (vorzugsweise zwei bis 
sieben Wörter, wenn in englischer Sprache abgefasst oder in die 
englische Sprache übersetzt) und genau zu fassen. 

4.4 Namen und Anschriften 
a) Bei natürlichen Personen sind der Familienname und der Vor-

name oder die Vornamen anzugeben; der Familienname ist vor 
dem oder den Vornamen anzugeben. 

b) Bei juristischen Personen ist die volle amtliche Bezeichnung 
anzugeben. 

c) Anschriften sind in der Weise anzugeben, dass sie die üblichen 
Anforderungen für eine schnelle Postzustellung an die angege-
bene Anschrift erfüllen, und müssen in jedem Fall alle mass-
geblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschliesslich 
der Hausnummer, enthalten. Schreibt das nationale Recht des 
Bestimmungsstaats die Angabe der Hausnummer nicht vor, so 
hat die Nichtangabe der Nummer in diesem Staat keine Fol-
gen. Um eine schnelle Kommunikation mit dem Anmelder zu 



6 

ermöglichen, wird empfohlen, eine Fernschreibanschrift, die 
Telefon und Telefaxnummern oder entsprechende Angaben zu 
ähnlichen Einrichtungen zur Nachrichtenübermittlung des 
Anmelders oder gegebenenfalls des Anwalts oder gemeinsa-
men Vertreters anzugeben. 

d) Für jeden Anmelder, Erfinder oder Anwalt darf nur eine An-
schrift angegeben werden; ist jedoch zur Vertretung des An-
melders oder, bei mehreren Anmeldern, aller Anmelder kein 
Anwalt bestellt worden, so kann der Anmelder oder, bei meh-
reren Anmeldern, der gemeinsame Vertreter zusätzlich zu den 
im Antrag angegebenen Anschriften eine Zustellanschrift an-
geben. 

4.5 Anmelder 
a) Der Antrag hat zu enthalten: 

i) Namen, 
ii) Anschrift und 
iii) Staatsangehörigkeit sowie Sitz oder Wohnsitz des An-

melders oder, bei mehreren Anmeldern, jedes Anmelders. 
b) Die Staatsangehörigkeit des Anmelders ist durch Angabe des 

Namens des Staats, dem der Anmelder angehört, anzugeben. 
c) Der Sitz oder Wohnsitz des Anmelders ist durch Angabe des 

Staats, in dem der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat, 
anzugeben. 

d) Im Antrag können für verschiedene Bestimmungsstaaten ver-
schiedene Anmelder angegeben werden. In diesem Fall sind 
der oder die Anmelder für jeden Bestimmungsstaat oder jede 
Gruppe von Bestimmungsstaaten anzugeben. 

e) Ist der Anmelder bei dem als Anmeldeamt handelnden natio-
nalen Amt registriert, so kann der Antrag die Nummer oder 
sonstige Angabe enthalten, unter welcher der Anmelder regist-
riert ist. 

4.6 Erfinder 
a) Findet Regel 4.1 Abs. a Ziff. iv oder Abs. c Ziff. i Anwendung, 

so sind im Antrag Name und Anschrift des Erfinders oder, bei 
mehreren Erfindern, der Erfinder anzugeben. 

b) Ist der Anmelder zugleich der Erfinder, so hat der Antrag an 
Stelle der Angabe nach Abs. a eine entsprechende Erklärung 
zu enthalten. 
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c) Der Antrag kann verschiedene Personen für verschiedene Be-
stimmungsstaaten als Erfinder nennen, wenn in dieser Hin-
sicht die Voraussetzungen des nationalen Rechts der Bestim-
mungsstaaten nicht übereinstimmen. In diesem Fall hat der 
Antrag eine besondere Erklärung für jeden Bestimmungsstaat 
oder jede Staatengruppe zu enthalten, in denen eine bestimmte 
Person oder die gleiche Person als Erfinder angesehen wird 
oder in denen bestimmte Personen oder die gleichen Personen 
als Erfinder angesehen werden. 

4.7 Anwalt 
a) Ist ein Anwalt bestellt worden, so hat der Antrag eine entspre-

chende Angabe sowie den Namen und die Anschrift des An-
walts zu enthalten. 

b) Ist ein Anwalt bei dem als Anmeldeamt handelnden nationalen 
Amt registriert, so kann der Antrag auch die Nummer oder 
sonstige Angabe enthalten, unter welcher der Anwalt registriert 
ist. 

4.8 Gemeinsamer Vertreter 
Ist ein gemeinsamer Vertreter bestellt worden, so hat der Antrag 
eine entsprechende Angabe zu enthalten. 

4.9 Bestimmung von Staaten; Schutzrechtsarten; nationale und regio-
nale Patente 
a) Die Einreichung eines Antrags umfasst: 

i) die Bestimmung aller Vertragsstaaten, für die der Vertrag 
am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist; 

ii) eine Angabe, dass mit der internationalen Anmeldung für 
jeden Bestimmungsstaat, auf den Art. 43 oder 44 Anwen-
dung findet, jede Art von Schutzrecht beantragt wird, die 
durch Bestimmung des betreffenden Staats zugänglich ist; 

iii) eine Angabe, dass mit der internationalen Anmeldung für 
jeden Bestimmungsstaat, auf den Art. 45 Abs. 1 Anwen-
dung findet, ein regionales Patent und, sofern nicht Art. 45 
Abs. 2 Anwendung findet, ein nationales Patent beantragt 
wird. 

b) Wenn das nationale Recht eines Vertragsstaats am 5. Oktober 
2005 vorsieht, dass die Einreichung einer internationalen An-
meldung, die diesen Staat bestimmt und die Priorität einer in 
diesem Staat wirksamen früheren nationalen Anmeldung in 
Anspruch nimmt, dazu führt, dass die Wirkung der früheren 
nationalen Anmeldung mit denselben Folgen endet wie die 
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Zurücknahme der früheren nationalen Anmeldung, kann jeder 
Antrag, in dem die Priorität einer früheren in diesem Staat ein-
gereichten nationalen Anmeldung in Anspruch genommen 
wird, unbeschadet des Abs. a Ziff. i eine Angabe enthalten, 
wonach die Bestimmung dieses Staats nicht vorgenommen 
wird, sofern das Bestimmungsamt das Internationale Büro bis 
zum 5. Januar 2006 davon unterrichtet, dass dieser Absatz auf 
Bestimmungen des betreffenden Staats Anwendung findet und 
die Benachrichtigung am internationalen Anmeldedatum noch 
in Kraft ist. Diese Mitteilung wird vom Internationalen Büro 
unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

4.10 Prioritätsanspruch 
a) Jede Erklärung nach Art. 8 Abs. 1 ("Prioritätsanspruch") kann 

die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen bean-
spruchen, die in einem oder für ein Verbandsland der Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums oder in einem oder für ein Mitglied der Welthandelsor-
ganisation, das nicht Verbandsland dieser Übereinkunft ist, 
eingereicht wurden. Jeder Prioritätsanspruch muss im Antrag 
abgegeben werden; er besteht aus einer Erklärung des Inhalts, 
dass die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch ge-
nommen wird, und muss enthalten: 
i) das Datum, an dem die frühere Anmeldung eingereicht 

worden ist; 
ii) das Aktenzeichen der früheren Anmeldung; 
iii) wenn die frühere Anmeldung eine nationale Anmeldung 

ist, das Verbandsland der Pariser Verbandsübereinkunft 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder das Mit-
glied der Welthandelsorganisation, das nicht Verbands-
land dieser Übereinkunft ist, in dem sie eingereicht wor-
den ist; 

iv) wenn die frühere Anmeldung eine regionale Anmeldung 
ist, die Behörde, die nach dem jeweiligen regionalen Pa-
tentvertrag mit der Erteilung regionaler Patente beauftragt 
ist; 

v) wenn die frühere Anmeldung eine internationale Anmel-
dung ist, das Anmeldeamt, bei dem sie eingereicht wor-
den ist. 

b) Zusätzlich zu den nach Abs. a Ziff. iv oder v erforderlichen 
Angaben 
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i) können im Prioritätsanspruch ein oder mehrere Verbands-
länder der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des 
gewerblichen Eigentums angegeben werden, für die die 
frühere Anmeldung eingereicht worden ist, wenn diese 
eine regionale oder internationale Anmeldung ist; 

ii) ist die frühere Anmeldung eine regionale Anmeldung 
und ist mindestens einer der Mitgliedstaaten des regiona-
len Patentvertrags weder Verbandsland der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums noch Mitglied der Welthandelsorganisation, so ist 
im Prioritätsanspruch mindestens ein Verbandsland dieser 
Übereinkunft oder ein Mitglied dieser Organisation an-
zugeben, für das die frühere Anmeldung eingereicht wor-
den ist. 

c) Art. 2 Ziff. vi ist auf die Abs. a und b nicht anzuwenden. 
d) Sind am 29. September 1999 die mit Wirkung ab 1. Januar 2000 

geänderten Abs. a und b nicht mit dem von einem Bestim-
mungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so gel-
ten diese Absätze weiterhin in ihrer bis 31. Dezember 1999 
gültigen Fassung für dieses Bestimmungsamt, solange die Un-
vereinbarkeit dieser geänderten Absätze mit diesem Recht be-
steht, sofern dieses Amt das Internationale Büro bis zum 
31. Oktober 1999 davon unterrichtet. Diese Mitteilung wird 
vom Internationalen Büro unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

4.11 Bezugnahme auf eine frühere Recherche; Fortsetzung oder Teil-
fortsetzung oder Hauptanmeldung oder Hauptpatent 
a) Wenn 

i) für eine Anmeldung eine internationale Recherche oder 
eine Recherche internationaler Art gemäss Art. 15 Abs. 5 
beantragt worden ist, 

ii) der Anmelder wünscht, dass die Internationale Recher-
chenbehörde den internationalen Recherchenbericht ganz 
oder teilweise auf die Ergebnisse einer anderen Recher-
che als einer internationalen Recherche oder Recherche 
internationaler Art stützt, welche von dem für die inter-
nationale Anmeldung als Internationale Recherchenbe-
hörde zuständigen nationalen Amt oder der dafür zu-
ständigen zwischenstaatlichen Organisation durchgeführt 
worden ist, 
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iii) der Anmelder beabsichtigt gemäss Regel 49bis.1 Abs. a 
oder b den Wunsch zu äussern, dass die internationale 
Anmeldung in einem Bestimmungsstaat als Anmeldung 
für ein Zusatzpatent oder -zertifikat, einen Zusatzerfin-
derschein oder ein Zusatzgebrauchszertifikat behandelt 
wird, oder 

iv) der Anmelder beabsichtigt, gemäss Regel 49bis.1 Abs. d den 
Wunsch zu äussern, dass die internationale Anmeldung 
in einem Bestimmungsstaat als eine Fortsetzung oder 
Teilfortsetzung einer früheren Anmeldung behandelt 
wird, so hat der Antrag eine entsprechende Angabe zu 
enthalten und entweder die Anmeldung, für welche die 
frühere Recherche durchgeführt worden ist, anzugeben 
oder diese Recherche anderweitig näher zu bezeichnen 
oder die einschlägige Hauptanmeldung, das einschlägige 
Hauptpatent oder ein anderes Hauptschutzrecht anzu-
geben. 

b) Die Aufnahme einer Angabe in den Antrag gemäss Abs. a 
Ziff. iii oder iv hat keine Auswirkung auf die Durchführung 
der Regel 4.9. 

4.12, 4.13 und 4.14 [Gestrichen] 

4.14bis Wahl der Internationalen Recherchenbehörde 
Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehörden für die 
Durchführung der Recherche zur internationalen Anmeldung zu-
ständig, so hat der Anmelder die von ihm gewählte Internationale 
Recherchenbehörde im Antrag anzugeben. 

4.15 Unterschrift 
a) Vorbehaltlich Abs. b ist der Antrag vom Anmelder oder bei 

mehreren Anmeldern von allen Anmeldern zu unterzeichnen. 
b) Reichen zwei oder mehr Anmelder eine internationale Anmel-

dung ein, in der ein Staat bestimmt ist, dessen nationales Recht 
die Einreichung von nationalen Anmeldungen durch den Er-
finder vorschreibt, und verweigert ein Anmelder für diesen 
Bestimmungsstaat, der Erfinder ist, die Unterzeichnung des 
Antrags oder konnte er trotz Anwendung gebührender Sorg-
falt nicht aufgefunden oder erreicht werden, so muss der An-
trag von diesem Anmelder nicht unterzeichnet werden, wenn 
er von wenigstens einem Anmelder unterzeichnet ist und eine 
Erklärung vorgelegt wird, die dem Anmeldeamt eine ausrei-
chende Begründung für das Fehlen der Unterschrift gibt. 
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4.16 Transkription oder Übersetzung bestimmter Wörter 
a) Werden Namen oder Anschriften in anderen Buchstaben als 

denen des lateinischen Alphabets geschrieben, so sind sie auch 
in Buchstaben des lateinischen Alphabets anzugeben, und 
zwar als blosse Transkription oder durch Übersetzung in die 
englische Sprache. Der Anmelder hat zu bestimmen, welche 
Wörter lediglich transkribiert und welche Wörter übersetzt 
werden. 

b) Der Name eines Landes, der in anderen Buchstaben als denen 
des lateinischen Alphabets angegeben ist, ist auch in englischer 
Sprache anzugeben. 

4.17 Erklärungen im Hinblick auf nationale Erfordernisse nach Regel 
51bis.1 Abs. a Ziff. i bis v 
Für die Zwecke des in einem oder mehreren Bestimmungsstaaten 
geltenden nationalen Rechts kann der Antrag eine oder mehrere 
der folgenden Erklärungen mit dem in den Verwaltungsvorschrif-
ten vorgeschriebenen Wortlaut enthalten: 
i) eine Erklärung hinsichtlich der Identität des Erfinders nach 

Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. i; 
ii) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. ii hinsichtlich 

der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des inter-
nationalen Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu 
erhalten; 

iii) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. iii hinsichtlich 
der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des inter-
nationalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren An-
meldung zu beanspruchen; 

iv) eine Erfindererklärung nach Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. iv, die 
nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften unterzeichnet 
sein muss; 

v) eine Erklärung nach Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. v hinsichtlich 
unschädlicher Offenbarungen oder Ausnahmen von der Neu-
heitsschädlichkeit. 

4.18 Erklärung über die Einbeziehung durch Verweis 
Beansprucht die internationale Anmeldung zu dem Zeitpunkt, an 
dem ein oder mehrere in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii genannte Bestand-
teile erstmals beim Anmeldeamt eingegangen sind, die Priorität 
einer früheren Anmeldung, so kann der Antrag eine Erklärung des 
Inhalts enthalten, dass, wenn ein in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. d 
oder e genannter Bestandteil der internationalen Anmeldung oder 
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ein Teil der Beschreibung, der Ansprüche, oder der Zeichnungen, 
auf den in Regel 20.5 Abs. a Bezug genommen wird, nicht in sons-
tiger Weise in der internationalen Anmeldung, aber vollständig in 
der früheren Anmeldung enthalten ist, dieser Bestandteil oder 
Teil, vorbehaltlich einer Bestätigung gemäss Regel 20.6, durch 
Verweis in die internationale Anmeldung, für die Zwecke der Re-
gel 20.6, einbezogen ist. Eine solche Erklärung kann, falls sie zu 
diesem Zeitpunkt nicht im Antrag enthalten war, dem Antrag 
hinzugefügt werden, wenn und nur wenn sie in sonstiger Weise in 
der internationalen Anmeldung enthalten war oder zusammen mit 
der internationalen Anmeldung zu diesem Zeitpunkt eingereicht 
wurde. 

4.19 Weitere Angaben 
a) Der Antrag darf keine weiteren als die in den Regeln 4.1 bis 

4.18 aufgeführten Angaben enthalten; die Verwaltungsvorschrif-
ten können die Aufnahme weiterer dort aufgeführter Angaben 
im Antrag gestatten, jedoch nicht zwingend vorschreiben. 

b) Enthält der Antrag andere als die in den Regeln 4.1 bis 4.18 
aufgeführten oder gemäss Abs. a nach den Verwaltungsvor-
schriften zulässige Angaben, so streicht das Anmeldeamt von 
Amts wegen diese zusätzlichen Angaben. 

Regel 5 

Die Beschreibung 

5.1 Art der Beschreibung 
a) In der Beschreibung ist zunächst die im Antrag angegebene 

Bezeichnung der Erfindung zu nennen; ferner 
i) ist das technische Gebiet, auf das sich die Erfindung be-

zieht, anzugeben; 
ii) ist der zugrundeliegende Stand der Technik anzugeben, 

soweit er nach der Kenntnis des Anmelders für das Ver-
ständnis der Erfindung, für die Recherche und die Prü-
fung als nützlich angesehen werden kann; vorzugsweise 
sind auch Fundstellen anzugeben, aus denen sich dieser 
Stand der Technik ergibt; 
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iii) ist die Erfindung, wie sie in den Ansprüchen gekennzeich-
net ist, so darzustellen, dass danach die technische Auf-
gabe (auch wenn nicht ausdrücklich als solche genannt) 
und deren Lösung verstanden werden können; ausserdem 
sind gegebenenfalls die vorteilhaften Wirkungen der Er-
findung unter Bezugnahme auf den zugrundeliegenden 
Stand der Technik anzugeben; 

iv) sind die Abbildungen der Zeichnungen, falls solche vor-
handen sind, kurz zu beschreiben; 

v) ist wenigstens der nach Ansicht des Anmelders beste Weg 
zur Ausführung der beanspruchten Erfindung anzugeben; 
dies soll, wo es angebracht ist, durch Beispiele und gege-
benenfalls unter Bezugnahme auf Zeichnungen gesche-
hen; fordert das nationale Recht eines Bestimmungsstaats 
nicht die Beschreibung des besten Weges, sondern lässt es 
die Beschreibung irgendeines Weges zur Ausführung 
(gleichgültig, ob er als der beste angesehen wird) genü-
gen, so hat die Nichtangabe des besten Weges zur Aus-
führung in diesem Staat keine Folgen; 

vi) ist im einzelnen anzugeben, falls dies nicht nach der Be-
schreibung oder der Natur der Erfindung offensichtlich 
ist, in welcher Weise der Gegenstand der Erfindung ge-
werblich verwertet, hergestellt und verwendet werden 
kann oder, wenn er nur verwendet werden kann, auf wel-
che Weise er verwendet werden kann; der Begriff "ge-
werblich" ist im weitesten Sinne wie in der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums zu verstehen. 

b) Die im Abs. a festgelegte Form und Reihenfolge sind einzuhal-
ten, ausser wenn wegen der Art der Erfindung eine abwei-
chende Form oder Reihenfolge zu einem besseren Verständnis 
oder zu einer knapperen Darstellung führen würde. 

c) Vorbehaltlich des Abs. b soll möglichst jedem der in Abs. a 
genannten Teile eine geeignete Überschrift vorangestellt wer-
den, wie sie in den Verwaltungsvorschriften vorgeschlagen wird. 
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5.2 Offenbarung von Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen 
a) Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere 

Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen, so muss die Be-
schreibung ein Sequenzprotokoll enthalten, das dem in den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht 
und diesem Standard entsprechend als gesonderter Teil der 
Beschreibung abgefasst ist. 

b) Enthält der Sequenzprotokollteil der Beschreibung freien Text 
im Sinne des in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
Standards, so muss dieser freie Text auch im Hauptteil der Be-
schreibung in deren Sprache erscheinen. 

Regel 6 

Die Ansprüche 

6.1 Zahl und Numerierung der Ansprüche 
a) Die Anzahl der Ansprüche hat sich bei Berücksichtigung der 

Art der beanspruchten Erfindung in vertretbaren Grenzen zu 
halten. 

b) Mehrere Ansprüche sind fortlaufend mit arabischen Zahlen zu 
numerieren. 

c) Die Art und Weise der Numerierung im Falle der Änderung 
von Ansprüchen wird durch die Verwaltungsvorschriften ge-
regelt. 

6.2 Bezugnahme auf andere Teile der Anmeldung 
a) Ansprüche dürfen sich, wenn dies nicht unbedingt erforderlich 

ist, im Hinblick auf die technischen Merkmale der Erfindung 
nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeich-
nungen stützen. Sie dürfen sich insbesondere nicht auf Hin-
weise stützen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschrei-
bung" oder "wie in Abbildung ... der Zeichnung dargestellt." 

b) Sind der internationalen Anmeldung Zeichnungen beigefügt, 
so sind die in den Ansprüchen genannten technischen Merk-
male vorzugsweise mit Bezugszeichen zu versehen, die auf diese 
Merkmale hinweisen. Die Bezugszeichen sind vorzugsweise in 
Klammern zu setzen. Ermöglichen die Bezugszeichen kein 
schnelleres Verständnis des Anspruchs, so sollen sie nicht auf-
genommen werden. Bezugszeichen können durch ein Bestim-
mungsamt für die Zwecke der Veröffentlichung durch dieses 
Amt entfernt werden. 
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6.3 Formulierung der Ansprüche 
a) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist durch Angabe der 

technischen Merkmale der Erfindung festzulegen. 
b) Wo es zweckdienlich ist, haben die Ansprüche zu enthalten: 

i) die Angabe der technischen Merkmale, die für die Festle-
gung des beanspruchten Gegenstands der Erfindung not-
wendig sind, jedoch - in Verbindung miteinander - zum 
Stand der Technik gehören, 

ii) einen kennzeichnenden Teil - eingeleitet durch die Worte 
"dadurch gekennzeichnet," "gekennzeichnet durch," 
"wobei die Verbesserung darin besteht" oder durch eine 
andere Formulierung mit der gleichen Bedeutung -, der 
in gedrängter Form die technischen Merkmale bezeich-
net, für die in Verbindung mit den unter Ziff. i angegebe-
nen Merkmalen Schutz begehrt wird. 

c) Fordert das nationale Recht des Bestimmungsstaats die in Abs. b 
vorgeschriebene Art der Formulierung der Ansprüche nicht, 
so hat der Nichtgebrauch dieser Formulierung in diesem Staat 
keine Folgen, sofern die Art der Formulierung der Ansprüche 
dem nationalen Recht dieses Staats genügt. 

6.4 Abhängige Ansprüche 
a) Jeder Anspruch, der alle Merkmale eines oder mehrerer ande-

rer Ansprüche enthält (Anspruch in abhängiger Form, nach-
folgend bezeichnet als "abhängiger Anspruch"), hat vorzugs-
weise am Anfang eine Bezugnahme auf den oder die anderen 
Ansprüche zu enthalten und nachfolgend die zusätzlich bean-
spruchten Merkmale anzugeben. Jeder abhängige Anspruch, 
der auf mehr als einen anderen Anspruch verweist ("mehrfach 
abhängiger Anspruch"), darf nur in Form einer Alternative auf 
andere Ansprüche verweisen. Mehrfach abhängige Ansprüche 
dürfen nicht als Grundlage für andere mehrfach abhängige 
Ansprüche dienen. Gestattet es das nationale Recht des als In-
ternationale Recherchenbehörde tätigen nationalen Amtes 
nicht, dass mehrfach abhängige Ansprüche anders als in den 
beiden vorstehenden Sätzen bestimmt abgefasst werden, so 
kann in den internationalen Recherchenbericht ein Hinweis 
nach Art. 17 Abs. 2 Bst. b aufgenommen werden, wenn An-
sprüche diesen Bestimmungen nicht entsprechen. Der Um-
stand, dass die Ansprüche nicht entsprechend diesen Bestim-
mungen abgefasst sind, hat in einem Bestimmungsstaat keine 
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Folgen, wenn die Ansprüche entsprechend dem nationalen 
Recht dieses Staats abgefasst sind. 

b) Jeder abhängige Anspruch ist dahin zu verstehen, dass er alle 
Beschränkungen des Anspruchs enthält, auf den er sich be-
zieht, oder im Falle mehrfacher Abhängigkeit alle Beschrän-
kungen des Anspruchs, mit dem er im Einzelfall in Verbin-
dung gebracht wird. 

c) Alle abhängigen Ansprüche, die sich auf einen oder mehrere 
vorangehende Ansprüche rückbeziehen, sind soweit möglich 
und auf die zweckmässigste Weise zu gruppieren. 

6.5 Gebrauchsmuster 
Jeder Bestimmungsstaat, in dem auf der Grundlage einer interna-
tionalen Anmeldung um die Erteilung eines Gebrauchsmusters 
nachgesucht wird, kann hinsichtlich der in den Regeln 6.1 bis 6.4 
geregelten Fragen an Stelle dieser Regeln sein nationales Gebrauchs-
musterrecht anwenden, sobald mit der Bearbeitung der internatio-
nalen Anmeldung in diesem Staat begonnen worden ist, unter der 
Voraussetzung, dass dem Anmelder eine Frist von mindestens 
zwei Monaten nach Ablauf der nach Art. 22 massgeblichen Frist 
gewährt wird, damit er seine Anmeldung den genannten Bestim-
mungen des nationalen Rechts anpassen kann. 

Regel 7 

Die Zeichnungen 

7.1 Flussdiagramme und Diagramme 
Flussdiagramme und Diagramme gelten als Zeichnungen. 

7.2 Frist 
Die in Art. 7 Abs. 2 Ziff. ii genannte Frist muss unter Berücksich-
tigung der Umstände des Falles angemessen sein und darf in kei-
nem Falle kürzer bemessen werden als zwei Monate seit dem 
Zeitpunkt, in dem die Nachreichung von Zeichnungen oder von 
zusätzlichen Zeichnungen nach der genannten Vorschrift schrift-
lich verlangt worden ist. 
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Regel 8 

Die Zusammenfassung 

8.1 Inhalt und Form der Zusammenfassung 
a) Die Zusammenfassung hat zu bestehen: 

i) aus einer Kurzfassung der in der Beschreibung, den An-
sprüchen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung; die 
Kurzfassung soll das technische Gebiet der Erfindung 
angeben und so gefasst sein, dass sie ein klares Verständ-
nis des technischen Problems, des entscheidenden Punk-
tes der Lösung durch die Erfindung und der hauptsächli-
chen Verwendungsmöglichkeiten ermöglicht; 

ii) gegebenenfalls aus der chemischen Formel, die unter allen 
in der internationalen Anmeldung enthaltenen Formeln 
die Erfindung am besten kennzeichnet. 

b) Die Zusammenfassung hat so kurz zu sein, wie es die Offen-
barung erlaubt (vorzugsweise 50 bis 150 Wörter, wenn in eng-
lischer Sprache abgefasst oder in die englische Sprache über-
setzt). 

c) Die Zusammenfassung darf keine Behauptungen über angebli-
che Vorzüge oder den Wert der beanspruchten Erfindung oder 
über deren theoretische Anwendungsmöglichkeiten enthalten. 

d) Jedem in der Zusammenfassung erwähnten und in einer der 
Anmeldung beigefügten Zeichnung veranschaulichten techni-
schen Merkmal hat in Klammern ein Bezugszeichen zu folgen. 

8.2 Abbildung 
a) Macht der Anmelder die in Regel 3.3 Abs. a Ziff. iii erwähnte 

Angabe nicht oder kommt die Internationale Recherchenbe-
hörde zu dem Ergebnis, dass eine oder mehrere andere Abbil-
dungen als die vom Anmelder vorgeschlagene von allen Ab-
bildungen aller Zeichnungen die Erfindung besser kennzeich-
nen, so soll sie vorbehaltlich Abs. b die Abbildung oder Ab-
bildungen angeben, die vom Internationalen Büro zusammen 
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden sollen. In 
diesem Fall wird die Zusammenfassung mit der oder den von 
der Internationalen Recherchenbehörde angegebenen Abbil-
dungen veröffentlicht. Andernfalls wird die Zusammenfassung 
vorbehaltlich Abs. b mit der oder den vom Anmelder vorge-
schlagenen Abbildungen veröffentlicht. 
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b) Kommt die Internationale Recherchenbehörde zu dem Ergeb-
nis, dass keine Abbildung der Zeichnungen für das Verständ-
nis der Zusammenfassung nützlich ist, so teilt sie dies dem In-
ternationalen Büro mit. In diesem Fall wird die Zusammenfas-
sung vom Internationalen Büro ohne eine Abbildung der Zeich-
nungen veröffentlicht, auch wenn der Anmelder einen Vor-
schlag nach Regel 3.3 Abs. a Ziff. iii gemacht hat. 

8.3 Richtlinien für die Abfassung 
Die Zusammenfassung ist so zu formulieren, dass sie auf dem je-
weiligen Fachgebiet als brauchbare Handhabe zur Nachsuche die-
nen kann, insbesondere dem Wissenschaftler, dem Ingenieur oder 
dem Rechercheur dabei hilft, sich eine Meinung darüber zu bil-
den, ob es notwendig ist, die internationale Anmeldung selbst ein-
zusehen. 

Regel 9 

Nicht zu verwendende Ausdrücke usw. 

9.1 Begriffsbestimmung 
Die internationale Anmeldung darf nicht enthalten: 
i) Ausdrücke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten ver-

stossen; 
ii) Ausdrücke oder Zeichnungen, die gegen die öffentliche Ord-

nung verstossen; 
iii) herabsetzende Äusserungen über Erzeugnisse oder Verfah-

ren Dritter oder den Wert oder die Gültigkeit von Anmel-
dungen oder Patenten Dritter (blosse Vergleiche mit dem 
Stand der Technik gelten als solche nicht als herabsetzend); 

iv) jede den Umständen nach offensichtlich belanglose oder un-
nötige Äusserung oder sonstige Angabe. 

9.2 Feststellung der Zuwiderhandlung 
Das Anmeldeamt und die Internationale Recherchenbehörde kön-
nen eine Zuwiderhandlung gegen die Regel 9.1 feststellen und 
können dem Anmelder vorschlagen, seine internationale Anmel-
dung freiwillig entsprechend zu ändern. Ist die Zuwiderhandlung 
vom Anmeldeamt festgestellt worden, so unterrichtet dieses die 
zuständige Internationale Recherchenbehörde und das Internatio-
nale Büro; war sie von der Internationalen Recherchenbehörde 
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festgestellt worden, so unterrichtet diese das Anmeldeamt und das 
Internationale Büro. 

9.3 Bezugnahme auf Art. 21 Abs. 6 
Der Ausdruck "herabsetzende Äusserungen" in Art. 21 Abs. 6 hat 
die in Regel 9.1 Ziff. iii festgelegte Bedeutung. 

Regel 10 

Terminologie und Zeichen 

10.1 Terminologie und Zeichen 
a) Gewichts- und Masseinheiten sind nach dem metrischen Sys-

tem anzugeben oder jedenfalls auch in diesem System, falls den 
Angaben ein anderes System zugrunde liegt. 

b) Temperaturen sind in Grad Celsius oder, falls den Angaben 
ein anderes System zugrunde liegt, auch in Grad Celsius an-
zugeben. 

c) [Gestrichen] 
d) Für Angaben über Wärme, Energie, Licht, Schall und Magne-

tismus sowie für mathematische Formeln und elektrische Ein-
heiten sind die in der internationalen Praxis anerkannten Re-
geln zu beachten; für chemische Formeln sind die allgemein 
üblichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu 
verwenden. 

e) Allgemein sind nur solche technischen Bezeichnungen, Zei-
chen und Symbole zu verwenden, wie sie allgemein auf dem 
Fachgebiet anerkannt sind. 

f) Der Beginn von Dezimalstellen ist, wenn die internationale 
Anmeldung oder ihre Übersetzung in chinesischer, englischer 
oder japanischer Sprache abgefasst ist, durch einen Punkt und, 
wenn die internationale Anmeldung oder ihre Übersetzung in 
einer anderen Sprache abgefasst ist, durch ein Komma zu 
kennzeichnen. 

10.2 Einheitlichkeit 
Terminologie und Zeichen sind in der gesamten internationalen 
Anmeldung einheitlich zu verwenden. 
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Regel 11 

Bestimmungen über die äussere Form der internationalen Anmeldung 

11.1 Anzahl von Exemplaren 
a) Vorbehaltlich des Abs. b sind die internationale Anmeldung 

und jede der in der Liste (Regel 3.3 Abs. a Ziff. ii) genannten 
Unterlagen in einem Exemplar einzureichen. 

b) Jedes Anmeldeamt kann verlangen, dass die internationale 
Anmeldung und jede der in der Kontrolliste (Regel 3.3 Abs. a 
Ziff. ii) genannten Unterlagen mit Ausnahme der Gebühren-
quittung und des Schecks für die Gebührenzahlung in zwei 
oder drei Exemplaren eingereicht wird. In diesem Fall ist das 
Anmeldeamt für die Feststellung der Übereinstimmung des 
zweiten und dritten Exemplars mit dem Aktenexemplar ver-
antwortlich. 

11.2 Vervielfältigungsfähigkeit 
a) Alle Teile der internationalen Anmeldung (d.h. der Antrag, die 

Beschreibung, die Ansprüche, die Zeichnungen und die Zu-
sammenfassung) sind in einer Form einzureichen, die eine un-
mittelbare Vervielfältigung durch Fotografie, elektrostatisches 
Verfahren, Foto-Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer 
unbeschränkten Anzahl von Exemplaren gestattet. 

b) Die Blätter müssen glatt, knitterfrei und ungefaltet sein. 
c) Die Blätter sind einseitig zu beschriften. 
d) Vorbehaltlich der Regel 11.10 Abs. d und der Regel 11.13 Abs. j 

ist jedes Blatt im Hochformat zu verwenden (d.h. die kurzen 
Seiten oben und unten). 

11.3 Zu verwendendes Material 
Alle Bestandteile der internationalen Anmeldung sind auf biegsa-
mem, festem, weissem, glattem, mattem und widerstandsfähigem 
Papier einzureichen. 

11.4 Einzelne Blätter usw. 
a) Jeder Teil der internationalen Anmeldung (Antrag, Beschrei-

bung, Ansprüche, Zeichnungen, Zusammenfassung) hat auf 
einem neuen Blatt zu beginnen. 



21 

b) Alle Blätter der internationalen Anmeldung haben so mitein-
ander verbunden zu sein, dass sie beim Einsehen leicht gewen-
det werden können und leicht zu entfernen und wieder einzu-
ordnen sind, wenn sie zu Zwecken der Vervielfältigung ent-
nommen werden sollen. 

11.5 Blattformat 
Als Blattgrösse ist das Format A4 (29,7 cm x 21 cm) zu verwen-
den. Jedoch können die Anmeldeämter internationale Anmeldun-
gen auf Blättern von anderem Format zulassen, vorausgesetzt, 
dass das Aktenexemplar, wie es dem Internationalen Büro über-
mittelt wird, und, falls es die zuständige Internationale Recher-
chenbehörde so wünscht, auch das Recherchenexemplar das For-
mat A4 aufweisen. 

11.6 Ränder 
a) Als Mindestränder sind auf den Blättern der Beschreibung, der 

Ansprüche und der Zusammenfassung folgende Abstände ein-
zuhalten: 
- Oben: 2 cm 
- Links: 2,5 cm 
- Rechts: 2 cm 
- Unten: 2 cm. 

b) Die empfohlenen Höchstmasse für die Ränder nach Abs. a 
sind folgende Abstände: 
- Oben: 4 cm 
- Links: 4 cm 
- Rechts: 3 cm 
- Unten: 3 cm. 

c) Auf Blättern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte 
Fläche 26,2 cm x 17 cm nicht überschreiten. Die benutzbare 
oder benutzte Fläche der Blätter darf nicht umrandet sein. Als 
Mindestränder sind folgende Abstände einzuhalten: 
- Oben: 2,5 cm 
- Links: 2,5 cm 
- Rechts: 1,5 cm 
- Unten: 1 cm. 

d) Die in den Abs. a bis c genannten Ränder beziehen sich auf 
Blätter vom A4-Format, so dass, selbst wenn das Anmeldeamt 
andere Formate zulässt, auch dem das A4-Format aufweisen-
den Aktenexemplar und, falls gefordert, dem das A4-Format 
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aufweisenden Recherchenexemplar noch die vorgeschriebenen 
Ränder verbleiben müssen. 

e) Vorbehaltlich Abs. f und Regel 11.8 Abs. b müssen die Ränder 
der internationalen Anmeldung bei ihrer Einreichung voll-
ständig frei sein. 

f) Der Oberrand darf in der linken Ecke die Angabe des Akten-
zeichens des Anmelders enthalten, sofern es nicht mehr als 
1,5 cm vom oberen Blattrand entfernt eingetragen ist. Die für 
das Aktenzeichen des Anmelders verwendete Anzahl von Zei-
chen darf die in den Verwaltungsvorschriften festgelegte 
Höchstzahl nicht überschreiten. 

11.7 Numerierung der Blätter 
a) Alle Blätter der internationalen Anmeldung sind fortlaufend 

nach arabischen Zahlen zu numerieren. 
b) Die Blattzahlen sind oben oder unten, in der Mitte, aber nicht 

innerhalb des Randes der Blätter anzubringen. 

11.8 Numerierung von Zeilen 
a) Es wird dringend empfohlen, jede fünfte Zeile auf jedem Blatt 

der Beschreibung und auf jedem Blatt der Patentansprüche zu 
numerieren. 

b) Die Zahlen sind in der rechten Hälfte des linken Randes anzu-
bringen. 

11.9 Schreibweise von Texten 
a) Der Antrag, die Beschreibung, die Ansprüche und die Zu-

sammenfassung müssen mit Maschine geschrieben oder ge-
druckt sein. 

b) Nur graphische Symbole und Schriftzeichen, chemische oder 
mathematische Formeln und besondere Zeichen der chinesi-
schen oder japanischen Sprache können, falls notwendig, hand-
geschrieben oder gezeichnet sein. 

c) Der Zeilenabstand hat 1½-zeilig zu sein. 
d) Alle Texte müssen in Buchstaben, deren Grossbuchstaben eine 

Mindestgrösse von 2,8 mm Höhe aufweisen, und mit dunkler 
unauslöschlicher Farbe entsprechend Regel 11.2 geschrieben 
sein, mit der Massgabe, dass alle Textbestandteile im Antrag in 
Buchstaben, deren Grossbuchstaben eine Mindestgrösse von 
2,1 mm Höhe aufweisen, geschrieben sein dürfen. 
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e) Die Abs. c und d sind, soweit sie den Zeilenabstand und die 
Grösse der Buchstaben betreffen, auf Schriftstücke in chinesi-
scher oder japanischer Sprache nicht anzuwenden. 

11.10 Zeichnungen, Formeln und Tabellen innerhalb des Textes 
a) Der Antrag, die Beschreibung, die Ansprüche und die Zu-

sammenfassung dürfen keine Zeichnungen enthalten. 
b) Die Beschreibung, die Ansprüche und die Zusammenfassung 

können chemische oder mathematische Formeln enthalten. 
c) Die Beschreibung und die Zusammenfassung können Tabellen 

enthalten; ein Anspruch darf Tabellen nur enthalten, wenn der 
Gegenstand des Anspruchs die Verwendung von Tabellen 
wünschenswert erscheinen lässt. 

d) Tabellen sowie chemische oder mathematische Formeln kön-
nen im Querformat wiedergegeben werden, wenn sie im Hoch-
format nicht befriedigend dargestellt werden können; Blätter, 
auf denen Tabellen oder chemische oder mathematische For-
meln im Querformat wiedergegeben werden, sind so anzuord-
nen, dass der Kopf der Tabellen oder Formeln auf der linken 
Seite des Blattes erscheint. 

11.11 Erläuterungen in Zeichnungen 
a) Erläuterungen dürfen in die Zeichnungen nicht aufgenommen 

werden; ausgenommen sind kurze unentbehrliche Angaben - 
z.B. "Wasser," "Dampf," "offen," "geschlossen," "Schnitt nach 
A-B" - sowie in elektrischen Schaltplänen und Blockschaltbil-
dern oder Flussdiagrammen kurze Stichworte, die für das Ver-
ständnis unentbehrlich sind. 

b) Verwendete Erläuterungen sind so anzubringen, dass sie, wenn 
sie übersetzt werden, ohne die Linien der Zeichnungen zu be-
einflussen, überklebt werden können. 

11.12 Änderungen usw. 
Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von 
Änderungen, Überschreibungen und Zwischenbeschriftungen sein. 
Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der ver-
bindliche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die Vor-
aussetzungen für eine gute Vervielfältigung nicht gefährdet sind. 

11.13 Besondere Bestimmungen für Zeichnungen 
a) Zeichnungen sind in widerstandsfähigen schwarzen, ausreichend 

festen und dunklen, in sich gleichmässig starken und klaren 
Linien oder Strichen ohne Farben auszuführen. 
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b) Querschnitte sind durch Schraffierungen kenntlich zu machen, 
die die Erkennbarkeit der Bezugszeichen und Führungslinien 
nicht beeinträchtigen dürfen. 

c) Der Massstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichneri-
schen Ausführung müssen gewährleisten, dass eine fotografi-
sche Wiedergabe auch bei Verkleinerungen auf 2/3 alle Einzel-
heiten noch ohne Schwierigkeiten erkennen lässt. 

d) Wenn in Ausnahmefällen der Massstab in einer Zeichnung an-
gegeben wird, so ist er zeichnerisch darzustellen. 

e) Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugslinien, welche in der Zeich-
nung vorhanden sind, müssen einfach und eindeutig sein. 
Klammern, Kreise oder Anführungszeichen dürfen bei Zahlen 
und Buchstaben nicht verwendet werden. 

f) Alle Linien in den Zeichnungen sollen im allgemeinen mit Zei-
chengeräten gezogen werden. 

g) Jeder Teil der Abbildung hat im richtigen Verhältnis zu jedem 
anderen Teil der Abbildung zu stehen, sofern nicht die Ver-
wendung eines anderen Verhältnisses für die Übersichtlichkeit 
der Abbildung unerlässlich ist. 

h) Die Grösse der Ziffern und Buchstaben darf 3,2 mm nicht un-
terschreiten. Für die Beschriftung der Zeichnungen ist lateini-
sche Schrift zu verwenden und, wo üblich, die griechische 
Schrift. 

i) Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Bil-
den Abbildungen auf zwei oder mehr Blättern eine einzige 
vollständige Abbildung, so sind die Abbildungen auf den meh-
reren Blättern so anzubringen, dass die vollständige Abbildung 
zusammengesetzt werden kann, ohne dass ein Teil einer Ab-
bildung auf den einzelnen Blättern verdeckt wird. 

j) Die einzelnen Abbildungen sind auf einem Blatt oder mehreren 
Blättern ohne Platzverschwendung vorzugsweise im Hoch-
format und eindeutig voneinander getrennt anzuordnen. Sind 
die Abbildungen nicht im Hochformat dargestellt, so sind sie 
im Querformat mit dem Kopf der Abbildungen auf der linken 
Seite des Blattes anzuordnen. 

k) Die einzelnen Abbildungen sind durch arabische Zahlen fort-
laufend und unabhängig von den Zeichnungsblättern zu nu-
merieren. 

l) Nicht in der Beschreibung genannte Bezugszeichen dürfen in 
den Zeichnungen nicht erscheinen und umgekehrt. 
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m) Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile müssen in 
der gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen 
erhalten. 

n) Enthalten die Zeichnungen eine grosse Zahl von Bezugszei-
chen, so wird dringend empfohlen, ein gesondertes Blatt mit 
einer Zusammenstellung aller Bezugszeichen und der durch sie 
gekennzeichneten Teile beizufügen. 

11.14 Nachgereichte Unterlagen 
Die Regeln 10 und 11.1 bis 11.13 sind auch auf alle zur internatio-
nalen Anmeldung nachgereichten Unterlagen - z.B. Ersatzblätter, 
geänderte Ansprüche, Übersetzungen - anzuwenden. 

Regel 12 

Sprache der internationalen Anmeldung und Übersetzungen für die 
Zwecke der internationalen Recherche und der internationalen 

Veröffentlichung 

12.1 Für die Einreichung internationaler Anmeldungen zugelassene 
Sprachen 
a) Eine internationale Anmeldung kann in jeder Sprache einge-

reicht werden, die das Anmeldeamt für diesen Zweck zulässt. 
b) Jedes Anmeldeamt muss für die Zwecke der Einreichung in-

ternationaler Anmeldungen mindestens eine Sprache zulassen, 
die sowohl 
i) von der Internationalen Recherchenbehörde, die für die 

internationale Recherche der bei diesem Anmeldeamt 
eingereichten internationalen Anmeldungen zuständig ist, 
oder gegebenenfalls von mindestens einer solchen Inter-
nationalen Recherchenbehörde, zugelassen ist als auch 

ii) eine Veröffentlichungssprache ist. 
c) Unbeschadet des Abs. a muss der Antrag in einer vom Anmel-

deamt für die Zwecke dieses Absatzes zugelassenen Veröffent-
lichungssprache eingereicht werden. 

d) Unbeschadet des Abs. a müssen alle im Sequenzprotokollteil 
der Beschreibung enthaltenen Textbestandteile nach Regel 5.2 
Abs. a entsprechend dem in den Verwaltungsvorschriften vor-
geschriebenen Standard abgefasst sein. 
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12.1bis Sprache der nach Regel 20.3, 20.5 oder 20.6 eingereichten Bestand-
teile und Teile 
Ein vom Anmelder gemäss Regel 20.3 Abs. b oder 20.6 Abs. a ein-
gereichter in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. d oder e genannter Be-
standteil und ein vom Anmelder gemäss Regel 20.5 Abs. b oder 
20.6 Abs. a eingereichter Teil der Beschreibung, der Ansprüche 
oder der Zeichnungen ist in der Sprache, in der die internationale 
Anmeldung eingereicht worden ist oder, wenn eine Übersetzung 
der Anmeldung nach Regel 12.3 Abs. a oder 12.4 Abs. a erforder-
lich ist, sowohl in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht 
worden ist, als auch in der Sprache der Übersetzung abzufassen. 

12.1ter Sprache der nach Regel 13bis.4 eingereichten Angaben 
Jede nach Regel 13bis.4 eingereichte Angabe bezüglich hinterlegten 
biologischen Materials ist in der Sprache abzufassen, in der die in-
ternationale Anmeldung eingereicht worden ist, mit der Massgabe, 
dass eine solche Angabe sowohl in der Sprache der Anmeldung als 
auch in der Sprache der Übersetzung einzureichen ist, wenn nach 
Regel 12.3 Abs. a oder 12.4 Abs. a eine Übersetzung der internatio-
nalen Anmeldung erforderlich ist. 

12.2 Sprache von Änderungen in der internationalen Anmeldung 
a) Jede Änderung in der internationalen Anmeldung ist vorbe-

haltlich der Regeln 46.3, 55.3 und 66.9 in der Sprache abzufas-
sen, in der die Anmeldung eingereicht worden ist. 

b) Jede nach Regel 91.1 vorgenommene Berichtigung eines offen-
sichtlichen Fehlers in der internationalen Anmeldung ist in der 
Sprache abzufassen, in der die Anmeldung eingereicht worden 
ist, vorausgesetzt, dass 
i) Berichtigungen nach Regel 91.1 Abs. b Ziff. ii und iii so-

wohl in der Sprache der Anmeldung als auch in der Spra-
che der Übersetzung einzureichen sind, wenn nach Regel 
12.3 Abs. a, 12.4 Abs. a oder 55.2 Abs. a eine Überset-
zung der internationalen Anmeldung erforderlich ist; 
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ii) Berichtigungen nach Regel 91.1 Abs. b Ziff. i nur in der 
Sprache der Übersetzung eingereicht zu werden brauchen, 
wenn nach Regel 26.3ter Abs. c eine Übersetzung des An-
trags erforderlich ist. 

c) Jede nach Regel 26 vorgenommene Berichtigung von Mängeln 
in der internationalen Anmeldung ist in der Sprache abzufas-
sen, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden 
ist. Jede nach Regel 26 vorgenommene Berichtigung von Män-
geln in einer nach Regel 12.3 oder 12.4 eingereichten Überset-
zung der internationalen Anmeldung, jede nach Regel 55.2 
Abs. c vorgenommene Berichtigung von Mängeln in einer 
nach Regel 55.2 Abs. a eingereichten Übersetzung oder jede 
Berichtigung von Mängeln in der nach Regel 26.3ter Abs. c über-
mittelten Übersetzung des Antrags ist in der Sprache der Über-
setzung abzufassen. 

12.3 Übersetzung für die Zwecke der internationalen Recherche 
a) Wenn die Sprache, in der die internationale Anmeldung einge-

reicht worden ist, von der Internationalen Recherchenbehörde, 
die die internationale Recherche durchführen soll, nicht zuge-
lassen ist, muss der Anmelder innerhalb eines Monats nach 
Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt 
bei diesem Amt eine Übersetzung der internationalen Anmel-
dung in einer Sprache einreichen, die sowohl 
i) eine von dieser Behörde zugelassene Sprache als auch 
ii) eine Veröffentlichungssprache und 
iii) eine vom Anmeldeamt nach Regel 12.1 Abs. a zugelassene 

Sprache ist, es sei denn, die internationale Anmeldung 
wurde in einer Veröffentlichungssprache eingereicht. 

b) Abs. a ist weder auf den Antrag noch auf den Sequenzproto-
kollteil der Beschreibung anzuwenden. 

c) Hat der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm das 
Anmeldeamt die Mitteilung nach Regel 20.2 Abs. c zusendet, 
die nach Abs. a erforderliche Übersetzung noch nicht einge-
reicht, so fordert ihn das Anmeldeamt, vorzugsweise zusam-
men mit dieser Mitteilung, auf, 
i) die erforderliche Übersetzung innerhalb der Frist nach 

Abs. a einzureichen; 
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ii) falls die erforderliche Übersetzung nicht innerhalb der 
Frist nach Abs. a eingereicht worden ist, diese einzurei-
chen und gegebenenfalls die Gebühr für verspätete Ein-
reichung nach Abs. e zu entrichten, und zwar innerhalb 
eines Monats nach dem Datum der Aufforderung oder 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der internati-
onalen Anmeldung beim Anmeldeamt, je nachdem, wel-
che Frist später abläuft. 

d) Hat das Anmeldeamt dem Anmelder eine Aufforderung nach 
Abs. c zugesandt und hat der Anmelder innerhalb der nach 
Abs. c Ziff. ii massgeblichen Frist die erforderliche Überset-
zung nicht eingereicht und die gegebenenfalls zu zahlende Ge-
bühr für die verspätete Einreichung nicht entrichtet, so gilt die 
internationale Anmeldung als zurückgenommen und wird 
vom Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt. Alle Überset-
zungen und Zahlungen, die beim Anmeldeamt vor dem Zeit-
punkt, zu dem dieses Amt die Erklärung nach Satz 1 abgibt, 
und vor Ablauf von 15 Monaten nach dem Prioritätsdatum 
eingehen, gelten als vor Ablauf dieser Frist eingegangen. 

e) Das Anmeldeamt kann die Einreichung einer Übersetzung 
nach Ablauf der Frist nach Abs. a davon abhängig machen, 
dass ihm zu seinen Gunsten eine Gebühr für verspätete Ein-
reichung in Höhe von 25 % der unter Nummer 1 des Gebüh-
renverzeichnisses genannten internationalen Anmeldegebühr 
gezahlt wird, wobei die Gebühr für das 31. und jedes weitere 
Blatt der internationalen Anmeldung unberücksichtigt bleibt. 

12.4 Übersetzung für die Zwecke der internationalen Veröffentlichung 
a) Wenn die Sprache, in der die internationale Anmeldung einge-

reicht worden ist, keine Veröffentlichungssprache ist und die 
Einreichung einer Übersetzung nach Regel 12.3 Abs. a nicht 
erforderlich ist, muss der Anmelder eine Übersetzung der in-
ternationalen Anmeldung in eine vom Anmeldeamt für die 
Zwecke dieses Absatzes zugelassene Veröffentlichungssprache 
innerhalb von vierzehn Monaten nach dem Prioritätsdatum 
beim Anmeldeamt einreichen. 

b) Abs. a ist weder auf den Antrag noch auf den Sequenzproto-
kollteil der Beschreibung anzuwenden. 

c) Hat der Anmelder die in Abs. a genannte Übersetzung nicht 
innerhalb der in diesem Absatz genannten Frist eingereicht, 
fordert ihn das Anmeldeamt auf, die erforderliche Überset-
zung innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Prioritätsda-
tum einzureichen und gegebenenfalls die Gebühr für verspätete 
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Einreichung nach Abs. e zu entrichten. Geht die Übersetzung 
beim Anmeldeamt ein, bevor dieses Amt die Aufforderung 
nach dem vorangehenden Satz abgesandt hat, gilt sie als vor 
Ablauf der Frist nach Abs. a eingegangen. 

d) Hat der Anmelder die erforderliche Übersetzung nicht inner-
halb der Frist nach Abs. c eingereicht und die gegebenenfalls 
zu zahlende Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrich-
tet, gilt die internationale Anmeldung als zurückgenommen 
und wird vom Anmeldeamt für zurückgenommen erklärt. Ge-
hen die Übersetzung und die Zahlung beim Anmeldeamt vor 
dem Zeitpunkt ein, zu dem dieses Amt die Erklärung nach 
dem vorangehenden Satz abgibt und vor Ablauf von siebzehn 
Monaten ab dem Prioritätsdatum, gelten sie als vor Ablauf die-
ser Frist eingegangen. 

e) Das Anmeldeamt kann die Einreichung einer Übersetzung nach 
Ablauf der Frist nach Abs. a davon abhängig machen, dass ihm 
zu seinen Gunsten eine Gebühr für verspätete Einreichung in 
Höhe von 25 % der unter Nummer 1 des Gebührenverzeich-
nisses genannten internationalen Anmeldegebühr gezahlt wird, 
wobei die Gebühr für das 31. und jedes weitere Blatt der in-
ternationalen Anmeldung unberücksichtigt bleibt. 

Regel 13 

Einheitlichkeit der Erfindung 

13.1 Erfordernis 
Die internationale Anmeldung darf sich nur auf eine Erfindung 
oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammen-
hängen, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee ver-
wirklichen ("Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung"). 

13.2 Fälle, in denen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung 
als erfüllt gilt 
Wird in einer internationalen Anmeldung eine Gruppe von Erfin-
dungen beansprucht, so ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der 
Erfindung nach Regel 13.1 nur erfüllt, wenn zwischen diesen Er-
findungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem 
oder mehreren gleichen oder entsprechenden besonderen techni-
schen Merkmalen zum Ausdruck kommt. Unter dem Begriff "be-
sondere technische Merkmale" sind diejenigen technischen Merk-
male zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfin-
dung als Ganzes zum Stand der Technik bestimmen. 
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13.3 Feststellung der Einheitlichkeit der Erfindung unabhängig von der 
Fassung der Ansprüche 
Die Feststellung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander 
in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine er-
finderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht darauf zu er-
folgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder 
als Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs bean-
sprucht werden. 

13.4 Abhängige Ansprüche 
Vorbehaltlich der Regel 13.1 ist es zulässig, in einer internationa-
len Anmeldung eine angemessene Zahl abhängiger Ansprüche, mit 
denen bestimmte Ausführungsformen der in einem unabhängigen 
Anspruch geltend gemachten Erfindung beansprucht werden, auf-
zunehmen, auch dann, wenn die Merkmale des abhängigen An-
spruchs für sich genommen als unabhängige Erfindung angesehen 
werden könnten. 

13.5 Gebrauchsmuster 
Jeder Bestimmungsstaat, in dem auf der Grundlage einer interna-
tionalen Anmeldung um die Erteilung eines Gebrauchsmusters 
nachgesucht wird, kann hinsichtlich der in den Regeln 13.1 bis 
13.4 geregelten Gegenstände an Stelle dieser Regeln sein nationales 
Gebrauchsmusterrecht anwenden, sobald mit der Bearbeitung der 
internationalen Anmeldung in diesem Staat begonnen worden ist; 
dem Anmelder ist jedoch auf jeden Fall eine Frist von zwei Mona-
ten nach Ablauf der nach Art. 22 massgeblichen Frist zu gewäh-
ren, damit er seine Anmeldung den Bestimmungen des genannten 
nationalen Rechts anpassen kann. 
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Regel 13bis 

Erfindungen, die sich auf biologisches Material beziehen 

13bis.1 Begriffsbestimmung 
Im Sinne dieser Regel bedeutet "Bezugnahme auf hinterlegtes bio-
logisches Material" die in einer internationalen Anmeldung ge-
machten Angaben in bezug auf die Hinterlegung biologischen 
Materials bei einer Hinterlegungsstelle oder in bezug auf so hin-
terlegtes biologisches Material. 

13bis.2 Bezugnahmen (Allgemeines) 
Jede Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material hat nach 
dieser Regel zu erfolgen und gilt in diesem Fall als mit den Erfor-
dernissen des nationalen Rechts eines jeden Bestimmungsstaats in 
Einklang stehend. 

13bis.3 Bezugnahmen: Inhalt; Fehlen einer Bezugnahme oder Angabe 
a) Eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material hat zu 

enthalten: 
i) den Namen und die Anschrift der Hinterlegungsstelle, 

bei der die Hinterlegung vorgenommen wurde; 
ii) das Datum der Hinterlegung des biologischen Materials 

bei dieser Stelle; 
iii) die Eingangsnummer, welche diese Stelle der Hinterle-

gung zugeteilt hat, sowie 
iv) jede weitere Angabe, deren Erfordernis dem Internatio-

nalen Büro gemäss Regel 13bis.7 Abs. a Ziff. i mitgeteilt 
worden ist, sofern das Erfordernis dieser Angabe min-
destens zwei Monate vor Einreichung der internationalen 
Anmeldung gemäss Regel 13bis.7 Abs. c im Blatt veröf-
fentlicht worden ist. 

b) Das Fehlen einer Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches 
Material oder das Fehlen einer Angabe nach Abs. a in einer 
Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material hat in einem 
Bestimmungsstaat, dessen nationales Recht diese Bezugnahme 
oder Angabe in einer nationalen Anmeldung nicht vorschreibt, 
keine Folgen. 
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13bis.4 Bezugnahmen: Frist zur Einreichung von Angaben 
a) Vorbehaltlich der Abs. b und c wird jede der in Regel 13bis.3 

Abs. a genannten Angaben, die in einer Bezugnahme auf hin-
terlegtes biologisches Material in der eingereichten internatio-
nalen Anmeldung nicht enthalten ist, jedoch beim Internatio-
nalen Büro 
i) innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum ein-

gereicht wird, von jedem Bestimmungsamt als rechtzeitig 
eingereicht angesehen; 

ii) nach Ablauf von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum 
eingereicht wird, von jedem Bestimmungsamt als am 
letzten Tag dieser Frist eingereicht angesehen, wenn sie 
beim Internationalen Büro vor Abschluss der techni-
schen Vorbereitungen für die internationale Veröffentli-
chung eingeht. 

b) Ein Bestimmungsamt kann, wenn das für dieses Amt geltende 
nationale Recht dies für nationale Anmeldungen vorschreibt, 
verlangen, dass jede der in Regel 13bis.3 Abs. a genannten An-
gaben früher als 16 Monate nach dem Prioritätsdatum einge-
reicht wird, sofern das Internationale Büro nach Regel 13bis.7 
Abs. a Ziff. ii über dieses Erfordernis unterrichtet worden ist 
und dieses nach Regel 13bis.7 Abs. c mindestens zwei Monate 
vor Einreichung der internationalen Anmeldung im Blatt ver-
öffentlicht hat. 

c) Beantragt der Anmelder die vorzeitige Veröffentlichung nach 
Art. 21 Abs. 2 Bst. b, so kann jedes Bestimmungsamt jede An-
gabe, die nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen 
für die internationale Veröffentlichung eingereicht worden ist, 
als nicht rechtzeitig eingereicht ansehen. 

d) Das Internationale Büro unterrichtet den Anmelder von dem 
Datum, an dem eine nach Abs. a eingereichte Angabe bei ihm 
eingegangen ist, und 
i) veröffentlicht zusammen mit der internationalen Anmel-

dung die nach Abs. a eingereichte Angabe und die Anga-
be des Eingangsdatums, wenn die Angabe vor Abschluss 
der technischen Vorbereitungen für die internationale 
Veröffentlichung bei ihm eingegangen ist; 
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ii) teilt dieses Datum und die in der Angabe enthaltenen 
massgeblichen Daten den Bestimmungsämtern mit, wenn 
die Angabe nach Abschluss der technischen Vorbereitun-
gen für die internationale Veröffentlichung bei ihm ein-
gegangen ist. 

13bis.5 Bezugnahmen und Angaben für die Zwecke eines oder mehrerer 
Bestimmungsstaaten; verschiedene Hinterlegungen für verschie-
dene Bestimmungsstaaten; bei anderen als den mitgeteilten Hin-
terlegungsstellen vorgenommene Hinterlegungen 
a) Eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material gilt als 

für alle Bestimmungsstaaten erfolgt, wenn sie nicht ausdrück-
lich nur für die Zwecke bestimmter Bestimmungsstaaten vor-
genommen wird; das gleiche gilt für die in der Bezugnahme 
enthaltenen Angaben. 

b) Für verschiedene Bestimmungsstaaten können Bezugnahmen 
auf verschiedene Hinterlegungen des biologischen Materials 
erfolgen. 

c) Jedes Bestimmungsamt kann eine Hinterlegung unberücksich-
tigt lassen, die bei einer anderen als einer von ihm nach Regel 
13bis.7 Abs. b mitgeteilten Hinterlegungsstelle vorgenommen 
worden ist. 

13bis.6 Abgabe von Proben 
Proben hinterlegten biologischen Materials, auf das in einer inter-
nationalen Anmeldung Bezug genommen wird, dürfen nach den 
Art. 23 und 40 nur mit Einwilligung des Anmelders vor dem Ab-
lauf der massgeblichen Fristen, nach denen das nationale Verfah-
ren nach den genannten Artikeln aufgenommen werden darf, ab-
gegeben werden. Nimmt jedoch der Anmelder die in Art. 22 oder 
39 genannten Handlungen nach der internationalen Veröffentli-
chung, aber vor Ablauf der genannten Fristen vor, so können 
Proben des hinterlegten biologischen Materials abgegeben wer-
den, sobald die genannten Handlungen vorgenommen worden 
sind. Unbeschadet der vorhergehenden Bestimmung können Pro-
ben des hinterlegten biologischen Materials nach dem für jedes 
Bestimmungsamt geltenden nationalen Recht abgegeben werden, 
sobald die internationale Veröffentlichung nach diesem Recht die 
Wirkungen der gesetzlich vorgeschriebenen nationalen Veröffent-
lichung einer ungeprüften nationalen Anmeldung erlangt hat. 
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13bis.7 Nationale Erfordernisse: Mitteilung und Veröffentlichung 
a) Jedes nationale Amt kann dem Internationalen Büro jedes Er-

fordernis des nationalen Rechts mitteilen, aufgrund dessen 
i) eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material 

in einer nationalen Anmeldung ausser den in Regel 13bis.3 
Abs. a Ziff. i, ii und iii genannten Angaben zusätzlich die 
in der Mitteilung genannten Angaben zu enthalten hat; 

ii) eine nationale Anmeldung im Anmeldezeitpunkt eine 
oder mehrere der in Regel 13bis.3 Abs. a genannten Anga-
ben zu enthalten hat oder dass diese Angabe(n) zu einem 
in der Mitteilung angegebenen früheren Zeitpunkt als 
dem Ablauf von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum 
einzureichen sind. 

b) Jedes nationale Amt teilt dem Internationalen Büro die Hin-
terlegungsstellen mit, bei denen das nationale Recht Hinterle-
gungen von biologischem Material für die Zwecke von Patent-
verfahren vor diesem Amt gestattet, oder teilt ihm gegebenen-
falls mit, dass das nationale Recht solche Hinterlegungen nicht 
vorschreibt oder gestattet. 

c) Das Internationale Büro veröffentlicht die ihm gemäss Abs. a 
mitgeteilten Erfordernisse und die ihm gemäss Abs. b mitge-
teilten Angaben unverzüglich im Blatt. 

Regel 13ter 

Protokoll der Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen 

13ter.1 Verfahren vor der Internationalen Recherchenbehörde 
a) Offenbart die internationale Anmeldung eine oder mehrere 

Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzen, so kann die In-
ternationale Recherchenbehörde den Anmelder auffordern, für 
die Zwecke der internationalen Recherche ein Sequenzproto-
koll in elektronischer Form bei ihr einzureichen, das dem in 
den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard ent-
spricht, es sei denn, ein solches Protokoll in elektronischer 
Form ist ihr bereits in einer für sie akzeptablen Form und 
Weise zugänglich, und gegebenenfalls innerhalb einer in der 
Aufforderung festgesetzten Frist die in Abs. c genannte Ge-
bühr für verspätete Einreichung zu entrichten. 
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b) Wird zumindest ein Teil der internationalen Anmeldung auf 
Papier eingereicht und stellt die Internationale Recherchenbe-
hörde fest, dass die Beschreibung nicht der Regel 5.2 Abs. a 
entspricht, so kann sie den Anmelder auffordern, für die Zwe-
cke der internationalen Recherche ein Sequenzprotokoll auf 
Papier einzureichen, das dem in den Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht, es sei denn, ein solches 
Protokoll auf Papier ist ihr bereits in einer für sie akzeptablen 
Form und Weise zugänglich, unabhängig davon, ob nach Abs. a 
zur Einreichung eines Sequenzprotokolls in elektronischer 
Form aufgefordert worden ist, und gegebenenfalls innerhalb 
einer in der Aufforderung festgesetzten Frist die in Abs. c ge-
nannte Gebühr für verspätete Einreichung zu entrichten. 

c) Die Internationale Recherchenbehörde kann die Einreichung 
eines Sequenzprotokolls aufgrund einer Aufforderung nach 
Abs. a oder b davon abhängig machen, dass zu ihren Gunsten 
eine Gebühr für verspätete Einreichung an sie entrichtet wird, 
deren Betrag von der Internationalen Recherchenbehörde fest-
gesetzt wird, der aber 25 % der unter Nummer 1 des Gebüh-
renverzeichnisses genannten internationalen Anmeldegebühr 
nicht überschreiten darf, wobei die Gebühr für das 31. und je-
des weitere Blatt der internationalen Anmeldung unberück-
sichtigt bleibt, mit der Massgabe, dass die Gebühr für verspä-
tete Einreichung entweder nach Abs. a oder b, nicht aber nach 
beiden Absätzen verlangt werden kann. 

d) Hat der Anmelder innerhalb der in der Aufforderung nach 
Abs. a oder b festgesetzten Frist das erforderliche Sequenzpro-
tokoll nicht eingereicht und die gegebenenfalls zu entrichtende 
Gebühr für verspätete Einreichung nicht entrichtet, so ist die 
Internationale Recherchenbehörde nur insoweit verpflichtet, 
eine Recherche zu der internationalen Anmeldung durchzu-
führen, als eine sinnvolle Recherche auch ohne das Sequenz-
protokoll möglich ist. 

e) Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der inter-
nationalen Anmeldung nicht enthalten ist, ist nicht Bestandteil 
der internationalen Anmeldung, unabhängig davon, ob es auf 
eine Aufforderung nach Abs. a oder b oder aus anderem 
Grund eingereicht worden ist; jedoch wird dem Anmelder 
durch diesen Absatz nicht die Möglichkeit genommen, die Be-
schreibung in bezug auf ein Sequenzprotokoll gemäss Art. 34 
Abs. 2 Bst. b zu ändern. 
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f) Stellt die Internationale Recherchenbehörde fest, dass die Be-
schreibung nicht der Regel 5.2 Abs. b entspricht, so fordert sie 
den Anmelder auf, die erforderliche Berichtigung einzurei-
chen. Regel 26.4 ist auf jede vom Anmelder unterbreitete Be-
richtigung entsprechend anzuwenden. Die Internationale Re-
cherchenbehörde übermittelt die Berichtigung dem Anmelde-
amt und dem Internationalen Büro. 

13ter.2 Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörde 
Regel 13ter.1 ist auf das Verfahren vor der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde entsprechend anzu-
wenden. 

13ter.3 Sequenzprotokoll für das Bestimmungsamt 
Kein Bestimmungsamt darf vom Anmelder die Einreichung eines 
anderen Sequenzprotokolls verlangen als eines Sequenzprotokolls, 
welches dem in den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
Standard entspricht. 

Regel 14 

Die Übermittlungsgebühr 

14.1 Übermittlungsgebühr 
a) Das Anmeldeamt kann verlangen, dass der Anmelder ihm 

eine diesem Amt verbleibende Gebühr für die Entgegen-
nahme der internationalen Anmeldung, die Übermittlung 
von Exemplaren der Anmeldung an das Internationale Büro 
und an die zuständige Internationale Recherchenbehörde und 
für die Durchführung aller weiteren Aufgaben, die das An-
meldeamt im Zusammenhang mit der internationalen An-
meldung durchzuführen hat, entrichtet ("Übermittlungsge-
bühr"). 

b) Wird eine Übermittlungsgebühr erhoben, wird deren Höhe 
vom Anmeldeamt festgesetzt. 

c) Die Übermittlungsgebühr ist innerhalb eines Monats nach 
Eingang der internationalen Anmeldung zu entrichten. Zu 
zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. 
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Regel 15 

Die internationale Anmeldegebühr 

15.1 Die internationale Anmeldegebühr 
Für jede internationale Anmeldung ist eine vom Anmeldeamt zu-
gunsten des Internationalen Büros erhobene Gebühr ("internatio-
nale Anmeldegebühr") zu zahlen. 

15.2 Betrag 
a) Die Höhe der internationalen Anmeldegebühr ergibt sich aus 

dem Gebührenverzeichnis. 
b) Die internationale Anmeldegebühr ist in der Währung oder 

einer der Währungen zu entrichten, die das Anmeldeamt vor-
schreibt ("vorgeschriebene Währung"), und muss, wenn sie 
vom Anmeldeamt an das Internationale Büro überwiesen wird, 
frei in Schweizer Währung umwechselbar sein. Die Höhe der 
internationalen Anmeldegebühr wird für jedes Anmeldeamt, 
das die Zahlung dieser Gebühr in anderer als in Schweizer 
Währung vorschreibt, vom Generaldirektor nach Anhörung 
des Anmeldeamts des Staats, in dem die vorgeschriebene Wäh-
rung offizielle Währung ist, oder des nach Regel 19.1 Abs. b 
für diesen Staat handelnden Anmeldeamts festgesetzt. Der so 
festgesetzte Betrag stellt den Gegenwert des im Gebührenver-
zeichnis in Schweizer Währung angegebenen Betrags in run-
den Zahlen dar. Er wird jedem Anmeldeamt, das die Zahlung 
in dieser vorgeschriebenen Währung vorschreibt, vom Inter-
nationalen Büro mitgeteilt und im Blatt veröffentlicht. 

c) Wird der im Gebührenverzeichnis angegebene Gebührenbe-
trag geändert, so ist der entsprechende Betrag in den vorge-
schriebenen Währungen von demselben Zeitpunkt an an-
wendbar wie der in dem geänderten Gebührenverzeichnis an-
gegebene Betrag. 

d) Ändert sich der Wechselkurs zwischen der Schweizer Wäh-
rung und einer der vorgeschriebenen Währungen gegenüber 
dem zuletzt zugrunde gelegten Wechselkurs, so setzt der Ge-
neraldirektor den neuen Betrag in der vorgeschriebenen Wäh-
rung gemäss den Weisungen der Versammlung fest. Der neu 
festgesetzte Betrag wird zwei Monate nach seiner Veröffentli-
chung im Blatt anwendbar mit der Massgabe, dass sich das in 
Abs. b Satz 2 genannte Anmeldeamt und der Generaldirektor 
auf einen Zeitpunkt innerhalb dieser Zweimonatsfrist einigen 
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können; in diesem Fall wird der genannte Betrag von diesem 
Zeitpunkt an anwendbar. 

15.3 [Gestrichen] 

15.4 Zahlungsfrist; zu zahlender Betrag 
Die internationale Anmeldegebühr ist innerhalb eines Monats 
nach Eingang der internationalen Anmeldung zu entrichten. Zu 
zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. 

15.5 [Gestrichen] 

15.6 Rückerstattung 
Das Anmeldeamt erstattet dem Anmelder die internationale An-
meldegebühr zurück, 
i) wenn die Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 negativ ist, 
ii) wenn die internationale Anmeldung vor Übermittlung des 

Aktenexemplars an das Internationale Büro zurückgenom-
men wird oder als zurückgenommen gilt oder 

iii) wenn die internationale Anmeldung aufgrund von Vorschrif-
ten über die nationale Sicherheit nicht als solche behandelt 
wird. 

Regel 16 

Die Recherchengebühr 

16.1 Befugnis zur Erhebung einer Gebühr 
a) Jede Internationale Recherchenbehörde kann verlangen, dass 

der Anmelder zugunsten der Behörde eine Gebühr für die 
Durchführung der internationalen Recherche und aller ande-
ren den Internationalen Recherchenbehörden durch den Ver-
trag und diese Ausführungsordnung übertragenen Aufgaben 
entrichtet ("Recherchengebühr"). 

b) Die Recherchengebühr wird vom Anmeldeamt erhoben. Die 
genannte Gebühr ist in der oder einer der von diesem Amt 
vorgeschriebenen Währung(en) ("Anmeldeamtswährung") zu 
zahlen; ist die Anmeldeamtswährung nicht dieselbe Währung 
oder eine der Währungen, in denen die Internationale Recher-
chenbehörde die genannte Gebühr festgelegt hat ("festgelegte 
Währung"), so muss sie, wenn sie vom Anmeldeamt an die In-
ternationale Recherchenbehörde überwiesen wird, in die Wäh-
rung des Staats, in dem die Internationale Recherchenbehörde 
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ihren Sitz hat, frei umwechselbar sein ("Währung des Sitz-
staats"). Die Höhe der Recherchengebühr in einer anderen 
Anmeldeamtswährung als der festgelegten Währung wird vom 
Generaldirektor nach Anhörung des Anmeldeamts des Staats, 
in dem die Anmeldeamtswährung offizielle Währung ist, oder 
des für diesen Staat nach Regel 19.1 Abs. b handelnden An-
meldeamts festgesetzt. Die so festgesetzten Beträge stellen den 
Gegenwert des von der Internationalen Recherchenbehörde in 
der Währung des Sitzstaats festgesetzten Betrags in runden 
Zahlen dar. Sie werden jedem Anmeldeamt, das die Zahlung in 
dieser Anmeldeamtswährung vorschreibt, vom Internationalen 
Büro mitgeteilt und im Blatt veröffentlicht. 

c) Wird der Betrag der Recherchengebühr in der Währung des 
Sitzstaats geändert, so sind die entsprechenden Beträge in den 
anderen Anmeldeamtswährungen als der festgelegten Wäh-
rung oder den festgelegten Währungen von demselben Zeit-
punkt an anwendbar, wie der geänderte Betrag in der Wäh-
rung des Sitzstaats. 

d) Ändert sich der Wechselkurs zwischen der Währung des Sitz-
staats und einer anderen Anmeldeamtswährung als der festge-
legten Währung oder den festgelegten Währungen gegenüber 
dem zuletzt zugrunde gelegten Wechselkurs, so setzt der Ge-
neraldirektor den neuen Betrag in dieser Anmeldeamtswäh-
rung gemäss den Weisungen der Versammlung fest. Der neu 
festgesetzte Betrag wird zwei Monate nach seiner Veröffentli-
chung im Blatt gültig mit der Massgabe, dass sich jedes in Abs. b 
Satz 3 genannte Anmeldeamt und der Generaldirektor auf einen 
Zeitpunkt innerhalb dieser Zweimonatsfrist einigen können; in 
diesem Fall wird der genannte Betrag für dieses Amt von die-
sem Zeitpunkt an gültig. 

e) Ist der bei der Internationalen Recherchenbehörde in der 
Währung des Sitzstaats tatsächlich eingegangene, zur Zahlung 
der Recherchengebühr in einer anderen Anmeldeamtswährung 
als der festgelegten Währung oder den festgelegten Währungen 
bestimmte Betrag geringer als der von ihr festgelegte, so zahlt 
das Internationale Büro die Differenz an die Internationale 
Recherchenbehörde; ist der tatsächlich eingegangene Betrag 
höher, so verbleibt die Differenz dem Internationalen Büro. 

f) Auf die Frist für die Zahlung der Recherchengebühr und den 
zu zahlenden Betrag sind die Bestimmungen der Regel 15.4 
über die internationale Anmeldegebühr entsprechend anzu-
wenden. 
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16.2 Rückerstattung 
Das Anmeldeamt erstattet dem Anmelder die Recherchengebühr 
zurück, 
i) wenn die Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 negativ ist, 
ii) wenn die internationale Anmeldung vor Übermittlung des 

Recherchenexemplars an die Internationale Recherchenbe-
hörde zurückgenommen wird oder als zurückgenommen gilt 
oder 

iii) wenn die internationale Anmeldung aufgrund von Vorschrif-
ten über die nationale Sicherheit nicht als solche behandelt 
wird. 

16.3 Teilweise Rückerstattung 
Wird für die internationale Anmeldung die Priorität einer frühe-
ren internationalen Anmeldung in Anspruch genommen, die von 
der gleichen Internationalen Recherchenbehörde recherchiert 
worden ist, so hat die Behörde die für die jüngere internationale 
Anmeldung geleistete Recherchengebühr in dem Umfang und 
nach den Bedingungen, die in der Vereinbarung nach Art. 16 Abs. 3 
Bst. b festgesetzt sind, zu erstatten, sofern der internationale Re-
cherchenbericht zu der jüngeren internationalen Anmeldung ganz 
oder teilweise auf die Ergebnisse der internationalen Recherche 
gestützt werden konnte, die für die ältere internationale Anmel-
dung durchgeführt wurde. 

Regel 16bis 

Verlängerung von Fristen für die Zahlung von Gebühren 

16bis.1 Aufforderung durch das Anmeldeamt 
a) Stellt das Anmeldeamt im Zeitpunkt der Fälligkeit nach den 

Regeln 14.1 Abs. c, 15.4 und 16.1 Abs. f fest, dass keine Ge-
bühren entrichtet worden sind oder dass der gezahlte Betrag 
zur Deckung der Übermittlungsgebühr, der internationalen 
Anmeldegebühr und der Recherchengebühr nicht ausreicht, so 
fordert es den Anmelder vorbehaltlich des Abs. d auf, inner-
halb einer Frist von einem Monat nach dem Datum der Auf-
forderung den zur Deckung dieser Gebühren erforderlichen 
Betrag und gegebenenfalls die Gebühr für verspätete Zahlung 
nach Regel 16bis.2 zu entrichten. 

b) [Gestrichen] 
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c) Hat das Anmeldeamt dem Anmelder eine Aufforderung nach 
Abs. a übermittelt und hat der Anmelder innerhalb der in dem 
entsprechenden Absatz festgesetzten Frist den fälligen Betrag, 
gegebenenfalls einschliesslich der Gebühr für verspätete Zah-
lung nach Regel 16bis.2, nicht in voller Höhe entrichtet, so ver-
fährt es, vorbehaltlich des Abs. e, wie folgt: 
i) es gibt die entsprechende Erklärung nach Art. 14 Abs. 3 

ab und 
ii) verfährt nach Regel 29. 

d) Jede Zahlung, die beim Anmeldeamt eingeht, bevor dieses Amt 
die Aufforderung nach Abs. a absendet, gilt als vor Ablauf der 
Frist nach Regel 14.1 Abs. c, 15.4 beziehungsweise 16.1 Abs. f 
eingegangen. 

e) Jede Zahlung, die beim Anmeldeamt eingeht, bevor dieses Amt 
die entsprechende Erklärung nach Art. 14 Abs. 3 abgibt, gilt 
als vor Ablauf der Frist nach Abs. a eingegangen. 

16bis.2 Gebühr für verspätete Zahlung 
a) Das Anmeldeamt kann die Zahlung von Gebühren aufgrund 

einer Aufforderung nach Regel 16bis.1 Abs. a davon abhängig 
machen, dass ihm zu seinen Gunsten eine Gebühr für verspä-
tete Zahlung entrichtet wird. Die Höhe dieser Gebühr 
i) beträgt 50 % der in der Aufforderung angegebenen nicht 

entrichteten Gebühren oder 
ii) entspricht der Übermittlungsgebühr, wenn der nach Ziff. i 

errechnete Betrag niedriger als die Übermittlungsgebühr 
ist. 

b) Die Gebühr für verspätete Zahlung darf jedoch nicht höher 
sein als 50 % der unter Nummer 1 des Gebührenverzeichnis-
ses genannten internationalen Anmeldegebühr, wobei die Ge-
bühr für das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen 
Anmeldung unberücksichtigt bleibt. 

Regel 17 

Der Prioritätsbeleg 

17.1 Verpflichtung zur Einreichung einer Abschrift der früheren natio-
nalen oder internationalen Anmeldung 
a) Wird für die internationale Anmeldung nach Art. 8 die Priori-

tät einer früheren nationalen oder internationalen Anmeldung 
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beansprucht, so hat der Anmelder, vorbehaltlich der Abs. b 
und bbis, spätestens 16 Monate nach dem Prioritätsdatum eine 
vom Hinterlegungsamt beglaubigte Abschrift dieser früheren 
Anmeldung ("Prioritätsbeleg") beim Internationalen Büro oder 
beim Anmeldeamt einzureichen, sofern dieser Prioritätsbeleg 
nicht schon zusammen mit der internationalen Anmeldung, in 
der die Priorität beansprucht wird, beim Anmeldeamt einge-
reicht worden ist; eine Abschrift der früheren Anmeldung, die 
beim Internationalen Büro nach Ablauf dieser Frist eingeht, 
gilt jedoch als am letzten Tag dieser Frist beim Büro eingegan-
gen, wenn sie dort vor dem Datum der internationalen Veröf-
fentlichung der internationalen Anmeldung eingeht. 

b) Wird der Prioritätsbeleg vom Anmeldeamt ausgestellt, so kann 
der Anmelder, statt den Prioritätsbeleg einzureichen, beim An-
meldeamt beantragen, dass dieses den Prioritätsbeleg erstellt 
und an das Internationale Büro übermittelt. Dieser Antrag ist 
nicht später als 16 Monate nach dem Prioritätsdatum zu stellen 
und kann vom Anmeldeamt von der Zahlung einer Gebühr 
abhängig gemacht werden. 

bbis) Steht der Prioritätsbeleg dem Anmeldeamt oder dem Interna-
tionalen Büro in Übereinstimmung mit den Verwaltungsvor-
schriften in einer digitalen Bibliothek zur Verfügung, so kann 
der Anmelder, statt den Prioritätsbeleg einzureichen, entweder 
i) beim Anmeldeamt beantragen, dass es den Prioritätsbeleg 

aus der digitalen Bibliothek abruft und an das Internatio-
nale Büro übermittelt, oder 

ii) beim Internationalen Büro beantragen, dass es den Prio-
ritätsbeleg aus der digitalen Bibliothek abruft. 

Dieser Antrag ist nicht später als 16 Monate nach dem Priori-
tätsdatum zu stellen und kann vom Anmeldeamt oder vom In-
ternationalen Büro von der Zahlung einer Gebühr abhängig 
gemacht werden. 

c) Werden die Erfordernisse keines der drei vorstehenden Absätze 
erfüllt, so kann jedes Bestimmungsamt vorbehaltlich des Abs. d 
den Prioritätsanspruch unberücksichtigt lassen mit der Mass-
gabe, dass kein Bestimmungsamt den Prioritätsanspruch unbe-
rücksichtigt lassen darf, ohne dem Anmelder zuvor Gelegen-
heit zu geben, den Prioritätsbeleg innerhalb einer den Um-
ständen angemessenen Frist einzureichen. 
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d) Kein Bestimmungsamt darf den Prioritätsanspruch nach Abs. c 
unberücksichtigt lassen, wenn die in Abs. a genannte frühere 
Anmeldung bei ihm in seiner Eigenschaft als nationales Amt 
eingereicht wurde oder wenn ihm der Prioritätsbeleg in Über-
einstimmung mit den Verwaltungsvorschriften in einer digita-
len Bibliothek zur Verfügung steht. 

17.2 Bereitstellung von Abschriften 
a) Hat der Anmelder die Bestimmungen der Regel 17.1 Abs. a, b 

oder bbis erfüllt, so leitet das Internationale Büro auf besondere 
Anforderung eines Bestimmungsamts unverzüglich, jedoch 
nicht vor der internationalen Veröffentlichung der internatio-
nalen Anmeldung, diesem Amt eine Abschrift des Prioritäts-
belegs zu. Keines dieser Ämter darf den Anmelder selbst auf-
fordern, eine Abschrift einzureichen. Vom Anmelder kann die 
Vorlage einer Übersetzung beim Bestimmungsamt nicht vor 
Ablauf der nach Art. 22 massgeblichen Frist verlangt werden. 
Stellt der Anmelder vor der internationalen Veröffentlichung 
der internationalen Anmeldung einen ausdrücklichen Antrag 
nach Art. 23 Abs. 2 an das Bestimmungsamt, so leitet das In-
ternationale Büro, auf besondere Anforderung des Bestim-
mungsamts, diesem Amt unverzüglich nach Eingang des Prio-
ritätsbelegs eine Abschrift davon zu. 

b) Das Internationale Büro darf Kopien des Prioritätsbelegs nicht 
vor der internationalen Veröffentlichung der internationalen 
Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

c) Ist die internationale Anmeldung nach Art. 21 veröffentlicht 
worden, so übermittelt das Internationale Büro auf Antrag 
und gegen Kostenerstattung jedermann eine Kopie des Priori-
tätsbelegs, sofern nicht vor der Veröffentlichung 
i) die internationale Anmeldung zurückgenommen wurde, 
ii) der entsprechende Prioritätsanspruch zurückgenommen 

wurde oder nach Regel 26bis.2 Abs. b als nicht erhoben 
galt. 
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Regel 18 

Der Anmelder 

18.1 Sitz, Wohnsitz und Staatsangehörigkeit 
a) Vorbehaltlich der Abs. b und c unterliegt die Frage, ob ein 

Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in dem Vertragsstaat hat, 
in dem er seinen Sitz oder Wohnsitz zu haben behauptet, oder 
Angehöriger des Vertragsstaats ist, dessen Staatsangehöriger er 
zu sein behauptet, dem nationalen Recht dieses Staats und 
wird durch das Anmeldeamt entschieden. 

b) In jedem Fall 
i) gilt der Besitz einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein 

bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in 
einem Vertragsstaat als Sitz oder Wohnsitz in diesem Staat 
und 

ii) gilt eine juristische Person, die nach dem Recht eines Ver-
tragsstaats begründet worden ist, als dessen Staatsangehö-
rige. 

c) Wird die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro 
als Anmeldeamt eingereicht, so ersucht dieses in den in den 
Verwaltungsvorschriften genannten Fällen das nationale Amt 
des betreffenden Vertragsstaats oder das für diesen Staat han-
delnde Amt, die Frage nach Abs. a zu entscheiden. Das Inter-
nationale Büro unterrichtet den Anmelder hiervon. Der An-
melder kann eine Stellungnahme direkt beim nationalen Amt 
einreichen. Das nationale Amt entscheidet diese Frage unver-
züglich. 

18.2 [Gestrichen] 
18.3 Zwei oder mehr Anmelder 

Bei zwei oder mehr Anmeldern ist die Berechtigung zur Einrei-
chung einer internationalen Anmeldung gegeben, wenn wenigs-
tens einer von ihnen zur Einreichung einer internationalen An-
meldung nach Art. 9 berechtigt ist. 

18.4 Informationen über nationale Erfordernisse in bezug auf Anmelder 
a) und b) [Gestrichen] 
c) Das Internationale Büro veröffentlicht von Zeit zu Zeit In-

formationen über die verschiedenen nationalen Bestimmungen 
in bezug auf die Berechtigung zur Einreichung einer nationa-
len Anmeldung (Erfinder, Rechtsnachfolger des Erfinders, In-
haber der Erfindung oder dergleichen) und verbindet diese In-
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formation mit dem Hinweis, dass die Wirkung einer internatio-
nalen Anmeldung in einem Bestimmungsstaat davon abhängen 
kann, dass die in der internationalen Anmeldung für diesen 
Staat als Anmelder genannte Person nach dem nationalen 
Recht dieses Staats zur Einreichung einer nationalen Anmel-
dung berechtigt ist. 

Regel 19 

Zuständigkeit des Anmeldeamts 

19.1 Zuständiges Anmeldeamt 
a) Vorbehaltlich Abs. b ist die internationale Anmeldung nach 

Wahl des Anmelders einzureichen: 
i) beim nationalen Amt des Vertragsstaats, in dem er seinen 

Sitz oder Wohnsitz hat, oder dem für diesen Staat han-
delnden Amt, 

ii) beim nationalen Amt des Vertragsstaats, dessen Staatsan-
gehöriger er ist, oder dem für diesen Staat handelnden 
Amt oder 

iii) unabhängig von dem Vertragsstaat, in dem der Anmelder 
seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehö-
riger er ist, beim Internationalen Büro. 

b) Ein Vertragsstaat kann mit einem anderen Vertragsstaat oder 
einer zwischenstaatlichen Organisation übereinkommen, dass 
das nationale Amt des letzteren Staats oder die zwischenstaat-
liche Organisation als Anmeldeamt für Anmelder, die ihren 
Sitz oder Wohnsitz in dem ersteren Staat haben oder dessen 
Staatsangehörigkeit besitzen, ganz oder teilweise an die Stelle 
des nationalen Amtes des ersteren Staats tritt. Unbeschadet eines 
solchen Übereinkommens gilt das nationale Amt des ersteren 
Staats als zuständiges Anmeldeamt für die Zwecke des Art. 15 
Abs. 5. 

c) In Verbindung mit einem Beschluss gemäss Art. 9 Abs. 2 be-
nennt die Versammlung das nationale Amt oder die zwischen-
staatliche Organisation, welches oder welche für die Staatsan-
gehörigen von Staaten, die die Versammlung bestimmt, oder 
für die Personen mit Sitz oder Wohnsitz in solchen Staaten als 
Anmeldeamt tätig wird. Die Benennung setzt die vorherige 
Zustimmung des betreffenden nationalen Amtes oder der be-
treffenden zwischenstaatlichen Organisation voraus. 
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19.2 Zwei oder mehr Anmelder 
Bei zwei oder mehr Anmeldern 
i) gelten die Erfordernisse der Regel 19.1 als erfüllt, wenn das 

nationale Amt, bei dem die internationale Anmeldung einge-
reicht wird, das nationale Amt eines Vertragsstaats ist oder 
für einen Vertragsstaat handelt und wenigstens einer der An-
melder seinen Sitz oder Wohnsitz in diesem Staat hat oder 
dessen Staatsangehöriger ist; 

ii) kann die internationale Anmeldung beim Internationalen 
Büro nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii eingereicht werden, wenn 
wenigstens einer der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in 
einem Vertragsstaat hat oder dessen Staatsangehöriger ist. 

19.3 Veröffentlichung der Übertragung von Aufgaben des Anmeldeamts 
a) Jedes Übereinkommen gemäss Regel 19.1 Abs. b ist dem In-

ternationalen Büro unverzüglich durch den Vertragsstaat mit-
zuteilen, der die Aufgaben des Anmeldeamts dem nationalen 
Amt eines anderen Vertragsstaats oder dem für diesen Staat 
handelnden Amt oder einer zwischenstaatlichen Organisation 
überträgt. 

b) Das Internationale Büro veröffentlicht die Mitteilung unver-
züglich nach Eingang im Blatt. 

19.4 Übermittlung an das Internationale Büro als Anmeldeamt 
a) Wird eine internationale Anmeldung bei einem nationalen Amt 

eingereicht, das nach diesem Vertrag Anmeldeamt ist, aber 
i) ist dieses nationale Amt nach Regel 19.1 oder 19.2 für die 

Entgegennahme dieser internationalen Anmeldung nicht 
zuständig oder 

ii) ist diese internationale Anmeldung nicht in einer nach 
Regel 12.1 Abs. a von diesem nationalen Amt zugelasse-
nen Sprache, jedoch in einer nach dieser Regel vom In-
ternationalen Büro als Anmeldeamt zugelassenen Sprache 
abgefasst oder 

iii) kommen dieses nationale Amt und das Internationale 
Büro aus einem anderen Grund als den in Ziff. i oder ii 
genannten Gründen und mit Einwilligung des Anmelders 
überein, das Verfahren nach dieser Regel anzuwenden, so 
gilt diese internationale Anmeldung, vorbehaltlich des 
Abs. b, als von diesem Amt für das Internationale Büro 
als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii entgegen-
genommen. 
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b) Wird eine internationale Anmeldung nach Abs. a von einem 
nationalen Amt für das Internationale Büro als Anmeldeamt 
nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii entgegengenommen, so über-
mittelt das nationale Amt die Anmeldung unverzüglich dem 
Internationalen Büro, sofern dem nicht Vorschriften über die 
nationale Sicherheit entgegenstehen. Das nationale Amt kann 
die Übermittlung von der Zahlung einer ihm verbleibenden 
Gebühr in Höhe der von ihm nach Regel 14 erhobenen Über-
mittlungsgebühr abhängig machen. Die so übermittelte inter-
nationale Anmeldung gilt als am Tag ihrer Entgegennahme 
durch das nationale Amt beim Internationalen Büro als An-
meldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii eingegangen. 

c) Ist die internationale Anmeldung dem Internationalen Büro 
nach Abs. b übermittelt worden, so gilt als Datum des Ein-
gangs der internationalen Anmeldung für die Zwecke der Re-
geln 14.1 Abs. c, 15.4 und 16.1 Abs. f das Datum, an dem die 
internationale Anmeldung tatsächlich beim Internationalen 
Büro eingegangen ist. Abs. b letzter Satz ist auf diesen Absatz 
nicht anzuwenden. 

Regel 20 

Internationales Anmeldedatum 

20.1 Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 
a) Unmittelbar nach Eingang der Unterlagen, die eine internatio-

nale Anmeldung darstellen sollen, stellt das Anmeldeamt fest, 
ob die Unterlagen die Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllen. 

b) Für die Zwecke des Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. c genügt es, den 
Namen des Anmelders so anzugeben, dass die Identität des 
Anmelders festgestellt werden kann, auch dann, wenn der 
Name falsch geschrieben, die Angabe der Vornamen nicht 
vollständig oder die Bezeichnung juristischer Personen abge-
kürzt oder unvollständig ist. 

c) Für die Zwecke des Art. 11 Abs. 1 Ziff. ii genügt es, dass der 
Teil, der dem Anschein nach als Beschreibung angesehen wer-
den kann (mit Ausnahme eines Sequenzprotokollteils der Be-
schreibung), und der Teil, der dem Anschein nach als An-
spruch oder als Ansprüche angesehen werden kann, in einer 
vom Anmeldeamt nach Regel 12.1 Abs. a zugelassenen Sprache 
sind. 
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d) Ist Abs. c am 1. Oktober 1997 nicht mit dem vom Anmeldeamt 
anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so gilt er für das 
Anmeldeamt nicht, solange diese Unvereinbarkeit besteht, so-
fern dieses Amt das Internationale Büro bis zum 31. Dezem-
ber 1997 davon unterrichtet. Diese Mitteilung wird vom Inter-
nationalen Büro unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

20.2 Positive Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 
a) Stellt das Anmeldeamt zum Zeitpunkt des Eingangs der Un-

terlagen, die eine internationale Anmeldung darstellen sollen, 
fest, dass die Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllt waren, so 
erkennt es als internationales Anmeldedatum das Datum des 
Eingangs der internationalen Anmeldung zu. 

b) Das Anmeldeamt stempelt den Antrag der internationalen An-
meldung, der es ein internationales Anmeldedatum zuerkannt 
hat, nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften. Das Exemplar 
mit dem auf diese Weise gestempelten Antrag ist das Akten-
exemplar der internationalen Anmeldung. 

c) Das Anmeldeamt teilt dem Anmelder unverzüglich das inter-
nationale Aktenzeichen und das internationale Anmeldedatum 
mit. Gleichzeitig übermittelt es dem Internationalen Büro eine 
Kopie der Mitteilung an den Anmelder, sofern es dem Interna-
tionalen Büro das Aktenexemplar nicht bereits nach Regel 22.1 
Abs. a übermittelt hat oder gleichzeitig übermittelt. 

20.3 Mängel nach Art. 11 Abs. 1 
a) Stellt das Anmeldeamt während der Prüfung, ob die Unterla-

gen, die eine internationale Anmeldung darstellen sollen, die 
Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllen, fest, dass die Erfor-
dernisse des Art. 11 Abs. 1 nicht oder dem Anschein nach 
nicht erfüllt sind, so fordert es den Anmelder unverzüglich 
auf, nach Wahl des Anmelders, 
i) die nach Art. 11 Abs. 2 erforderliche Richtigstellung nach-

zureichen oder, 
ii) wenn die betreffenden Erfordernisse sich auf einen in 

Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. d oder e genannten Bestandteil 
beziehen, nach Regel 20.6 Abs. a zu bestätigen, dass der 
Bestandteil durch Verweis nach Regel 4.18 einbezogen 
ist, und gegebenenfalls innerhalb der nach Regel 20.7 an-
wendbaren Frist Stellung zu nehmen. Läuft diese Frist 
nach Ablauf von 12 Monaten seit dem Anmeldedatum 
einer Anmeldung ab, deren Priorität beansprucht wird, 
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so macht das Anmeldeamt den Anmelder auf diesen Um-
stand aufmerksam. 

b) Wenn, sei es nach Aufforderung nach Abs. a oder auf sonstige 
Weise, 
i) der Anmelder die erforderliche Richtigstellung nach 

Art. 11 Abs. 2 nach dem Eingangsdatum der vorgebli-
chen internationalen Anmeldung, aber an einem späteren 
Datum, das innerhalb der nach Regel 20.7 anwendbaren 
Frist liegt, beim Anmeldeamt einreicht, erkennt das An-
meldeamt das spätere Datum als internationales Anmel-
dedatum zu und verfährt nach Regel 20.2 Abs. b und c, 

ii) ein in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. d oder e genannter Be-
standteil nach Regel 20.6 Abs. b als in der internationalen 
Anmeldung enthalten gilt an dem Datum, an dem ein oder 
mehrere in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii genannte Bestandteile 
erstmals beim Anmeldeamt eingegangen sind, so erkennt 
das Anmeldeamt das Datum, an dem alle Erfordernisse 
nach Art. 11 Abs. 1 erfüllt sind, als internationales An-
meldedatum zu und verfährt nach Regel 20.2 Abs. b und c. 

c) Stellt das Anmeldeamt später fest oder bemerkt es aufgrund 
der Antwort des Anmelders, dass es diesem irrtümlich eine 
Aufforderung nach Abs. a hat zukommen lassen, weil die Er-
fordernisse des Art. 11 Abs. 1 beim Eingang der Schriftstücke 
erfüllt waren, so verfährt es nach Regel 20.2. 

20.4 Negative Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 
Erhält das Anmeldeamt innerhalb der nach Regel 20.7 anwendba-
ren Frist keine Richtigstellung oder keine Bestätigung nach Regel 
20.3 Abs. a, oder erfüllt die Anmeldung, auch wenn eine Richtig-
stellung oder Bestätigung eingegangen ist, die Erfordernisse des 
Art. 11 Abs. 1 nicht, so hat das Anmeldeamt 
i) den Anmelder unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, 

dass die Anmeldung keine internationale Anmeldung ist und 
als solche nicht behandelt wird, und hat die Gründe hierfür 
anzugeben, 

ii) das Internationale Büro davon in Kenntnis zu setzen, dass 
das auf den Schriftstücken der Anmeldung angebrachte Ak-
tenzeichen nicht als internationales Aktenzeichen verwendet 
wird, 

iii) die Unterlagen der vorgeblichen internationalen Anmeldung 
und die dazugehörige Korrespondenz gemäss Regel 93.1 auf-
zubewahren und 
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iv) eine Kopie der genannten Schriftstücke dem Internationalen 
Büro zu übermitteln, wenn dieses bei der Bearbeitung eines 
Antrags des Anmelders gemäss Art. 25 Abs. 1 eine solche 
Abschrift benötigt und sie anfordert. 

20.5 Fehlende Teile 
a) Stellt das Anmeldeamt während der Prüfung, ob die Unterla-

gen, die eine internationale Anmeldung darstellen sollen, die 
Erfordernissen des Art. 11 Abs. 1 erfüllen, fest, dass ein Teil 
der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnungen fehlt 
oder dem Anschein nach fehlt, einschliesslich des Falles, dass 
alle Zeichnungen fehlen oder dem Anschein nach fehlen aber 
nicht einschliesslich des Falles, dass ein ganzer in Art. 11 Abs. 1 
Ziff. iii Bst. d oder e genannter Bestandteil fehlt oder dem An-
schein nach fehlt, so fordert es den Anmelder unverzüglich 
auf, nach Wahl des Anmelders 
i) die vorgebliche internationale Anmeldung durch Einrei-

chung des fehlenden Teils zu vervollständigen oder 
ii) nach Regel 20.6 Abs. a zu bestätigen, dass dieser Teil 

durch Verweis nach Regel 4.18 einbezogen wurde, und 
gegebenenfalls innerhalb der nach Regel 20.7 anwendba-
ren Frist Stellung zu nehmen. Läuft diese Frist nach Ab-
lauf von 12 Monaten seit dem Anmeldedatum einer An-
meldung ab, deren Priorität beansprucht wird, so macht 
das Anmeldeamt den Anmelder auf diesen Umstand auf-
merksam. 

b) Reicht der Anmelder, sei es nach Aufforderung nach Abs. a 
oder auf sonstige Weise, an oder vor dem Datum, an dem alle 
Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllt sind, aber innerhalb 
der nach Regel 20.7 anwendbaren Frist, einen in Abs. a ge-
nannten fehlenden Teil beim Anmeldeamt ein, um die interna-
tionale Anmeldung zu vervollständigen, so wird dieser Teil in 
die Anmeldung aufgenommen, und das Anmeldeamt erkennt 
das Datum, an dem alle Erfordernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllt 
sind, als internationales Anmeldedatum zu und verfährt nach 
Regel 20.2 Abs. b und c. 

c) Reicht der Anmelder, sei es nach Aufforderung nach Abs. a 
oder auf sonstige Weise, nach dem Datum, an dem alle Erfor-
dernisse des Art. 11 Abs. 1 erfüllt waren, aber innerhalb der 
nach Regel 20.7 anwendbaren Frist, einen in Abs. a genannten 
fehlenden Teil beim Anmeldeamt ein, um die internationale 
Anmeldung zu vervollständigen, so wird dieser Teil in die An-
meldung aufgenommen, und das Anmeldeamt berichtigt das 
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internationale Anmeldedatum zu dem Datum, an dem dieser 
Teil beim Anmeldeamt eingegangen ist, benachrichtigt den 
Anmelder davon und verfährt nach Massgabe der Verwaltungs-
vorschriften. 

d) Gilt, sei es nach einer Aufforderung nach Abs. a oder auf sons-
tige Weise, ein in Abs. a genannter Teil nach Regel 20.6 Abs. b 
als in der vorgeblichen Anmeldung an dem Datum, an dem ein 
oder mehrere in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii genannte Bestandteile 
erstmals beim Anmeldeamt eingegangen sind, enthalten, so er-
kennt das Anmeldeamt das Datum, an dem alle Erfordernisse 
des Art. 11 Abs. 1 erfüllt sind, als internationales Anmeldeda-
tum zu und verfährt nach Regel 20.2 Abs. b und c. 

e) Wurde das internationale Anmeldedatum nach Abs. c berich-
tigt, so kann der Anmelder in einer an das Anmeldeamt ge-
richteten Mitteilung innerhalb eines Monats seit der Benach-
richtigung nach Abs. c beantragen, dass der betreffende feh-
lende Teil nicht berücksichtigt wird; in diesem Fall gilt der 
fehlende Teil als nicht eingereicht und die Berichtigung des in-
ternationalen Anmeldedatums nach Abs. c als nicht erfolgt, 
und das Anmeldeamt verfährt nach Massgabe der Verwaltungs-
vorschriften. 

20.6 Bestätigung der Einbeziehung von Bestandteilen und Teilen durch 
Verweis 
a) Der Anmelder kann beim Anmeldeamt innerhalb der nach 

Regel 20.7 anwendbaren Frist eine schriftliche Mitteilung ein-
reichen, mit der er bestätigt, dass ein Bestandteil oder Teil 
durch Verweis nach Regel 4.18 in die internationale Anmel-
dung einbezogen ist; beizufügen sind: 
i) ein Blatt oder Blätter, die den gesamten Bestandteil, so 

wie er in der früheren Anmeldung enthalten ist, oder den 
betreffenden Teil darstellen; 

ii) sofern der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 
Abs. a, b oder bbis hinsichtlich des Prioritätsbelegs noch 
nicht erfüllt hat, eine Kopie der früheren Anmeldung in 
der ursprünglich eingereichten Fassung; 

iii) sofern die frühere Anmeldung nicht in der Sprache abge-
fasst ist, in der die internationale Anmeldung eingereicht 
worden ist, eine Übersetzung der früheren Anmeldung in 
diese Sprache oder, sofern eine Übersetzung der interna-
tionalen Anmeldung nach Regel 12.3 Abs. a oder 12.4 
Abs. a erforderlich ist, eine Übersetzung der früheren 
Anmeldung sowohl in die Sprache, in der die internatio-
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nale Anmeldung eingereicht worden ist als auch in die 
Sprache der Übersetzung und 

iv) im Fall eines Teils der Beschreibung, der Ansprüche oder 
der Zeichnungen, eine Angabe darüber, wo dieser Teil in 
der früheren Anmeldung und gegebenenfalls in einer un-
ter Ziff. iii genannten Übersetzung enthalten ist. 

b) Stellt das Anmeldeamt fest, dass die Erfordernisse der Regel 
4.18 und des Abs. a erfüllt sind und dass der in Abs. a genannte 
Bestandteil oder Teil vollständig in der betreffenden früheren 
Anmeldung enthalten ist, so gilt dieser Bestandteil oder Teil 
als in der vorgeblichen internationalen Anmeldung zu dem 
Zeitpunkt enthalten, zu dem ein oder mehrere in Art. 11 Abs. 1 
Ziff. iii genannte Bestandteile erstmals beim Anmeldeamt ein-
gegangen sind. 

c) Stellt das Anmeldeamt fest, dass ein Erfordernis nach Regel 
4.18 oder Abs. a nicht erfüllt ist oder dass ein in Abs. a ge-
nannter Bestandteil oder Teil nicht vollständig in der betref-
fenden früheren Anmeldung enthalten ist, so verfährt es ge-
mäss Regel 20.3 Abs. b Ziff. i, 20.5 Abs. b bzw. 20.5 Abs. c. 

20.7 Frist 
a) Die in den Regeln 20.3 Abs. a und b, 20.4, 20.5 Abs. a, b und c, 

und 20.6 Abs. a vorgeschriebene Frist beträgt, 
i) wenn eine Aufforderung nach Regel 20.3 Abs. a bzw. 

20.5 Abs. a an den Anmelder gesandt wurde, zwei Monate 
seit dem Datum der Aufforderung, 

ii) sofern keine solche Aufforderung an den Anmelder ge-
sandt wurde, zwei Monate seit dem Datum, an dem ein 
oder mehrere in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii genannte Bestand-
teile erstmals beim Anmeldeamt eingegangen sind. 

b) Geht eine Richtigstellung nach Art. 11 Abs. 2 oder eine Mittei-
lung Regel 20.6 Abs. a über die Bestätigung der Einbeziehung 
durch Verweis eines in Art. 11 Abs. 1 Ziff. iii Bst. d oder e ge-
nannten Bestandteils beim Anmeldeamt nach Ablauf der nach 
Abs. a anwendbaren Frist ein, aber bevor das Amt dem An-
melder eine Benachrichtigung nach Regel 20.4 Ziff. i gesandt 
hat, so gilt die Richtigstellung oder Mitteilung als innerhalb 
dieser Frist eingegangen. 
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20.8 Unvereinbarkeit mit nationalem Recht 
a) Ist eine der Regeln 20.3 Abs. a Ziff. ii und b Ziff. ii, 20.5 Abs. a 

Ziff. ii und d, und 20.6 am 5. Oktober 2005 nicht mit dem vom 
Anmeldeamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so 
gelten die betreffenden Regeln für eine bei diesem Anmel-
deamt eingereichte internationale Anmeldung nicht, solange 
die Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das Internatio-
nale Büro bis zum 5. April 2006 davon unterrichtet. Diese 
Mitteilung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im 
Blatt veröffentlicht. 

abis) Kann ein fehlender Bestandteil oder Teil wegen der Durch-
führung des Abs. a dieser Regel nicht durch Verweis nach den 
Regeln 4.18 und 20.6 in die internationale Anmeldung einbe-
zogen werden, so verfährt das Anmeldeamt entsprechend der 
Regel 20.3 Abs. b Ziff. i, 20.5 Abs. b bzw. 20.5 Abs. c. Verfährt 
das Anmeldeamt nach Regel 20.5 Abs. c, so kann der Anmel-
der nach Regel 20.5 Abs. e verfahren. 

b) Ist eine der Regeln 20.3 Abs. a Ziff. ii und b Ziff. ii, 20.5 Abs. a 
Ziff. ii und d, und 20.6 am 5. Oktober 2005 nicht mit dem vom 
Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, 
so gelten die betreffenden Regeln für dieses Bestimmungsamt 
hinsichtlich einer internationalen Anmeldung, für die die in 
Art. 22 genannten Handlungen bei diesem Bestimmungsamt 
vorgenommen wurden, nicht, solange die Unvereinbarkeit be-
steht, sofern dieses Amt das Internationale Büro bis zum 
5. April 2006 davon unterrichtet. Diese Mitteilung wird vom 
Internationalen Büro unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

c) Gilt ein Bestandteil oder Teil kraft einer Feststellung des An-
meldeamts nach Regel 20.6 Abs. b als durch Verweis in die in-
ternationale Anmeldung einbezogen, findet jedoch die Einbe-
ziehung durch Verweis auf diese internationale Anmeldung für 
die Zwecke des Verfahrens vor einem Bestimmungsamt wegen 
der Durchführung des Abs. b dieser Regel keine Anwendung, 
so kann das Bestimmungsamt die Anmeldung so behandeln, 
als ob das internationale Anmeldedatum nach Regel 20.3 Abs. b 
Ziff. i oder 20.5 Abs. b zuerkannt bzw. nach Regel 20.5 Abs. c 
berichtigt worden wäre, mit der Massgabe, dass Regel 82ter.1 
Abs. c und d entsprechend Anwendung finden. 
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Regel 21 

Herstellung von Exemplaren 

21.1 Aufgabe des Anmeldeamts 
a) Ist die internationale Anmeldung in einem Exemplar einzurei-

chen, so ist das Anmeldeamt für die Herstellung des Anmelde-
amtsexemplars und des Recherchenexemplars nach Art. 12 
Abs. 1 verantwortlich. 

b) Ist die internationale Anmeldung in zwei Exemplaren einzu-
reichen, so ist das Anmeldeamt für die Herstellung des An-
meldeamtsexemplars verantwortlich. 

c) Ist die internationale Anmeldung in geringerer Stückzahl ein-
gereicht worden als nach der Regel 11.1 Abs. b vorgeschrie-
ben, so ist das Anmeldeamt für die sofortige Herstellung der 
erforderlichen Anzahl von Exemplaren verantwortlich und hat 
das Recht, für diese Aufgabe eine Gebühr festzusetzen und 
diese vom Anmelder zu erheben. 

21.2 Beglaubigte Kopie für den Anmelder 
Auf Antrag des Anmelders stellt das Anmeldeamt diesem gegen 
Zahlung einer Gebühr beglaubigte Kopien der internationalen 
Anmeldung wie ursprünglich eingereicht sowie der an ihr vorge-
nommenen Änderungen zur Verfügung. 

Regel 22 

Übermittlung des Aktenexemplars und der Übersetzung 

22.1 Verfahren 
a) Ist die Feststellung nach Art. 11 Abs. 1 positiv und stehen 

Vorschriften über die nationale Sicherheit der Behandlung der 
Anmeldung als internationaler Anmeldung nicht entgegen, so 
übersendet das Anmeldeamt das Aktenexemplar an das Inter-
nationale Büro. Die Übersendung wird unverzüglich nach 
dem Eingang der internationalen Anmeldung oder, falls eine 
Überprüfung zum Schutz der nationalen Sicherheit erforder-
lich ist, sobald diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen wor-
den ist, vorgenommen. In jedem Fall sendet das Anmeldeamt 
das Aktenexemplar so rechtzeitig ab, dass es beim Internatio-
nalen Büro mit dem Ablauf des 13. Monats seit dem Priori-
tätsdatum eingeht. Wird durch die Post übermittelt, so darf 
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das Anmeldeamt das Aktenexemplar nicht später als fünf Tage 
vor dem Ablauf des 13. Monats ab Prioritätsdatum absenden. 

b) Hat das Internationale Büro eine Kopie der Mitteilung nach 
Regel 20.2 Abs. c erhalten und ist es bei Ablauf des dreizehn-
ten Monats nach dem Prioritätsdatum nicht im Besitz des Ak-
tenexemplars, so fordert es das Anmeldeamt auf, ihm das Ak-
tenexemplar unverzüglich zu übermitteln. 

c) Hat das Internationale Büro eine Kopie der Mitteilung nach 
Regel 20.2 Abs. c erhalten und ist es bei Ablauf des vierzehn-
ten Monats nach dem Prioritätsdatum nicht im Besitz des Ak-
tenexemplars, so teilt es dies dem Anmelder und dem Anmel-
deamt mit. 

d) Nach Ablauf des vierzehnten Monats nach dem Prioritätsda-
tum kann der Anmelder vom Anmeldeamt verlangen, dass die-
ses eine Kopie seiner internationalen Anmeldung als mit der 
eingereichten internationalen Anmeldung übereinstimmend 
beglaubigt, und diese beglaubigte Kopie an das Internationale 
Büro übersenden. 

e) Die Beglaubigung nach Abs. d ist kostenlos und kann nur aus 
einem der folgenden Gründe abgelehnt werden: 
i) die Kopie, deren Beglaubigung vom Anmeldeamt ver-

langt wird, stimmt nicht mit der eingereichten internatio-
nalen Anmeldung überein; 

ii) die Vorschriften über die nationale Sicherheit stehen der 
Behandlung der Anmeldung als internationaler Anmel-
dung entgegen; 

iii) das Anmeldeamt hat das Aktenexemplar bereits an das 
Internationale Büro übersandt und dieses hat ihm den 
Eingang bestätigt. 

f) Sofern oder solange das Aktenexemplar nicht bei dem Interna-
tionalen Büro eingegangen ist, gilt die nach Abs. e beglaubigte 
und beim Internationalen Büro eingegangene Kopie als Akten-
exemplar. 

g) Hat der Anmelder bis zum Ablauf der Frist nach Art. 22 die in 
diesem Artikel genannten Handlungen vorgenommen, ohne 
dass das Bestimmungsamt vom Internationalen Büro über den 
Eingang des Aktenexemplares unterrichtet worden ist, so teilt 
das Bestimmungsamt dies dem Internationalen Büro mit. Ist 
das Internationale Büro nicht im Besitz des Aktenexemplars, 
so teilt es dies dem Anmelder und dem Anmeldeamt unver-
züglich mit, sofern dies nicht bereits nach Abs. c geschehen ist. 
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h) Ist die internationale Anmeldung in der Sprache einer nach 
Regel 12.3 oder 12.4 eingereichten Übersetzung zu veröffentli-
chen, so übermittelt das Anmeldeamt diese Übersetzung dem 
Internationalen Büro zusammen mit dem Aktenexemplar nach 
Abs. a oder, wenn das Anmeldeamt das Aktenexemplar dem 
Internationalen Büro nach diesem Absatz bereits übermittelt 
hat, unverzüglich nach Eingang der Übersetzung. 

22.2 [Gestrichen] 

22.3 Frist gemäss Art. 12 Abs. 3 
Die in Art. 12 Abs. 3 genannte Frist beträgt drei Monate ab dem 
Datum der Mitteilung, die das Internationale Büro gemäss Regel 
22.1 Abs. c oder g an den Anmelder übersandt hat. 

Regel 23 

Übermittlung des Recherchenexemplars, der Übersetzung und des 
Sequenzprotokolls 

23.1 Verfahren 
a) Ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung nach Re-

gel 12.3 Abs. a nicht erforderlich, so übermittelt das Anmelde-
amt der Internationalen Recherchenbehörde das Recherchen-
exemplar spätestens am gleichen Tag, an dem es das Aktenex-
emplar dem Internationalen Büro übermittelt, es sei denn, dass 
die Recherchengebühr nicht entrichtet worden ist. In letzte-
rem Fall ist das Recherchenexemplar unverzüglich nach Ent-
richtung der Recherchengebühr zu übermitteln. 

b) Ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung nach Re-
gel 12.3 eingereicht worden, so übermittelt das Anmeldeamt 
der Internationalen Recherchenbehörde eine Kopie dieser Über-
setzung und des Antrags, die zusammen als Recherchenex-
emplar im Sinne des Art. 12 Abs. 1 gelten, es sei denn, dass die 
Recherchengebühr nicht entrichtet worden ist. In letzterem 
Fall ist eine Kopie der Übersetzung und des Antrags unver-
züglich nach Entrichtung der Recherchengebühr zu übermit-
teln. 

c) Ein für die Zwecke der Regel 13ter eingereichtes Sequenzpro-
tokoll in elektronischer Form, das beim Anmeldeamt anstatt 
bei der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht wor-
den ist, wird unverzüglich von diesem Amt an die Recher-
chenbehörde weitergeleitet. 
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Regel 24 

Eingang des Aktenexemplars beim Internationalen Büro 

24.1 [Gestrichen] 

24.2 Mitteilung über den Eingang des Aktenexemplars 
a) Das Internationale Büro teilt 

i) dem Anmelder, 
ii) dem Anmeldeamt und 
iii) der Internationalen Recherchenbehörde (es sei denn, sie 

hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass sie nicht 
benachrichtigt werden will) unverzüglich den Eingang 
des Aktenexemplars und das Datum des Eingangs mit. In 
der Mitteilung wird die internationale Anmeldung mit 
ihrem Aktenzeichen, dem internationalen Anmeldeda-
tum und dem Namen des Anmelders gekennzeichnet; 
ausserdem ist das Anmeldedatum einer früheren Anmel-
dung anzugeben, deren Priorität in Anspruch genommen 
wird. In der Mitteilung an den Anmelder sind ferner die 
Bestimmungsämter anzugeben sowie, im Falle eines 
Bestimmungsamts, das für die Erteilung regionaler Pa-
tente zuständig ist, die Vertragsstaaten, die für ein regio-
nales Patent bestimmt worden sind. 

b) [Gestrichen] 
c) Geht das Aktenexemplar nach Ablauf der Frist nach Regel 

22.3 ein, so teilt das Internationale Büro dies dem Anmelder, 
dem Anmeldeamt und der Internationalen Recherchenbehörde 
unverzüglich mit. 

Regel 25 

Eingang des Recherchenexemplars bei der Internationalen 
Recherchenbehörde 

25.1 Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars 
Die Internationale Recherchenbehörde benachrichtigt unverzüg-
lich das Internationale Büro, den Anmelder und - falls die Inter-
nationale Recherchenbehörde nicht mit dem Anmeldeamt iden-
tisch ist - das Anmeldeamt über den Eingang des Recherchenex-
emplars und das Datum des Eingangs. 
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Regel 26 

Prüfung und Berichtigung bestimmter Bestandteile der internationalen 
Anmeldung vor dem Anmeldeamt 

26.1 Aufforderung zur Mängelbeseitigung nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b 
Das Anmeldeamt erlässt die Aufforderung zur Mängelbeseitigung 
nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b so bald wie möglich, vorzugsweise in-
nerhalb eines Monats seit dem Eingang der internationalen An-
meldung. In der Aufforderung fordert das Anmeldeamt den An-
melder auf, die erforderliche Berichtigung einzureichen und gibt 
dem Anmelder die Möglichkeit, innerhalb der Frist nach Regel 
26.2 Stellung zu nehmen. 

26.2 Frist für die Mängelbeseitigung 
Die in Regel 26.1 genannte Frist beträgt zwei Monate seit dem 
Datum der Aufforderung zur Mängelbeseitigung. Sie kann vom 
Anmeldeamt jederzeit verlängert werden, solange keine Entschei-
dung getroffen worden ist. 

26.2bis Prüfung der Erfordernisse nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. i und ii 
a) Für die Zwecke des Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. i reicht es bei 

mehreren Anmeldern aus, wenn einer von ihnen den Antrag 
unterzeichnet. 

b) Für die Zwecke des Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. ii reicht es bei 
mehreren Anmeldern aus, wenn die nach Regel 4.5 Abs. a Ziff. ii 
und iii verlangten Angaben für einen von ihnen gemacht wer-
den, der nach Regel 19.1 berechtigt ist, die internationale An-
meldung beim Anmeldeamt einzureichen. 

26.3 Prüfung der Formerfordernisse nach Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. v 
a) Wird die internationale Anmeldung in einer Veröffentlichungs-

sprache eingereicht, so prüft das Anmeldeamt 
i) die internationale Anmeldung nur insoweit auf die Erfül-

lung der in Regel 11 genannten Formerfordernisse, als 
dies für eine im wesentlichen einheitliche internationale 
Veröffentlichung erforderlich ist; 

ii) jede nach Regel 12.3 eingereichte Übersetzung insoweit 
auf die Erfüllung der in Regel 11 genannten Formerfor-
dernisse, als dies für eine zufriedenstellende Vervielfälti-
gung erforderlich ist. 
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b) Wird die internationale Anmeldung in einer Sprache einge-
reicht, die keine Veröffentlichungssprache ist, so prüft das An-
meldeamt 
i) die internationale Anmeldung nur insoweit auf die Erfül-

lung der in Regel 11 genannten Formerfordernisse, als 
dies für eine zufrieden stellende Vervielfältigung erfor-
derlich ist; 

ii) jede nach Regel 12.3 oder 12.4 eingereichte Übersetzung 
und die Zeichnungen insoweit auf die Erfüllung der in 
Regel 11 genannten Formerfordernisse, als dies für eine 
im wesentlichen einheitliche internationale Veröffentli-
chung erforderlich ist. 

26.3bis Aufforderung nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b zur Beseitigung von 
Mängeln nach Regel 11 
Das Anmeldeamt braucht die Aufforderung nach Art. 14 Abs. 1 
Bst. b zur Beseitigung von Mängeln nach Regel 11 nicht zu erlas-
sen, wenn die in dieser Regel genannten Formerfordernisse in dem 
nach Regel 26.3 erforderlichen Umfang erfüllt sind. 

26.3ter Aufforderung zur Mängelbeseitigung nach Art. 3 Abs. 4 Ziff. i 
a) Werden die Zusammenfassung oder Textbestandteile der Zeich-

nungen in einer anderen Sprache eingereicht als die Beschrei-
bung und die Ansprüche, so fordert das Anmeldeamt den 
Anmelder auf, eine Übersetzung der Zusammenfassung oder 
der Textbestandteile der Zeichnungen in der Sprache einzurei-
chen, in der die internationale Anmeldung zu veröffentlichen 
ist, es sei denn, 
i) es ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung 

nach Regel 12.3 Abs. a erforderlich oder 
ii) die Zusammenfassung oder die Textbestandteile der 

Zeichnungen sind in der Sprache, in der die internationale 
Anmeldung zu veröffentlichen ist. 

Die Regeln 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 und 29.1 sind entspre-
chend anzuwenden. 

b) Ist Abs. a am 1. Oktober 1997 nicht mit dem vom Anmel-
deamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so gilt er 
für das Anmeldeamt nicht, solange diese Unvereinbarkeit be-
steht, sofern dieses Amt das Internationale Büro bis zum 
31. Dezember 1997 davon unterrichtet. Diese Mitteilung wird 
vom Internationalen Büro unverzüglich im Blatt veröffent-
licht. 
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c) Entspricht der Antrag nicht Regel 12.1 Abs. c, so fordert das 
Anmeldeamt den Anmelder auf, entsprechend dieser Regel eine 
Übersetzung einzureichen. Die Regeln 3, 26.1, 26.2, 26.5 und 
29.1 sind entsprechend anzuwenden. 

d) Ist Abs. c am 1. Oktober 1997 nicht mit dem vom Anmeldeamt 
anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so gilt er für das 
Anmeldeamt nicht, solange diese Unvereinbarkeit besteht, so-
fern dieses Amt das Internationale Büro bis zum 31. Dezem-
ber 1997 davon unterrichtet. Diese Mitteilung wird vom Inter-
nationalen Büro unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

26.4 Verfahren 
Eine dem Anmeldeamt unterbreitete Berichtigung des Antrags 
kann in einem an das Amt gerichteten Schreiben niedergelegt 
werden, wenn sie so beschaffen ist, dass sie von dem Schreiben in 
den Antrag übertragen werden kann, ohne die Übersichtlichkeit 
oder Vervielfältigungsfähigkeit des Blattes zu beeinträchtigen, auf 
das die Berichtigung zu übertragen ist; andernfalls, und im Falle 
einer Berichtigung eines anderen Bestandteils der internationalen 
Anmeldung als des Antrags, hat der Anmelder ein Ersatzblatt ein-
zureichen, das die Berichtigung enthält, und das Begleitschreiben 
hat auf die Unterschiede zwischen dem auszutauschenden Blatt 
und dem Ersatzblatt hinzuweisen. 

26.5 Entscheidung des Anmeldeamts 
Das Anmeldeamt entscheidet, ob die Berichtigung innerhalb der 
nach Regel 26.2 anwendbaren Frist unterbreitet worden ist und, 
wenn dies der Fall ist, ob die so berichtigte internationale Anmel-
dung als zurückgenommen gilt oder nicht; jedoch gilt eine inter-
nationale Anmeldung nicht wegen Nichterfüllung der in Regel 11 
genannten Formerfordernisse als zurückgenommen, wenn sie diese 
Erfordernisse soweit erfüllt, als dies für eine im wesentlichen ein-
heitliche internationale Veröffentlichung erforderlich ist. 

26.6 [Gestrichen] 

Regel 26bis 

Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs 

26bis.1 Berichtigung oder Hinzufügung eines Prioritätsanspruchs 
a) Der Anmelder kann einen Prioritätsanspruch berichtigen oder 

dem Antrag einen Prioritätsanspruch hinzufügen, indem er in-
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nerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritätsdatum oder, wenn 
sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung das Prioritäts-
datum ändert, innerhalb von 16 Monaten nach dem geänderten 
Prioritätsdatum, je nachdem, welche 16 Monatsfrist zuerst ab-
läuft, beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Büro eine 
entsprechende Mitteilung einreicht mit der Massgabe, dass eine 
solche Mitteilung bis zum Ablauf von vier Monaten nach dem 
internationalen Anmeldedatum eingereicht werden kann. Die 
Berichtigung eines Prioritätsanspruchs kann die Hinzufügung 
von jeglichen in Regel 4.10 genannten Angaben einschliessen. 

b) Eine Mitteilung nach Abs. a, die beim Anmeldeamt oder beim 
Internationalen Büro eingeht, nachdem der Anmelder einen 
Antrag auf vorzeitige Veröffentlichung nach Art. 21 Abs. 2 
Bst. b gestellt hat, gilt als nicht eingereicht, es sei denn, dieser 
Antrag wird vor Abschluss der technischen Vorbereitungen 
für die internationale Veröffentlichung zurückgenommen. 

c) Ändert sich durch die Berichtigung oder Hinzufügung eines 
Prioritätsanspruchs das Prioritätsdatum, so wird jede Frist, die 
nach dem früher geltenden Prioritätsdatum berechnet worden 
und nicht bereits abgelaufen ist, nach dem so geänderten Prio-
ritätsdatum berechnet. 

26bis.2 Mängel in Prioritätsansprüchen 
a) Stellt das Anmeldeamt oder, wenn das Anmeldeamt dies un-

terlassen hat, das Internationale Büro hinsichtlich eines Priori-
tätsanspruchs fest, 
i) dass die internationale Anmeldung ein internationales An-

meldedatum hat, das nach dem Datum, an dem die Prio-
ritätsfrist abgelaufen ist, liegt und kein Antrag auf Wie-
derherstellung des Prioritätsrechts nach Regel 26bis.3 ein-
gereicht wurde, 

ii) dass der Prioritätsanspruch den Erfordernissen der Regel 
4.10 nicht entspricht oder 

iii) dass eine Angabe in dem Prioritätsanspruch nicht mit der 
entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg übereinstimmt, 
so fordert das Anmeldeamt bzw. das Internationale Büro 
den Anmelder zur Berichtigung des Prioritätsanspruchs 
auf. In dem unter Ziff. i genannten Fall, sofern das inter-
nationale Anmeldedatum innerhalb von zwei Monaten 
seit dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abläuft, liegt, 
unterrichtet das Anmeldeamt bzw. das Internationale 
Büro den Anmelder auch über die Möglichkeit, einen 
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Antrag auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach 
Regel 26bis.3 zu stellen, es sei denn, das Anmeldeamt hat 
dem Internationalen Büro nach Regel 26bis.3 Abs. j mitge-
teilt, dass die Regel 26bis.3 Abs. a bis i mit dem für dieses 
Amt anzuwendenden nationalen Recht unvereinbar ist. 

b) Reicht der Anmelder nicht vor Ablauf der Frist nach Regel 
26bis.1 Abs. a eine Mitteilung zur Berichtigung des Prioritätsan-
spruchs ein, so gilt dieser Prioritätsanspruch vorbehaltlich des 
Abs. c für das Verfahren nach dem Vertrag als nicht erhoben 
("gilt als nichtig"), und das Anmeldeamt bzw. das Internatio-
nale Büro gibt eine diesbezügliche Erklärung ab und unter-
richtet den Anmelder entsprechend. Eine Mitteilung über die 
Berichtigung des Prioritätsanspruchs, die vor Abgabe einer 
solchen Erklärung durch das Anmeldeamt bzw. das Internatio-
nale Büro und nicht später als einen Monat nach Ablauf der 
Frist eingeht, gilt als vor Ablauf der Frist eingegangen. 

c) Ein Prioritätsanspruch darf jedoch nicht als nichtig gelten, nur 
weil 
i) die Angabe des in Regel 4.10 Abs. a Ziff. ii genannten 

Aktenzeichens der früheren Anmeldung fehlt, 
ii) eine Angabe im Prioritätsanspruch unvereinbar mit der 

entsprechenden Angabe im Prioritätsbeleg ist oder 
iii) die internationale Anmeldung ein internationales Anmel-

dedatum hat, das nach dem Datum, an dem die Prioritäts-
frist abgelaufen ist, liegt, vorausgesetzt, das internationale 
Anmeldedatum liegt innerhalb einer Frist von 2 Monaten 
seit diesem Datum. 

d) Hat das Anmeldeamt oder das Internationale Büro eine Erklä-
rung nach Abs. b abgegeben oder gilt der Prioritätsanspruch 
nicht als nichtig, nur weil Abs. c Anwendung findet, so veröf-
fentlicht das Internationale Büro, zusammen mit der internatio-
nalen Anmeldung, die Angaben betreffend den Prioritätsan-
spruch nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften sowie vom 
Anmelder eingereichte Angaben betreffend diesen Prioritäts-
anspruch, die vor Abschluss der technischen Vorbereitungen 
für die internationale Veröffentlichung beim Internationalen 
Büro eingegangen sind. Solche Angaben werden in die Über-
mittlung nach Art. 20 aufgenommen, sofern die internationale 
Anmeldung aufgrund des Art. 64 Abs. 3 nicht veröffentlicht 
wird. 
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e) Wünscht der Anmelder, einen Prioritätsanspruch zu berichti-
gen oder hinzuzufügen, ist jedoch die Frist nach Regel 26bis.1 
abgelaufen, so kann der Anmelder vor Ablauf von 30 Monaten 
seit dem Prioritätsdatum gegen Zahlung einer besonderen Ge-
bühr, deren Höhe in den Verwaltungsvorschriften festgelegt 
wird, beim Internationalen Büro die Veröffentlichung der 
diesbezüglichen Angaben beantragen; das Internationale Büro 
wird diese Angaben unverzüglich veröffentlichen. 

26bis.3 Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Anmeldeamt 
a) Hat die internationale Anmeldung ein internationales Anmel-

dedatum, das nach dem Datum, an dem die Prioritätsfrist ab-
gelaufen ist, aber innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit 
diesem Datum liegt, so stellt das Anmeldeamt, auf Antrag des 
Anmelders und vorbehaltlich der Abs. b bis g dieser Regel, das 
Prioritätsrecht wieder her, sofern das Amt feststellt, dass ein 
von diesem Amt angewendetes Kriterium ("Wiederherstel-
lungskriterium") erfüllt ist, nämlich, dass das Versäumnis, die 
internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist einzu-
reichen, 
i) trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen ge-

botenen Sorgfalt erfolgt ist oder 
ii) unbeabsichtigt war. 
Jedes Anmeldeamt hat mindestens eines dieser Kriterien an-
zuwenden und kann beide anwenden. 

b) Ein Antrag nach Abs. a muss 
i) innerhalb der nach Abs. e anwendbaren Frist beim An-

meldeamt eingereicht werden, 
ii) die Gründe für das Versäumnis, die internationale Anmel-

dung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, darlegen 
und 

iii) vorzugsweise eine Erklärung oder andere in Abs. f ge-
nannte Nachweise enthalten. 

c) Ist ein Prioritätsanspruch hinsichtlich der früheren Anmel-
dung nicht in der internationalen Anmeldung enthalten, so hat 
der Anmelder innerhalb der nach Abs. e anwendbaren Frist 
eine Mitteilung nach Regel 26bis.1 Abs. a über die Hinzufügung 
des Prioritätsanspruchs einzureichen. 
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d) Das Anmeldeamt kann die Einreichung eines Antrags nach 
Abs. a davon abhängig machen, dass ihm zu seinen Gunsten 
eine Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung entrichtet 
wird. Diese Gebühr ist innerhalb der nach Abs. e anwendba-
ren Frist zu entrichten. Die Höhe dieser Gebühr wird vom 
Anmeldeamt festgesetzt. 

e) Die in den Abs. b Ziff. i, c und d genannte Frist beträgt zwei 
Monate seit dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen 
ist, mit der Massgabe, dass in den Fällen, in denen der Anmel-
der einen Antrag auf frühzeitige Veröffentlichung nach Art. 21 
Abs. 2 Bst. b gestellt hat, Anträge nach Abs. a, in Abs. c genann-
te Mitteilungen oder in Abs. d genannte Gebühren, die nach 
Abschluss der technischen Vorbereitungen für die internatio-
nale Veröffentlichung eingereicht bzw. entrichtet werden, als 
nicht rechtzeitig eingereicht oder entrichtet gelten. 

f) Das Anmeldeamt kann verlangen, dass die in Abs. b Ziff. iii 
genannte Erklärung oder andere Nachweise zum Beleg der ge-
nannten Gründe innerhalb einer den Umständen nach ange-
messenen Frist bei ihm eingereicht werden. Der Anmelder 
kann beim Internationalen Büro eine Kopie der beim Anmel-
deamt eingereichten Erklärung oder anderen Nachweise ein-
reichen, in welchem Fall das Internationale Büro diese Kopien 
zu seinen Akten nimmt. 

g) Das Anmeldeamt darf einen Antrag nach Abs. a nicht voll-
ständig oder teilweise ablehnen, ohne dem Anmelder die Ge-
legenheit gegeben zu haben, innerhalb einer den Umständen 
nach angemessenen Frist zu der beabsichtigten Ablehnung 
Stellung zu nehmen. Die Mitteilung über die beabsichtigte Ab-
lehnung durch das Anmeldeamt kann an den Anmelder zu-
sammen mit einer Aufforderung zur Einreichung einer Erklä-
rung oder anderer Nachweise nach Abs. f gesandt werden. 

h) Das Anmeldeamt wird unverzüglich 
i) das Internationale Büro vom Eingang eines Antrags nach 

Abs. a in Kenntnis setzen, 
ii) über den Antrag entscheiden, 
iii) den Anmelder und das Internationale Büro von seiner 

Entscheidung und dem Wiederherstellungskriterium, das 
der Entscheidung zugrunde lag, in Kenntnis setzen. 
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i) Jedes Anmeldeamt unterrichtet das Internationale Büro dar-
über, welches der Wiederherstellungskriterien es anwendet, 
sowie über etwaige spätere diesbezügliche Änderungen. Diese 
Mitteilung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im 
Blatt veröffentlicht. 

j) Sind die Abs. a bis i am 5. Oktober 2005 nicht mit dem vom 
Anmeldeamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, so 
gelten diese Absätze für dieses Amt nicht, solange diese Un-
vereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das Internationale 
Büro bis zum 5. April 2006 davon unterrichtet. Diese Mittei-
lung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im Blatt 
veröffentlicht. 

Regel 26ter 

Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen nach Regel 4.17 

26ter.1 Berichtigung oder Hinzufügung von Erklärungen 
Der Anmelder kann eine Erklärung nach Regel 4.17 berichtigen 
oder dem Antrag hinzufügen, indem er innerhalb von 16 Monaten 
nach dem Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eine ent-
sprechende Mitteilung einreicht; eine Mitteilung, die beim Inter-
nationalen Büro nach Ablauf dieser Frist eingeht, gilt als am letz-
ten Tag dieser Frist beim Internationalen Büro eingegangen, wenn 
sie dort vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die in-
ternationale Veröffentlichung eingeht. 

26ter.2 Behandlung von Erklärungen 
a) Stellt das Anmeldeamt oder das Internationale Büro fest, dass 

eine Erklärung nach Regel 4.17 nicht dem vorgeschriebenen 
Wortlaut entspricht oder eine Erfindererklärung nach Regel 
4.17 Ziff. iv nicht wie vorgeschrieben unterzeichnet ist, kann 
das Anmeldeamt bzw. das Internationale Büro den Anmelder 
auffordern, die Erklärung innerhalb einer Frist von 16 Mona-
ten nach dem Prioritätsdatum zu berichtigen. 

b) Geht eine Erklärung oder Berichtigung gemäss Regel 26ter.1 
nach Ablauf der in Regel 26ter.1 vorgesehenen Frist beim Inter-
nationalen Büro ein, so teilt das Internationale Büro dies dem 
Anmelder mit und verfährt nach Massgabe der Verwaltungs-
vorschriften. 
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Regel 27 

Unterlassene Gebührenzahlung 

27.1 Gebühren 
a) Die in Art. 14 Abs. 3 Bst. a genannten "gemäss Art. 3 Abs. 4 

Ziff. iv vorgeschriebenen Gebühren" sind folgende: die Über-
mittlungsgebühr (Regel 14), die internationale Anmeldegebühr 
(Regel 15.1), die Recherchengebühr (Regel 16) und gegebenen-
falls die Gebühr für verspätete Zahlung (Regel 16bis.2). 

b) Die in Art. 14 Abs. 3 Bst. a und b genannte "gemäss Art. 4 
Abs. 2 vorgeschriebene Gebühr" ist die internationale Anmel-
degebühr (Regel 15.1) und gegebenenfalls die Gebühr für ver-
spätete Zahlung (Regel 16bis.2). 

Regel 28 

Mängel, die durch das Internationale Büro festgestellt werden 

28.1 Mitteilung über bestimmte Mängel 
a) Weist die internationale Anmeldung nach Ansicht des Interna-

tionalen Büros einen der in Art. 14 Abs. 1 Bst. a Ziff. i, ii oder v 
genannten Mängel auf, so macht es das Anmeldeamt darauf 
aufmerksam. 

b) Das Anmeldeamt verfährt, ausser wenn es mit der Auffassung 
nicht übereinstimmt, nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b und Regel 26. 

Regel 29 

Internationale Anmeldungen, die als zurückgenommen gelten 

29.1 Feststellung durch das Anmeldeamt 
Erklärt das Anmeldeamt, dass die internationale Anmeldung nach 
Art. 14 Abs. 1 Bst. b und Regel 26.5 (Nichtbeseitigung bestimmter 
Mängel), nach Art. 14 Abs. 3 Bst. a (Nichtzahlung der nach Regel 
27.1 Abs. a vorgeschriebenen Gebühren), nach Art. 14 Abs. 4 
(nachträgliche Feststellung der Nichterfüllung der Erfordernisse 
nach Art. 11 Abs. 1 Ziff. i bis iii), nach Regel 12.3 Abs. d oder 12.4 
Abs. d (Nichteinreichung der erforderlichen Übersetzung oder 
gegebenenfalls Nichtzahlung einer Gebühr für verspätete Einrei-
chung) oder nach Regel 92.4 Abs. g Ziff. i (Nichteinreichung des 
Originals eines Schriftstücks) als zurückgenommen gilt, 
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i) so übersendet das Anmeldeamt das Aktenexemplar (soweit 
dies nicht bereits geschehen ist) sowie jede vom Anmelder 
vorgeschlagene Berichtigung an das Internationale Büro; 

ii) so unterrichtet das Anmeldeamt den Anmelder und das In-
ternationale Büro unverzüglich von dieser Erklärung; dieses 
wiederum benachrichtigt jedes bereits von seiner Bestim-
mung unterrichtete Bestimmungsamt; 

iii) so unterlässt das Anmeldeamt entweder die Übermittlung des 
Recherchenexemplars gemäss Regel 23 oder, wenn es dieses 
bereits übersandt hat, unterrichtet die Internationale Recher-
chenbehörde über die Erklärung; 

iv) so ist das Internationale Büro nicht verpflichtet, den Anmelder 
von dem Empfang des Aktenexemplars zu benachrichtigen. 

29.2 [Gestrichen] 

29.3 Hinweis des Anmeldeamts auf bestimmte Tatsachen 
Ist das Internationale Büro oder die Internationale Recherchenbe-
hörde der Ansicht, dass das Anmeldeamt eine Feststellung nach 
Art. 14 Abs. 4 treffen sollte, so macht das Büro oder die Behörde 
das Anmeldeamt auf die einschlägigen Tatsachen aufmerksam. 

29.4 Mitteilung der Absicht, eine Erklärung nach Art. 14 Abs. 4 ab-
zugeben 
Bevor das Anmeldeamt eine Erklärung nach Art. 14 Abs. 4 abgibt, 
teilt es dem Anmelder seine Absicht, eine solche Erklärung ab-
zugeben, und die Gründe dafür mit. Der Anmelder kann, wenn er 
die vorläufige Feststellung des Anmeldeamts für unrichtig hält, 
innerhalb eines Monats nach der Mitteilung Gegenvorstellungen 
erheben. 

Regel 30 

Frist gemäss Art. 14 Abs. 4 

30.1 Frist 
Die in Art. 14 Abs. 4 genannte Frist beträgt vier Monate seit dem 
internationalen Anmeldedatum. 



68 

Regel 31 

Nach Art. 13 erforderliche Exemplare 

31.1 Anforderung der Exemplare 
a) Jede Anforderung nach Art. 13 Abs. 1 kann sich auf alle oder 

einzelne internationale Anmeldungen oder bestimmte Arten 
hiervon beziehen, in denen das anfordernde nationale Amt als 
Bestimmungsamt benannt ist. Anforderungen hinsichtlich aller 
oder bestimmter Arten von internationalen Anmeldungen 
müssen jährlich durch eine Anmerkung, die bis zum 30. No-
vember des vorausgehenden Jahres an das Internationale Büro 
zu richten ist, erneuert werden. 

b) Für Anträge nach Art. 13 Abs. 2 Bst. b ist eine Gebühr zu ent-
richten, die die Kosten der Herstellung und der Versendung 
des Exemplars deckt. 

31.2 Herstellung der Exemplare 
Die Herstellung der nach Art. 13 erforderlichen Exemplare ist 
Aufgabe des Internationalen Büros. 

Regel 32 

Erstreckung der Wirkungen der internationalen Anmeldung auf 
bestimmte Nachfolgestaaten 

32.1 Erstreckung der internationalen Anmeldung auf den Nachfolge-
staat 
a) Die Wirkungen einer internationalen Anmeldung, deren inter-

nationales Anmeldedatum in den in Abs. b genannten Zeit-
raum fällt, werden auf einen Staat ("den Nachfolgestaat") er-
streckt, dessen Gebiet vor seiner Unabhängigkeit Teil des Ge-
biets eines in der internationalen Anmeldung bestimmten Ver-
tragsstaats war, der nicht mehr fortbesteht ("der Vorgänger-
staat"), vorausgesetzt, dass der Nachfolgestaat Vertragsstaat 
geworden ist durch Hinterlegung einer Fortsetzungserklärung 
beim Generaldirektor des Inhalts, dass der Vertrag vom Nach-
folgestaat angewandt wird. 

b) Der in Abs. a genannte Zeitraum beginnt mit dem auf den 
letzten Tag des Bestehens des Vorgängerstaats folgenden Tag 
und endet zwei Monate nach dem Tag, an dem die in Abs. a 
genannte Erklärung den Regierungen der Mitgliedstaaten der 
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen 
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Eigentums vom Generaldirektor notifiziert worden ist. Liegt 
jedoch das Datum der Unabhängigkeit des Nachfolgestaats 
vor dem auf den letzten Tag des Bestehens des Vorgängerstaats 
folgenden Tag, so kann der Nachfolgestaat erklären, dass die-
ser Zeitraum mit dem Datum seiner Unabhängigkeit beginnt; 
diese Erklärung ist zusammen mit der Erklärung nach Abs. a 
abzugeben und hat das Datum der Unabhängigkeit anzugeben. 

c) Angaben über eine internationale Anmeldung, deren Anmel-
dedatum in den nach Abs. b massgeblichen Zeitraum fällt und 
deren Wirkung auf den Nachfolgestaat erstreckt wird, veröf-
fentlicht das Internationale Büro im Blatt. 

32.2 Wirkungen der Erstreckung auf den Nachfolgestaat 
a) Werden die Wirkungen der internationalen Anmeldung ge-

mäss Regel 32.1 auf den Nachfolgestaat erstreckt, 
i) so gilt der Nachfolgestaat als in der internationalen An-

meldung bestimmt, und 
ii) so verlängert sich die nach Art. 22 oder 39 Abs. 1 für die-

sen Staat massgebliche Frist bis zum Ablauf von mindes-
tens sechs Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung der 
Angaben gemäss Regel 32.1 Abs. c. 

b) Der Nachfolgestaat kann eine Frist vorsehen, die später als die 
Frist nach Abs. a Ziff. ii abläuft. Das Internationale Büro ver-
öffentlicht Angaben über diese Fristen im Blatt. 

Regel 33 

Einschlägiger Stand der Technik für die internationale Recherche 

33.1 Einschlägiger Stand der Technik für die internationale Recherche 
a) Für die Zwecke des Art. 15 Abs. 2 ist unter dem einschlägigen 

Stand der Technik alles zu verstehen, was der Öffentlichkeit 
irgendwo in der Welt mittels schriftlicher Offenbarung (unter 
Einschluss von Zeichnungen und anderen Darstellungen) zu-
gänglich gemacht worden ist und was für die Feststellung be-
deutsam ist, ob die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu 
ist und ob sie auf einer erfinderischen Leistung beruht oder 
nicht (d.h. ob sie offensichtlich ist oder nicht), vorausgesetzt, 
dass der Zeitpunkt, zu dem es der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde, vor dem internationalen Anmeldedatum liegt. 
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b) Verweist eine schriftliche Offenbarung auf eine mündliche Of-
fenbarung, Benutzung, Ausstellung oder andere Massnahmen, 
durch die der Inhalt der schriftlichen Offenbarung der Öffent-
lichkeit vor dem internationalen Anmeldedatum zugänglich 
gemacht worden ist, so werden im internationalen Recher-
chenbericht diese Tatsache und der Zeitpunkt der Zugänglich-
keit gesondert erwähnt, sofern die schriftliche Offenbarung 
der Öffentlichkeit erst an oder nach dem internationalen An-
meldedatum zugänglich war. 

c) Veröffentlichte Anmeldungen oder Patente, deren Veröffentli-
chungsdatum mit dem internationalen Anmeldedatum der re-
cherchierten internationalen Anmeldung zusammenfällt oder 
später liegt, deren Anmeldedatum oder gegebenenfalls bean-
spruchtes Prioritätsdatum aber früher liegt und die nach Art. 15 
Abs. 2 zum einschlägigen Stand der Technik gehören würden, 
wären sie vor dem internationalen Anmeldedatum veröffent-
licht worden, werden im internationalen Recherchenbericht 
besonders erwähnt. 

33.2 Bei der internationalen Recherche zu berücksichtigende Sachgebiete 
a) Die internationale Recherche bezieht alle technischen Sachge-

biete ein und wird auf der Basis des gesamten Prüfstoffs 
durchgeführt, der die Erfindung betreffendes Material enthal-
ten könnte. 

b) Folglich sind nicht nur technische Gebiete in die Recherche 
einzubeziehen, in welche die Erfindung eingruppiert werden 
kann, sondern auch gleichartige technische Gebiete ohne Rück-
sicht auf die Klassifikation. 

c) Die Frage, welche technischen Gebiete im Einzelfall als gleich-
artig anzusehen sind, wird unter dem Gesichtspunkt beurteilt, 
was als die notwendige wesentliche Funktion oder Verwen-
dung der Erfindung erscheint, und nicht nur im Hinblick auf 
die Einzelfunktionen, die in der internationalen Anmeldung 
ausdrücklich aufgeführt sind. 

d) Die internationale Recherche hat alle Gegenstände einzuschlies-
sen, welche allgemein als äquivalent zum Gegenstand der be-
anspruchten Erfindung für alle oder bestimmte ihrer Merkmale 
angesehen werden, selbst wenn die in der internationalen An-
meldung beschriebene Erfindung in ihren Einzelheiten unter-
schiedlich ist. 
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33.3 Ausrichtung der internationalen Recherche 
a) Die internationale Recherche wird auf der Grundlage der An-

sprüche unter angemessener Berücksichtigung der Beschrei-
bung und der Zeichnungen (soweit vorhanden) durchgeführt 
und berücksichtigt besonders die erfinderische Idee, auf die 
die Ansprüche gerichtet sind. 

b) Soweit es möglich und sinnvoll ist, hat die internationale Re-
cherche den gesamten Gegenstand zu erfassen, auf den die An-
sprüche gerichtet sind, oder auf den sie, wie vernünftigerweise 
erwartet werden kann, nach einer Anspruchsänderung gerich-
tet werden könnten. 

Regel 34 

Mindestprüfstoff 

34.1 Begriffsbestimmung 
a) Die Begriffsbestimmungen in Art. 2 Ziff. i und ii sind auf diese 

Regel nicht anzuwenden. 
b) Der in Art. 15 Abs. 4 erwähnte Prüfstoff ("Mindestprüfstoff") 

setzt sich zusammen aus: 
i) den in Abs. c näher bezeichneten "nationalen Patentschrif-

ten," 
ii) den veröffentlichten internationalen (PCT) Anmeldungen, 

den veröffentlichten regionalen Patent- und Erfinder-
scheinanmeldungen und den veröffentlichten regionalen 
Patenten und Erfinderscheinen, 

iii) anderen, nicht zur Patentliteratur gehörenden Veröffent-
lichungen, auf die die Recherchenbehörden sich einigen 
und die in einer Aufstellung vom Internationalen Büro 
bekanntgegeben werden, sobald sie erstmalig festgelegt 
sind und so oft sie geändert werden. 

c) Vorbehaltlich der Abs. d und e sind als "nationale Patentschrif-
ten" anzusehen: 
i) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 vom früheren 

Reichspatentamt Deutschlands, von Frankreich, von Japan, 
von der Schweiz (nur in deutscher und französischer 
Sprache), von der ehemaligen Sowjetunion, vom Verei-
nigten Königreich und von den Vereinigten Staaten von 
Amerika erteilten Patente, 
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ii) die von der Bundesrepublik Deutschland, von der Repu-
blik Korea und von der Russischen Föderation erteilten 
Patente, 

iii) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 in den in Ziff. i 
und ii genannten Ländern veröffentlichten Patentanmel-
dungen, 

iv) die von der ehemaligen Sowjetunion erteilten Erfinder-
scheine, 

v) die von Frankreich erteilten Gebrauchszertifikate und ver-
öffentlichten Anmeldungen für solche Zertifikate, 

vi) die von anderen Ländern nach 1920 erteilten Patente und 
dort veröffentlichten Patentanmeldungen in deutscher, 
englischer, französischer und spanischer Sprache, für die 
keine Priorität in Anspruch genommen wird, vorausge-
setzt, dass das nationale Amt des interessierten Staats diese 
Unterlagen aussondert und jeder Internationalen Recher-
chenbehörde zur Verfügung stellt. 

d) Wird eine Anmeldung einmal oder mehrfach neu veröffent-
licht (zum Beispiel eine Offenlegungsschrift als Auslege-
schrift), so ist keine Internationale Recherchenbehörde ver-
pflichtet, alle Fassungen in ihren Prüfstoff aufzunehmen; folg-
lich braucht jede Recherchenbehörde nur eine dieser Fassun-
gen aufzubewahren. Ausserdem ist in den Fällen, in denen eine 
Anmeldung in Form eines Patents oder eines Gebrauchszerti-
fikats (Frankreich) erteilt und herausgegeben wird, keine In-
ternationale Recherchenbehörde verpflichtet, sowohl die An-
meldung als auch das Patent oder das Gebrauchszertifikat 
(Frankreich) in seinen Prüfstoff aufzunehmen; jede Behörde 
braucht nur entweder die Anmeldung oder das Patent oder das 
Gebrauchszertifikat (Frankreich) aufzubewahren. 

e) Ist Japanisch, Koreanisch, Russisch oder Spanisch keine Amts-
sprache einer Internationalen Recherchenbehörde, so braucht 
die Behörde Patentschriften Japans, der Republik Korea, der 
Russischen Föderation und der ehemaligen Sowjetunion sowie 
Patentschriften in spanischer Sprache, für die Zusammenfas-
sungen in englischer Sprache nicht allgemein verfügbar sind, 
nicht in ihren Prüfstoff aufzunehmen. Werden englische Zu-
sammenfassungen nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Ausführungsordnung allgemein verfügbar, so sind die Pa-
tentschriften, auf die sich diese Zusammenfassungen beziehen, 
spätestens sechs Monate nachdem die Zusammenfassungen 
allgemein verfügbar geworden sind, in den Prüfstoff einzube-
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ziehen. Werden Zusammenfassungen in englischer Sprache auf 
Gebieten, auf denen früher englische Zusammenfassungen all-
gemein verfügbar waren, nicht mehr erstellt, so hat die Ver-
sammlung zweckdienliche Massnahmen zu ergreifen, um für 
die unverzügliche Wiederherstellung der Zusammenfassungs-
dienste zu sorgen. 

f) Für die Zwecke dieser Regel gelten Anmeldungen, die ledig-
lich zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt worden sind, 
nicht als veröffentlichte Anmeldungen. 

Regel 35 

Zuständige Internationale Recherchenbehörde 

35.1 Zuständigkeit nur einer Internationalen Recherchenbehörde 
Jedes Anmeldeamt teilt dem Internationalen Büro in Überein-
stimmung mit der anwendbaren, in Art. 16 Abs. 3 Bst. b erwähn-
ten Vereinbarung mit, welche Internationale Recherchenbehörde 
für die Durchführung von Recherchen für die bei ihm eingereich-
ten internationalen Anmeldungen zuständig ist; das Internationale 
Büro veröffentlicht diese Mitteilung unverzüglich. 

35.2 Zuständigkeit mehrerer Internationaler Recherchenbehörden 
a) Jedes Anmeldeamt kann in Übereinstimmung mit der an-

wendbaren, in Art. 16 Abs. 3 Bst. b erwähnten Vereinbarung 
mehrere Internationale Recherchenbehörden bestimmen: 
i) durch eine Erklärung, dass jede Internationale Recher-

chenbehörde für jede bei ihm eingereichte internationale 
Anmeldung zuständig ist und die Wahl dem Anmelder 
überlassen bleibt, oder 

ii) durch eine Erklärung, dass eine oder mehrere Internatio-
nale Recherchenbehörden für bestimmte Arten und eine 
oder mehrere andere Internationale Recherchenbehörden 
für andere Arten von bei ihm eingereichten internationa-
len Anmeldungen zuständig sind, vorausgesetzt, dass für 
die Arten von Anmeldungen, für welche mehrere Inter-
nationale Recherchenbehörden als zuständig erklärt wer-
den, die Wahl dem Anmelder überlassen bleibt. 

b) Jedes Anmeldeamt, das von der Möglichkeit nach Abs. a Ge-
brauch macht, teilt dies unverzüglich dem Internationalen Büro 
mit, und das Internationale Büro veröffentlicht diese Mittei-
lung unverzüglich. 
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35.3 Zuständigkeit, wenn das Internationale Büro nach Regel 19.1 Abs. a 
Ziff. iii Anmeldeamt ist 
a) Wird die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro 

als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii eingereicht, so 
ist für die Recherche zu dieser Anmeldung diejenige Internatio-
nale Recherchenbehörde zuständig, die zuständig gewesen wäre, 
wenn die Anmeldung bei einem nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. i 
oder ii, b oder c oder nach Regel 19.2 Ziff. i zuständigen An-
meldeamt eingereicht worden wäre. 

b) Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehörden nach 
Abs. a zuständig, so bleibt die Wahl dem Anmelder überlassen. 

c) Die Regeln 35.1 und 35.2 gelten nicht für das Internationale 
Büro als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii. 

Regel 36 

Mindestanforderungen an die Internationale Recherchenbehörde 

36.1 Aufzählung der Mindestanforderungen 
Die Mindestanforderungen nach Art. 16 Abs. 3 Bst. c sind folgende: 
i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation 

muss wenigstens 100 hauptamtliche Beschäftigte mit ausrei-
chender technischer Qualifikation zur Durchführung von 
Recherchen haben; 

ii) das Amt oder die Organisation muss mindestens den in Re-
gel 34 erwähnten Mindestprüfstoff auf Papier, in Mikroform 
oder auf elektronischen Speichermedien in einer für Recher-
chenzwecke geordneten Form besitzen oder Zugang dazu 
haben; 

iii) das Amt oder die Organisation muss über einen Stab von 
Mitarbeitern verfügen, der Recherchen auf den erforderli-
chen technischen Gebieten durchführen kann und ausreichen-
de Sprachkenntnisse besitzt, um wenigstens die Sprachen zu 
verstehen, in denen der Mindestprüfstoff nach Regel 34 ab-
gefasst oder in die er übersetzt ist; 

iv) das Amt oder die Organisation muss über ein Qualitätsma-
nagementsystem mit internen Revisionsvorkehrungen ent-
sprechend den gemeinsamen Regeln für die Durchführung 
von internationalen Recherchen verfügen; 
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v) das Amt oder die Organisation muss als mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde eingesetzt sein. 

Regel 37 

Fehlende oder mangelhafte Bezeichnung 

37.1 Fehlen der Bezeichnung 
Enthält die internationale Anmeldung keine Bezeichnung und hat 
das Anmeldeamt die Internationale Recherchenbehörde davon in 
Kenntnis gesetzt, dass es den Anmelder aufgefordert hat, den 
Mangel zu beseitigen, so setzt die Internationale Recherchenbe-
hörde die internationale Recherche fort, bis sie gegebenenfalls da-
von benachrichtigt wird, dass die Anmeldung als zurückgenom-
men gilt. 

37.2 Erstellung der Bezeichnung 
Enthält die internationale Anmeldung keine Bezeichnung und hat 
das Anmeldeamt die Internationale Recherchenbehörde nicht da-
von unterrichtet, dass der Anmelder zur Vorlage einer Bezeich-
nung aufgefordert worden ist, oder ist die Internationale Recher-
chenbehörde der Auffassung, dass die Bezeichnung gegen Regel 
4.3 verstösst, so erstellt sie selbst eine Bezeichnung. Diese Be-
zeichnung wird in der Sprache, in der die internationale Anmel-
dung veröffentlicht wird, oder, wenn eine Übersetzung in einer 
anderen Sprache nach Regel 23.1 Abs. b übermittelt worden ist 
und die Internationale Recherchenbehörde dies wünscht, in der 
Sprache der Übersetzung erstellt. 

Regel 38 

Fehlende oder mangelhafte Zusammenfassung 

38.1 Fehlende Zusammenfassung 
Enthält die internationale Anmeldung keine Zusammenfassung 
und hat das Anmeldeamt die Internationale Recherchenbehörde 
davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anmelder aufgefordert hat, 
den Mangel zu beseitigen, so setzt die Internationale Recherchen-
behörde die internationale Recherche fort, bis sie gegebenenfalls 
davon benachrichtigt wird, dass die Anmeldung als zurückge-
nommen gilt. 
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38.2 Erstellung der Zusammenfassung 
Enthält die internationale Anmeldung keine Zusammenfassung 
und hat das Anmeldeamt die Internationale Recherchenbehörde 
nicht davon unterrichtet, dass der Anmelder zur Vorlage einer 
Zusammenfassung aufgefordert worden ist, oder ist die Internatio-
nale Recherchenbehörde der Auffassung, dass die Zusammenfas-
sung gegen Regel 8 verstösst, so erstellt sie selbst eine Zusammen-
fassung. Diese Zusammenfassung wird in der Sprache, in der die 
internationale Anmeldung veröffentlicht wird, oder, wenn eine 
Übersetzung in einer anderen Sprache nach Regel 23.1 Abs. b über-
mittelt worden ist und die Internationale Recherchenbehörde dies 
wünscht, in der Sprache der Übersetzung erstellt. 

38.3 Änderung der Zusammenfassung 
Der Anmelder kann bis zum Ablauf eines Monats nach dem Da-
tum der Absendung des internationalen Recherchenberichts bei 
der Internationalen Recherchenbehörde 
i) Änderungsvorschläge zur Zusammenfassung einreichen oder, 
ii) wenn die Zusammenfassung von dieser Behörde erstellt wur-

de, Änderungsvorschläge oder eine Stellungnahme zu dieser 
Zusammenfassung einreichen, oder sowohl Änderungsvor-
schläge als auch eine Stellungnahme und die Behörde ent-
scheidet, ob sie die Zusammenfassung entsprechend ändert. 
Ändert die Behörde die Zusammenfassung, so teilt sie dem 
Internationalen Büro diese Änderung mit. 

Regel 39 

Anmeldungsgegenstand nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a Ziff. i 

39.1 Begriffsbestimmung 
Die Internationale Recherchenbehörde ist nicht verpflichtet, eine 
internationale Recherche für eine internationale Anmeldung durch-
zuführen, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand folgende 
Gebiete betrifft: 
i) wissenschaftliche und mathematische Theorien, 
ii) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biolo-

gische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren mit 
Ausnahme mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe 
dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse, 
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iii) Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, 
für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele, 

iv) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behand-
lung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie Dia-
gnostizierverfahren, 

v) blosse Wiedergabe von Informationen, 
vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die 

Internationale Recherchenbehörde nicht dafür ausgerüstet 
ist, für solche Programme eine Recherche über den Stand der 
Technik durchzuführen. 

Regel 40 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (Internationale Recherche) 

40.1 Aufforderung zur Zahlung zusätzlicher Gebühren; Frist 
In der Aufforderung, gemäss Art. 17 Abs. 3 Bst. a zusätzliche Ge-
bühren zu entrichten, 
i) sind die Gründe für die Auffassung anzugeben, dass die in-

ternationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit 
der Erfindung nicht genügt, 

ii) ist der Anmelder aufzufordern, die zusätzlichen Gebühren 
innerhalb eines Monats nach dem Datum der Aufforderung 
zu entrichten, und ist der Betrag der zu entrichtenden Ge-
bühren zu nennen, und 

iii) ist der Anmelder aufzufordern, gegebenenfalls die Wider-
spruchsgebühr nach Regel 40.2 Abs. e innerhalb eines Mo-
nats nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten, und 
der zu entrichtende Betrag zu nennen. 

40.2 Zusätzliche Gebühren 
a) Die Höhe der zusätzlichen Recherchengebühren nach Art. 17 

Abs. 3 Bst. a wird durch die zuständige Internationale Recher-
chenbehörde festgesetzt. 

b) Die zusätzlichen Recherchengebühren nach Art. 17 Abs. 3 Bst. a 
sind unmittelbar an die Internationale Recherchenbehörde zu 
entrichten. 



78 

c) Der Anmelder kann die zusätzlichen Gebühren unter Wider-
spruch zahlen, das heisst, unter Beifügung einer Begründung 
des Inhalts, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis 
der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder dass der Betrag 
der geforderten zusätzlichen Gebühren überhöht sei. Der Wi-
derspruch wird von einem im Rahmen der Internationalen Re-
cherchenbehörde gebildeten Überprüfungsgremium geprüft; 
kommt das Überprüfungsgremium zu dem Ergebnis, dass der 
Widerspruch begründet ist, so ordnet es die vollständige oder 
teilweise Rückzahlung der zusätzlichen Gebühren an den 
Anmelder an. Auf Antrag des Anmelders wird der Wortlaut 
des Widerspruchs und der Entscheidung hierüber den Be-
stimmungsämtern zusammen mit dem internationalen Recher-
chenbericht mitgeteilt. Gleichzeitig mit der Übermittlung der 
Übersetzung der internationalen Anmeldung gemäss Art. 22 
hat der Anmelder eine Übersetzung des Wortlauts des Wider-
spruchs und der Entscheidung hierüber einzureichen. 

d) Die Person, die die Entscheidung, die Gegenstand des Wider-
spruchs ist, getroffen hat, darf dem Überprüfungsgremium 
nach Abs. c angehören, aber das Überprüfungsgremium darf 
nicht nur aus dieser Person bestehen. 

e) Die Internationale Recherchenbehörde kann die Prüfung eines 
Widerspruchs nach Abs. c davon abhängig machen, dass zu ih-
ren Gunsten eine Widerspruchsgebühr an sie entrichtet wird. 
Hat der Anmelder eine gegebenenfalls zu entrichtende Wider-
spruchsgebühr nicht innerhalb der Frist nach Regel 40.1 Ziff. iii 
entrichtet, so gilt der Widerspruch als nicht erhoben und die 
Internationale Recherchenbehörde erklärt ihn als nicht erho-
ben. Die Widerspruchsgebühr ist an den Anmelder zurückzu-
zahlen, wenn das in Abs. c genannte Überprüfungsgremium 
den Widerspruch für in vollem Umfang begründet befindet. 

Regel 41 

Frühere, nicht internationale Recherche 

41.1 Verpflichtung zur Verwertung der Ergebnisse; Gebührenerstat-
tung 
Wird im Antrag in der Form der Regel 4.11 auf eine unter den 
Bedingungen des Art. 15 Abs. 5 durchgeführte Recherche interna-
tionaler Art oder auf eine andere Recherche als eine internationale 
Recherche oder Recherche internationaler Art Bezug genommen, 
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so muss die Internationale Recherchenbehörde soweit wie mög-
lich die Ergebnisse der genannten Recherche bei der Erstellung 
des internationalen Recherchenberichts für die internationale 
Anmeldung verwerten. Die Internationale Recherchenbehörde er-
stattet im Umfang und unter den Bedingungen, die in der Verein-
barung nach Art. 16 Abs. 3 Bst. b oder in einer an das Internatio-
nale Büro gerichteten und von diesem im Blatt veröffentlichten 
Mitteilung vorgesehen sind, die Recherchengebühr zurück, sofern 
der internationale Recherchenbericht ganz oder teilweise auf die 
Ergebnisse der genannten Recherche gestützt werden konnte. 

Regel 42 

Frist für die internationale Recherche 

42.1 Frist für die internationale Recherche 
Die Frist für die Erstellung des internationalen Recherchenbe-
richts oder für die in Art. 17 Abs. 2 Bst. a genannte Erklärung be-
trägt drei Monate seit dem Eingang des Recherchenexemplars bei 
der Internationalen Recherchenbehörde oder neun Monate seit 
dem Prioritätsdatum, je nachdem welche Frist später abläuft. 

Regel 43 

Der internationale Recherchenbericht 

43.1 Angaben 
Im internationalen Recherchenbericht ist die Internationale Re-
cherchenbehörde, die den Bericht erstellt hat, mit ihrer amtlichen 
Bezeichnung anzugeben; die internationale Anmeldung ist durch 
Angabe des internationalen Aktenzeichens, den Namen des An-
melders und das internationale Anmeldedatum zu kennzeichnen. 

43.2 Daten 
Der internationale Recherchenbericht muss datiert werden und 
angeben, wann die internationale Recherche tatsächlich abge-
schlossen worden ist. Ausserdem ist das Anmeldedatum einer 
früheren Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen 
wird, oder, wenn die Priorität mehrerer früherer Anmeldungen in 
Anspruch genommen wird, das Anmeldedatum der frühesten an-
zugeben. 
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43.3 Klassifikation 
a) Der internationale Recherchenbericht muss die Klassifikation 

des Gegenstandes zumindest nach der Internationalen Patent-
klassifikation enthalten. 

b) Diese Klassifikation ist durch die Internationale Recherchen-
behörde vorzunehmen. 

43.4 Sprache 
Der internationale Recherchenbericht und Erklärungen nach Art. 17 
Abs. 2 Bst. a werden in der Sprache, in der die zugehörige interna-
tionale Anmeldung veröffentlicht wird, erstellt, vorausgesetzt, dass: 
i) wenn eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in 

eine andere Sprache nach Regel 23.1 Abs. b übermittelt wor-
den ist und die Internationale Recherchenbehörde dies 
wünscht, der internationale Recherchenbericht und Erklä-
rungen nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a in der Sprache der Über-
setzung erstellt werden können; 

ii) wenn die internationale Anmeldung in der Sprache einer nach 
Regel 12.4 eingereichten Übersetzung veröffentlicht werden 
soll, die von der Internationalen Recherchenbehörde nicht 
zugelassen ist, und die Behörde dies wünscht, der internatio-
nale Recherchenbericht und Erklärungen nach Art. 17 Abs. 2 
Bst. a in einer Sprache, die sowohl von dieser Behörde zuge-
lassen ist, als auch eine Veröffentlichungssprache nach Regel 
48.3 Abs. a ist, erstellt werden können. 

43.5 Angabe der Unterlagen 
a) Im internationalen Recherchenbericht sind alle Unterlagen an-

zugeben, die als wesentlich angesehen werden. 
b) Die Art und Weise der Kennzeichnung der Unterlagen wird in 

den Verwaltungsvorschriften geregelt. 
c) Unterlagen von besonderer Bedeutung sind hervorzuheben. 
d) Unterlagen, die sich nicht auf alle Ansprüche beziehen, sind 

im Zusammenhang mit dem Anspruch oder den Ansprüchen, 
auf die sie sich beziehen, anzugeben. 

e) Sind nur bestimmte Abschnitte der angegebenen Unterlage 
einschlägig oder besonders einschlägig, so werden sie näher, 
z.B. durch Angabe der Seite, der Spalte oder der Zeilen ge-
kennzeichnet. Wenn eine Unterlage insgesamt einschlägig ist, 
aber einige Abschnitte davon besonders, so sind diese, soweit 
möglich, zu kennzeichnen. 
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43.6 Recherchierte Sachgebiete 
a) Im internationalen Recherchenbericht ist die Klassifikations-

bezeichnung der in die internationale Recherche einbezogenen 
Sachgebiete aufzuführen. Falls eine solche Angabe nicht auf 
der Internationalen Patentklassifikation beruht, gibt die Inter-
nationale Recherchenbehörde die benutzte Klassifikation an. 

b) Hat sich die internationale Recherche auf Patente, Erfinder-
scheine, Gebrauchszertifikate, Gebrauchsmuster, Zusatzpaten-
te oder -zertifikate, Zusatzerfinderscheine, Zusatzgebrauchs-
zertifikate oder veröffentlichte Anmeldungen einer dieser 
Schutzrechtsarten aus anderen Staaten, aus anderen Zeiträu-
men oder in anderen Sprachen erstreckt, als sie in dem Min-
destprüfstoff nach Regel 34 aufgeführt sind, so werden im in-
ternationalen Recherchenbericht, falls durchführbar, die Art 
der Unterlagen, die Staaten, die Zeiträume und die Sprachen, 
auf die sich der Recherchenbericht erstreckt, angegeben. Auf 
diesen Absatz ist Art. 2 Ziff. ii nicht anzuwenden. 

c) Ist die internationale Recherche auf eine elektronische Daten-
bank gestützt oder ausgedehnt worden, so können im interna-
tionalen Recherchenbericht der Name der Datenbank und, 
soweit dies möglich ist und für andere nützlich erscheint, die 
verwendeten Suchbegriffe angegeben werden. 

43.6bis Berücksichtigung von Berichtigungen offensichtlicher Fehler 
a) Zum Zwecke der internationalen Recherche muss die Interna-

tionale Recherchenbehörde die Berichtigung eines offensichtli-
chen Fehlers, der nach Regel 91.1 zugestimmt wurde, vorbe-
haltlich des Abs. b berücksichtigen, und der internationale Re-
cherchenbericht muss eine diesbezügliche Angabe enthalten. 

b) Die Internationale Recherchenbehörde muss die Berichtigung 
eines offensichtlichen Fehlers für die Zwecke der internationa-
len Recherche nicht berücksichtigen, sofern sie der Berichti-
gung zugestimmt hat bzw. diese ihr mitgeteilt wurde, nachdem 
sie mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts 
begonnen hat. In diesem Fall hat der Bericht, wenn möglich, 
eine entsprechende Angabe zu enthalten, andernfalls unter-
richtet die Internationale Recherchenbehörde das Internatio-
nale Büro entsprechend und das Internationale Büro verfährt 
nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften. 
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43.7 Bemerkungen zur Einheitlichkeit der Erfindung 
Hat der Anmelder zusätzliche Gebühren für die internationale 
Recherche gezahlt, so wird dies im internationalen Recherchenbe-
richt angegeben. Ist die internationale Recherche ausschliesslich 
für die Haupterfindung oder nicht für alle Erfindungen (Art. 17 
Abs. 3 Bst. a) durchgeführt worden, so gibt der internationale Re-
cherchenbericht ferner an, für welche Teile der internationalen 
Anmeldung die internationale Recherche durchgeführt worden ist 
und für welche nicht. 

43.8 Zuständiger Bediensteter 
Im internationalen Recherchenbericht ist der Name des für den 
Bericht verantwortlichen Bediensteten der Internationalen Recher-
chenbehörde anzugeben. 

43.9 Zusätzliche Angaben 
Der internationale Recherchenbericht darf keine anderen Anga-
ben enthalten als die in den Regeln 33.1 Abs. b und c, 43.1 bis 
43.3, 43.5 bis 43.8 und 44.2 genannten Angaben und den Hinweis 
nach Art. 17 Abs. 2 Bst. b, es sei denn, die Verwaltungsvorschrif-
ten gestatten die Aufnahme bestimmter zusätzlicher Angaben in 
den internationalen Recherchenbericht. Meinungsäusserungen, Be-
gründungen, Argumente oder Erläuterungen dürfen weder im in-
ternationalen Recherchenbericht enthalten sein noch durch die 
Verwaltungsvorschriften zugelassen werden. 

43.10 Form 
Die Formerfordernisse für den internationalen Recherchenbericht 
werden durch die Verwaltungsvorschriften festgelegt. 

Regel 43bis 

Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde 

43bis.1 Schriftlicher Bescheid 
a) Vorbehaltlich der Regel 69.1 Abs. bbis erstellt die Internationale 

Recherchenbehörde gleichzeitig mit der Erstellung des interna-
tionalen Recherchenberichts oder der Erklärung nach Art. 17 
Abs. 2 Bst. a einen schriftlichen Bescheid darüber, 
i) ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer 

Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich 
anwendbar anzusehen ist; 
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ii) ob die internationale Anmeldung die Erfordernisse des 
Vertrags und dieser Ausführungsordnung erfüllt, soweit 
die Internationale Recherchenbehörde dies geprüft hat. 
Der schriftliche Bescheid enthält ferner die übrigen in 
dieser Ausführungsordnung vorgesehenen Bemerkungen. 

b) Für die Zwecke der Erstellung des schriftlichen Bescheids fin-
den die Art. 33 Abs. 2 bis 6 und 35 Abs. 2 und 3 sowie die Re-
geln 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1 Abs. e, 66.7, 67, 70.2 Abs. b und 
d, 70.3, 70.4 Ziff. ii, 70.5 Abs. a, 70.6 bis 70.10, 70.12, 70.14 und 
70.15 Abs. a entsprechend Anwendung. 

c) Der schriftliche Bescheid enthält eine Mitteilung an den An-
melder, wonach im Falle der Beantragung einer internationa-
len vorläufigen Prüfung der schriftliche Bescheid gemäss Regel 
66.1bis Abs. a, aber vorbehaltlich der Regel 66.1bis Abs. b als 
schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde für die Zwecke der Regel 66.2 
Abs. a anzusehen ist, und der Anmelder in diesem Fall aufge-
fordert wird, bei dieser Behörde vor Ablauf der Frist nach Re-
gel 54bis.1 Abs. a eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies 
angebracht ist, Änderungen einzureichen. 

Regel 44 

Übermittlung des internationalen Recherchenberichts, des schriftlichen 
Bescheids und so weiter 

44.1 Kopien des Berichts oder der Erklärung und des schriftlichen Be-
scheids 
Die Internationale Recherchenbehörde übermittelt am gleichen 
Tag je eine Kopie des internationalen Recherchenberichts oder der 
Erklärung nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a und eine Kopie des schriftli-
chen Bescheids nach Regel 43bis.1 dem Internationalen Büro und 
dem Anmelder. 

44.2 Bezeichnung oder Zusammenfassung 
Der internationale Recherchenbericht stellt entweder fest, dass die 
Internationale Recherchenbehörde die Bezeichnung und die Zu-
sammenfassung, wie vom Anmelder eingereicht, für zutreffend 
hält, oder gibt den Wortlaut der Bezeichnung und der Zusammen-
fassung an, wie er durch die Internationale Recherchenbehörde 
nach den Regeln 37 und 38 erstellt worden ist. 
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44.3 Kopien angegebener Unterlagen 
a) Der Antrag nach Art. 20 Abs. 3 kann jederzeit innerhalb von 

sieben Jahren vom internationalen Anmeldedatum der interna-
tionalen Anmeldung, auf die sich der internationale Recher-
chenbericht bezieht, an gestellt werden. 

b) Die Internationale Recherchenbehörde kann verlangen, dass 
der Antragsteller (Anmelder oder Bestimmungsamt) die Kos-
ten der Herstellung und Versendung der Kopien erstattet. Die 
Höhe der Herstellungskosten der Kopien wird in den in Art. 16 
Abs. 3 Bst. b genannten Vereinbarungen zwischen den Inter-
nationalen Recherchenbehörden und dem Internationalen Büro 
festgesetzt. 

c) [Gestrichen] 
d) Die Internationale Recherchenbehörde kann den Verpflich-

tungen nach den Abs. a und b durch eine andere ihr verant-
wortliche Stelle nachkommen. 

Regel 44bis 

Internationaler vorläufiger Bericht der Internationalen 
Recherchenbehörde zur Patentfähigkeit 

44bis.1 Erstellung des Berichts; Übermittlung an den Anmelder 
a) Sofern ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht nicht 

erstellt worden ist oder nicht erstellt werden soll, erstellt das 
Internationale Büro für die Internationale Recherchenbehörde 
einen Bericht über die in Regel 43bis.1 Abs. a genannten Fragen 
(in dieser Regel als "Bericht" bezeichnet). Der Bericht hat den-
selben Inhalt wie der nach Regel 43bis.1 erstellte schriftliche Be-
scheid. 

b) Der Bericht trägt den Titel "internationaler vorläufiger Bericht 
zur Patentfähigkeit (Kapitel I des Vertrags über die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)" und 
enthält einen Hinweis darauf, dass er nach Massgabe dieser 
Regel vom Internationalen Büro für die Internationale Re-
cherchenbehörde erstellt wurde. 

c) Das Internationale Büro übermittelt dem Anmelder unverzüg-
lich eine Abschrift des gemäss Abs. a erstellten Berichts. 
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44bis.2 Übermittlung an die Bestimmungsämter 
a) Ist ein Bericht nach Regel 44bis.1 erstellt worden, so übermittelt 

ihn das Internationale Büro gemäss Regel 93bis.1 jedem Bestim-
mungsamt, jedoch nicht vor Ablauf von 30 Monaten ab dem 
Prioritätsdatum. 

b) Stellt der Anmelder bei einem Bestimmungsamt einen aus-
drücklichen Antrag nach Art. 23 Abs. 2, so übermittelt das In-
ternationale Büro diesem Amt auf dessen Antrag oder auf An-
trag des Anmelders unverzüglich eine Kopie des nach Regel 
43bis.1 von der Internationalen Recherchenbehörde erstellten 
schriftlichen Bescheids. 

44bis.3 Übersetzung für die Bestimmungsämter 
a) Jeder Bestimmungsstaat kann, wenn ein Bericht nach Regel 

44bis.1 nicht in der oder einer der Amtssprachen seines nationa-
len Amts erstellt worden ist, eine Übersetzung des Berichts in 
die englische Sprache verlangen. Jedes Verlangen dieser Art ist 
dem Internationalen Büro mitzuteilen, das die Mitteilung un-
verzüglich im Blatt veröffentlicht. 

b) Wird eine Übersetzung nach Abs. a verlangt, so ist sie vom In-
ternationalen Büro oder unter dessen Verantwortung anzufer-
tigen. 

c) Das Internationale Büro übermittelt jedem interessierten Be-
stimmungsamt und dem Anmelder eine Kopie der Überset-
zung zum gleichen Zeitpunkt, zu dem es dem Amt den Bericht 
übermittelt. 

d) In dem in Regel 44bis.2 Abs. b genannten Fall ist der nach Regel 
43bis.1 erstellte schriftliche Bescheid auf Antrag des betreffen-
den Bestimmungsamts vom Internationalen Büro oder unter 
dessen Verantwortung in die englische Sprache zu übersetzen. 
Das Internationale Büro übermittelt innerhalb von zwei Mo-
naten nach dem Eingangsdatum des Übersetzungsantrags dem 
betreffenden Bestimmungsamt eine Kopie der Übersetzung; 
gleichzeitig übermittelt es dem Anmelder eine Kopie. 

44bis.4 Stellungnahme zu der Übersetzung 
Der Anmelder kann schriftlich zur Richtigkeit der in Regel 44bis.3 
Abs. b oder d genannten Übersetzung Stellung nehmen; er hat eine 
Abschrift dieser Stellungnahme jedem interessierten Bestimmungs-
amt und dem Internationalen Büro zu übermitteln. 
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Regel 44ter 

Vertraulichkeit des schriftlichen Bescheids, des Berichts, der Übersetzung 
und der Stellungnahme 

44ter.1 Vertraulichkeit 
a) Das Internationale Büro und die Internationale Recherchenbe-

hörde dürfen ausser auf Antrag des Anmelders oder mit seiner 
Einwilligung vor Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritäts-
datum keiner Person oder Behörde Einsicht gewähren 
i) in den nach Regel 43bis.1 erstellten schriftlichen Bescheid, 

in eine nach Regel 44bis.3 Abs. d angefertigte Übersetzung 
des Bescheids oder in eine nach Regel 44bis.4 übermittelte 
schriftlichen Stellungnahme des Anmelders zu der Über-
setzung, 

ii) in den gegebenenfalls nach Regel 44bis.1 erstellten Bericht, 
dessen nach Regel 44bis.3 Abs. b angefertigte Übersetzung 
oder eine schriftliche Stellungnahme zu dieser Überset-
zung, die der Anmelder nach Regel 44bis.4 übermittelt hat. 

b) Für die Zwecke des Abs. a umfasst der Begriff "Einsichtnah-
me" alle Möglichkeiten für Dritte, Kenntnis zu erlangen, ein-
schliesslich persönlicher Mitteilungen und allgemeiner Veröf-
fentlichungen. 

Regel 45 

Übersetzung des internationalen Recherchenberichts 

45.1 Sprachen 
Internationale Recherchenberichte und Erklärungen nach Art. 17 
Abs. 2 Bst. a sind, wenn sie nicht in englischer Sprache abgefasst 
sind, in die englische Sprache zu übersetzen. 

Regel 46 

Änderung von Ansprüchen vor dem Internationalen Büro 

46.1 Frist 
Die Frist nach Art. 19 beträgt zwei Monate seit der Übermittlung 
des internationalen Recherchenberichts durch die Internationale 
Recherchenbehörde an das Internationale Büro und an den An-
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melder oder sechzehn Monate seit dem Prioritätsdatum, je nach-
dem welche Frist später abläuft; eine nach Art. 19 vorgenommene 
Änderung, die dem Internationalen Büro nach Ablauf der mass-
gebenden Frist zugeht, gilt jedoch als am letzten Tag dieser Frist 
beim Internationalen Büro eingegangen, wenn sie dem Internatio-
nalen Büro vor Abschluss der technischen Vorbereitungen für die 
internationale Veröffentlichung zugeht. 

46.2 Wo sind die Änderungen einzureichen? 
Änderungen nach Art. 19 sind unmittelbar beim Internationalen 
Büro einzureichen. 

46.3 Sprache der Änderungen 
Ist die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache einge-
reicht worden als in der Sprache, in der sie veröffentlicht wird, so 
ist jede gemäss Art. 19 vorgenommene Änderung in der Sprache 
der Veröffentlichung einzureichen. 

46.4 Erklärung 
a) Die in Art. 19 Abs. 1 genannte Erklärung ist in der Sprache 

abzufassen, in der die internationale Anmeldung veröffentlicht 
wird, und darf, falls in englischer Sprache abgefasst oder in die 
englische Sprache übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter enthal-
ten. Die Erklärung ist in der Überschrift als solche zu kenn-
zeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach 
Art. 19 Abs. 1" oder einer entsprechenden Angabe in der Spra-
che der Erklärung. 

b) Die Erklärung darf keine herabsetzende Äusserung über den 
internationalen Recherchenbericht oder über die Bedeutung 
von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. 
Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte 
Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch 
beziehen, nur in Zusammenhang mit einer Änderung dieses 
Anspruchs Bezug nehmen. 

46.5 Form der Änderungen 
Der Anmelder ist aufzufordern, für jedes Blatt der Ansprüche, das 
wegen einer oder mehrerer Änderungen nach Art. 19 von dem ur-
sprünglich eingereichten Blatt abweicht, ein Ersatzblatt einzurei-
chen. Das Begleitschreiben soll auf die Unterschiede zwischen den 
Ersatzblättern und den ausgetauschten Blättern hinweisen. Führt 
die Änderung zum Fortfall eines ganzen Blattes, so ist sie in einem 
Schreiben mitzuteilen. 
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Regel 47 

Übermittlung an die Bestimmungsämter 

47.1 Verfahren 
a) Die Übermittlung nach Art. 20 wird vom Internationalen Büro 

gemäss Regel 93bis.1 an jedes Bestimmungsamt durchgeführt, 
vorbehaltlich der Regel 47.4 jedoch nicht vor der internationa-
len Veröffentlichung der internationalen Anmeldung. 

abis) Das Internationale Büro unterrichtet jedes Bestimmungsamt 
gemäss Regel 93bis.1 unter Angabe des Eingangsdatums vom 
Eingang des Aktenexemplars und der Prioritätsbelege. 

b) Das Internationale Büro teilt den Bestimmungsämtern unver-
züglich alle Änderungen mit, die bei ihm innerhalb der Frist 
nach Regel 46.1 eingegangen sind und in der Übermittlung 
nach Art. 20 nicht enthalten waren, und unterrichtet den An-
melder hiervon. 

c) Das Internationale Büro lässt dem Anmelder unverzüglich nach 
Ablauf von 28 Monaten nach dem Prioritätsdatum eine Mittei-
lung zugehen, aus der hervorgeht, 
i) welche Bestimmungsämter verlangt haben, dass die in 

Art. 20 vorgesehene Übermittlung gemäss Regel 93bis.1 
durchgeführt wird, und zu welchem Zeitpunkt die Über-
mittlung an diese Ämter erfolgt ist; 

ii) welche Bestimmungsämter nicht verlangt haben, dass die 
in Art. 20 vorgesehene Übermittlung gemäss Regel 93bis.1 
durchgeführt wird. 

cbis) Die Mitteilung nach Abs. c ist von den Bestimmungsämtern, 
i) sofern es sich um ein Bestimmungsamt gemäss Abs. c 

Ziff. i handelt, als Nachweis dafür zu betrachten, dass die 
Übermittlung nach Art. 20 zu dem in der Mitteilung an-
gegebenen Zeitpunkt erfolgt ist, 

ii) sofern es sich um ein Bestimmungsamt gemäss Abs. c 
Ziff. ii handelt, als Nachweis dafür zu betrachten, dass 
der Vertragsstaat, für den das Amt als Bestimmungsamt 
handelt, nicht verlangt, dass der Anmelder nach Art. 22 
ein Exemplar der internationalen Anmeldung übermittelt. 

d) Jedes Bestimmungsamt erhält auf Anforderung die internatio-
nalen Recherchenberichte und die in Art. 17 Abs. 2 Bst. a ge-
nannten Erklärungen zusätzlich auch in der Übersetzung nach 
Regel 45.1. 
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e) Hat ein Bestimmungsamt vor Ablauf von 28 Monaten nach 
dem Prioritätsdatum nicht verlangt, dass das Internationale 
Büro die in Art. 20 vorgesehene Übermittlung gemäss Regel 
93bis.1 durchführt, so wird davon ausgegangen, dass der Ver-
tragsstaat, für den das Amt als Bestimmungsamt handelt, dem 
Internationalen Büro gemäss Regel 49.1 Abs. abis mitgeteilt hat, 
dass er nicht verlangt, dass der Anmelder nach Art. 22 ein Ex-
emplar der internationalen Anmeldung übermittelt. 

47.2 Kopien 
Die für die Übermittlung notwendigen Kopien werden vom In-
ternationalen Büro hergestellt. Nähere Einzelheiten im Zusam-
menhang mit den für die Übermittlung notwendigen Kopien 
können in den Verwaltungsvorschriften geregelt werden. 

47.3 Sprachen 
a) Die nach Art. 20 übermittelte internationale Anmeldung muss 

in der Sprache abgefasst sein, in der sie veröffentlicht wird. 
b) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache 

veröffentlicht als derjenigen, in der sie eingereicht wurde, so 
übermittelt das Internationale Büro jedem Bestimmungsamt 
auf dessen Antrag eine Kopie dieser Anmeldung in der Spra-
che, in der sie eingereicht wurde. 

47.4 Ausdrücklicher Antrag nach Art. 23 Abs. 2 vor der internationa-
len Veröffentlichung 
Stellt der Anmelder vor der internationalen Veröffentlichung der 
internationalen Anmeldung einen ausdrücklichen Antrag nach 
Art. 23 Abs. 2 bei einem Bestimmungsamt, so nimmt das Interna-
tionale Büro auf Antrag des Anmelders oder des Bestimmungsamts 
die in Art. 20 vorgesehene Übermittlung an dieses Amt unverzüg-
lich vor. 

Regel 48 

Internationale Veröffentlichung 

48.1 Form und Art und Weise 
Die Form und die Art und Weise der Veröffentlichung internatio-
naler Anmeldungen werden in den Verwaltungsvorschriften fest-
gelegt. 
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48.2 Inhalt 
a) Die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung enthält: 

i) eine normierte Titelseite, 
ii) die Beschreibung, 
iii) die Ansprüche, 
iv) die Zeichnungen falls vorhanden, 
v) vorbehaltlich des Abs. g den internationalen Recherchen-

bericht oder die Erklärung nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a, 
vi) jede Erklärung nach Art. 19 Abs. 1, sofern das Internatio-

nale Büro nicht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Erklä-
rung die Erfordernisse der Regel 46.4 nicht erfüllt, 

vii) jeden Antrag auf Berichtigung eines offensichtlichen Feh-
lers, jede Begründung und jede Stellungnahme nach Re-
gel 91.3 Abs. d, sofern der Antrag auf Veröffentlichung 
nach Regel 91.3 Abs. d beim Internationalen Büro vor 
Abschluss der technischen Vorbereitungen für die inter-
nationale Veröffentlichung eingegangen ist, 

viii) die Angaben über hinterlegtes biologisches Material, die 
nicht nach Regel 13bis zusammen mit der Beschreibung 
eingereicht worden sind, sowie die Angabe des Datums, 
an dem diese Angaben beim Internationalen Büro einge-
gangen sind, 

ix) jede Angabe betreffend einen Prioritätsanspruch nach 
Regel 26bis.2 Abs. d, 

x) jede Erklärung nach Regel 4.17 und jede Berichtigung einer 
solchen Erklärung nach Regel 26ter.1, welche vor Ablauf 
der Frist nach Regel 26ter.1 beim Internationalen Büro 
eingegangen ist, 

xi) jede Angabe betreffend einen Antrag nach Regel 26bis.3 
auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts und die Ent-
scheidung des Anmeldeamts darüber, einschliesslich An-
gaben zum Wiederherstellungskriterium, das der Ent-
scheidung zugrunde lag. 

b) Die Titelseite enthält vorbehaltlich des Abs. c: 
i) dem Antragsblatt entnommene und alle anderen in den 

Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Angaben, 
ii) eine oder mehrere Abbildungen, wenn die internationale 

Anmeldung Zeichnungen enthält, es sei denn, Regel 8.2 
Abs. b findet Anwendung, 
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iii) die Zusammenfassung; ist die Zusammenfassung in Eng-
lisch und in einer anderen Sprache abgefasst, so erscheint 
die englische Fassung an erster Stelle, 

iv) gegebenenfalls eine Angabe, dass der Antrag eine Erklä-
rung nach Regel 4.17 enthält, die vor Ablauf der Frist 
nach Regel 26ter.1 beim Internationalen Büro eingegangen 
ist, 

v) wenn das internationale Anmeldedatum vom Anmel-
deamt nach Regel 20.3 Abs. b Ziff. ii oder 20.5 Abs. d 
aufgrund einer Einbeziehung durch Verweis eines Be-
standteils oder Teils nach den Regeln 4.18 und 20.6 zuer-
kannt wurde, eine entsprechende Angabe, zusammen mit 
einer Angabe, ob der Anmelder sich für die Zwecke der 
Regel 20.6 Abs. a Ziff. ii auf die Erfüllung der Erforder-
nisse der Regel 17.1 Abs. a, b oder bbis hinsichtlich des 
Prioritätsbelegs oder auf eine gesondert eingereichte Ko-
pie der betreffenden früheren Anmeldung gestützt hat, 

vi) gegebenenfalls eine Angabe, dass die veröffentlichte in-
ternationale Anmeldung Angaben nach Regel 26bis.2 Abs. d 
enthält, 

vii) gegebenenfalls eine Angabe, dass die veröffentlichte in-
ternationale Anmeldung Angaben betreffend einen An-
trag nach Regel 26bis.3 auf Wiederherstellung des Priori-
tätsrechts und die Entscheidung des Anmeldeamts dar-
über enthält, 

viii) gegebenenfalls eine Angabe, dass der Anmelder nach Re-
gel 26bis.3 Abs. f Kopien einer Erklärung oder anderer 
Nachweise beim Internationalen Büro eingereicht hat. 

c) Ist eine Erklärung nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a abgegeben worden, 
so ist auf der Titelseite deutlich darauf hinzuweisen, und diese 
braucht weder Zeichnungen noch eine Zusammenfassung zu 
enthalten. 

d) Die Abbildung oder Abbildungen, die in Abs. b Ziff. ii erwähnt 
sind, sind gemäss Regel 8.2 auszuwählen. Ihre Wiedergabe auf 
der Titelseite kann in verkleinerter Form erfolgen. 

e) Ist auf der Titelseite für die Gesamtheit der in Abs. b Ziff. iii er-
wähnten Zusammenfassung nicht ausreichend Raum vorhanden, 
so ist die Zusammenfassung auf der Rückseite der Titelseite 
wiederzugeben. Dies gilt auch für die Übersetzung der Zusam-
menfassung, wenn die Veröffentlichung der Übersetzung nach 
Regel 48.3 Abs. c erforderlich ist. 
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f) Sind die Ansprüche nach Art. 19 geändert worden, muss die 
Veröffentlichung der internationalen Anmeldung den vollen 
Wortlaut sowohl der ursprünglich eingereichten als auch der ge-
änderten Ansprüche wiedergeben. Ebenso ist eine Erklärung 
nach Art. 19 Abs. 1 zu veröffentlichen, sofern das Internationale 
Büro nicht zu dem Ergebnis kommt, dass die Erklärung die Be-
stimmungen der Regel 46.4 nicht erfüllt. Das Datum des Ein-
gangs der geänderten Ansprüche beim Internationalen Büro 
wird angegeben. 

g) Liegt bei Abschluss der technischen Vorbereitungen für die in-
ternationale Veröffentlichung der internationale Recherchenbe-
richt noch nicht vor, so enthält die Titelseite einen Hinweis dar-
auf, dass dieser Bericht noch nicht vorlag und dass der internatio-
nale Recherchenbericht (sobald er vorliegt) mit einer geänderten 
Titelseite gesondert veröffentlicht wird. 

h) Ist bei Abschluss der technischen Vorbereitungen für die inter-
nationale Veröffentlichung die Frist zur Änderung der Ansprü-
che gemäss Art. 19 noch nicht abgelaufen, so wird auf der Titel-
seite auf diese Tatsache hingewiesen und angegeben, dass im Fall 
einer Änderung der Ansprüche nach Art. 19 unverzüglich nach 
Eingang dieser Änderungen beim Internationalen Büro inner-
halb der Frist nach Regel 46.1 der volle Wortlaut der geänderten 
Ansprüche zusammen mit einer geänderten Titelseite veröffent-
licht wird. Eine gegebenenfalls nach Art. 19 Abs. 1 abgegebene 
Erklärung ist ebenfalls zu veröffentlichen, sofern das Internatio-
nale Büro nicht zu dem Ergebnis kommt, dass die Erklärung 
den Vorschriften der Regel 46.4 nicht entspricht. 

i) Ist die Zustimmung zur Berichtigung eines offensichtlichen Feh-
lers in der internationalen Anmeldung nach Regel 91.1 beim In-
ternationalen Büro nach Abschluss der technischen Vorberei-
tungen für die internationale Veröffentlichung eingegangen oder 
wurde gegebenenfalls die Zustimmung vom Internationalen Büro 
nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die interna-
tionale Veröffentlichung erteilt, so wird eine Erklärung hinsicht-
lich aller Berichtigungen zusammen mit den die Berichtigungen 
enthaltenden Blättern bzw. den Ersatzblättern und dem nach 
Regel 91.2 eingereichten Schreiben veröffentlicht und die Titel-
seite wird neu veröffentlicht. 

j) Ist zum Zeitpunkt des Abschlusses der technischen Vorberei-
tungen für die internationale Veröffentlichung ein Antrag nach 
Regel 26bis.3 auf Wiederherstellung des Prioritätsrechts anhängig, 
so muss die veröffentlichte internationale Anmeldung anstatt 
der Entscheidung des Anmeldeamts über den Antrag eine An-
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gabe des Inhalts enthalten, dass diese Entscheidung nicht ver-
fügbar war und dass sie, sobald sie verfügbar ist, gesondert ver-
öffentlicht wird. 

k) Ist ein Antrag auf Veröffentlichung nach Regel 91.3 Abs. d beim 
Internationalen Büro nach Abschluss der technischen Vorberei-
tungen für die internationale Veröffentlichung eingegangen, so 
wird der Berichtigungsantrag und jede in dieser Regel genannte 
Begründung oder Stellungnahme unverzüglich nach Erhalt eines 
solchen Veröffentlichungsantrags veröffentlicht und die Titelseite 
wird neu veröffentlicht. 

48.3 Veröffentlichungssprachen 
a) Ist die internationale Anmeldung in arabischer, chinesischer, 

deutscher, englischer, französischer, japanischer, russischer 
oder spanischer Sprache ("Veröffentlichungssprachen") einge-
reicht worden, so wird sie in der Sprache veröffentlicht, in der 
sie eingereicht worden ist. 

b) Ist die internationale Anmeldung nicht in einer Veröffentli-
chungssprache eingereicht und ist nach Regel 12.3 oder 12.4 
eine Übersetzung in einer Veröffentlichungssprache vorgelegt 
worden, so wird die Anmeldung in der Sprache dieser Über-
setzung veröffentlicht. 

c) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen als der 
englischen Sprache veröffentlicht, so werden der internationale 
Recherchenbericht, soweit er gemäss Regel 48.2 Abs. a Ziff. v 
veröffentlicht wird, oder die Erklärung nach Art. 17 Abs. 2 
Bst. a, die Bezeichnung der Erfindung, die Zusammenfassung 
und jeder Text zu der oder den Zeichnungen, die mit der Zu-
sammenfassung veröffentlicht werden, sowohl in dieser als 
auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Übersetzungen 
werden, sofern sie nicht vom Anmelder nach Regel 12.3 einge-
reicht wurden, unter der Verantwortung des Internationalen 
Büros angefertigt. 

48.4 Vorzeitige Veröffentlichung auf Antrag des Anmelders 
a) Beantragt der Anmelder die Veröffentlichung nach Art. 21 

Abs. 2 Bst. b und Art. 64 Abs. 3 Bst. c Ziff. i und stehen der 
internationale Recherchenbericht oder die Erklärung nach 
Art. 17 Abs. 2 Bst. a noch nicht für die Veröffentlichung zu-
sammen mit der internationalen Anmeldung zur Verfügung, 
so erhebt das Internationale Büro eine besondere Veröffentli-
chungsgebühr, deren Höhe durch die Verwaltungsvorschriften 
festgelegt wird. 
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b) Die Veröffentlichung nach Art. 21 Abs. 2 Bst. b und Art. 64 
Abs. 3 Bst. c Ziff. i wird vom Internationalen Büro unverzüg-
lich durchgeführt, sobald der Anmelder sie beantragt hat und, 
falls eine Gebühr nach Abs. a gezahlt werden muss, sobald er 
diese Gebühr gezahlt hat. 

48.5 Unterrichtung über die nationale Veröffentlichung 
Richtet sich die Veröffentlichung der internationalen Anmeldung 
durch das Internationale Büro nach Art. 64 Abs. 3 Bst. c Ziff. ii, 
so hat das betreffende nationale Amt das Internationale Büro un-
verzüglich nach Vornahme der in jener Vorschrift genannten natio-
nalen Veröffentlichung über die Tatsache der Veröffentlichung zu 
unterrichten. 

48.6 Veröffentlichung bestimmter Tatsachen 
a) Erreicht eine Mitteilung nach Regel 29.1 Ziff. ii das Internatio-

nale Büro so spät, dass die internationale Veröffentlichung der 
internationalen Anmeldung nicht mehr verhindert werden 
kann, so veröffentlicht das Internationale Büro im Blatt un-
verzüglich einen Hinweis, der den wesentlichen Inhalt der 
Mitteilung wiedergibt. 

b) [Gestrichen] 
c) Wird nach Abschluss der technischen Vorbereitungen für die 

internationale Veröffentlichung die internationale Anmeldung, 
die Bestimmung eines Bestimmungsstaats oder der Prioritäts-
anspruch nach Regel 90bis zurückgenommen, so wird dies im 
Blatt veröffentlicht. 

Regel 49 

Übermittlung eines Exemplars und einer Übersetzung der Anmeldung 
sowie Gebührenzahlung nach Art. 22 

49.1 Mitteilung 
a) Jeder Vertragsstaat, der die Vorlage einer Übersetzung oder 

die Zahlung einer nationalen Gebühr oder beides nach Art. 22 
verlangt, unterrichtet das Internationale Büro über 
i) die Sprachen, aus denen, und die Sprache, in die eine Über-

setzung verlangt wird, 
ii) die Höhe der nationalen Gebühr. 
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abis) Jeder Vertragsstaat, der vom Anmelder die Übermittlung eines 
Exemplars der internationalen Anmeldung nach Art. 22 nicht 
verlangt, auch wenn das Internationale Büro bis zum Ablauf 
der gemäss Art. 22 massgebenden Frist ein Exemplar der in-
ternationalen Anmeldung nicht nach Regel 47 übermittelt hat, 
teilt dies dem Internationalen Büro mit. 

ater) Jeder Vertragsstaat, der als Bestimmungsstaat die in Art. 11 
Abs. 3 vorgesehene Wirkung gemäss Art. 24 Abs. 2 aufrecht-
erhält, auch wenn der Anmelder bei Ablauf der nach Art. 22 
massgebenden Frist ein Exemplar der internationalen Anmel-
dung nicht übermittelt hat, teilt dies dem Internationalen Büro 
mit. 

b) Das Internationale Büro veröffentlicht jede ihm nach Abs. a, 
abis oder ater zugegangene Mitteilung unverzüglich im Blatt. 

c) Ändern sich die Anforderungen nach Abs. a später, so teilt der 
Vertragsstaat diese Änderungen dem Internationalen Büro 
mit, das die Mitteilung unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 
Hat die Änderung zum Inhalt, dass eine Übersetzung in eine 
vor der Änderung nicht geforderte Sprache erforderlich wird, 
so wird die Änderung nur für solche internationale Anmel-
dungen wirksam, die später als zwei Monate nach der Veröf-
fentlichung der Mitteilung im Blatt eingereicht worden sind. 
Für die übrigen Fälle bestimmt der Vertragsstaat den Zeit-
punkt, in dem die Änderung wirksam wird. 

49.2 Sprachen 
Die Sprache, in die eine Übersetzung verlangt werden kann, muss 
eine Amtssprache des Bestimmungsamts sein. Ämter mit mehre-
ren Amtssprachen können keine Übersetzung verlangen, wenn die 
internationale Anmeldung in einer dieser Amtssprachen verfasst 
ist. Ist einem Amt mit mehreren Amtssprachen eine Übersetzung 
zu übermitteln, so kann der Anmelder eine dieser Sprachen aus-
wählen. Unbeschadet der Bestimmungen dieses Absatzes kann, 
wenn mehrere Amtssprachen bestehen, aber das nationale Recht 
eine dieser Sprachen für Ausländer vorschreibt, eine Übersetzung 
in diese Sprache verlangt werden. 

49.3 Erklärungen nach Art. 19; Angaben nach Regel 13bis.4 
Im Sinne von Art. 22 und dieser Regel gelten jede Erklärung nach 
Art. 19 Abs. 1 und jede Angabe nach Regel 13bis.4, vorbehaltlich 
Regel 49.5 Abs. c und h, als Teil der internationalen Anmeldung. 
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49.4 Verwendung eines nationalen Formblatts 
Vom Anmelder kann nicht verlangt werden, für die Vornahme der 
in Art. 22 vorgesehenen Handlungen ein nationales Formblatt zu 
verwenden. 

49.5 Inhalt und äussere Form der Übersetzung 
a) Für die Zwecke des Art. 22 hat die Übersetzung der internatio-

nalen Anmeldung die Beschreibung (vorbehaltlich des Abs. abis), 
die Patentansprüche, gegebenenfalls Textbestandteile der Zeich-
nungen und die Zusammenfassung zu umfassen. Auf Verlan-
gen des Bestimmungsamts muss die Übersetzung vorbehaltlich 
der Abs. b, cbis und e ferner 
i) den Antrag, 
ii) falls die Ansprüche nach Art. 19 geändert worden sind, 

die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten und der 
geänderten Fassung und 

iii) als Anlage eine Kopie der Zeichnungen enthalten. 
abis) Kein Bestimmungsamt darf vom Anmelder die Einreichung 

einer Übersetzung von im Sequenzprotokollteil der Beschrei-
bung enthaltenen Textbestandteilen verlangen, wenn dieser 
Sequenzprotokollteil der Regel 12.1 Abs. d und die Beschrei-
bung der Regel 5.2 Abs. b entspricht. 

b) Jedes Bestimmungsamt, das eine Übersetzung des Antrags ver-
langt, stellt den Anmeldern kostenlos Exemplare des Antrags-
formblatts in der Sprache der Übersetzung zur Verfügung. 
Form und Inhalt des Antragsformblatts in der Sprache der 
Übersetzung dürfen sich von denen des Antrags nach den Re-
geln 3 und 4 nicht unterscheiden; so darf das Antragsformblatt 
in der Sprache der Übersetzung insbesondere keine Angaben 
verlangen, die nicht im Antrag in der eingereichten Fassung 
enthalten sind. Die Verwendung des Antragsformblatts in der 
Sprache der Übersetzung ist fakultativ. 

c) Hat der Anmelder keine Übersetzung der Erklärung nach 
Art. 19 Abs. 1 eingereicht, so kann das Bestimmungsamt die 
Erklärung ausser Betracht lassen. 

cbis) Reicht der Anmelder bei einem Bestimmungsamt, das nach 
Abs. a Ziff. ii eine Übersetzung der Ansprüche sowohl in der 
ursprünglich eingereichten als auch in der geänderten Fassung 
verlangt, nur eine dieser Übersetzungen ein, so kann das 
Bestimmungsamt Ansprüche, für die keine Übersetzung vor-
liegt, unberücksichtigt lassen oder den Anmelder auffordern, 
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die fehlende Übersetzung innerhalb einer in der Aufforderung 
festgesetzten, den Umständen nach angemessenen Frist einzu-
reichen. Fordert das Bestimmungsamt den Anmelder zur Ein-
reichung der fehlenden Übersetzung auf und wird diese nicht 
innerhalb der in der Aufforderung festgesetzten Frist einge-
reicht, so kann das Bestimmungsamt Ansprüche, für die keine 
Übersetzung vorliegt, unberücksichtigt lassen oder die inter-
nationale Anmeldung als zurückgenommen betrachten. 

d) Enthält eine Zeichnung Textbestandteile, so ist die Überset-
zung dieses Textes entweder in Form einer Kopie der Origi-
nalzeichnung, in der die Übersetzung über den Originaltext 
geklebt ist, oder in Form einer neu ausgeführten Zeichnung 
einzureichen. 

e) Verlangt ein Bestimmungsamt gemäss Abs. a die Übermittlung 
einer Kopie der Zeichnungen und hat der Anmelder diese Ko-
pie nicht innerhalb der nach Art. 22 massgebenden Frist einge-
reicht, so fordert es den Anmelder auf, diese Kopie innerhalb 
einer in der Aufforderung festgesetzten, den Umständen nach 
angemessenen Frist einzureichen. 

f) Eine Übersetzung des Ausdrucks "Fig." in andere Sprachen ist 
nicht erforderlich. 

g) Entspricht eine nach Abs. d oder e eingereichte Kopie der 
Zeichnungen oder neu ausgeführte Zeichnung nicht den Form-
vorschriften nach Regel 11, so kann das Bestimmungsamt den 
Anmelder auffordern, den Mangel innerhalb einer in der Auf-
forderung festgesetzten, den Umständen nach angemessenen 
Frist zu beheben. 

h) Hat der Anmelder keine Übersetzung der Zusammenfassung 
oder einer Angabe nach Regel 13bis.4 eingereicht, und hält das 
Bestimmungsamt diese Übersetzung für erforderlich, so for-
dert es den Anmelder auf, diese innerhalb einer in der Auffor-
derung festgesetzten, den Umständen nach angemessenen Frist 
einzureichen. 

i) Das Internationale Büro veröffentlicht im Blatt Auskünfte über 
die Anforderungen und die Praxis der Bestimmungsämter nach 
Abs. a Satz 2. 

j) Kein Bestimmungsamt darf verlangen, dass die Übersetzung 
der internationalen Anmeldung anderen als den für die inter-
nationale Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fas-
sung geltenden Formerfordernissen entspricht. 
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k) Hat die Internationale Recherchenbehörde nach Regel 37.2 eine 
Bezeichnung festgesetzt, so hat die Übersetzung die von der 
Behörde festgesetzte Bezeichnung zu enthalten. 

l) Ist Abs. cbis oder Abs. k am 12. Juli 1991 nicht mit dem vom 
Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, 
so gilt der betreffende Absatz für das Bestimmungsamt nicht, 
solange diese Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das 
Internationale Büro bis zum 31. Dezember 1991 davon unter-
richtet. Diese Mitteilung wird vom Internationalen Büro un-
verzüglich im Blatt veröffentlicht. 

49.6 Wiedereinsetzung nach Versäumung der Vornahme der Handlun-
gen nach Art. 22 
a) Endet die Wirkung einer internationalen Anmeldung nach 

Art. 11 Abs. 3, weil der Anmelder es versäumt hat, die in Art. 22 
genannten Handlungen innerhalb der anwendbaren Frist vor-
zunehmen, setzt das Bestimmungsamt den Anmelder auf sei-
nen Antrag und vorbehaltlich der Abs. b bis e in seine Rechte 
in Bezug auf diese internationale Anmeldung wieder ein, wenn 
es feststellt, dass die Fristversäumung unbeabsichtigt war oder, 
nach Wahl des Bestimmungsamtes, dass die Fristversäumung 
trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen gebote-
nen Sorgfalt geschehen ist. 

b) Innerhalb der zuerst endenden der nachfolgend genannten 
Fristen ist der Antrag nach Abs. a beim Bestimmungsamt zu 
stellen und sind die in Art. 22 genannten Handlungen vorzu-
nehmen: 
i) zwei Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der Grund für 

die Versäumung der nach Art. 22 anwendbaren Frist weg-
gefallen ist, oder 

ii) zwölf Monate nach dem Zeitpunkt des Ablaufs der nach 
Art. 22 anwendbaren Frist, jedoch mit der Massgabe, dass 
der Anmelder den Antrag bis zu einem späteren Zeitpunkt 
stellen kann, soweit dies nach dem vom Bestimmungsamt 
anzuwendenden nationalen Recht zugelassen ist. 

c) Der Antrag nach Abs. a muss die Gründe für die Versäumung 
der der nach Art. 22 anwendbaren Frist darlegen. 

d) Das von dem Bestimmungsamt anzuwendende nationale Recht 
kann verlangen, 
i) dass für den Antrag nach Abs. a eine Gebühr entrichtet 

wird; 
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ii) dass eine Erklärung oder andere Nachweise zum Beleg 
der in Abs. c genannten Gründe eingereicht werden. 

e) Das Bestimmungsamt darf einen Antrag nach Abs. a nicht ab-
lehnen, ohne dem Anmelder die Gelegenheit gegeben zu ha-
ben, innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist 
zu der beabsichtigten Ablehnung Stellung zu nehmen. 

f) Sind die Abs. a bis e am 1. Oktober 2002 nicht mit dem vom 
Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, 
so gelten diese Absätze für dieses Bestimmungsamt nicht, so-
lange diese Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das In-
ternationale Büro bis zum 1. Januar 2003 davon unterrichtet. 
Die Mitteilung wird vom Internationalen Büro unverzüglich 
im Blatt veröffentlicht. 

Regel 49bis 

Angaben zum Schutzbegehren für die Zwecke des nationalen Verfahrens 

49bis.1 Wahl bestimmter Schutzrechtsarten 
a) Wünscht der Anmelder, dass die internationale Anmeldung in 

einem Bestimmungsstaat, auf den Art. 43 anzuwenden ist, 
nicht als Antrag auf Erteilung eines Patents, sondern als An-
trag auf Erteilung einer anderen in diesem Artikel genannten 
Schutzrechtsart behandelt wird, so hat er dies, wenn er die in 
Art. 22 genannten Handlungen vornimmt, dem Bestimmungs-
amt anzugeben. 

b) Wünscht der Anmelder, dass die internationale Anmeldung in 
einem Bestimmungsstaat, auf den Art. 44 anzuwenden ist, als 
Antrag auf Erteilung mehrerer in Art. 43 genannter Schutz-
rechtsarten behandelt wird, so hat er dies, wenn er die in Art. 22 
genannten Handlungen vornimmt, dem Bestimmungsamt an-
zugeben, gegebenenfalls mit der Angabe, um welche Schutz-
rechtsart in erster Linie und um welche Schutzrechtsart hilfs-
weise nachgesucht wird. 

c) Wünscht der Anmelder in den in den Abs. a und b genannten 
Fällen, dass die internationale Anmeldung in einem Bestim-
mungsstaat als Anmeldung für ein Zusatzpatent, ein Zusatz-
zertifikat, einen Zusatzerfinderschein oder ein Zusatzgebrauchs-
zertifikat behandelt wird, so hat er, wenn er die in Art. 22 ge-
nannten Handlungen vornimmt, die einschlägige Hauptanmel-
dung, das einschlägige Hauptpatent oder ein anderes Haupt-
schutzrecht anzugeben. 
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d) Wünscht der Anmelder, dass die internationale Anmeldung in 
einem Bestimmungsstaat als eine Fortsetzung oder Teilfortset-
zung einer früheren Anmeldung behandelt wird, so hat er dies, 
wenn er die in Art. 22 genannten Handlungen vornimmt, dem 
Bestimmungsamt mitzuteilen und die einschlägige Hauptan-
meldung anzugeben. 

e) Macht der Anmelder, wenn er die in Art. 22 genannten Hand-
lungen vornimmt, keine ausdrückliche Angabe nach Abs. a, 
entspricht jedoch die in Art. 22 genannte und vom Anmelder 
gezahlte nationale Gebühr der nationalen Gebühr für eine be-
stimmte Schutzrechtsart, so gilt die Zahlung dieser Gebühr als 
Angabe des Wunsches des Anmelders, dass die internationale 
Anmeldung als Anmeldung für die betreffende Schutzrechtsart 
behandelt werden soll, und das Bestimmungsamt unterrichtet 
den Anmelder entsprechend. 

49bis.2 Zeitpunkt der Übermittlung von Angaben 
a) Bevor der Anmelder die in Art. 22 genannten Handlungen 

vornimmt, darf kein Bestimmungsamt von ihm die Übermitt-
lung von Angaben gemäss Regel 49bis.1 oder gegebenenfalls 
von Angaben darüber verlangen, ob der Anmelder um die Er-
teilung eines nationalen oder regionalen Patents nachsucht. 

b) Der Anmelder kann, soweit dies nach dem für das betreffende 
Bestimmungsamt geltende nationale Recht zugelassen ist, sol-
che Angaben zu einem späteren Zeitpunkt machen oder gege-
benenfalls zu einem späteren Zeitpunkt von einer Schutz-
rechtsart zu einer anderen wechseln. 

Regel 49ter 

Wirkung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das 
Anmeldeamt; Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das 

Bestimmungsamt 

49ter.1 Wirkung der Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das An-
meldeamt 
a) Hat das Anmeldeamt ein Prioritätsrecht nach Regel 26bis.3 

wiederhergestellt aufgrund seiner Feststellung, dass das Ver-
säumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Priori-
tätsfrist einzureichen, trotz Beachtung der nach den gegebenen 
Umständen gebotenen Sorgfalt erfolgt ist, so hat diese Wie-
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derherstellung vorbehaltlich des Abs. c Wirkung in jedem Be-
stimmungsstaat. 

b) Hat das Anmeldeamt ein Prioritätsrecht nach Regel 26bis.3 
wiederhergestellt aufgrund seiner Feststellung, dass das Ver-
säumnis, die internationale Anmeldung innerhalb der Priori-
tätsfrist einzureichen, unbeabsichtigt erfolgt ist, so hat diese 
Wiederherstellung vorbehaltlich des Abs. c Wirkung in jedem 
Bestimmungsstaat, dessen anzuwendendes nationales Recht 
eine Wiederherstellung des Prioritätsrechts nach diesem Krite-
rium oder nach einem aus der Sicht des Anmelders günstigeren 
Kriterium vorsieht. 

c) Eine Entscheidung des Anmeldeamts über die Wiederherstel-
lung eines Prioritätsrechts nach Regel 26bis.3 hat keine Wir-
kung in einem Bestimmungsstaat, wenn das Bestimmungsamt, 
ein Gericht oder ein anderes zuständiges Organ dieses Be-
stimmungsstaats oder ein anderes für diesen Bestimmungsstaat 
handelndes Organ feststellt, dass ein Erfordernis nach Regel 
26bis.3 Abs. a, b Ziff. i oder c nicht erfüllt war, wobei die im 
beim Anmeldeamt nach Regel 26bis.3 Abs. a eingereichten An-
trag angegebenen Gründe und jede Erklärung oder andere 
Nachweise, die beim Anmeldeamt nach Regel 26bis.3 Abs. b 
Ziff. iii eingereicht worden sind zu berücksichtigen sind. 

d) Ein Bestimmungsamt darf die Entscheidung des Anmeldeamts 
nur überprüfen, wenn es berechtigte Zweifel daran hat, dass 
ein in Abs. c genanntes Erfordernis erfüllt war; in diesem Fall 
unterrichtet das Bestimmungsamt den Anmelder dementspre-
chend unter Angabe der Gründe für die Zweifel und gibt dem 
Anmelder die Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist 
Stellung zu nehmen. 

e) Kein Bestimmungsstaat ist an eine Entscheidung des Anmel-
deamts, einen Antrag nach Regel 26bis.3 auf Wiederherstellung 
des Prioritätsrechts abzulehnen, gebunden. 

f) Hat das Anmeldeamt einen Antrag auf Wiederherstellung des 
Prioritätsrechts abgelehnt, so kann jedes Bestimmungsamt die-
sen Antrag als einen Antrag auf Wiederherstellung ansehen, 
der bei diesem Bestimmungsamt nach Regel 49ter.2 Abs. a in-
nerhalb der in dieser Regel genannten Frist eingereicht worden 
ist. 
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g) Sind die Abs. a bis d am 5. Oktober 2005 nicht mit dem vom 
Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, 
so gelten diese Absätze für dieses Amt nicht, solange diese 
Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das Internationale 
Büro bis zum 5. April 2006 davon unterrichtet. Diese Mittei-
lung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im Blatt 
veröffentlicht. 

49ter.2 Wiederherstellung des Prioritätsrechts durch das Bestimmungsamt 
a) Beansprucht die internationale Anmeldung die Priorität einer 

früheren Anmeldung und liegt das internationale Anmeldeda-
tum nach dem Datum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, 
aber innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit diesem Da-
tum, so stellt das Bestimmungsamt auf Antrag des Anmelders 
nach Abs. b das Prioritätsrecht wieder her, sofern das Amt 
feststellt, dass ein von ihm angewendetes Kriterium ("Wieder-
herstellungskriterium") erfüllt ist, nämlich, dass das Versäum-
nis, die internationale Anmeldung innerhalb der Prioritätsfrist 
einzureichen, 
i) trotz Beachtung der nach den gegebenen Umständen ge-

botenen Sorgfalt erfolgt ist oder 
ii) unbeabsichtigt war. 
Jedes Bestimmungsamt hat mindestens eines dieser Kriterien 
anzuwenden und kann beide anwenden. 

b) Ein Antrag nach Abs. a muss: 
i) innerhalb einer Frist von einem Monat ab der nach Art. 22 

anwendbaren Frist beim Bestimmungsamt eingereicht 
werden, 

ii) die Gründe für das Versäumnis, die internationale An-
meldung innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen, darle-
gen und vorzugsweise eine Erklärung oder andere Nach-
weise nach Abs. c enthalten, 

iii) gegebenenfalls zusammen mit der nach Abs. d erforderli-
chen Gebühr für den Antrag auf Wiederherstellung ein-
gereicht werden. 

c) Das Bestimmungsamt kann verlangen, dass eine Erklärung oder 
andere Nachweise zum Beleg der in Abs. b Ziff. ii genannten 
Erklärung über die Gründe innerhalb einer den Umständen 
nach angemessenen Frist eingereicht werden. 
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d) Das Bestimmungsamt kann die Antragstellung nach Abs. a da-
von abhängig machen, dass ihm zu seinen Gunsten eine Ge-
bühr für den Antrag auf Wiederherstellung entrichtet wird. 

e) Das Bestimmungsamt darf den Antrag nach Abs. a nicht voll-
ständig oder teilweise ablehnen, ohne dem Anmelder die Ge-
legenheit zu geben, zu der beabsichtigten Ablehnung inner-
halb einer den Umständen nach angemessenen Frist Stellung 
zu nehmen. Das Bestimmungsamt kann eine solche Mitteilung 
über die beabsichtigte Ablehnung dem Anmelder zusammen 
mit einer Aufforderung zur Einreichung einer Erklärung oder 
anderer Nachweise nach Abs. c übersenden. 

f) Sieht das vom Bestimmungsamt anzuwendende nationale 
Recht in bezug auf die Wiederherstellung des Prioritätsrechts 
Erfordernisse vor, die aus der Sicht des Anmelders günstiger 
sind als die in den Abs. a und b genannten Erfordernisse, so 
kann das Bestimmungsamt bei der Feststellung des Prioritäts-
rechts anstatt der in diesen Absätzen genannten Erfordernis-
sen diejenige des nationalen Rechts anwenden. 

g) Jedes Bestimmungsamt unterrichtet das Internationale Büro 
über die von ihm angewandten Wiederherstellungskriterien 
und gegebenenfalls über das von ihm nach Abs. f anzuwen-
dende nationale Recht sowie über jede diesbezügliche nach-
trägliche Änderung. Diese Mitteilung wird vom Internationa-
len Büro unverzüglich im Blatt veröffentlicht. 

h) Sind die Abs. a bis g am 5. Oktober 2005 nicht mit dem vom 
Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht vereinbar, 
so gelten diese Absätze für dieses Amt nicht, solange sie nicht 
mit diesem Recht vereinbar sind, sofern dieses Amt das Inter-
nationale Büro bis zum 5. April 2006 davon unterrichtet. Diese 
Mitteilung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im 
Blatt veröffentlicht. 

Regel 50 

Befugnis nach Art. 22 Abs. 3 

50.1 Ausübung der Befugnis 
a) Jeder Vertragsstaat, der eine Frist bestimmt, die später als die 

in Art. 22 Abs. 1 oder 2 festgesetzte Frist abläuft, teilt dem In-
ternationalen Büro diese Frist mit. 
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b) Das Internationale Büro veröffentlicht jede ihm nach Abs. a 
zugegangene Mitteilung unverzüglich im Blatt. 

c) Mitteilungen, die eine Verkürzung der vorher festgesetzten 
Frist betreffen, werden für internationale Anmeldungen wirk-
sam, die nach dem Ablauf einer Frist von drei Monaten einge-
reicht werden; die Frist von drei Monaten beginnt mit dem 
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Mitteilung durch das In-
ternationale Büro. 

d) Mitteilungen, die eine Verlängerung der vorher festgesetzten 
Frist betreffen, werden mit der Bekanntmachung durch das 
Internationale Büro im Blatt für die internationalen Anmel-
dungen wirksam, die zu diesem Zeitpunkt anhängig sind oder 
nach dem Zeitpunkt einer solchen Bekanntmachung einge-
reicht werden; setzt der Vertragsstaat, der die Mitteilung ab-
gibt, einen späteren Zeitpunkt fest, so ist dieser Zeitpunkt 
massgebend. 

Regel 51 

Nachprüfung durch die Bestimmungsämter 

51.1 Frist zur Stellung des Antrags auf Übersendung von Kopien 
Die Frist nach Art. 25 Abs. 1 Bst. c beträgt zwei Monate und be-
ginnt mit dem Zeitpunkt der Mitteilung an den Anmelder nach 
Regel 20.4 Ziff. i, 24.2 Abs. c oder 29.1 Ziff. ii. 

51.2 Kopie der Mitteilung 
Beantragt der Anmelder, der eine negative Feststellung nach Art. 11 
Abs. 1 erhalten hat, beim Internationalen Büro nach Art. 25 Abs. 1 
Kopien aus den Akten der vorgeblichen internationalen Anmel-
dung einem der Ämter zuzuschicken, die er versucht hat, als 
Bestimmungsämter zu benennen, so hat er mit dem Antrag eine 
Kopie der Nachricht nach Regel 20.4 Ziff. i zu übersenden. 

51.3 Frist zur Zahlung der nationalen Gebühr und zur Vorlegung einer 
Übersetzung 
Die Frist nach Art. 25 Abs. 2 Bst. a läuft zum gleichen Zeitpunkt 
wie die in Regel 51.1 vorgeschriebene Frist ab. 
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Regel 51bis 

Nach Art. 27 zulässige nationale Erfordernisse 

51bis.1 Zulässige nationale Erfordernisse 
a) Vorbehaltlich der Regel 51bis.2 kann das für das Bestimmung-

samt geltende nationale Recht gemäss Art. 27 vom Anmelder 
verlangen, insbesondere Folgendes zu übermitteln: 
i) Unterlagen über die Identität des Erfinders; 
ii) Unterlagen über die Berechtigung des Anmelders, ein Pa-

tent zu beantragen oder zu erhalten; 
iii) Unterlagen zum Nachweis der Berechtigung des Anmel-

ders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu bean-
spruchen, wenn der Anmelder nicht die frühere Anmel-
dung eingereicht hat, oder sich der Name des Anmelders 
nach Einreichung der früheren Anmeldung geändert hat; 

iv) wenn die internationale Anmeldung einen Staat bestimmt, 
nach dessen nationalem Recht nationale Anmeldungen 
vom Erfinder eingereicht werden müssen, Unterlagen, 
die eine eidesstattliche Versicherung oder eine Erfinder-
erklärung enthalten; 

v) Nachweise über unschädliche Offenbarungen oder Aus-
nahmen von der Neuheitsschädlichkeit, wie zum Beispiel 
Offenbarungen, die auf einen Missbrauch zurückgehen, 
Offenbarungen auf bestimmten Ausstellungen oder Of-
fenbarungen durch den Anmelder, die während eines be-
stimmten Zeitraums erfolgt sind; 

vi) die Bestätigung der internationalen Anmeldung durch die 
Unterschrift eines für den Bestimmungsstaat angegebe-
nen Anmelders, der den Antrag nicht unterzeichnet hat; 

vii) fehlende, nach Regel 4.5 Abs. a Ziff. ii und iii erforderli-
che Angaben in bezug auf einen Anmelder für den Be-
stimmungsstaat. 

b) Das für das Bestimmungsamt geltende nationale Recht kann 
gemäss Art. 27 Abs. 7 vorschreiben, dass 
i) der Anmelder durch einen zur Vertretung vor diesem Amt 

befugten Anwalt vertreten ist oder für den Empfang von 
Mitteilungen eine Anschrift in dem Bestimmungsstaat 
angibt; 

ii) der Anwalt, der den Anmelder gegebenenfalls vertritt, vom 
Anmelder ordnungsgemäss bestellt ist. 
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c) Das für das Bestimmungsamt geltende nationale Recht kann 
gemäss Art. 27 Abs. 1 verlangen, dass die internationale An-
meldung, ihre Übersetzung oder damit zusammenhängende 
Unterlagen in mehreren Exemplaren eingereicht werden. 

d) Das für ein Bestimmungsamt geltende nationale Recht kann 
gemäss Art. 27 Abs. 2 Ziff. ii vorschreiben, dass die vom An-
melder nach Art. 22 eingereichte Übersetzung der internatio-
nalen Anmeldung: 
i) vom Anmelder oder Übersetzer der internationalen An-

meldung dahingehend bestätigt wird, dass die Überset-
zung nach seinem besten Wissen vollständig und richtig ist; 

ii) durch eine amtlich befugte Einrichtung oder einen verei-
digten Übersetzer beglaubigt wird, jedoch nur, sofern das 
Bestimmungsamt berechtigte Zweifel an der Richtigkeit 
der Übersetzung hat. 

e) Das von dem Bestimmungsamt anzuwendende nationale Recht 
kann gemäss Art. 27 vom Anmelder verlangen, dass eine Über-
setzung des Prioritätsbelegs eingereicht wird; eine solche Über-
setzung darf jedoch nur verlangt werden, 
i) wenn die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs für die Fest-

stellung der Patentfähigkeit der Erfindung erheblich ist 
oder, 

ii) wenn das internationale Anmeldedatum vom Anmeldeamt 
nach Regel 20.3 Abs. b Ziff. ii oder 20.5 Abs. d aufgrund 
einer Einbeziehung eines Bestandteils oder Teils durch 
Verweis nach den Regeln 4.18 und 20.6 zuerkannt wurde, 
für die Zwecke der Feststellung nach Regel 82ter.1 Abs. b, 
ob dieser Bestandteil oder Teil vollständig in dem betref-
fenden Prioritätsbeleg enthalten ist; in diesem Fall kann 
das vom Bestimmungsamt anzuwendende nationale Recht 
vom Anmelder auch verlangen, dass dieser, im Fall eines 
Teils der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeich-
nungen, angibt, wo dieser Teil in der Übersetzung des 
Prioritätsbelegs enthalten ist. 

f) Ist der Vorbehalt des Abs. e am 17. März 2000 nicht mit dem 
vom Bestimmungsamt anzuwendenden nationalen Recht ver-
einbar, so gilt dieser Vorbehalt für das Bestimmungsamt nicht, 
solange diese Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das 
Internationale Büro bis zum 30. November 2000 davon unter-
richtet. Diese Mitteilung wird vom Internationalen Büro un-
verzüglich im Blatt veröffentlicht. 
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51bis.2 Umstände, unter denen Unterlagen oder Nachweise nicht verlangt 
werden dürfen 
a) Wenn das anzuwendende nationale Recht nicht verlangt, dass 

nationale Anmeldungen vom Erfinder eingereicht werden, darf 
das Bestimmungsamt - es sei denn, es hat berechtigte Zweifel 
an der Richtigkeit der betreffenden Angaben oder Erklärung - 
keine Unterlagen oder Nachweise verlangen hinsichtlich: 
i) der Identität des Erfinders (Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. i), 

sofern Angaben über den Erfinder nach Regel 4.6 im An-
trag enthalten sind oder eine Erklärung bezüglich der I-
dentität des Erfinders nach Regel 4.17 Ziff. i im Antrag 
enthalten oder unmittelbar beim Bestimmungsamt einge-
reicht wird; 

ii) der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des 
Anmeldedatums, ein Patent zu beantragen und zu erhal-
ten (Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. ii), sofern eine entsprechen-
de Erklärung nach Regel 4.17 Ziff. ii im Antrag enthalten 
ist oder unmittelbar beim Bestimmungsamt eingereicht 
wird; 

iii) der Berechtigung des Anmelders, zum Zeitpunkt des in-
ternationalen Anmeldedatums, die Priorität einer frühe-
ren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 51bis.1 Abs. a 
Ziff. iii), sofern eine solche Erklärung nach Regel 4.17 
Ziff. iii im Antrag enthalten ist oder unmittelbar beim 
Bestimmungsamt eingereicht wird. 

b) Wenn das anwendbare nationale Recht verlangt, dass nationale 
Anmeldungen vom Erfinder eingereicht werden, darf das 
Bestimmungsamt - es sei denn, es hat berechtigte Zweifel an 
der Richtigkeit der Angaben oder Erklärungen - keine Unter-
lagen oder Nachweise verlangen hinsichtlich: 
i) der Identität des Erfinders (Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. i) 

(mit Ausnahme von Unterlagen, die eine eidesstattliche 
Versicherung oder eine Erfindererklärung enthalten (Re-
gel 51bis.1 Abs. a Ziff. iv)), sofern Angaben über den Er-
finder gemäss Regel 4.6 im Antrag enthalten sind; 

ii) des Rechts des Anmelders, zum Zeitpunkt des internatio-
nalen Anmeldedatums, die Priorität einer früheren An-
meldung zu beanspruchen (Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. iii), 
sofern eine solche Erklärung nach Regel 4.17 Ziff. iii im 
Antrag enthalten ist oder unmittelbar beim Bestimmungs-
amt eingereicht wird; 
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iii) der eidesstattlichen Versicherung oder der Erfindererklä-
rung (Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. iv), sofern gemäss Regel 
4.17 Ziff. iv eine Erfindererklärung im Antrag enthalten 
ist oder unmittelbar beim Bestimmungsamt eingereicht 
wird. 

c) Ist Abs. a am 17. März 2000, hinsichtlich einer der Ziffern dieses 
Absatzes nicht mit dem vom Bestimmungsamt anzuwendenden 
nationalen Recht vereinbar, so gilt Abs. a hinsichtlich dieser 
Ziffer für dieses Bestimmungsamt nicht, solange diese Unver-
einbarkeit besteht, sofern dieses Amt das Internationale Büro 
bis zum 30. November 2000 davon unterrichtet. Diese Mittei-
lung wird vom Internationalen Büro unverzüglich im Blatt 
veröffentlicht. 

51bis.3 Gelegenheit, nationale Erfordernisse zu erfüllen 
a) Ist eines der Erfordernisse nach Regel 51bis.1 Abs. a Ziff. i bis 

iv und c bis e, oder ein anderes Erfordernis des für das Be-
stimmungsamt geltenden nationalen Rechts, das das Bestim-
mungsamt gemäss Art. 27 Abs. 1 oder 2 anwenden kann, nicht 
bereits innerhalb der für die Erfüllung der Erfordernisse nach 
Art. 22 geltenden Frist erfüllt, so fordert das Bestimmungsamt 
den Anmelder auf, das Erfordernis innerhalb einer Frist von 
nicht weniger als zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Auffor-
derung zu erfüllen. Jedes Bestimmungsamt kann vom Anmel-
der für die Erfüllung der nationalen Erfordernisse, die nach 
Aufforderung erfolgt, die Zahlung einer Gebühr verlangen. 

b) Ist ein Erfordernis des für das Bestimmungsamt geltenden na-
tionalen Rechts, das das Bestimmungsamt gemäss Art. 27 Abs. 6 
oder 7 anwenden kann, nicht bereits innerhalb der für die Er-
füllung der Erfordernisse nach Art. 22 geltenden Frist erfüllt, 
so muss dem Anmelder die Möglichkeit eingeräumt werden, 
dies nach Ablauf dieser Frist nachzuholen. 

c) Ist Abs. a am 17. März 2000 hinsichtlich der in diesem Absatz 
bestimmten Frist nicht mit dem vom Bestimmungsamt anzu-
wendenden nationalen Recht vereinbar, so gilt dieser Absatz 
hinsichtlich dieser Frist für dieses Bestimmungsamt nicht, so-
lange diese Unvereinbarkeit besteht, sofern dieses Amt das In-
ternationale Büro bis zum 30. November 2000 davon unter-
richtet. Diese Mitteilung wird vom Internationalen Büro un-
verzüglich im Blatt veröffentlicht. 
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Regel 52 

Änderung der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen vor 
den Bestimmungsämtern 

52.1 Frist 
a) In einem Bestimmungsstaat, in dem die Bearbeitung oder die 

Prüfung ohne besonderen Antrag beginnt, kann der Anmelder 
das Recht aus Art. 28 innerhalb eines Monats, nachdem die 
Erfordernisse nach Art. 22 erfüllt sind, ausüben; ist die Über-
mittlung nach Regel 47.1 bei Ablauf der nach Art. 22 anwend-
baren Frist noch nicht erfolgt, so darf er das Recht nicht später 
als vier Monate nach Ablauf der Frist ausüben. In jedem Fall 
kann der Anmelder das Recht zu einem späteren Zeitpunkt 
ausüben, wenn das nationale Recht des Staates dies zulässt. 

b) In einem Bestimmungsstaat, in dem die Prüfung nach dem na-
tionalen Recht nur auf besonderen Antrag beginnt, kann das in 
Art. 28 vorgesehene Recht innerhalb der gleichen Frist oder zu 
dem gleichen Zeitpunkt ausgeübt werden, die oder den das na-
tionale Recht für die Einreichung von Änderungen im Fall einer 
auf besonderen Antrag durchgeführten Prüfung einer nationalen 
Anmeldung vorschreibt, vorausgesetzt, dass diese Frist nicht 
vor Ablauf der nach Abs. a massgeblichen Frist abläuft oder 
der Zeitpunkt nicht vor dem Ablauf dieser Frist liegt. 

Teil C 

Regeln zu Kapitel II des Vertrags 

Regel 53 

Der Antrag 

53.1 Formblatt 
a) Der Antrag ist auf einem gedruckten Formblatt zu stellen oder 

als Computerausdruck einzureichen. Die Gestaltung des vor-
gedruckten Formblatts und eines als Computerausdruck ein-
gereichten Antrags wird durch die Verwaltungsvorschriften 
vorgeschrieben. 
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b) Vorgedruckte Antragsformblätter werden vom Anmeldeamt 
oder von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragten Behörde kostenlos zur Verfügung gestellt. 

53.2 Inhalt 
a) Der Antrag muss enthalten: 

i) ein Gesuch, 
ii) Angaben über den Anmelder und gegebenenfalls den An-

walt, 
iii) Angaben betreffend die internationale Anmeldung, auf 

die er sich bezieht, 
iv) gegebenenfalls eine Erklärung betreffend Änderungen. 

b) Der Antrag muss unterzeichnet sein. 

53.3 Gesuch 
Das Gesuch soll sinngemäss folgendes zum Ausdruck bringen 
und ist vorzugsweise wie folgt zu fassen: "Antrag nach Art. 31 des 
Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Patentwesens: Der Unterzeichnete beantragt, dass für die un-
ten näher bezeichnete internationale Anmeldung die internationale 
vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt 
wird." 

53.4 Anmelder 
Für die Angaben über den Anmelder sind die Regeln 4.4 und 4.16 
anzuwenden; Regel 4.5 ist entsprechend anzuwenden. 

53.5 Anwalt oder gemeinsamer Vertreter 
Ist ein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, so ist dies im 
Antrag anzugeben. Die Regeln 4.4 und 4.16 sind anzuwenden; 
Regel 4.7 ist entsprechend anzuwenden. 

53.6 Kennzeichnung der internationalen Anmeldung 
Die internationale Anmeldung soll durch den Namen und die An-
schrift des Anmelders, die Bezeichnung der Erfindung, das inter-
nationale Anmeldedatum (falls dem Anmelder bekannt) und das 
internationale Aktenzeichen oder, sofern dieses dem Anmelder 
nicht bekannt ist, den Namen des Anmeldeamts, bei dem die in-
ternationale Anmeldung eingereicht worden ist, gekennzeichnet 
werden. 
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53.7 Benennung von Staaten als ausgewählte Staaten 
Mit der Einreichung eines Antrags werden alle Vertragsstaaten, 
die bestimmt sind und für die Kapitel II des Vertrags verbindlich 
ist, als ausgewählte Staaten benannt. 

53.8 Unterschrift 
a) Vorbehaltlich Abs. b ist der Antrag durch den Anmelder oder, 

bei mehreren Anmeldern, von allen antragstellenden Anmel-
dern zu unterzeichnen. 

b) Reichen zwei oder mehr Anmelder einen Antrag ein, in dem 
ein Staat ausgewählt ist, dessen nationales Recht die Einrei-
chung von nationalen Anmeldungen durch den Erfinder vor-
schreibt, und verweigert ein Anmelder für diesen ausgewähl-
ten Staat, der Erfinder ist, die Unterzeichnung des Antrags o-
der konnte er trotz Anwendung gebührender Sorgfalt nicht 
aufgefunden oder erreicht werden, so muss der Antrag von 
diesem Anmelder ("dem betreffenden Anmelder") nicht un-
terzeichnet werden, wenn er von wenigstens einem Anmelder 
unterzeichnet ist und 
i) eine Erklärung vorgelegt wird, die der mit der internatio-

nalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine aus-
reichende Begründung für das Fehlen der Unterschrift des 
betreffenden Anmelders gibt, oder 

ii) der betreffende Anmelder zwar den Antrag nicht unter-
zeichnet hat, die Erfordernisse der Regel 4.15 Abs. b je-
doch erfüllt waren. 

53.9 Erklärung betreffend Änderungen 
a) Sind Änderungen nach Art. 19 vorgenommen worden, so hat 

der Anmelder in der Erklärung betreffend Änderungen an-
zugeben, ob diese Änderungen für die Zwecke der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung 
i) berücksichtigt werden sollen, in diesem Fall ist eine Ko-

pie der Änderungen vorzugsweise zusammen mit dem 
Antrag einzureichen, oder 

ii) aufgrund einer Änderung nach Art. 34 als überholt gelten 
sollen. 

b) Sind keine Änderungen nach Art. 19 vorgenommen worden 
und ist die Frist für die Einreichung derartiger Änderungen 
noch nicht abgelaufen, so kann der Anmelder in der Erklärung 
angeben, dass der Beginn der internationalen vorläufigen Prü-
fung nach Regel 69.1 Abs. d aufgeschoben werden soll, falls 
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die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde die internationale vorläufige Prüfung nach Regel 69.1 
Abs. b gleichzeitig mit der internationalen Recherche zu be-
ginnen wünscht. 

c) Werden Änderungen nach Art. 34 zusammen mit dem Antrag 
eingereicht, so ist dies in der Erklärung anzugeben. 

Regel 54 

Zur Antragstellung berechtigter Anmelder 

54.1 Sitz, Wohnsitz und Staatsangehörigkeit 
a) Vorbehaltlich Abs. b bestimmen sich für die Anwendung von 

Art. 31 Abs. 2 Sitz, Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit des 
Anmelders nach Regel 18.1 Abs. a und b. 

b) In den in den Verwaltungsvorschriften genannten Fällen er-
sucht die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragte Behörde das Anmeldeamt oder, wenn die internationale 
Anmeldung beim Internationalen Büro als Anmeldeamt einge-
reicht worden ist, das nationale Amt des betreffenden Ver-
tragsstaats oder das für diesen Staat handelnde Amt, darüber 
zu entscheiden, ob der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz in 
dem Vertragsstaat hat, in dem er einen Sitz oder Wohnsitz zu 
haben behauptet, oder Angehöriger des Vertragsstaats ist, des-
sen Staatsangehöriger er zu sein behauptet. Die mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde unterrich-
tet den Anmelder hiervon. Der Anmelder kann eine Stellung-
nahme direkt bei dem betreffenden Amt einreichen. Das be-
treffende Amt entscheidet diese Frage unverzüglich. 

54.2 Berechtigung zur Antragstellung 
Die Berechtigung zur Stellung eines Antrags nach Art. 31 Abs. 2 
ist gegeben, wenn der antragstellende Anmelder oder, bei zwei 
oder mehr Anmeldern, wenigstens einer von ihnen, seinen Sitz 
oder Wohnsitz in einem Vertragsstaat hat, für den Kapitel II des 
Vertrags verbindlich ist, oder Staatsangehöriger eines solchen 
Staats ist und die internationale Anmeldung bei einem Anmel-
deamt eines Vertragsstaats, für den Kapitel II verbindlich ist, oder 
einem für einen solchen Staat handelnden Anmeldeamt eingereicht 
worden ist. 
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54.3 Beim Internationalen Büro als Anmeldeamt eingereichte interna-
tionale Anmeldungen 
Wird die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro als 
Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii eingereicht, so gilt für 
die Anwendung von Art. 31 Abs. 2 Bst. a, als handele das Interna-
tionale Büro für den Vertragsstaat, in dem der Anmelder seinen 
Sitz oder Wohnsitz hat oder dessen Staatsangehöriger er ist. 

54.4 Zur Antragstellung nicht berechtigter Anmelder 
Ist der Anmelder nicht berechtigt, einen Antrag zu stellen, oder ist 
bei zwei oder mehr Anmeldern keiner von ihnen berechtigt, einen 
Antrag nach Regel 54.2 zu stellen, so gilt der Antrag als nicht ge-
stellt. 

Regel 54bis 

Frist für die Antragstellung 

54bis.1 Frist für die Antragstellung 
a) Ein Antrag kann jederzeit vor Ablauf derjenigen der folgenden 

Fristen gestellt werden, die später abläuft: 
i) drei Monate ab dem Tag, an dem der internationale Re-

cherchenbericht oder die Erklärung nach Art. 17 Abs. 2 
Bst. a, und der schriftliche Bescheid nach Regel 43bis.1 
dem Anmelder übermittelt werden, oder 

ii) 22 Monate ab dem Prioritätsdatum. 
b) Ein Antrag, der nach Ablauf der nach Abs. a massgebenden 

Frist gestellt wird, gilt als nicht gestellt und wird von der mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 
für nicht gestellt erklärt. 

Regel 55 

Sprachen (internationale vorläufige Prüfung) 

55.1 Sprache des Antrags 
Der Antrag ist in der Sprache der internationalen Anmeldung oder, 
wenn diese in einer anderen Sprache eingereicht worden ist als 
der, in der sie veröffentlicht wird, in der Sprache der Veröffentli-
chung zu stellen. Ist jedoch eine Übersetzung der internationalen 
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Anmeldung nach Regel 55.2 erforderlich, so ist der Antrag in der 
Sprache der Übersetzung zu stellen. 

55.2 Übersetzung der internationalen Anmeldung 
a) Ist weder die Sprache, in der die internationale Anmeldung 

eingereicht worden ist, noch die Sprache, in der die internatio-
nale Anmeldung veröffentlicht wird, von der mit der interna-
tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde, die die in-
ternationale vorläufige Prüfung durchführen soll, zugelassen, 
so hat der Anmelder, vorbehaltlich des Abs. b, zusammen mit 
dem Antrag eine Übersetzung der internationalen Anmeldung 
in einer Sprache einzureichen, die sowohl 
i) von dieser Behörde zugelassen ist als auch 
ii) eine Veröffentlichungssprache ist. 

abis) Eine Übersetzung der internationalen Anmeldung in eine in 
Abs. a genannte Sprache muss jeden vom Anmelder nach Re-
gel 20.3 Abs. b oder 20.6 Abs. a eingereichten in Art. 11 Abs. 1 
Ziff. iii Bst. d oder e genannten Bestandteil und jeden nach 
Regel 20.5 Abs. b oder 20.6 Abs. a vom Anmelder eingereich-
ten Teil der Beschreibung, der Ansprüche oder der Zeichnun-
gen enthalten, der als in der internationalen Anmeldung nach 
Regel 20.6 Abs. b enthalten gilt. 

ater) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde prüft eine nach Abs. a eingereichte Übersetzung in-
soweit auf die Erfüllung der in Regel 11 genannten Former-
fordernisse, als dies für die internationale vorläufige Prüfung 
erforderlich ist. 

b) Ist der Internationalen Recherchenbehörde eine Übersetzung 
der internationalen Anmeldung in einer in Abs. a genannten 
Sprache nach Regel 23.1 Abs. b übermittelt worden und ist die 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde Teil desselben nationalen Amts oder derselben zwi-
schenstaatlichen Organisation wie die Internationale Recher-
chenbehörde, so muss der Anmelder keine Übersetzung nach 
Abs. a einreichen. In diesem Fall wird die internationale vor-
läufige Prüfung auf der Grundlage der nach Regel 23.1 Abs. b 
übermittelten Übersetzung durchgeführt, es sei denn, der 
Anmelder reicht eine Übersetzung nach Abs. a ein. 
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c) Ist ein in Abs. a, abis und ater genanntes Erfordernis nicht erfüllt 
und Abs. b nicht anwendbar, so fordert die mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde den Anmelder 
auf, die erforderliche Übersetzung bzw. die erforderliche Be-
richtigung innerhalb einer den Umständen nach angemessenen 
Frist einzureichen. Diese Frist darf nicht kürzer sein als ein 
Monat seit dem Datum der Aufforderung. Sie kann von der 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Be-
hörde jederzeit verlängert werden, solange noch keine Ent-
scheidung getroffen worden ist. 

d) Kommt der Anmelder der Aufforderung innerhalb der Frist 
nach Abs. c nach, so gilt das Erfordernis als erfüllt. Andern-
falls gilt der Antrag als nicht gestellt und wird von der mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde für 
nicht gestellt erklärt. 

55.3 Übersetzung von Änderungen 
a) Ist eine Übersetzung der internationalen Anmeldung nach Re-

gel 55.2 erforderlich, so sind die in der Erklärung nach Regel 
53.9 genannten Änderungen, die auf Wunsch des Anmelders 
für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung be-
rücksichtigt werden sollen, sowie Änderungen nach Art. 19, 
die nach Regel 66.1 Abs. c berücksichtigt werden sollen, in der 
Sprache der Übersetzung abzufassen. Sind oder werden diese 
Änderungen in einer anderen Sprache eingereicht, so ist auch 
eine Übersetzung einzureichen. 

b) Wird die nach Abs. a erforderliche Übersetzung einer Ände-
rung nicht eingereicht, so fordert die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde den Anmelder auf, 
die fehlende Übersetzung innerhalb einer den Umständen 
nach angemessenen Frist einzureichen. Diese Frist darf nicht 
kürzer sein als ein Monat seit dem Datum der Aufforderung. 
Sie kann von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörde jederzeit verlängert werden, solange noch 
keine Entscheidung getroffen worden ist. 

c) Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der 
Frist nach Abs. b nach, so wird die Änderung für die Zwecke 
der internationalen vorläufigen Prüfung nicht berücksichtigt. 

Regel 56 

[Gestrichen] 
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Regel 57 

Bearbeitungsgebühr 

57.1 Gebührenpflicht 
Für jeden Antrag auf internationale vorläufige Prüfung ist eine 
Gebühr zugunsten des Internationalen Büros ("Bearbeitungsge-
bühr") zu zahlen, die von der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde, bei welcher der Antrag eingereicht 
wird, einzuziehen ist. 

57.2 Betrag 
a) Die Höhe der Bearbeitungsgebühr ergibt sich aus dem Gebüh-

renverzeichnis. 
b) [Gestrichen] 
c) Die Bearbeitungsgebühr ist in der oder einer der von der mit 

der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 
vorgeschriebenen Währung(en) ("vorgeschriebene Währung") 
zu zahlen und muss, wenn sie von dieser Behörde an das In-
ternationale Büro überwiesen wird, frei in Schweizer Währung 
umwechselbar sein. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr wird 
für jede mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftrag-
te Behörde, die die Zahlung der Bearbeitungsgebühr in ande-
rer als in Schweizer Währung vorschreibt, vom Generaldirek-
tor nach Anhörung des Amts, das nach Regel 15.2 Abs. b zu 
dieser Währung gehört wird, oder, bei Fehlen eines solchen 
Amts, nach Anhörung der Behörde, die die Zahlung in dieser 
Währung vorschreibt, in jeder vorgeschriebenen Währung 
festgesetzt. Der so festgesetzte Betrag stellt den Gegenwert des 
im Gebührenverzeichnis in Schweizer Währung angegebenen 
Betrags in runden Zahlen dar. Er wird jeder mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde, die die Zah-
lung in dieser Währung vorschreibt, vom Internationalen Büro 
mitgeteilt und im Blatt veröffentlicht. 

d) Ändert sich der im Gebührenverzeichnis angegebene Betrag 
der Bearbeitungsgebühr, so werden die entsprechenden Beträge 
in den vorgeschriebenen Währungen im gleichen Zeitpunkt 
wie der in dem geänderten Gebührenverzeichnis angegebene 
Betrag anwendbar. 
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e) Ändert sich der Wechselkurs zwischen der Schweizer Wäh-
rung und einer der vorgeschriebenen Währungen gegenüber 
dem zuletzt zugrunde gelegten Wechselkurs, so setzt der Ge-
neraldirektor den neuen Betrag in der vorgeschriebenen Wäh-
rung gemäss den Weisungen der Versammlung fest. Der neu 
festgesetzte Betrag wird zwei Monate nach seiner Veröffentli-
chung im Blatt anwendbar mit der Massgabe, dass die beteiligte 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde und der Generaldirektor sich auf einen Zeitpunkt in-
nerhalb dieser Zweimonatsfrist einigen können, von dem an 
dieser Betrag für diese Behörde anwendbar wird. 

57.3 Zahlungsfrist; zu zahlender Betrag 
a) Vorbehaltlich der Abs. b und c ist die Bearbeitungsgebühr in-

nerhalb eines Monats nach Antragstellung oder innerhalb von 
22 Monaten nach dem Prioritätsdatum zu entrichten, je nach-
dem, welche Frist später abläuft. 

b) Ist der Antrag der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörde nach Regel 59.3 übermittelt worden, so 
ist die Bearbeitungsgebühr vorbehaltlich des Abs. c innerhalb 
eines Monats nach dessen Eingang bei dieser Behörde oder in-
nerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritätsdatum zu entrich-
ten, je nachdem, welche Frist später abläuft. 

c) Wünscht die mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragte Behörde nach Massgabe der Regel 69.1 Abs. b die in-
ternationale vorläufige Prüfung gleichzeitig mit der internatio-
nalen Recherche zu beginnen, so fordert sie den Anmelder auf, 
die Bearbeitungsgebühr innerhalb eines Monats nach dem Da-
tum der Aufforderung zu entrichten. 

d) Als Bearbeitungsgebühr ist der zum Zeitpunkt der Zahlung 
geltende Betrag zu zahlen. 

57.4 und 57.5 [Gestrichen] 

57.6 Rückerstattung 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde erstattet dem Anmelder die Bearbeitungsgebühr zurück, 
wenn der Antrag 
i) vor seiner Weiterleitung durch diese Behörde an das Interna-

tionale Büro zurückgenommen wird oder 
ii) nach Regel 54.4 oder 54bis.1 Abs. b als nicht gestellt gilt. 
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Regel 58 

Gebühr für die vorläufige Prüfung 

58.1 Befugnis zur Erhebung einer Gebühr 
a) Jede mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 

Behörde kann verlangen, dass der Anmelder zu ihren Gunsten 
eine Gebühr für die Durchführung der internationalen vorläu-
figen Prüfung und für die Durchführung aller anderen Aufga-
ben entrichtet, die den mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörden durch den Vertrag und diese 
Ausführungsordnung übertragen sind ("Gebühr für die vor-
läufige Prüfung"). 

b) Der Betrag der Gebühr für die vorläufige Prüfung wird, sofern 
eine solche Gebühr erhoben wird, von der mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde festgesetzt. 
Auf die Frist für die Zahlung der Gebühr für die vorläufige 
Prüfung und den zu zahlenden Betrag sind die Bestimmungen 
der Regel 57.3 über die Bearbeitungsgebühr entsprechend an-
zuwenden. 

c) Die Gebühr für die vorläufige Prüfung ist unmittelbar an die 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde zu entrichten. Ist diese Behörde ein nationales Amt, so 
ist die Gebühr in der von dem Amt vorgeschriebenen Wäh-
rung zu zahlen; ist die Behörde eine zwischenstaatliche Orga-
nisation, so ist sie in der Währung des Sitzstaats zu zahlen oder 
in einer anderen Währung, die in die Währung des Sitzstaats 
frei umwechselbar ist. 

58.2 [Gestrichen] 

58.3 Rückerstattung 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Be-
hörden unterrichten das Internationale Büro gegebenenfalls von 
dem Umfang und den Bedingungen, zu denen sie einen als Ge-
bühr für die internationale vorläufige Prüfung entrichteten Betrag 
zurückerstatten, wenn der Antrag als nicht gestellt gilt, und das 
Internationale Büro veröffentlicht diese Angaben unverzüglich. 
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Regel 58bis 

Verlängerung der Fristen für die Zahlung von Gebühren 

58bis.1 Aufforderung durch die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde 
a) Stellt die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-

tragte Behörde fest, 
i) dass der gezahlte Betrag zur Deckung der Bearbeitungs-

gebühr und der Gebühr für die vorläufige Prüfung nicht 
ausreicht oder 

ii) dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit nach den Regeln 57.3 
und 58.1 Abs. b keine Gebühren entrichtet worden sind, 
so fordert sie den Anmelder auf, innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung 
den zur Deckung dieser Gebühren erforderlichen Betrag 
und gegebenenfalls die Gebühr für verspätete Zahlung 
nach Regel 58bis.2 zu entrichten. 

b) Hat die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde dem Anmelder eine Aufforderung nach Abs. a über-
mittelt und hat der Anmelder den fälligen Betrag, gegebenen-
falls einschliesslich der Gebühr für verspätete Zahlung nach 
Regel 58bis.2, innerhalb der in Abs. a genannten Frist nicht in 
voller Höhe entrichtet, so gilt der Antrag, vorbehaltlich des 
Abs. c, als nicht gestellt und wird von der mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde für nicht ge-
stellt erklärt. 

c) Jede Zahlung, die bei der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde eingeht, bevor diese Behörde 
die Aufforderung nach Abs. a absendet, gilt als vor Ablauf der 
Frist nach Regel 57.3 bzw. 58.1 Abs. b eingegangen. 

d) Jede Zahlung, die bei der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde eingeht, bevor diese Behörde 
nach Abs. b verfährt, gilt als vor Ablauf der Frist nach Abs. a 
eingegangen. 

58bis.2 Gebühr für verspätete Zahlung 
a) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 

Behörde kann die Zahlung von Gebühren aufgrund einer Auf-
forderung nach Regel 58bis.1 Abs. a davon abhängig machen, 
dass an sie, zu ihren Gunsten, eine Gebühr für verspätete Zah-
lung gezahlt wird. Die Höhe dieser Gebühr 
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i) beträgt 50 % des in der Aufforderung angegebenen Be-
trags der nicht entrichteten Gebühren oder 

ii) entspricht der Bearbeitungsgebühr, wenn der nach Ziff. i 
errechnete Betrag niedriger ist als die Bearbeitungsge-
bühr. 

b) Die Gebühr für verspätete Zahlung darf jedoch nicht höher 
sein als das Doppelte der Bearbeitungsgebühr. 

Regel 59 

Zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde 

59.1 Anträge nach Art. 31 Abs. 2 Bst. a 
a) Für Anträge nach Art. 31 Abs. 2 Bst. a teilt jedes Anmeldeamt 

eines Vertragsstaats, für den Kapitel II verbindlich ist, oder je-
des für diesen Staat handelnde Anmeldeamt in Übereinstim-
mung mit der anwendbaren Vereinbarung nach Art. 32 Abs. 2 
und 3 dem Internationalen Büro mit, welche mit der internati-
onalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde oder Behör-
den für die internationale vorläufige Prüfung der bei ihm ein-
gereichten internationalen Anmeldungen zuständig sind. Das 
Internationale Büro veröffentlicht diese Mitteilung unverzüg-
lich. Sind mehrere mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörden zuständig, so ist Regel 35.2 entspre-
chend anzuwenden. 

b) Ist die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro 
als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii eingereicht 
worden, so ist Regel 35.3 Abs. a und b entsprechend anzu-
wenden. Abs. a gilt nicht für das Internationale Büro als An-
meldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii. 

59.2 Anträge nach Art. 31 Abs. 2 Bst. b 
Bestimmt die Versammlung für internationale Anmeldungen, die 
bei einem nationalen Amt, das gleichzeitig eine mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist, eingereicht 
worden sind, die für Anträge nach Art. 31 Abs. 2 Bst. b zuständige 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde, 
so hat sie diesem Amt den Vorzug zu geben; ist das nationale Amt 
nicht eine mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde, so hat sie der mit der internationalen vorläufigen Prü-
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fung beauftragten Behörde den Vorzug zu geben, die dieses Amt 
empfiehlt. 

59.3 Übermittlung des Antrags an die zuständige mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 
a) Wird der Antrag bei einem Anmeldeamt, einer Internationalen 

Recherchenbehörde oder einer mit der internationalen vorläu-
figen Prüfung beauftragten Behörde gestellt, die für die inter-
nationale vorläufige Prüfung der internationalen Anmeldung 
nicht zuständig ist, so vermerkt dieses Amt oder diese Behörde 
das Eingangsdatum auf dem Antrag und leitet diesen unver-
züglich an das Internationale Büro weiter, sofern es bzw. sie 
nicht beschliesst, nach Abs. f zu verfahren. 

b) Wird der Antrag beim Internationalen Büro gestellt, so ver-
merkt dieses das Eingangsdatum auf dem Antrag. 

c) Wird der Antrag nach Abs. a an das Internationale Büro wei-
tergeleitet oder nach Abs. b bei ihm gestellt, so nimmt das In-
ternationale Büro unverzüglich folgende Handlungen vor: 
i) ist nur eine einzige mit der internationalen vorläufigen 

Prüfung beauftragte Behörde zuständig, so leitet es den 
Antrag an diese Behörde weiter und unterrichtet den 
Anmelder entsprechend; oder 

ii) sind zwei oder mehr mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörden zuständig, so fordert es 
den Anmelder auf, innerhalb der Frist nach Regel 54bis.1 
Abs. a oder innerhalb von 15 Tagen nach dem Datum der 
Aufforderung, je nachdem, welche Frist später abläuft, 
die zuständige mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde anzugeben, an die der Antrag 
weitergeleitet werden soll. 

d) Wird die nach Abs. c Ziff. ii geforderte Angabe gemacht, so 
leitet das Internationale Büro den Antrag unverzüglich an die 
vom Anmelder angegebene mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde weiter. Andernfalls gilt der An-
trag als nicht gestellt und wird vom Internationalen Büro für 
nicht gestellt erklärt. 

e) Wird der Antrag nach Abs. c an eine zuständige mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde weiterge-
leitet, so gilt er als an dem Datum, das nach Abs. a bzw. Abs. b 
darauf vermerkt ist, für diese Behörde entgegengenommen 
und nach seiner Weiterleitung als an diesem Datum bei der 
Behörde eingegangen. 
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f) Beschliesst ein Amt oder eine Behörde, bei dem oder bei der 
der Antrag nach Abs. a gestellt worden ist, den Antrag unmit-
telbar an die zuständige mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde weiterzuleiten, so sind die Abs. c 
bis e entsprechend anzuwenden. 

Regel 60 

Bestimmte Mängel des Antrags 

60.1 Mängel des Antrags 
a) Entspricht der Antrag nicht den Regeln 53.1, 53.2 Abs. a Ziff. i 

bis iii, 53.2 Abs. b, 53.3 bis 53.8 und 55.1, so fordert die mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 
vorbehaltlich der Abs. abis und ater den Anmelder auf, diese 
Mängel innerhalb einer den Umständen nach angemessenen 
Frist zu beheben. Diese Frist darf nicht früher als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt der Aufforderung ablaufen. Sie kann von 
der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten 
Behörde jederzeit verlängert werden, solange noch keine Ent-
scheidung getroffen ist. 

abis) Für die Zwecke der Regel 53.4 reicht es bei zwei oder mehr 
Anmeldern aus, wenn die in Regel 4.5 Abs. a Ziff. ii und iii ge-
nannten Angaben für einen von ihnen gemacht werden, der 
nach Regel 54.2 zur Antragstellung berechtigt ist. 

ater) Für die Zwecke der Regel 53.8 reicht es bei zwei oder mehr 
Anmeldern aus, wenn einer von ihnen den Antrag unterzeich-
net. 

b) Kommt der Anmelder der Aufforderung innerhalb der Frist 
nach Abs. a nach, so gilt der Antrag als zum Zeitpunkt seiner 
tatsächlichen Einreichung eingegangen, sofern der Antrag in 
der eingereichten Fassung die internationale Anmeldung hin-
reichend kennzeichnet; andernfalls gilt der Antrag als zu dem 
Zeitpunkt eingegangen, zu dem die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde die Berichtigung er-
halten hat. 

c) Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der 
Frist nach Abs. a nach, so gilt der Antrag als nicht gestellt und 
wird von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragten Behörde für nicht gestellt erklärt. 

d) [Gestrichen] 
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e) Wird der Mangel durch das Internationale Büro festgestellt, so 
unterrichtet es die mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörde, die sodann nach den Abs. a bis c ver-
fährt. 

f) Enthält der Antrag keine Erklärung betreffend Änderungen, 
so verfährt die mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragte Behörde nach den Regeln 66.1 und 69.1 Abs. a oder b. 

g) Enthält die Erklärung betreffend Änderungen einen Hinweis, 
dass zusammen mit dem Antrag Änderungen nach Art. 34 ein-
gereicht werden (Regel 53.9 Abs. c), werden diese jedoch nicht 
eingereicht, so fordert die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde den Anmelder auf, die Änderun-
gen innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten Frist 
einzureichen, und verfährt nach Regel 69.1 Abs. e. 

Regel 61 

Mitteilung über den Antrag und die Auswahlerklärung 

61.1 Mitteilungen an das Internationale Büro und den Anmelder 
a) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 

Behörde vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum oder 
gegebenenfalls den in Regel 60.1 Abs. b genannten Zeitpunkt. 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde sendet dem Internationalen Büro unverzüglich ent-
weder den Antrag zu und behält eine Kopie in ihren Akten 
oder sie sendet dem Internationalen Büro eine Kopie zu und 
behält den Antrag in ihren Akten. 

b) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde teilt dem Anmelder unverzüglich das Eingangsdatum 
des Antrags mit. Gilt der Antrag nach den Regeln 54.4, 55.2 
Abs. d, 58bis.1 Abs. b oder 60.1 Abs. c als nicht gestellt, so teilt 
die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde dies dem Anmelder und dem Internationalen Büro mit. 

61.2 Mitteilung an die ausgewählten Ämter 
a) Die in Art. 31 Abs. 7 vorgesehene Mitteilung wird durch das 

Internationale Büro vorgenommen. 
b) In der Mitteilung werden das Aktenzeichen und das Anmel-

dedatum der internationalen Anmeldung, der Name des An-
melders, das Anmeldedatum der Anmeldung, deren Priorität 
beansprucht wird (wenn eine Priorität beansprucht wird) und 
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das Eingangsdatum des Antrags bei der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde angegeben. 

c) Die Mitteilung an das ausgewählte Amt erfolgt zusammen mit 
der in Art. 20 vorgeschriebenen Übermittlung. Auswahlerklä-
rungen, die nach dieser Übermittlung erfolgen, werden dem 
ausgewählten Amt unverzüglich mitgeteilt. 

d) Stellt der Anmelder vor der internationalen Veröffentlichung 
der internationalen Anmeldung einen ausdrücklichen Antrag 
nach Art. 40 Abs. 2 bei einem ausgewählten Amt, so nimmt 
das Internationale Büro auf Antrag des Anmelders oder des 
ausgewählten Amts die in Art. 20 vorgesehene Übermittlung 
an dieses Amt unverzüglich vor. 

61.3 Unterrichtung des Anmelders 
Das Internationale Büro unterrichtet den Anmelder schriftlich 
davon, dass es die Mitteilung nach Regel 61.2 vorgenommen und 
welche ausgewählten Ämter es nach Art. 31 Abs. 7 benachrichtigt 
hat. 

61.4 Veröffentlichung im Blatt 
Das Internationale Büro veröffentlicht entsprechend den Verwal-
tungsvorschriften unverzüglich nach der Antragstellung, jedoch 
nicht vor der internationalen Veröffentlichung der internationalen 
Anmeldung, Angaben über den Antrag und die ausgewählten 
Staaten im Blatt. 

Regel 62 

Kopie des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde 
und der Änderungen nach Art. 19 für die mit der internationalen 

vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 

62.1 Kopie des schriftlichen Bescheids der Internationalen Recher-
chenbehörde und der vor Antragstellung eingereichten Änderun-
gen 
Nachdem das Internationale Büro von der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einen Antrag oder eine 
Kopie davon erhalten hat, leitet es an diese Behörde unverzüglich 
folgendes weiter: 
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i) eine Kopie des schriftlichen Bescheids nach Regel 43bis.1, so-
fern nicht das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Or-
ganisation, das bzw. die als Internationale Recherchenbe-
hörde tätig war, auch als mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde handelt; 

ii) eine Kopie der Änderungen nach Art. 19 und der in diesem 
Artikel genannten Erklärung, sofern die Behörde nicht mit-
geteilt hat, dass sie bereits eine Kopie erhalten hat. 

62.2 Nach Antragstellung eingereichte Änderungen 
Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Art. 19 
bereits ein Antrag gestellt worden, so soll der Anmelder mög-
lichst, gleichzeitig mit der Einreichung von Änderungen beim In-
ternationalen Büro, auch eine Kopie der Änderungen und jeder 
Erklärung nach Art. 19 bei der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde einreichen. Das Internationale Büro 
leitet in jedem Fall eine Kopie dieser Änderungen und der Erklä-
rung unverzüglich an diese Behörde weiter. 

Regel 62bis 

Übersetzung des schriftlichen Bescheids der Internationalen 
Recherchenbehörde für die mit der internationalen vorläufigen Prüfung 

beauftragte Behörde 

62bis.1 Übersetzung und Stellungnahme 
a) Auf Antrag der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 

beauftragten Behörde ist der nach Regel 43bis.1 erstellte schrift-
liche Bescheid vom Internationalen Büro oder unter dessen 
Verantwortung in die englische Sprache zu übersetzen, wenn 
er nicht in englischer Sprache oder in einer von dieser Behörde 
zugelassenen Sprache abgefasst ist. 

b) Das Internationale Büro übermittelt der mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde innerhalb von 
zwei Monaten nach dem Eingangsdatum des Übersetzungsan-
trags eine Kopie der Übersetzung; gleichzeitig übermittelt es 
dem Anmelder eine Kopie. 

c) Der Anmelder kann schriftlich zur Richtigkeit der Überset-
zung Stellung nehmen und hat eine Abschrift dieser Stellung-
nahme der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörde und dem Internationalen Büro zu übermitteln. 
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Regel 63 

Mindestanforderungen für die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörden 

63.1 Aufzählung der Mindestanforderungen 
Die Mindestanforderungen nach Art. 32 Abs. 3 sind folgende: 
i) das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation 

müssen mindestens 100 hauptamtliche Beschäftigte mit aus-
reichender technischer Qualifikation zur Durchführung der 
Prüfungen haben; 

ii) das Amt oder die Organisation müssen mindestens den in 
Regel 34 erwähnten Mindestprüfstoff in einer für Prüfzwe-
cke geordneten Form besitzen; 

iii) das Amt oder die Organisation muss über einen Stab von 
Mitarbeitern verfügen, der Prüfungen auf den erforderlichen 
technischen Gebieten durchführen kann und ausreichende 
Sprachkenntnisse besitzt, um wenigstens die Sprachen zu 
verstehen, in denen der Mindestprüfstoff nach Regel 34 ab-
gefasst oder in die er übersetzt ist; 

iv) das Amt oder die Organisation muss über ein Qualitätsma-
nagementsystem mit internen Revisionsvorkehrungen ent-
sprechend den gemeinsamen Regeln für die Durchführung 
der internationalen vorläufigen Prüfung verfügen; 

v) das Amt oder die Organisation muss als Internationale Re-
cherchenbehörde eingesetzt sein. 

Regel 64 

Stand der Technik für die internationale vorläufige Prüfung 

64.1 Stand der Technik 
a) Für die Anwendung des Art. 33 Abs. 2 und 3 wird alles, was 

der Öffentlichkeit irgendwo in der Welt durch schriftliche Of-
fenbarung (unter Einschluss von Zeichnungen und anderen 
Darstellungen) vor dem massgeblichen Zeitpunkt zugänglich 
war, zum Stand der Technik gerechnet. 

b) Für die Anwendung des Abs. a ist massgeblicher Zeitpunkt: 
i) vorbehaltlich der Ziff. ii und iii das internationale An-

meldedatum der vorläufig zu prüfenden internationalen 
Anmeldung; 
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ii) wenn die vorläufig zu prüfende internationale Anmel-
dung die Priorität einer früheren Anmeldung bean-
sprucht und ein internationales Anmeldedatum hat, das 
innerhalb der Prioritätsfrist liegt, das Anmeldedatum der 
früheren Anmeldung, es sei denn, die mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ist der 
Auffassung, dass der Prioritätsanspruch nicht gültig ist; 

iii) wenn die vorläufig zu prüfende internationale Anmeldung 
die Priorität einer früheren Anmeldung beansprucht und 
ein internationales Anmeldedatum hat, das nach dem Da-
tum, an dem die Prioritätsfrist abgelaufen ist, aber inner-
halb eines Zeitraums von zwei Monaten seit diesem Da-
tum liegt, das Anmeldedatum dieser früheren Anmel-
dung, es sei denn, die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde ist der Auffassung, dass der 
Prioritätsanspruch aus anderen Gründen als der Tatsa-
che, dass die internationale Anmeldung ein internationa-
les Anmeldedatum hat, das nach dem Datum, an dem die 
Prioritätsfrist abgelaufen ist, nicht gültig ist. 

64.2 Nicht-schriftliche Offenbarungen 
Sind der Öffentlichkeit vor dem nach Regel 64.1 Abs. b massgeb-
lichen Zeitpunkt Kenntnisse durch mündliche Offenbarung, Be-
nutzung, Ausstellung oder auf andere nicht-schriftliche Weise zu-
gänglich gemacht worden ("nicht-schriftliche Offenbarung") und 
ist das Datum einer solchen Offenbarung in einer schriftlichen 
Offenbarung enthalten, die der Öffentlichkeit zu diesem oder einem 
späteren Zeitpunkt zugänglich gemacht worden ist, so wird die 
nicht-schriftliche Offenbarung nicht zum Stand der Technik nach 
Art. 33 Abs. 2 und 3 gerechnet. Im internationalen vorläufigen 
Prüfungsbericht wird jedoch auf solche nicht-schriftliche Offen-
barungen nach Regel 70.9 hingewiesen. 

64.3 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen 
Anmeldungen oder Patente, die nach Art. 33 Abs. 2 und 3 zum 
Stand der Technik zu rechnen wären, hätte ihre Veröffentlichung 
vor dem in Regel 64.1 genannten Zeitpunkt stattgefunden, die aber 
erst zu dem in Regel 64.1 genannten massgeblichen oder zu einem 
späteren Zeitpunkt veröffentlicht, jedoch vor dem massgeblichen 
Zeitpunkt eingereicht worden sind oder die Priorität einer vor 
diesem Zeitpunkt eingereichten früheren Anmeldung beanspru-
chen, gelten nicht als Stand der Technik nach Art. 33 Abs. 2 und 3. 
Im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht wird jedoch auf 
solche Anmeldungen oder Patente nach Regel 70.10 hingewiesen. 
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Regel 65 

Erfinderische Tätigkeit oder Nichtoffensichtlichkeit 

65.1 Bewertung des Standes der Technik 
Für Art. 33 Abs. 3 wird in der internationalen vorläufigen Prü-
fung das Verhältnis eines bestimmten Anspruchs zum Stand der 
Technik in seiner Gesamtheit in Betracht gezogen. Dabei wird 
nicht nur das Verhältnis des Anspruchs nur zu den einzelnen Un-
terlagen oder Teilen derselben berücksichtigt, sondern auch das 
Verhältnis zu Kombinationen von solchen Unterlagen oder Teilen 
derselben, wenn solche Kombinationen für einen Fachmann offen-
sichtlich sind. 

65.2 Massgeblicher Zeitpunkt 
Für die Anwendung von Art. 33 Abs. 3 ist massgeblicher Zeit-
punkt für die Beurteilung des Beruhens auf erfinderischer Tätig-
keit (der Nichtoffensichtlichkeit) der in Regel 64.1 vorgeschriebene 
Zeitpunkt. 

Regel 66 

Verfahren vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörde 

66.1 Grundlagen der internationalen vorläufigen Prüfung 
a) Vorbehaltlich Abs. b bis d wird der internationalen vorläufi-

gen Prüfung die internationale Anmeldung in der ursprünglich 
eingereichten Fassung zugrunde gelegt. 

b) Der Anmelder kann bei Antragstellung oder, vorbehaltlich 
Regel 66.4bis, bis zur Erstellung des internationalen vorläufigen 
Prüfungsberichts Änderungen nach Art. 34 einreichen. 

c) Vor der Antragstellung vorgenommene Änderungen nach 
Art. 19 sind bei der internationalen vorläufigen Prüfung zu be-
rücksichtigen, sofern sie nicht durch eine Änderung nach Art. 34 
überholt sind oder als überholt gelten. 

d) Nach der Antragstellung vorgenommene Änderungen nach 
Art. 19 und bei der mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragten Behörde eingereichte Änderungen nach 
Art. 34 sind, vorbehaltlich Regel 66.4bis, bei der internationalen 
vorläufigen Prüfung zu berücksichtigen. 
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dbis) Eine Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers, der nach 
Regel 91.1 zugestimmt wurde, ist vorbehaltlich der Regel 
66.4bis von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragten Behörde bei der internationalen vorläufigen Prü-
fung zu berücksichtigen. 

e) Auf Ansprüche, die sich auf Erfindungen beziehen, für die kein 
internationaler Recherchenbericht erstellt worden ist, muss 
sich die internationale vorläufige Prüfung nicht erstrecken. 

66.1bis Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde 
a) Vorbehaltlich des Abs. b gilt der nach Regel 43bis.1 von der In-

ternationalen Recherchenbehörde erstellte schriftliche Be-
scheid für die Zwecke der Regel 66.2 Abs. a als schriftlicher 
Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-
auftragten Behörde. 

b) Eine mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde kann dem Internationalen Büro mitteilen, dass Abs. a 
im Verfahren vor ihr nicht für schriftliche Bescheide gilt, die 
nach Regel 43bis.1 von einer oder mehreren in der Mitteilung 
angeführten Internationalen Recherchenbehörden erstellt 
worden sind, vorausgesetzt, dass eine solche Mitteilung nicht 
auf Fälle angewandt wird, in denen das nationale Amt oder die 
zwischenstaatliche Organisation, das beziehungsweise die als 
Internationale Recherchenbehörde tätig war, auch als mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde han-
delt. Das Internationale Büro veröffentlicht derartige Mittei-
lungen unverzüglich im Blatt. 

c) Gilt der nach Regel 43bis.1 von der Internationalen Recher-
chenbehörde erstellte schriftliche Bescheid aufgrund einer Mit-
teilung nach Abs. b für die Zwecke der Regel 66.2 Abs. a nicht 
als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragten Behörde, so teilt die mit der interna-
tionalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde dies dem 
Anmelder schriftlich mit. 

d) Ein nach Regel 43bis.1 von der Internationalen Recherchenbe-
hörde erstellter schriftlicher Bescheid, der aufgrund einer Mit-
teilung nach Abs. b für die Zwecke der Regel 66.2 Abs. a nicht 
als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragten Behörde gilt, wird von der mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde im 
Verfahren nach Regel 66.2 Abs. a dennoch berücksichtigt. 
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66.2 Schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragten Behörde 
a) Wenn die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-

tragte Behörde 
i) der Auffassung ist, dass einer der in Art. 34 Abs. 4 ge-

nannten Fälle vorliegt, 
ii) der Auffassung ist, dass der internationale vorläufige Prü-

fungsbericht zu einem Anspruch negativ ausfallen würde, 
weil die darin beanspruchte Erfindung nicht neu, nicht 
auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen (nahezuliegen) 
oder nicht gewerblich anwendbar zu sein scheint, 

iii) feststellt, dass die internationale Anmeldung nach Form 
oder Inhalt im Sinne des Vertrags oder der Ausführungs-
ordnung mangelhaft ist, 

iv) der Auffassung ist, dass eine Änderung über den Offen-
barungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ur-
sprünglich eingereichten Fassung hinausgeht, 

v) dem internationalen vorläufigen Prüfungsbericht Bemer-
kungen zur Klarheit der Ansprüche, Beschreibung oder 
Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vol-
lem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, 
hinzuzufügen wünscht, 

vi) der Auffassung ist, dass sich ein Anspruch auf eine Er-
findung bezieht, für die kein internationaler Recherchen-
bericht erstellt worden ist, und beschlossen hat, keine in-
ternationale vorläufige Prüfung für diesen Anspruch 
durchzuführen, oder 

vii) der Auffassung ist, dass kein Protokoll einer Nucleotid 
und/oder Aminosäuresequenz in einer Form vorliegt, die 
eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung ermög-
licht, so teilt die Behörde dies dem Anmelder schriftlich 
mit. Gestattet es das nationale Recht des als mit der in-
ternationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 
handelnden nationalen Amts nicht, dass mehrfach abhän-
gige Ansprüche anders als nach Regel 6.4 Bst. a Satz 2 
und 3 abgefasst werden, so kann die Behörde Art. 34 
Abs. 4 Bst. b anwenden, wenn die Ansprüche nicht so 
abgefasst sind. In diesem Fall teilt sie dies dem Anmelder 
schriftlich mit. 
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b) Die Auffassung der mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragten Behörde ist in dem Bescheid eingehend zu 
begründen. 

c) In dem Bescheid ist der Anmelder aufzufordern, eine schriftli-
che Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen 
einzureichen. 

d) In dem Bescheid ist eine für die Stellungnahme den Umstän-
den nach angemessene Frist zu setzen, die normalerweise zwei 
Monate ab dem Datum der Mitteilung beträgt. Sie darf nicht 
kürzer sein als ein Monat und beträgt wenigstens zwei Monate, 
wenn der internationale Recherchenbericht gleichzeitig mit der 
Mitteilung zugesandt wird. Sie darf vorbehaltlich des Abs. e 
nicht länger sein als drei Monate. 

e) Die Frist für eine Stellungnahme zu der Mitteilung kann ver-
längert werden, wenn der Anmelder dies vor Ablauf der Frist 
beantragt. 

66.3 Förmliche Stellungnahme gegenüber der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 
a) Der Anmelder kann auf die Aufforderung der mit der interna-

tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Regel 
66.2 Abs. c mit Änderungen oder - falls er mit der Auffassung 
der Behörde nicht übereinstimmt - mit Gegenvorstellungen 
antworten oder beides tun. 

b) Jede Antwort ist unmittelbar an die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde zu richten. 

66.4 Zusätzliche Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen oder 
Gegenvorstellungen 
a) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 

Behörde kann nach ihrem Ermessen einen oder mehrere zu-
sätzliche schriftliche Bescheide abgeben; hierauf sind die Re-
geln 66.2 und 66.3 anzuwenden. 

b) Auf Antrag des Anmelders kann die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde ihm eine oder meh-
rere zusätzliche Möglichkeiten zur Änderung oder Gegenvor-
stellung einräumen. 
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66.4bis Berücksichtigung von Änderungen, Gegenvorstellungen und Be-
richtigungen offensichtlicher Fehler 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde muss Änderungen, Gegenvorstellungen oder Berichtigun-
gen offensichtlicher Fehler in einem schriftlichen Bescheid oder 
im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht nicht berücksichti-
gen, wenn diese zu einem Zeitpunkt eingehen, sie diesen zu einem 
Zeitpunkt zustimmt bzw. sie ihr zu einem Zeitpunkt mitgeteilt 
werden, zu dem die Behörde bereits mit der Erstellung des Be-
scheids oder Berichts begonnen hat. 

66.5 Änderungen 
Jede Abänderung der Ansprüche, der Beschreibung oder der 
Zeichnungen einschliesslich einer Streichung von Ansprüchen, 
von Teilen der Beschreibung oder von einzelnen Zeichnungen, 
mit Ausnahme der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers, 
gilt als Änderung. 

66.6 Formlose Erörterungen mit dem Anmelder 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde kann jederzeit formlos telefonisch, schriftlich oder in einer 
Anhörung mit dem Anmelder in Verbindung treten. Die Behörde 
hat nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob sie mehr als eine 
Anhörung gewähren soll, falls dies vom Anmelder beantragt wird, 
oder ob sie auf formlose schriftliche Mitteilungen des Anmelders 
antworten will. 

66.7 Kopie und Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität 
beansprucht wird 
a) Benötigt die mit der internationalen vorläufigen Prüfung be-

auftragte Behörde eine Kopie der früheren Anmeldung, deren 
Priorität für die internationale Anmeldung beansprucht wird, 
so übermittelt ihr das Internationale Büro auf Aufforderung 
unverzüglich eine solche Kopie. Wird diese Kopie der mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nicht 
übermittelt, weil der Anmelder die Vorschriften der Regel 17.1 
nicht erfüllt hat, und ist diese frühere Anmeldung nicht bei 
dieser Behörde in ihrer Eigenschaft als nationales Amt einge-
reicht worden oder steht der Prioritätsbeleg dieser Behörde 
nicht wie in den Verwaltungsvorschriften vorgesehen in einer 
digitalen Bibliothek zur Verfügung, so kann der internationale 
vorläufige Prüfungsbericht erstellt werden, als wäre keine Pri-
orität beansprucht worden. 
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b) Ist die Anmeldung, deren Priorität in der internationalen An-
meldung beansprucht wird, in einer anderen Sprache als der 
Sprache oder einer der Sprachen der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde abgefasst, so kann 
diese den Anmelder auffordern, innerhalb von zwei Monaten 
nach dem Datum der Aufforderung eine Übersetzung in diese 
oder eine dieser Sprachen einzureichen, sofern die Gültigkeit 
des Prioritätsanspruchs für die Abfassung des Gutachtens 
nach Art. 33 Abs. 1 erheblich ist. Wird die Übersetzung nicht 
fristgerecht eingereicht, so kann der internationale vorläufige 
Prüfungsbericht erstellt werden, als wäre keine Priorität bean-
sprucht worden. 

66.8 Form der Änderungen 
a) Vorbehaltlich des Abs. b hat der Anmelder für jedes Blatt der 

internationalen Anmeldung, das aufgrund einer Änderung von 
einem früher eingereichten Blatt abweicht, ein Ersatzblatt ein-
zureichen. Das Begleitschreiben hat auf die Unterschiede zwi-
schen den Ersatzblättern und den ausgetauschten Blättern hin-
zuweisen und sollte möglichst auch die Gründe für die Ände-
rung erläutern. 

b) Besteht die Änderung in der Streichung von Abschnitten oder 
in geringfügigen Änderungen oder Hinzufügungen, so kann 
als Ersatzblatt nach Abs. a eine Kopie des betreffenden Blatts 
der internationalen Anmeldung verwendet werden, auf der die 
Änderungen oder Hinzufügungen eingetragen sind, sofern 
dies die Klarheit und unmittelbare Reproduzierbarkeit dieses 
Blatts nicht beeinträchtigt. Führt die Änderung zum Fortfall 
eines ganzen Blatts, so ist dies in einem Schreiben mitzuteilen, 
in welchem möglichst auch die Gründe für die Änderung er-
läutert werden sollten. 

66.9 Sprache der Änderungen 
a) Ist die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als 

der Veröffentlichungssprache eingereicht worden, so ist jede 
Änderung und das Schreiben nach Regel 66.8, vorbehaltlich 
der Abs. b und c, in der Veröffentlichungssprache einzureichen. 

b) Wird die internationale vorläufige Prüfung nach Regel 55.2 auf 
der Grundlage einer Übersetzung der internationalen Anmel-
dung durchgeführt, so sind die in Abs. a genannten Änderun-
gen und Schreiben in der Sprache der Übersetzung einzurei-
chen. 
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c) Wird vorbehaltlich Regel 55.3 eine Änderung oder ein Schrei-
ben nicht in der in Abs. a oder b vorgeschriebenen Sprache 
eingereicht, so fordert die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde den Anmelder auf, die Änderung 
oder das Schreiben innerhalb einer den Umständen nach an-
gemessenen Frist in der erforderlichen Sprache einzureichen, 
wenn dies im Hinblick auf die Frist für die Erstellung des in-
ternationalen vorläufigen Prüfungsberichts noch möglich ist. 

d) Kommt der Anmelder der Aufforderung zur Einreichung einer 
Änderung in der erforderlichen Sprache nicht innerhalb der 
Frist nach Abs. c nach, so wird die Änderung für die Zwecke 
der internationalen vorläufigen Prüfung nicht berücksichtigt. 
Kommt der Anmelder der Aufforderung zur Einreichung eines 
Schreibens nach Abs. a in der erforderlichen Sprache nicht in-
nerhalb der Frist nach Abs. c nach, so braucht die betreffende 
Änderung für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prü-
fung nicht berücksichtigt zu werden. 

Regel 67 

Anmeldungsgegenstand nach Art. 34 Abs. 4 Bst. a Ziff. i 

67.1 Begriffsbestimmung 
Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde ist nicht verpflichtet, eine internationale vorläufige Prüfung 
einer internationalen Anmeldung durchzuführen, wenn und so-
weit der Anmeldungsgegenstand folgende Gebiete betrifft: 
i) wissenschaftliche und mathematische Theorien, 
ii) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biolo-

gische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren mit 
Ausnahme mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe 
dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse, 

iii) Pläne, Regeln und Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit, 
für rein gedankliche Tätigkeiten oder für Spiele, 

iv) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behand-
lung des menschlichen oder tierischen Körpers sowie Diag-
nostizierverfahren, 

v) blosse Wiedergabe von Informationen, 
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vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Be-
hörde nicht dafür ausgerüstet ist, für solche Programme eine 
internationale vorläufige Prüfung durchzuführen. 

Regel 68 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (internationale vorläufige 
Prüfung) 

68.1 Keine Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung 
Stellt die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde fest, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfin-
dung nicht erfüllt ist, und beschliesst sie, den Anmelder nicht zur 
Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Ge-
bühren aufzufordern, so fährt sie mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung - vorbehaltlich Art. 34 Abs. 4 Bst. b und Regel 66.1 
Abs. e - für die gesamte internationale Anmeldung fort, weist je-
doch in allen schriftlichen Bescheiden und im internationalen vor-
läufigen Prüfungsbericht darauf hin, dass nach ihrer Auffassung 
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, 
und gibt die Gründe hierfür an. 

68.2 Aufforderung zur Einschränkung oder Zahlung 
Stellt die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde fest, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfin-
dung nicht erfüllt ist, und entschliesst sie sich, den Anmelder nach 
seiner Wahl entweder zur Einschränkung der Ansprüche oder zur 
Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern, so hat sie in der 
Aufforderung: 
i) mindestens eine Möglichkeit zur Einschränkung anzugeben, 

die nach Auffassung der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörde diesem Erfordernis entspricht, 

ii) die Gründe anzugeben, aus denen nach ihrer Auffassung die 
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit der Erfindung nicht genügt, 

iii) den Anmelder aufzufordern, der Aufforderung innerhalb eines 
Monats nach dem Datum der Aufforderung nachzukommen, 

iv) den Betrag der erforderlichen zusätzlichen Gebühren zu 
nennen, die zu entrichten sind, wenn der Anmelder diese 
Möglichkeit wählt, und 
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v) den Anmelder aufzufordern, gegebenenfalls die Widerspruchs-
gebühr nach Regel 68.3 Abs. e innerhalb eines Monats nach 
dem Datum der Aufforderung zu entrichten, und den Betrag 
der zu entrichtenden Gebühr zu nennen. 

68.3 Zusätzliche Gebühren 
a) Die Höhe der zusätzlichen Gebühren für die internationale 

vorläufige Prüfung nach Art. 34 Abs. 3 Bst. a wird durch die 
zuständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragte Behörde festgesetzt. 

b) Die zusätzlichen Gebühren, die nach Art. 34 Abs. 3 Bst. a für 
die internationale vorläufige Prüfung zu entrichten sind, sind 
unmittelbar an die mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörde zu zahlen. 

c) Der Anmelder kann die zusätzlichen Gebühren unter Wider-
spruch zahlen, das heisst, unter Beifügung einer Begründung 
des Inhalts, dass die internationale Anmeldung das Erfordernis 
der Einheitlichkeit der Erfindung erfülle oder dass der Betrag 
der geforderten zusätzlichen Gebühren überhöht sei. Der Wi-
derspruch wird von einem im Rahmen der mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde gebildeten 
Überprüfungsgremium geprüft; kommt das Überprüfungs-
gremium zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch begründet 
ist, so ordnet es die vollständige oder teilweise Rückzahlung 
der zusätzlichen Gebühren an den Anmelder an. Auf Antrag 
des Anmelders wird der Wortlaut des Widerspruchs und der 
Entscheidung hierüber den ausgewählten Ämtern als Anhang 
zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht mitgeteilt. 

d) Die Person, die die Entscheidung, die Gegenstand des Wider-
spruchs ist, getroffen hat, darf dem Überprüfungsgremium 
nach Abs. c angehören, aber das Überprüfungsgremium darf 
nicht nur aus dieser Person bestehen. 

e) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde kann die Prüfung eines Widerspruchs nach Abs. c 
davon abhängig machen, dass zu ihren Gunsten eine Wider-
spruchsgebühr an sie entrichtet wird. Hat der Anmelder eine 
gegebenenfalls zu entrichtende Widerspruchsgebühr nicht in-
nerhalb der Frist nach Regel 68.2 Ziff. v entrichtet, so gilt der 
Widerspruch als nicht erhoben und die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erklärt ihn als nicht 
erhoben. Die Widerspruchsgebühr ist an den Anmelder zurück-
zuzahlen, wenn das in Abs. c genannte Überprüfungsgremium 
den Widerspruch für in vollem Umfang begründet befindet. 
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68.4 Verfahren im Fall der nicht ausreichenden Einschränkung der 
Ansprüche 
Schränkt der Anmelder die Ansprüche ein, ohne in ausreichendem 
Masse dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung zu ent-
sprechen, so verfährt die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde nach Art. 34 Abs. 3 Bst. c. 

68.5 Haupterfindung 
Bestehen Zweifel darüber, welche Erfindung die Haupterfindung 
im Sinne des Art. 34 Abs. 3 Bst. c ist, so ist die in den Ansprüchen 
zuerst genannte Erfindung als Haupterfindung anzusehen. 

Regel 69 

Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung und Prüfungsfrist 

69.1 Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung 
a) Vorbehaltlich der Abs. b bis e beginnt die mit der internatio-

nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung, wenn alles im folgenden Ge-
nannte in ihrem Besitz ist: 
i) der Antrag, 
ii) der (vollständige) fällige Betrag für die Bearbeitungsge-

bühr und die Gebühr für die vorläufige Prüfung, gegebe-
nenfalls einschliesslich der Gebühr für verspätete Zah-
lung nach Regel 58bis.2 und 

iii) entweder der internationale Recherchenbericht oder die 
Erklärung der Internationalen Recherchenbehörde nach 
Art. 17 Abs. 2 Bst. a, dass kein internationaler Recher-
chenbericht erstellt wird, und der schriftliche Bescheid 
nach Regel 43bis.1, wobei die mit der internationalen vor-
läufigen Prüfung beauftragte Behörde nicht vor Ablauf 
der nach Regel 54bis.1 Abs. a massgeblichen Frist mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beginnt, es sei denn, 
der Anmelder beantragt ausdrücklich einen früheren Be-
ginn. 

b) Wird das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisa-
tion, das beziehungsweise die als Internationale Recherchen-
behörde handelt, auch als mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde tätig, so kann die internationale 
vorläufige Prüfung, falls das nationale Amt oder die zwischen-
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staatliche Organisation dies wünscht, vorbehaltlich der Abs. d 
und e gleichzeitig mit der internationalen Recherche beginnen. 

bbis) Falls das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisa-
tion, das beziehungsweise die sowohl als Internationale Re-
cherchenbehörde als auch als mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragte Behörde tätig wird, nach Abs. b die 
internationale vorläufige Prüfung gleichzeitig mit der interna-
tionalen Recherche zu beginnen wünscht und alle Vorausset-
zungen des Art. 34 Abs. 2 Bst. c Ziff. i bis iii als erfüllt ansieht, 
braucht das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Orga-
nisation in ihrer Eigenschaft als Internationale Recherchenbe-
hörde einen schriftlichen Bescheid nach Regel 43bis.1 nicht zu 
erstellen. 

c) Enthält die Erklärung betreffend Änderungen eine Angabe, 
dass Änderungen nach Art. 19 zu berücksichtigen sind (Regel 
53.9 Abs. a Ziff. i), so beginnt die mit der internationalen vor-
läufigen Prüfung beauftragte Behörde mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung erst, wenn sie eine Kopie der betreffenden 
Änderungen erhalten hat. 

d) Enthält die Erklärung betreffend Änderungen eine Angabe, 
dass der Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung aufge-
schoben werden soll (Regel 53.9 Abs. b), so beginnt die mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung erst, wenn das 
erste der im folgenden genannten Ereignisse eintritt: 
i) Sie hat eine Kopie nach Art. 19 vorgenommener Ände-

rungen erhalten; 
ii) sie hat eine Erklärung des Anmelders erhalten, dass er 

keine Änderungen nach Art. 19 vornehmen möchte, oder 
iii) der Ablauf der massgeblichen Frist nach Regel 46.1. 

e) Enthält die Erklärung betreffend Änderungen eine Angabe, 
dass zusammen mit dem Antrag Änderungen nach Art. 34 ein-
gereicht werden (Regel 53.9 Abs. c), werden diese jedoch nicht 
eingereicht, so beginnt die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung erst nach Eingang dieser Änderungen oder nach 
Ablauf der in der Aufforderung nach Regel 60.1 Abs. g festge-
setzten Frist, je nachdem, was zuerst eintritt. 



139 

69.2 Frist für die internationale vorläufige Prüfung 
Die Frist für die Erstellung des internationalen vorläufigen Prü-
fungsberichts ist diejenige der im Folgenden genannten Fristen, 
die zuletzt abläuft: 
i) 28 Monate ab dem Prioritätsdatum oder 
ii) sechs Monate ab dem in Regel 69.1 vorgesehenen Zeitpunkt 

für den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung oder 
iii) sechs Monate ab dem Datum des Eingangs der nach Regel 

55.2 eingereichten Übersetzung bei der mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde. 

Regel 70 

Der internationale vorläufige Bericht zur Patentfähigkeit seitens der mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 

(Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht) 

70.1 Begriffsbestimmung 
Im Sinne dieser Regel bedeutet "Bericht" den internationalen vor-
läufigen Prüfungsbericht. 

70.2 Grundlage für den Bericht 
a) Sind die Ansprüche geändert worden, so wird der Bericht auf 

der Grundlage der geänderten Ansprüche erstellt. 
b) Ist der Bericht gemäss Regel 66.7 Abs. a oder b erstellt wor-

den, als wäre keine Priorität beansprucht worden, so wird 
hierauf im Bericht hingewiesen. 

c) Ist die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde der Auffassung, dass eine Änderung über den Offen-
barungsgehalt der internationalen Anmeldung, wie sie einge-
reicht worden ist, hinausgeht, so wird der Bericht ohne Be-
rücksichtigung der Änderung erstellt und hierauf im Bericht 
hingewiesen. Die Behörde gibt ausserdem die Gründe an, aus 
denen nach ihrer Auffassung die Änderung über den Offenba-
rungsgehalt hinausgeht. 

d) Beziehen sich Ansprüche auf Erfindungen, für die kein inter-
nationaler Recherchenbericht erstellt und daher auch keine in-
ternationale vorläufige Prüfung durchgeführt worden ist, so 
wird im internationalen vorläufigen Prüfungsbericht hierauf 
hingewiesen. 
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e) Wird die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers nach Re-
gel 66.1 berücksichtigt, so wird dies im Bericht angegeben. 
Wird die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers nach Re-
gel 66.4bis nicht berücksichtigt, so wird dies, wenn möglich, im 
Bericht angegeben; andernfalls hat die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde das Internationale 
Büro davon zu unterrichten, und das Internationale Büro ver-
fährt nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften. 

70.3 Angaben 
In dem Bericht ist die mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörde, die den Bericht erstellt hat, mit ihrer amtli-
chen Bezeichnung anzugeben; die internationale Anmeldung ist 
durch Angabe des internationalen Aktenzeichens, des Namens des 
Anmelders und des internationalen Anmeldedatums zu kenn-
zeichnen. 

70.4 Daten 
In dem Bericht werden angegeben: 
i) das Datum der Einreichung des Antrags und 
ii) das Datum des Berichts; dieses Datum ist das Datum, an 

welchem der Bericht fertiggestellt worden ist. 

70.5 Klassifikation 
a) In dem Bericht ist die nach Regel 43.3 angegebene Klassifika-

tion zu wiederholen, falls die mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragte Behörde mit der Klassifikation ein-
verstanden ist. 

b) Andernfalls gibt die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde im Bericht die Klassifikation an, die 
von ihr als richtig angesehen wird, wobei sie zumindest die In-
ternationale Patentklassifikation zugrunde legt. 

70.6 Feststellung nach Art. 35 Abs. 2 
a) Die Feststellung nach Art. 35 Abs. 2 besteht aus den Wörtern 

"JA" oder "NEIN" oder den entsprechenden Wörtern in der 
im Bericht verwendeten Sprache oder aus geeigneten, in den 
Verwaltungsvorschriften vorgesehenen Symbolen und soll ge-
gebenenfalls die Angaben, Erklärungen und Bemerkungen 
nach Art. 35 Abs. 2 letzter Satz enthalten. 
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b) Ist eines der drei Merkmale nach Art. 35 Abs. 2 (nämlich Neu-
heit, erfinderische Tätigkeit [Nichtoffensichtlichkeit], gewerb-
liche Anwendbarkeit) nicht in ausreichendem Masse gegeben, 
so ist die Feststellung negativ. Wird in einem solchen Fall einem 
der Merkmale, für sich allein genommen, genügt, so sollen in 
dem Bericht das Merkmal oder die Merkmale angegeben wer-
den, denen genügt wird. 

70.7 Angabe der Unterlagen nach Art. 35 Abs. 2 
a) In dem Bericht sind die Unterlagen anzugeben, die als wesent-

liche Grundlage für die Feststellungen nach Art. 35 Abs. 2 an-
gesehen werden, unabhängig davon, ob sie im internationalen 
Recherchenbericht aufgeführt waren oder nicht. Im internatio-
nalen Recherchenbericht aufgeführte Unterlagen brauchen nur 
dann im Prüfungsbericht angegeben zu werden, wenn die mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde 
sie als wesentlich ansieht. 

b) Regel 43.5 Abs. b und e findet auch auf den Bericht Anwen-
dung. 

70.8 Erläuterung nach Art. 35 Abs. 2 
Die Verwaltungsvorschriften werden Leitsätze darüber enthalten, 
in welchen Fällen die nach Art. 35 Abs. 2 vorgesehenen Erläute-
rungen abgegeben oder nicht abgegeben werden und wie sie zu 
fassen sind. Diese Leitsätze werden sich auf die nachfolgenden 
Grundsätze stützen: 
i) eine Erläuterung wird abgegeben, wenn die Feststellung im 

Hinblick auf irgendeinen Anspruch negativ ist; 
ii) eine Erläuterung wird abgegeben, wenn die Feststellung po-

sitiv ist, sofern der Grund für die Angabe der Unterlagen 
nicht ohne weiteres durch eine Einsichtnahme in die angege-
benen Unterlagen zu erkennen ist; 

iii) im allgemeinen wird eine Erläuterung dann abgegeben, wenn 
der im letzten Satz der Regel 70.6 Abs. b vorgesehene Fall 
gegeben ist. 

70.9 Nicht-schriftliche Offenbarungen 
Nicht-schriftliche Offenbarungen, die im Bericht auf Grund der 
Regel 64.2 erwähnt sind, werden durch Angabe ihrer Art, durch 
Angabe des Datums, an welchem die schriftliche Offenbarung, die 
sich auf die nichtschriftliche Offenbarung bezieht, der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht wurde und des Datums, an welchem die 
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nicht-schriftliche Offenbarung der Öffentlichkeit bekannt wurde, 
gekennzeichnet. 

70.10 Bestimmte veröffentlichte Unterlagen 
Veröffentlichte Anmeldungen oder Patente, auf die sich der Be-
richt gemäss Regel 64.3 bezieht, sind als solche unter Angabe ihres 
Veröffentlichungsdatums und ihres Anmeldedatums oder ihres 
etwa beanspruchten Prioritätsdatums zu erwähnen. Der Bericht 
kann in bezug auf jedes in den genannten Unterlagen beanspruch-
te Prioritätsdatum angeben, dass nach Meinung der mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde das Priori-
tätsdatum nicht zu Recht beansprucht worden ist. 

70.11 Hinweis auf Änderungen 
Sind vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörde Änderungen vorgenommen worden, so wird 
hierauf im Bericht hingewiesen. Führt die Änderung zum Fortfall 
eines ganzen Blattes, so wird auch dies im Bericht angegeben. 

70.12 Erwähnung bestimmter Mängel und anderer Sachverhalte 
Ist die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde der Auffassung, dass bei Erstellung des Berichts 
i) die internationale Anmeldung Mängel der in Regel 66.2 Abs. a 

Ziff. iii genannten Art aufweist, so wird im Bericht auf diese 
Auffassung und die Begründung hierfür hingewiesen; 

ii) die internationale Anmeldung zu den in Regel 66.2 Abs. a 
Ziff. v genannten Bemerkungen Anlass gibt, kann sie im Be-
richt auch auf diese Auffassung hinweisen und hat in diesem 
Fall ihre Auffassung zu begründen; 

iii) einer der in Art. 34 Abs. 4 genannten Fälle vorliegt, so weist 
sie im Bericht unter Angabe der Gründe darauf hin; 

iv) kein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Aminosäurese-
quenz in einer Form vorliegt, die eine sinnvolle internationale 
vorläufige Prüfung ermöglicht, so weist sie im Bericht darauf 
hin. 

70.13 Bemerkungen in bezug auf die Einheitlichkeit der Erfindung 
Hat der Anmelder zusätzliche Gebühren für die internationale 
vorläufige Prüfung bezahlt oder ist die internationale Anmeldung 
oder die internationale vorläufige Prüfung nach Art. 34 Abs. 3 
eingeschränkt worden, so gibt der Bericht dies an. Ist die interna-
tionale vorläufige Prüfung nur für eingeschränkte Ansprüche 
(Art. 34 Abs. 3 Bst. a) oder nur für die Haupterfindung (Art. 34 
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Abs. 3 Bst. c) durchgeführt worden, so gibt der Bericht ferner an, 
welche Teile der internationalen Anmeldung geprüft worden sind 
und welche nicht. Der Bericht enthält die Angaben nach Regel 
68.1, wenn die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragte Behörde beschlossen hat, den Anmelder nicht zur Ein-
schränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebüh-
ren aufzufordern. 

70.14 Zuständiger Bediensteter 
Im Bericht ist der Name des für den Bericht verantwortlichen Be-
diensteten der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörde anzugeben. 

70.15 Form; Titel 
a) Die Formerfordernisse für den Bericht werden durch die Ver-

waltungsvorschriften geregelt. 
b) Der Bericht trägt den Titel "internationaler vorläufiger Bericht 

zur Patentfähigkeit (Kapitel II des Vertrags über die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)" und 
enthält eine Angabe, dass es sich um den internationalen vor-
läufigen Prüfungsbericht der mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragten Behörde handelt. 

70.16 Anlagen zum Bericht 
a) Jedes Ersatzblatt nach Regel 66.8 Abs. a oder b und jedes Er-

satzblatt mit Änderungen nach Art. 19 ist dem Bericht als An-
lage beizufügen, sofern es nicht durch später eingereichte Er-
satzblätter oder durch Änderungen überholt ist, die zum Fort-
fall ganzer Blätter nach Regel 66.8 Abs. b führen. Ersatzblätter 
mit Änderungen nach Art. 19, die durch eine Änderung nach 
Art. 34 als überholt gelten, und Schreiben nach Regel 66.8 
werden nicht beigefügt. 

b) Ungeachtet des Abs. a ist dem Bericht jedes in diesem Absatz 
genannte überholte oder als überholt geltende Ersatzblatt eben-
falls als Anlage beizufügen, wenn die mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde der Auffassung ist, 
dass die betreffende spätere Änderung über den Offenba-
rungsgehalt der internationalen Anmeldung, wie sie einge-
reicht worden ist, hinausgeht und der Bericht eine Angabe 
gemäss Regel 70.2 Abs. c enthält. In einem solchen Fall ist das 
überholte oder als überholt geltende Ersatzblatt wie in den 
Verwaltungsvorschriften angegeben zu kennzeichnen. 
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70.17 Sprache des Berichts und der Anlagen 
Der Bericht und alle Anlagen werden in der Sprache, in der die 
betreffende internationale Anmeldung veröffentlicht ist, oder, 
wenn die internationale vorläufige Prüfung nach Regel 55.2 auf 
der Grundlage einer Übersetzung der internationalen Anmeldung 
durchgeführt wird, in der Sprache der Übersetzung abgefasst. 

Regel 71 

Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts 

71.1 Empfänger 
Je eine Ausfertigung des internationalen vorläufigen Prüfungsbe-
richts und seiner etwa vorhandenen Anlagen übersendet die mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde am 
gleichen Tag dem Internationalen Büro und dem Anmelder. 

71.2 Kopien angegebener Unterlagen 
a) Der Antrag nach Art. 36 Abs. 4 kann jederzeit innerhalb von 

sieben Jahren, gerechnet vom internationalen Anmeldedatum 
der internationalen Anmeldung, auf die sich der Bericht be-
zieht, gestellt werden. 

b) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde kann verlangen, dass der Antragsteller (Anmelder oder 
ausgewähltes Amt) die Kosten der Herstellung und Versen-
dung der Kopien erstattet. Die Höhe der Herstellungskosten 
wird in den in Art. 32 Abs. 2 genannten Vereinbarungen zwi-
schen den mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörden und dem Internationalen Büro festgesetzt. 

c) [Gestrichen] 
d) Die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 

Behörde kann den Verpflichtungen nach den Abs. a und b 
durch eine andere ihr verantwortliche Stelle nachkommen. 
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Regel 72 

Übersetzung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts und des 
schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde 

72.1 Sprachen 
a) Jeder ausgewählte Staat kann verlangen, dass der internationale 

vorläufige Prüfungsbericht in die englische Sprache übersetzt 
wird, wenn dieser nicht in der oder einer der Amtssprachen 
seines nationalen Amtes erstellt ist. 

b) Jedes Erfordernis dieser Art ist dem Internationalen Büro mit-
zuteilen, das die Mitteilung unverzüglich im Blatt veröffent-
licht. 

72.2 Kopie der Übersetzung für den Anmelder 
Das Internationale Büro übermittelt dem Anmelder eine Kopie 
der in Regel 72.1 Abs. a genannten Übersetzung des internationa-
len vorläufigen Prüfungsberichts zum gleichen Zeitpunkt, in dem 
es diese Übersetzung den interessierten ausgewählten Ämtern über-
mittelt. 

72.2bis Übersetzung des nach Regel 43bis.1 erstellten schriftlichen Bescheids 
der Internationalen Recherchenbehörde 
In dem in Regel 73.2 Abs. b Ziff. ii genannten Fall ist der nach Re-
gel 43bis.1 von der Internationalen Recherchenbehörde erstellte 
schriftliche Bescheid auf Antrag des betreffenden ausgewählten 
Amts vom Internationalen Büro oder unter dessen Verantwor-
tung in die englische Sprache zu übersetzen. Das Internationale 
Büro übermittelt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 
Übersetzungsantrags dem betreffenden ausgewählten Amt eine 
Kopie der Übersetzung; gleichzeitig übermittelt es dem Anmelder 
eine Kopie. 

72.3 Stellungnahme zu der Übersetzung 
Der Anmelder kann schriftlich zur Richtigkeit der Übersetzung 
des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts oder des nach 
Regel 43bis.1 von der Internationalen Recherchenbehörde erstellten 
schriftlichen Bescheids Stellung nehmen; er hat eine Abschrift die-
ser Stellungnahme jedem interessierten ausgewählten Amt und 
dem Internationalen Büro zu übermitteln. 
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Regel 73 

Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts oder des 
schriftlichen Bescheids der Internationalen Recherchenbehörde 

73.1 Herstellung der Kopien 
Das Internationale Büro stellt die Kopien der nach Art. 36 Abs. 3 
Bst. a zu übermittelnden Unterlagen her. 

73.2 Übersendung an die ausgewählten Ämter 
a) Das Internationale Büro nimmt gemäss Regel 93bis.1 die in 

Art. 36 Abs. 3 Bst. a vorgesehene Übersendung an jedes aus-
gewählte Amt vor, jedoch nicht vor Ablauf von 30 Monaten ab 
dem Prioritätsdatum. 

b) Stellt der Anmelder nach Art. 40 Abs. 2 einen ausdrücklichen 
Antrag bei einem ausgewählten Amt, so wird das Internationa-
le Büro auf Antrag dieses Amts oder des Anmelders 
i) unverzüglich die in Art. 36 Abs. 3 Bst. a vorgesehene 

Übersendung an dieses Amt vornehmen, wenn dem In-
ternationalen Büro der internationale vorläufige Prü-
fungsbericht nach Regel 71.1 bereits übersandt wurde, 

ii) diesem Amt unverzüglich eine Kopie des nach Regel 
43bis.1 von der Internationalen Recherchenbehörde er-
stellten schriftlichen Bescheids übersenden, wenn dem 
Internationalen Büro der internationale vorläufige Prü-
fungsbericht nach Regel 71.1 noch nicht übersandt wurde. 

c) Hat der Anmelder den Antrag oder eine oder alle Auswahler-
klärungen zurückgenommen, so wird, wenn das Internationale 
Büro den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht erhalten 
hat, die in Abs. a vorgesehene Übersendung an das ausgewähl-
te Amt beziehungsweise die ausgewählten Ämter, die von der 
Zurücknahme betroffen sind, dennoch vorgenommen. 

Regel 74 

Übersetzung der Anlagen des internationalen vorläufigen 
Prüfungsberichts und ihre Übermittlung 

74.1 Inhalt der Übersetzung und Frist für ihre Übermittlung 
a) Verlangt das ausgewählte Amt nach Art. 39 Abs. 1 die Über-

mittlung einer Übersetzung der internationalen Anmeldung, 
so hat der Anmelder innerhalb der nach Art. 39 Abs. 1 mass-
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gebenden Frist diesem Amt eine Übersetzung der in Regel 
70.16 genannten, dem internationalen vorläufigen Prüfungsbe-
richt als Anlage beigefügten Ersatzblätter zuzuleiten, es sei 
denn, diese Blätter sind in der Sprache der erforderlichen Über-
setzung der internationalen Anmeldung abgefasst. Dieselbe 
Frist ist massgebend, wenn eine Übersetzung der internationa-
len Anmeldung beim ausgewählten Amt aufgrund einer Erklä-
rung nach Art. 64 Abs. 2 Bst. a Ziff. i innerhalb der nach Art. 22 
massgebenden Frist einzureichen ist. 

b) Verlangt das ausgewählte Amt keine Übersetzung der interna-
tionalen Anmeldung nach Art. 39 Abs. 1, so kann es verlangen, 
dass der Anmelder, wenn die in Regel 70.16 genannten, dem 
internationalen vorläufigen Prüfungsbericht als Anlage beige-
fügten Ersatzblätter nicht in der Sprache der Veröffentlichung 
der internationalen Anmeldung abgefasst sind, eine Überset-
zung in dieser Sprache innerhalb der nach Art. 39 Abs. 1 mass-
gebenden Frist einreicht. 

Regel 75 

[Gestrichen] 

Regel 76 

Übersetzung des Prioritätsbelegs; Anwendung bestimmter Regeln auf 
Verfahren vor den ausgewählten Ämtern 

76.1, 76.2 und 76.3 [Gestrichen] 

76.4 Frist für die Übersetzung des Prioritätsbelegs 
Der Anmelder ist nicht verpflichtet, einem ausgewählten Amt vor 
Ablauf der nach Art. 39 anwendbaren Frist eine Übersetzung des 
Prioritätsbelegs zu übermitteln. 

76.5 Anwendung bestimmter Regeln auf das Verfahren vor den ausge-
wählten Ämtern 
Die Regeln 13ter.3, 20.8 Abs. c, 22.1 Abs. g, 47.1, 49, 49bis, 49ter und 
51bis finden mit der Massgabe Anwendung, dass 
i) jede Bezugnahme in diesen Regeln auf das Bestimmungsamt 

oder den Bestimmungsstaat als Bezugnahme auf das ausge-
wählte Amt oder den ausgewählten Staat zu verstehen ist; 
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ii) jede Bezugnahme auf Art. 22 oder Art. 24 Abs. 2 in diesen 
Regeln als Bezugnahme auf Art. 39 Abs. 1 oder Art. 39 Abs. 3 
zu verstehen ist; 

iii) in Regel 49.1 Abs. c die Worte "internationale Anmeldun-
gen" durch das Wort "Anträge" ersetzt werden; 

iv) bei Vorliegen des internationalen vorläufigen Prüfungsbe-
richts eine Übersetzung einer Änderung nach Art. 19 für die 
Zwecke des Art. 39 Abs. 1 nur dann erforderlich ist, wenn 
diese Änderung dem Bericht als Anlage beigefügt ist; 

v) die Bezugnahme in Regel 47.1 Abs. a auf Regel 47.4 als Be-
zugnahme auf Regel 61.2 Abs. d zu verstehen ist. 

Regel 77 

Befugnis nach Art. 39 Abs. 1 Bst. b 

77.1 Ausübung der Befugnis 
a) Jeder Vertragsstaat, der eine Frist festsetzt, die später als die 

Frist nach Art. 39 Abs. 1 Bst. a abläuft, hat das Internationale 
Büro hiervon zu unterrichten. 

b) Das Internationale Büro veröffentlicht jede ihm nach Abs. a 
zugegangene Mitteilung unverzüglich im Blatt. 

c) Mitteilungen über die Verkürzung einer früher festgesetzten 
Frist werden für Anträge wirksam, die später als drei Monate 
nach der Bekanntmachung der Mitteilung durch das Internatio-
nale Büro eingereicht werden. 

d) Mitteilungen über die Verlängerung einer früher festgesetzten 
Frist werden mit der Bekanntmachung durch das Internatio-
nale Büro im Blatt für Anträge wirksam, die zu diesem Zeit-
punkt anhängig sind oder nach dieser Bekanntmachung einge-
reicht werden; setzt der Vertragsstaat, der die Mitteilung vor-
nimmt, einen späteren Zeitpunkt fest, so ist dieser Zeitpunkt 
massgeblich. 
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Regel 78 

Änderung der Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen vor 
den ausgewählten Ämtern 

78.1 Frist 
a) Der Anmelder kann das Recht nach Art. 41 zur Änderung der 

Ansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen vor dem 
betreffenden ausgewählten Amt innerhalb eines Monats nach 
Erfüllung der Erfordernisse des Art. 39 Abs. 1 Bst. a ausüben; 
ist der internationale vorläufige Prüfungsbericht bei Ablauf 
der nach Art. 39 massgeblichen Frist noch nicht nach Art. 36 
Abs. 1 übermittelt worden, so muss er dieses Recht innerhalb 
von vier Monaten nach Ablauf dieser Frist ausüben. In jedem 
Fall kann der Anmelder dieses Recht zu einem späteren Zeit-
punkt ausüben, wenn das nationale Recht dieses Staats dies 
gestattet. 

b) Das nationale Recht eines ausgewählten Staats, das die Prüfung 
von Patentanmeldungen von einem besonderen Antrag abhän-
gig macht, kann bestimmen, dass für die Frist oder den Zeit-
punkt für die Ausübung des Rechts nach Art. 41 das gleiche 
gilt wie nach dem nationalen Recht für die Einreichung von 
Änderungen bei einer auf besonderen Antrag aufgenommenen 
Prüfung einer nationalen Anmeldung; diese Frist läuft jedoch 
nicht vor der nach Abs. a massgeblichen Frist ab, und dieser 
Zeitpunkt darf nicht vor deren Ablauf liegen. 

78.2 [Gestrichen] 

78.3 Gebrauchsmuster 
Die Regeln 6.5 und 13.5 sind vor den ausgewählten Ämtern ent-
sprechend anzuwenden. Wird die Auswahlerklärung vor Ablauf 
von 19 Monaten nach dem Prioritätsdatum abgegeben, so wird die 
Bezugnahme auf die nach Art. 22 anwendbare Frist durch eine 
Bezugnahme auf die Frist nach Art. 39 ersetzt. 
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Teil D 

Regeln zu Kapitel III des Vertrags 

Regel 79 

Zeitrechnung 

79.1 Angabe von Daten 
Anmelder, nationale Ämter, Anmeldeämter, Internationale Re-
cherchenbehörden oder mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörden und das Internationale Büro haben im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag und der Ausführungsordnung 
jedes Datum nach christlicher Zeitrechnung und nach dem Grego-
rianischen Kalender oder, falls sie eine andere Zeitrechnung und 
einen anderen Kalender verwenden, zusätzlich jedes Datum nach 
der genannten Zeitrechnung und nach dem genannten Kalender 
anzugeben. 

Regel 80 

Berechnung der Fristen 

80.1 In Jahren bestimmte Fristen 
Ist als Frist ein Jahr oder eine Anzahl von Jahren bestimmt, so 
wird bei der Berechnung der Frist mit dem Tag begonnen, der 
dem Tag folgt, in den das massgebliche Ereignis fällt; die Frist en-
det in dem massgeblichen folgenden Jahr in dem Monat und an 
dem Tag, die durch ihre Benennung oder Zahl dem Monat und 
Tag entsprechen, in den das massgebliche Ereignis fällt; fehlt in 
dem betreffenden Monat der für den Ablauf der Frist massgebli-
che Tag, so endet die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages die-
ses Monats. 

80.2 In Monaten bestimmte Fristen 
Ist als Frist ein Monat oder eine Anzahl von Monaten bestimmt, 
so wird bei der Berechnung der Frist mit dem Tag begonnen, der 
dem Tag folgt, in den das massgebliche Ereignis fällt; die Frist en-
det in dem massgeblichen folgenden Monat an dem Tag, der 
durch seine Zahl dem Tag entspricht, in den das massgebliche Er-
eignis fällt; fehlt in dem betreffenden Monat der für den Ablauf 
der Frist massgebliche Tag, so endet die Frist mit dem Ablauf des 
letzten Tages dieses Monats. 
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80.3 In Tagen bestimmte Fristen 
Ist als Frist eine Anzahl von Tagen bestimmt, wird bei der Be-
rechnung der Frist mit dem Tag begonnen, der dem Tag folgt, in 
den das massgebliche Ereignis fällt; die Frist endet am letzten Tag 
der in Betracht kommenden Anzahl von Tagen. 

80.4 Örtliche Daten 
a) Das Datum, das als das Anfangsdatum für die Berechnung einer 

Frist in Betracht kommt, ist das Datum, welches zur Zeit des 
Eintritts des massgeblichen Ereignisses an diesem Ort galt. 

b) Das Datum, an dem eine Frist abläuft, ist das Datum, das an 
dem Ort gilt, an dem das angeforderte Schriftstück eingereicht 
oder die verlangte Gebühr eingezahlt werden muss. 

80.5 Ablauf an einem anderen Tag als einem Werktag oder an einem 
offiziellen Feiertag 
Endet eine Frist, innerhalb welcher bei einem nationalen Amt oder 
einer zwischenstaatlichen Organisation ein Schriftstück eingehen 
oder eine Gebühr eingezahlt werden muss, an einem Tag, 
i) an dem dieses Amt oder diese Organisation für den Publi-

kumsverkehr geschlossen ist, 
ii) an dem gewöhnliche Postsendungen am Ort des Sitzes dieses 

Amtes oder dieser Organisation nicht zugestellt werden, 
iii) der an mindestens einem Sitzort dieses Amtes oder dieser 

Organisation ein offizieller Feiertag ist, wenn dieses Amt 
oder diese Organisation an mehreren Orten einen Sitz hat, 
und das von diesem Amt oder dieser Organisation anwend-
bare nationale Recht in bezug auf nationale Anmeldungen 
vorsieht, dass die Frist in einem solchen Fall an einem fol-
genden Tag endet, oder 

iv) der in einem Teil eines Vertragsstaats ein offizieller Feiertag 
ist, wenn dieses Amt die mit der Erteilung von Patenten be-
auftragte Regierungsbehörde eines Vertragsstaats ist, und das 
von diesem Amt anwendbare nationale Recht in bezug auf 
nationale Anmeldungen vorsieht, dass die Frist in einem sol-
chen Fall an einem folgenden Tag endet, so läuft die Frist an 
dem nächstfolgenden Tag ab, an welchem keiner der vier ge-
nannten Umstände mehr besteht. 
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80.6 Datum von Schriftstücken 
Beginnt eine Frist am Tag des Datums eines Schriftstücks oder eines 
Schreibens eines nationalen Amtes oder einer zwischenstaatlichen 
Organisation und kann ein Beteiligter nachweisen, dass dieses 
Schriftstück oder das Schreiben an einem späteren Tag als deren 
Datum abgesandt worden ist, so ist das Datum der tatsächlichen 
Absendung für die Berechnung der Frist als massgebend anzuse-
hen. Weist der Anmelder dem nationalen Amt oder der zwischen-
staatlichen Organisation nach, dass das Schriftstück oder das 
Schreiben später als sieben Tage nach dem Tag zugegangen ist, 
dessen Datum es trägt, so verlängert sich ungeachtet des Absen-
dedatums die Frist, die durch das Datum des Schriftstücks oder 
des Schreibens in Lauf gesetzt wird, um die diese sieben Tage über-
schreitende Anzahl von Tagen. 

80.7 Ende eines Werktags 
a) Eine an einem bestimmten Tag ablaufende Frist endet zu dem 

Zeitpunkt, zu dem das nationale Amt oder die zwischenstaatli-
che Organisation, bei welchen das Schriftstück eingereicht oder 
die Gebühr eingezahlt werden muss, für den Publikumsver-
kehr geschlossen wird. 

b) Jedes Amt und jede Organisation kann von den Bestimmun-
gen des Abs. a abweichen, sofern die Frist nicht später als zu 
Mitternacht des betreffenden Tages endet. 

Regel 81 

Änderung von im Vertrag festgesetzten Fristen 

81.1 Änderungsvorschlag 
a) Jeder Vertragsstaat oder der Generaldirektor können Ände-

rungen nach Art. 47 Abs. 2 vorschlagen. 
b) Die Änderungsvorschläge eines Vertragsstaats werden an den 

Generaldirektor gerichtet. 

81.2 Entscheidung der Versammlung 
a) Ist der Versammlung ein Vorschlag vorgelegt worden, so teilt 

der Generaldirektor den Wortlaut allen Vertragsstaaten min-
destens zwei Monate vor der Sitzung der Versammlung mit, in 
deren Tagesordnung der Vorschlag aufgenommen worden ist. 
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b) Während der Behandlung des Vorschlags in der Versammlung 
kann dieser geändert oder können Folgeänderungen vorge-
schlagen werden. 

c) Der Vorschlag gilt als angenommen, falls keiner der Vertrags-
staaten, die bei der Abstimmung vertreten sind, gegen diesen 
Vorschlag stimmt. 

81.3 Schriftliche Abstimmung 
a) Wird der Weg der schriftlichen Abstimmung gewählt, so wird 

der Vorschlag in einer schriftlichen Mitteilung des Generaldi-
rektors den Vertragsstaaten mit der Aufforderung vorgelegt, 
ihre Stimme schriftlich abzugeben. 

b) Mit der Aufforderung wird eine Frist festgesetzt, innerhalb 
welcher eine Antwort mit der schriftlichen Stimmabgabe beim 
Internationalen Büro eingehen muss. Diese Frist darf nicht 
weniger als drei Monate, gerechnet vom Datum der Aufforde-
rung an, betragen. 

c) Antworten müssen positiv oder negativ sein. Änderungsvor-
schläge oder blosse Feststellungen gelten nicht als Stimmabgabe. 

d) Der Vorschlag gilt als angenommen, wenn keiner der Ver-
tragsstaaten die Änderung ablehnt und wenn wenigstens die 
Hälfte der Vertragsstaaten ihre Zustimmung, ihr mangelndes 
Interesse oder ihre Stimmenthaltung erklärt haben. 

Regel 82 

Störungen im Postdienst 

82.1 Verzögerung oder Verlust bei der Postzustellung 
a) Jeder Beteiligte kann den Beweis anbieten, dass er ein Schrift-

stück oder ein Schreiben fünf Tage vor Ablauf der Frist bei der 
Post aufgegeben hat. Dieser Beweis kann nur angeboten wer-
den, wenn die Beförderung durch Luftpost erfolgte, wobei 
Fälle ausgenommen sind, in denen die normale Post in der Re-
gel innerhalb von zwei Tagen Beförderungszeit am Bestim-
mungsort eintrifft oder kein Luftpostdienst besteht. In jedem 
Fall kann der Beweis nur angeboten werden, wenn die Aufga-
be zur Post eingeschrieben erfolgte. 
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b) Ist die Aufgabe eines Schriftstücks oder Schreibens bei der 
Post nach Abs. a dem nationalen Amt oder der zwischenstaat-
lichen Organisation, an das oder die die Sendung gerichtet ist, 
hinreichend nachgewiesen worden, so ist die Verzögerung der 
Zustellung als entschuldigt anzusehen; ist das Schriftstück oder 
Schreiben auf dem Postweg verlorengegangen, so ist dessen 
Ersatz durch ein neues Exemplar zu gestatten, wenn der Betei-
ligte dem Amt oder der Organisation hinreichend nachweist, 
dass das als Ersatz vorgelegte Schriftstück oder Schreiben mit 
dem verlorengegangenen Schriftstück oder Schreiben überein-
stimmt. 

c) In den in Abs. b vorgesehenen Fällen hat der Nachweis, dass 
die Aufgabe zur Post innerhalb der vorgeschriebenen Frist er-
folgt war und, im Falle des Verlusts des Schriftstücks oder 
Schreibens, die Vorlage des Ersatzschriftstücks oder Ersatz-
schreibens sowie der Nachweis seiner Übereinstimmung mit 
dem verlorenen Schriftstück oder Schreiben innerhalb eines 
Monats nach dem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem der Beteiligte 
die Verzögerung oder den Verlust festgestellt hat - oder bei 
Anwendung gehöriger Sorgfalt festgestellt hätte -, und in kei-
nem Fall später als sechs Monate nach Ablauf der jeweils gel-
tenden Frist. 

d) Wird ein Schriftstück oder Schreiben durch einen anderen Über-
mittlungsdienst als die Post befördert, so sind die Abs. a bis c 
entsprechend anzuwenden, wenn das nationale Amt oder die 
zwischenstaatliche Organisation dem Internationalen Büro 
mitgeteilt hat, dass es so verfahren wird. Der letzte Satz von 
Abs. a ist jedoch nicht anzuwenden, und Beweis kann nur an-
geboten werden, wenn der Übermittlungsdienst die Einzelhei-
ten der Beförderung bei der Aufgabe aufgezeichnet hat. In der 
Mitteilung kann angegeben werden, dass dies nur für die Be-
förderung durch bestimmte Übermittlungsdienste oder Diens-
te gilt, die näher bezeichnete Anforderungen erfüllen. Das In-
ternationale Büro veröffentlicht diese Angaben im Blatt. 

e) Ein nationales Amt oder eine zwischenstaatliche Organisation 
kann auch dann nach Abs. d verfahren, wenn 
i) der benutzte Übermittlungsdienst nicht in der Mitteilung 

nach Abs. d angegeben ist oder nicht die darin genannten 
Anforderungen erfüllt, oder 

ii) das Amt oder die Organisation dem Internationalen Büro 
keine Mitteilung nach Abs. d übermittelt hat. 
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82.2 Unterbrechung des Postdiensts 
a) Jeder Beteiligte kann den Beweis anbieten, dass an einem der 

letzten zehn Tage vor Ablauf der Frist der Postdienst an sei-
nem Sitz, Wohnsitz, dem Ort der Geschäftstätigkeit oder dem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort als Folge eines Krieges, einer 
Revolution, einer Störung der öffentlichen Ordnung, eines 
Streiks, einer Naturkatastrophe oder ähnlicher Ursachen un-
terbrochen war. 

b) Sind solche Umstände dem nationalen Amt oder der zwischen-
staatlichen Organisation, an das oder an die die Sendung ge-
richtet ist, nachgewiesen worden, so wird die Verzögerung der 
Zustellung als entschuldigt angesehen, vorausgesetzt, dass der 
Beteiligte dem Amt oder der Organisation nachweist, dass er 
den Versand innerhalb von fünf Tagen nach der Wiederher-
stellung des Postdiensts vorgenommen hat. Regel 82.1 Abs. c 
ist entsprechend anzuwenden. 

Regel 82bis 

Vom Bestimmungsstaat oder ausgewählten Staat zu entschuldigende 
Fristüberschreitungen 

82bis.1 Bedeutung von "Frist" in Art. 48 Abs. 2 Die Bezugnahme auf eine 
"Frist" in Art. 48 Abs. 2 ist insbesondere zu verstehen als Bezug-
nahme auf 
i) eine im Vertrag oder in dieser Ausführungsordnung vorge-

schriebene Frist; 
ii) eine vom Anmeldeamt, von der Internationalen Recherchen-

behörde, von der mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragten Behörde oder vom Internationalen Büro 
festgesetzte Frist oder eine aufgrund des nationalen Rechtes 
für das Anmeldeamt geltende Frist; 

iii) eine Frist für eine vom Anmelder vor dem Bestimmungsamt 
oder ausgewählten Amt vorzunehmende Handlung, die die-
ses Amt festgesetzt oder nach dem für es geltenden nationa-
len Recht anzuwenden hat. 

82bis.2 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und andere Vorschriften, 
auf die Art. 48 Abs. 2 anzuwenden ist 
Bei den Vorschriften des in Art. 48 Abs. 2 genannten nationalen 
Rechts, die es dem Bestimmungsstaat oder ausgewählten Staat ges-
tatten, Fristüberschreitungen zu entschuldigen, handelt es sich um 



156 

Vorschriften, die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand oder 
die Weiterbehandlung trotz Fristversäumung vorsehen, sowie um 
alle anderen Vorschriften, die eine Fristverlängerung vorsehen oder 
die Entschuldigung von Fristüberschreitungen gestatten. 

Regel 82ter 

Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des Internationalen 
Büros 

82ter.1 Fehler hinsichtlich des internationalen Anmeldedatums oder des 
Prioritätsanspruchs 
a) Weist der Anmelder einem Bestimmungsamt oder ausgewähl-

ten Amt hinreichend nach, dass das internationale Anmeldeda-
tum aufgrund eines Fehlers des Anmeldeamts unrichtig ist oder 
dass der Prioritätsanspruch vom Anmeldeamt oder vom Inter-
nationalen Büro fälschlicherweise als nichtig angesehen wurde, 
und würde dieser Fehler, wäre er vom Bestimmungsamt oder 
ausgewählten Amt selbst gemacht worden, von diesem Amt 
aufgrund des nationalen Rechts oder der nationalen Praxis be-
richtigt, so hat dieses Amt den Fehler zu berichtigen und die 
internationale Anmeldung so zu behandeln, als wäre dieser das 
berichtigte internationale Anmeldedatum zuerkannt worden 
oder als wäre der Prioritätsanspruch nicht als nichtig angese-
hen worden. 

b) Wurde das internationale Anmeldedatum vom Anmeldeamt 
nach den Regel 20.3 Abs. b Ziff. ii oder 20.5 Abs. d aufgrund 
der Einbeziehung eines Bestandteils oder Teils durch Verweis 
nach den Regeln 4.18 und 20.6 zuerkannt, stellt jedoch das 
Bestimmungsamt oder das ausgewählte Amt fest, dass 
i) der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 Abs. a, b 

oder bbis hinsichtlich des Prioritätsbelegs nicht erfüllt hat, 
ii) ein Erfordernis nach Regel 4.18, 20.6 Abs. a Ziff. i oder 

51bis.1 Abs. e Ziff. ii nicht erfüllt ist oder 
iii) der Bestandteil oder Teil nicht vollständig im betreffen-

den Prioritätsbeleg enthalten ist, so kann das Bestim-
mungsamt oder das ausgewählte Amt vorbehaltlich des 
Abs. c die internationale Anmeldung so behandeln, als ob 
das internationale Anmeldedatum nach Regel 20.3 Abs. b 
Ziff. i oder 20.5 Abs. b zuerkannt bzw. nach Regel 20.5 
Abs. c berichtigt worden wäre, mit der Massgabe, dass 
Regel 17.1 Abs. c entsprechend Anwendung findet. 



157 

c) Das Bestimmungsamt oder das ausgewählte Amt darf die in-
ternationale Anmeldung nach Abs. b nicht so behandeln, als 
ob das internationale Anmeldedatum nach Regel 20.3 Abs. b 
Ziff. i oder 20.5 Abs. b zuerkannt bzw. nach Regel 20.5 Abs. c 
berichtigt worden wäre, ohne dem Anmelder innerhalb einer 
den Umständen nach angemessenen Frist die Gelegenheit zu 
geben, zu der beabsichtigten Behandlung Stellung zu nehmen 
oder einen Antrag nach Abs. d zu stellen. 

d) Hat das Bestimmungsamt oder das ausgewählte Amt dem An-
melder nach Abs. c mitgeteilt, dass es beabsichtigt, die interna-
tionale Anmeldung so zu behandeln, als ob das internationale 
Anmeldedatum nach Regel 20.5 Abs. c berichtigt worden wä-
re, so kann der Anmelder in einer bei diesem Amt innerhalb 
der in Abs. c genannten Frist eingereichten Mitteilung bean-
tragen, dass der betreffende fehlende Teil für das nationale 
Verfahren vor diesem Amt nicht berücksichtigt wird; in die-
sem Fall gilt dieser Teil als nicht eingereicht, und das Amt 
wird die internationale Anmeldung nicht so behandeln, als ob 
das internationale Anmeldedatum berichtigt worden wäre. 

Regel 83 

Das Recht zum Auftreten vor internationalen Behörden 

83.1 Nachweis des Rechts 
Das Internationale Büro, die zuständige Internationale Recher-
chenbehörde und die zuständige mit der internationalen vorläufi-
gen Prüfung beauftragte Behörde können den Nachweis des Rechts 
zum Auftreten nach Art. 49 verlangen. 

83.1bis Das Internationale Büro als Anmeldeamt 
a) Eine Person, die zum Auftreten vor dem nationalen Amt eines 

Vertragsstaats oder dem für diesen Staat handelnden Amt be-
fugt ist, in dem der Anmelder oder, bei zwei oder mehr An-
meldern, einer der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat 
oder dessen Staatsangehöriger ist, ist auch befugt, in bezug auf 
die internationale Anmeldung vor dem Internationalen Büro 
als Anmeldeamt nach Regel 19.1 Abs. a Ziff. iii aufzutreten. 
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b) Eine Person, die befugt ist, in bezug auf eine internationale An-
meldung vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt auf-
zutreten, ist insoweit auch befugt, vor dem Internationalen 
Büro in jeder anderen Eigenschaft sowie vor der zuständigen 
Internationalen Recherchenbehörde und mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde aufzutreten. 

83.2 Mitteilung 
a) Das nationale Amt oder die zwischenstaatliche Organisation, 

vor denen die betreffende Person ein Recht zum Auftreten zu 
haben behauptet, haben auf Antrag das Internationale Büro, 
die zuständige Internationale Recherchenbehörde oder die zu-
ständige mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragte Behörde darüber zu unterrichten, ob diese Person das 
Recht zum Auftreten besitzt. 

b) Eine derartige Mitteilung ist für das Internationale Büro, die 
Internationale Recherchenbehörde oder die mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde bindend. 

Teil E 

Regeln zu Kapitel V des Vertrags 

Regel 84 

Kosten der Delegationen 

84.1 Kostentragung durch Regierungen 
Die Kosten einer Delegation, die an der Sitzung eines durch diesen 
Vertrag oder in dessen Anwendung gebildeten Organs teilnimmt, 
werden von der Regierung getragen, die die Delegation ernannt 
hat. 
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Regel 85 

Fehlen des Quorums in der Versammlung 

85.1 Schriftliche Abstimmung 
In dem in Art. 53 Abs. 5 Bst. b vorgesehenen Fall übermittelt das 
Internationale Büro die Beschlüsse der Versammlung (sofern sie 
nicht das Verfahren der Versammlung selbst betreffen) den Ver-
tragsstaaten, die nicht vertreten waren, und fordert diese auf, ihre 
Stimme innerhalb einer Frist von drei Monaten, vom Datum der 
Mitteilung an gerechnet, schriftlich abzugeben oder Stimmenthal-
tung mitzuteilen. Erreicht bei Ablauf dieser Frist die Anzahl von 
Vertragsstaaten, die auf diese Weise ihre Stimme abgegeben oder 
Stimmenthaltung mitgeteilt haben, die Anzahl von Vertragsstaa-
ten, die zur Erreichung des Quorums während der Sitzung selbst 
fehlten, so werden die Beschlüsse wirksam, vorausgesetzt, dass 
zur gleichen Zeit die erforderliche Mehrheit erreicht bleibt. 

Regel 86 

Blatt 

86.1 Inhalt 
Das in Art. 55 Abs. 4 erwähnte Blatt enthält: 
i) für jede veröffentlichte internationale Anmeldung die der Ti-

telseite der Veröffentlichung der internationalen Anmeldung 
entnommenen und durch die Verwaltungsvorschriften fest-
gesetzten Angaben, die auf dieser Titelseite wiedergegebene 
Zeichnung (falls vorhanden) und die Zusammenfassung, 

ii) die Liste aller Gebühren, die an die Anmeldeämter, das In-
ternationale Büro, die Internationale Recherchenbehörde und 
die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde gezahlt werden müssen, 

iii) Hinweise, deren Veröffentlichung nach dem Vertrag oder 
nach dieser Ausführungsordnung vorgeschrieben ist, 

iv) wenn und soweit Bestimmungsämter und ausgewählte Äm-
ter sie dem Internationalen Büro übermitteln, Informationen 
darüber, ob die Erfordernisse der Art. 22 oder 39 in bezug 
auf internationale Anmeldungen erfüllt worden sind, für 
welche die betreffenden Ämter bestimmt oder ausgewählt 
sind, 
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v) jede andere zweckdienliche Mitteilung, welche durch die Ver-
waltungsvorschriften vorgeschrieben ist, falls solche Mittei-
lungen nach dem Vertrag oder dieser Ausführungsordnung 
nicht unzulässig sind. 

86.2 Sprachen; Form und Art und Weise der Veröffentlichung; Zeit-
vorgaben 
a) Das Blatt wird gleichzeitig in Englisch und Französisch veröf-

fentlicht. Das Internationale Büro stellt die Übersetzung in die 
englische und die französische Sprache sicher. 

b) Die Versammlung kann eine Ausgabe des Blattes in anderen 
als in den nach Abs. a erwähnten Sprachen anordnen. 

c) Die Form und die Art und Weise der Veröffentlichung des 
Blattes werden in den Verwaltungsvorschriften geregelt. 

d) Das Internationale Büro stellt sicher, dass die Angaben nach 
Regel 86.1 Ziff. i für jede veröffentlichte internationale An-
meldung am Tag der Veröffentlichung der internationalen 
Anmeldung oder baldmöglichst danach im Blatt veröffentlicht 
werden. 

86.3 Erscheinungsfolge 
Die Erscheinungsfolge des Blattes wird vom Generaldirektor fest-
gelegt. 

86.4 Verkauf 
Der Abonnementpreis und andere Verkaufspreise des Blattes 
werden vom Generaldirektor festgesetzt. 

86.5 Titel 
Der Titel des Blattes wird vom Generaldirektor festgelegt. 

86.6 Weitere Einzelheiten 
Weitere das Blatt betreffende Einzelheiten können in den Verwal-
tungsvorschriften vorgeschrieben werden. 

Regel 87 

Übermittlung von Veröffentlichungen 

87.1 Übermittlung von Veröffentlichungen auf Antrag 
Das internationale Büro übermittelt den Internationalen Recher-
chenbehörden, den mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörden und den nationalen Ämtern auf Antrag der 
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betreffenden Behörde oder des betreffenden Amtes kostenlos jede 
veröffentlichte internationale Anmeldung, das Blatt und jede an-
dere Veröffentlichung von allgemeinem Interesse, die das Interna-
tionale Büro im Zusammenhang mit dem Vertrag oder dieser 
Ausführungsordnung veröffentlicht hat. Weitere Einzelheiten 
hinsichtlich der Form und der Art und Weise der Übermittlung 
von Veröffentlichungen werden in den Verwaltungsvorschriften 
geregelt. 

Regel 88 

Änderung der Ausführungsordnung 

88.1 Erfordernis der Einstimmigkeit 
Eine Änderung der folgenden Bestimmungen dieser Ausfüh-
rungsordnung setzt voraus, dass kein Staat, der in der Versamm-
lung Stimmrecht hat, gegen die vorgeschlagene Änderung stimmt: 
i) Regel 14.1 (Übermittlungsgebühr), 
ii) [gestrichen] 
iii) Regel 22.3 (Frist gemäss Art. 12 Abs. 3), 
iv) Regel 33 (Einschlägiger Stand der Technik für die internatio-

nale Recherche), 
v) Regel 64 (Stand der Technik für die internationale vorläufige 

Prüfung), 
vi) Regel 81 (Änderung von im Vertrag festgesetzten Fristen), 
vii) dieser Absatz (d.h. Regel 88.1). 

88.2 [Gestrichen] 

88.3 Erfordernis, dass bestimmte Staaten nicht widersprechen 
Eine Änderung der folgenden Bestimmungen dieser Ausfüh-
rungsordnung setzt voraus, dass keiner der in Art. 58 Abs. 3 Bst. a 
Ziff. ii genannten Staaten, die in der Versammlung Stimmrecht 
haben, gegen die vorgeschlagene Änderung stimmt: 
i) Regel 34 (Mindestprüfstoff), 
ii) Regel 39 (Anmeldungsgegenstand nach Art. 17 Abs. 2 Bst. a 

Ziff. i), 
iii) Regel 67 (Anmeldungsgegenstand nach Art. 34 Abs. 4 Bst. a 

Ziff. i), 
iv) dieser Absatz (d.h. Regel 88.3). 
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88.4 Verfahren 
Jeder Vorschlag zur Änderung einer der in Regel 88.1 oder 88.3 
genannten Bestimmungen, über den die Versammlung entschei-
den soll, ist allen Vertragsstaaten mindestens zwei Monate vor Be-
ginn der Tagung der Versammlung mitzuteilen, auf der über den 
Vorschlag entschieden werden soll. 

Regel 89 

Verwaltungsvorschriften 

89.1 Umfang 
a) Die Verwaltungsvorschriften enthalten Bestimmungen, 

i) die Angelegenheiten betreffen, hinsichtlich derer diese 
Ausführungsordnung ausdrücklich auf diese Richtlinien 
Bezug nimmt, 

ii) die Einzelheiten für die Anwendung dieser Ausführungs-
ordnung betreffen. 

b) Die Verwaltungsvorschriften dürfen nicht zu den Bestimmun-
gen des Vertrags, dieser Ausführungsordnung oder irgendeiner 
Vereinbarung, die zwischen dem Internationalen Büro und einer 
Internationalen Recherchenbehörde oder einer mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ge-
schlossen worden ist, im Widerspruch stehen. 

89.2 Entstehung 
a) Die Verwaltungsvorschriften sind vom Generaldirektor nach 

Anhörung der Anmeldeämter, der Internationalen Recher-
chenbehörden und der mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragten Behörden auszuarbeiten und zu erlassen. 

b) Sie können durch den Generaldirektor nach Anhörung der 
Ämter oder Behörden, die ein unmittelbares Interesse an der 
vorgesehenen Änderung haben, geändert werden. 

c) Die Versammlung kann den Generaldirektor auffordern, die 
Verwaltungsvorschriften zu ändern; der Generaldirektor muss 
der Aufforderung Folge leisten. 

89.3 Erlass und Inkrafttreten 
a) Die Verwaltungsvorschriften und ihre Änderungen werden im 

Blatt bekanntgemacht. 
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b) In jeder Bekanntmachung wird der Zeitpunkt angegeben, an 
dem die bekanntgemachten Vorschriften in Kraft treten. Die 
Zeitpunkte können für verschiedene Vorschriften unterschied-
lich sein, jedoch kann keine Vorschrift vor ihrer Bekanntma-
chung im Blatt in Kraft treten. 

Teil F 

Regeln zu mehreren Kapiteln des Vertrags 

Regel 89bis 

Einreichung, Bearbeitung und Übermittlung internationaler 
Anmeldungen und anderer Schriftstücke in elektronischer Form oder mit 

elektronischen Mitteln 

89bis.1 Internationale Anmeldungen 
a) Internationale Anmeldungen können vorbehaltlich der Abs. b 

bis e in elektronischer Form oder mit elektronischen Mitteln 
gemäss den Verwaltungsvorschriften eingereicht und bearbei-
tet werden mit der Massgabe, dass jedes Anmeldeamt die Ein-
reichung internationaler Anmeldungen auf Papier gestatten 
muss. 

b) Diese Ausführungsordnung ist auf internationale Anmeldun-
gen, die in elektronischer Form oder mit elektronischen Mit-
teln eingereicht werden, vorbehaltlich besonderer Bestimmun-
gen in den Verwaltungsvorschriften, entsprechend anzuwen-
den. 

c) In den Verwaltungsvorschriften werden die Vorschriften und 
Erfordernisse für die Einreichung und Bearbeitung internatio-
naler Anmeldungen festgelegt, die ganz oder teilweise in elekt-
ronischer Form oder mit elektronischen Mitteln eingereicht 
werden, einschliesslich, aber nicht begrenzt auf Vorschriften 
und Erfordernisse betreffend die Empfangsbescheinigung, die 
Verfahren für die Zuerkennung eines internationalen Anmel-
dedatums, die Formerfordernisse und die Folgen im Fall einer 
Nichterfüllung dieser Erfordernisse, die Unterzeichnung von 
Schriftstücken, die Mittel zur Bescheinigung der Echtheit von 
Schriftstücken und der Identität von Beteiligten im Schriftver-
kehr mit den Ämtern und Behörden, und die Durchführung 
des Art. 12 im Zusammenhang mit dem Anmeldeamts-, dem 
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Akten- und dem Recherchenexemplar; sie können ferner un-
terschiedliche Vorschriften und Erfordernisse für in unter-
schiedlichen Sprachen eingereichte internationale Anmeldun-
gen enthalten. 

d) Kein nationales Amt und keine zwischenstaatliche Organisation 
ist verpflichtet, in elektronischer Form oder mit elektroni-
schen Mitteln eingereichte internationale Anmeldungen entge-
genzunehmen und zu bearbeiten, es sei denn, dieses Amt oder 
diese Organisation hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, 
dass es bzw. sie hierzu unter Beachtung der diesbezüglichen 
Verwaltungsvorschriften bereit ist. Das Internationale Büro 
veröffentlicht diese Mitteilung im Blatt. 

e) Kein Anmeldeamt, das dem Internationalen Büro eine Mittei-
lung nach Abs. d zugeleitet hat, darf die Bearbeitung einer in 
elektronischer Form oder mit elektronischen Mitteln einge-
reichten internationalen Anmeldung, die den diesbezüglichen 
Erfordernissen der Verwaltungsvorschriften entspricht, ableh-
nen. 

89bis.2 Andere Schriftstücke 
Regel 89bis.1 ist auf andere im Zusammenhang mit internationalen 
Anmeldungen stehende Unterlagen und Schriftstücke entspre-
chend anzuwenden. 

89bis.3 Übermittlung zwischen Ämtern 
Die im Vertrag, in dieser Ausführungsordnung oder in den Ver-
waltungsvorschriften vorgeschriebene Übermittlung, Zustellung 
oder Übersendung ("Übermittlung") von internationalen Anmel-
dungen, Mitteilungen, Schriftstücken, Schreiben oder anderen 
Unterlagen von einem nationalen Amt oder einer zwischenstaatli-
chen Organisation an ein anderes nationales Amt oder eine andere 
zwischenstaatliche Organisation kann in elektronischer Form oder 
mit elektronischen Mitteln erfolgen, wenn Absender und Emp-
fänger dies miteinander vereinbart haben. 
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Regel 89ter 

Kopien in elektronischer Form von auf Papier eingereichten Schriftstücken 

89ter.1 Kopien in elektronischer Form von auf Papier eingereichten Schrift-
stücken 
Jedes nationale Amt oder jede zwischenstaatliche Organisation 
kann vorsehen, dass der Anmelder, der eine internationale An-
meldung oder ein dazugehöriges Schriftstück auf Papier einge-
reicht hat, eine Kopie davon in elektronischer Form nach Massga-
be der Verwaltungsvorschriften einreichen kann. 

Regel 90 

Anwälte und gemeinsame Vertreter 

90.1 Bestellung als Anwalt 
a) Eine Person, die befugt ist, vor dem nationalen Amt, bei dem 

die Anmeldung eingereicht wird, oder, wenn die internationale 
Anmeldung beim Internationalen Büro eingereicht wird, in 
bezug auf die internationale Anmeldung vor dem Internatio-
nalen Büro als Anmeldeamt aufzutreten, kann vom Anmelder 
als Anwalt zu seiner Vertretung vor dem Anmeldeamt, dem 
Internationalen Büro, der Internationalen Recherchenbehörde 
und der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörde bestellt werden. 

b) Eine Person, die befugt ist, vor dem nationalen Amt oder der 
zwischenstaatlichen Organisation aufzutreten, die als Interna-
tionale Recherchenbehörde handelt, kann vom Anmelder als 
Anwalt zu seiner Vertretung speziell vor dieser Behörde be-
stellt werden. 

c) Eine Person, die befugt ist, vor dem nationalen Amt oder der 
zwischenstaatlichen Organisation aufzutreten, die als mit der 
internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde han-
delt, kann vom Anmelder als Anwalt zu seiner Vertretung 
speziell vor dieser Behörde bestellt werden. 

d) Ein nach Abs. a bestellter Anwalt kann, sofern in dem Schrift-
stück, in dem er bestellt wird, nichts anderes angegeben ist, einen 
oder mehrere Unteranwälte bestellen zur Vertretung des An-
melders: 
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i) vor dem Anmeldeamt, dem Internationalen Büro, der In-
ternationalen Recherchenbehörde und der mit der interna-
tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde, sofern 
die so bestellten Personen befugt sind, vor dem nationalen 
Amt, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht 
worden ist, oder in bezug auf die internationale Anmel-
dung vor dem Internationalen Büro als Anmeldeamt auf-
zutreten; 

ii) speziell vor der Internationalen Recherchenbehörde oder 
der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftrag-
ten Behörde, sofern die so bestellten Personen befugt sind, 
vor dem nationalen Amt oder der zwischenstaatlichen Or-
ganisation aufzutreten, die als Internationale Recherchen-
behörde oder als mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde handelt. 

90.2 Gemeinsamer Vertreter 
a) Haben zwei oder mehr Anmelder keinen Anwalt zur gemein-

samen Vertretung nach Regel 90.1 Abs. a ("gemeinsamer An-
walt") bestellt, so kann einer der nach Art. 9 zur Einreichung 
einer internationalen Anmeldung berechtigten Anmelder von 
den übrigen Anmeldern als ihr gemeinsamer Vertreter bestellt 
werden. 

b) Haben zwei oder mehr Anmelder keinen gemeinsamen An-
walt nach Regel 90.1 Abs. a oder keinen gemeinsamen Vertre-
ter nach Abs. a bestellt, so gilt der im Antrag zuerst genannte 
Anmelder, der nach Regel 19.1 zur Einreichung einer interna-
tionalen Anmeldung beim Anmeldeamt berechtigt ist, als ge-
meinsamer Vertreter aller Anmelder. 

90.3 Wirkungen von Handlungen, die durch Anwälte und gemeinsame 
Vertreter oder diesen gegenüber vorgenommen werden 
a) Eine von einem Anwalt oder ihm gegenüber vorgenommene 

Handlung hat die gleiche Wirkung wie eine von dem oder den 
Anmeldern oder ihm/ihnen gegenüber vorgenommene Hand-
lung. 

b) Vertreten zwei oder mehr Anwälte den- oder dieselben An-
melder, so hat eine von einem dieser Anwälte oder ihm gegen-
über vorgenommene Handlung die gleiche Wirkung wie eine 
von diesem oder diesen Anmeldern oder ihm/ihnen gegenüber 
vorgenommene Handlung. 
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c) Vorbehaltlich Regel 90bis.5 Abs. a Satz 2 hat eine von einem 
gemeinsamen Vertreter oder dessen Anwalt oder ihm gegen-
über vorgenommene Handlung die gleiche Wirkung wie eine 
von allen Anmeldern oder ihnen gegenüber vorgenommene 
Handlung. 

90.4 Bestellung eines Anwalts oder gemeinsamen Vertreters 
a) Ein Anwalt ist vom Anmelder durch Unterzeichnung des An-

trags, des Antrags auf internationale vorläufige Prüfung oder 
einer gesonderten Vollmacht zu bestellen. Die Bestellung eines 
gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen Vertreters erfolgt 
bei zwei oder mehr Anmeldern durch jeden Anmelder und 
zwar wahlweise durch Unterzeichnung des Antrags, des An-
trags auf internationale vorläufige Prüfung oder einer geson-
derten Vollmacht. 

b) Vorbehaltlich Regel 90.5 ist eine gesonderte Vollmacht entwe-
der beim Anmeldeamt oder Internationalen Büro einzurei-
chen; wird jedoch mit der Vollmacht ein Anwalt nach Regel 
90.1 Abs. b, c oder d Ziff. ii bestellt, so ist sie bei der Internatio-
nalen Recherchenbehörde oder der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde einzureichen. 

c) Ist die gesonderte Vollmacht nicht unterzeichnet, fehlt sie oder 
entspricht die Angabe des Namens oder der Anschrift des 
Vertreters nicht der Regel 4.4, so gilt die Vollmacht bis zur 
Behebung dieses Mangels als nicht erteilt. 

d) Vorbehaltlich des Abs. e kann jedes Anmeldeamt, jede Inter-
nationale Recherchenbehörde, jede mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde und das Internatio-
nale Büro auf das Erfordernis nach Abs. b verzichten, wonach 
bei ihm beziehungsweise bei ihr eine gesonderte Vollmacht 
einzureichen ist; in diesem Fall ist Abs. c nicht anzuwenden. 

e) Reicht der Anwalt oder der gemeinsame Vertreter eine Zu-
rücknahmeerklärung gemäss den Regeln 90bis.1 bis 90bis.4 ein, 
so wird nicht gemäss Abs. d auf das Erfordernis nach Abs. b 
verzichtet, wonach eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist. 

90.5 Allgemeine Vollmacht 
a) In bezug auf eine bestimmte internationale Anmeldung kann 

ein Anwalt dadurch bestellt werden, dass im Antrag, im An-
trag auf internationale vorläufige Prüfung oder in einer geson-
derten Mitteilung auf eine bereits vorhandene gesonderte Voll-
macht, in der dieser Anwalt zur Vertretung des Anmelders für 
alle internationalen Anmeldungen dieses Anmelders bestellt 
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worden ist (d.h. eine "allgemeine Vollmacht"), Bezug genom-
men wird, sofern 
i) die allgemeine Vollmacht nach Abs. b hinterlegt worden 

ist und 
ii) eine Abschrift davon dem Antrag, dem Antrag auf inter-

nationale vorläufige Prüfung oder der gesonderten Mit-
teilung beigefügt ist. Diese Abschrift muss nicht unter-
zeichnet sein. 

b) Die allgemeine Vollmacht ist beim Anmeldeamt zu hinterle-
gen; wird jedoch mit der Vollmacht ein Anwalt nach Regel 
90.1 Abs. b, c oder d Ziff. ii bestellt, so ist sie bei der Internatio-
nalen Recherchenbehörde oder der mit der internationalen 
vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde zu hinterlegen. 

c) Jedes Anmeldeamt, jede Internationale Recherchenbehörde 
und jede mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragte Behörde kann von der Einhaltung des Abs. a Ziff. ii ab-
sehen, wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem 
Antrag, dem Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder 
der gesonderten Mitteilung beigefügt sein muss. 

d) Reicht der Anwalt beim Anmeldeamt, bei der Internationalen 
Recherchenbehörde oder bei der mit der internationalen vor-
läufigen Prüfung beauftragten Behörde eine Zurücknahmeer-
klärung nach Regel 90bis.1 bis 90bis.4 ein, so ist diesem Amt oder 
dieser Behörde ungeachtet des Abs. c eine Abschrift der allge-
meinen Vollmacht vorzulegen. 

90.6 Widerruf und Verzicht 
a) Die Bestellung eines Anwalts oder gemeinsamen Vertreters 

kann von den Personen, die die Bestellung vorgenommen ha-
ben, oder von ihren Rechtsnachfolgern widerrufen werden; in 
diesem Fall gilt die Bestellung eines Unteranwalts nach Regel 
90.1 Abs. d ebenfalls als widerrufen. Die Bestellung eines Un-
teranwalts nach Regel 90.1 Abs. d kann auch vom Anmelder 
widerrufen werden. 

b) Die Bestellung eines Anwalts nach Regel 90.1 Abs. a hat, so-
fern nichts anderes angegeben ist, die Wirkung eines Wider-
rufs der nach dieser Regel vorgenommenen früheren Bestel-
lung eines Anwalts. 

c) Die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters hat, sofern nichts 
anderes angegeben ist, die Wirkung eines Widerrufs der frühe-
ren Bestellung eines gemeinsamen Vertreters. 
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d) Ein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter kann durch eine von 
ihm unterzeichnete Mitteilung auf seine Bestellung verzichten. 

e) Regel 90.4 Abs. b und c gilt entsprechend für ein Schriftstück, 
das einen Widerruf oder einen Verzicht nach dieser Regel ent-
hält. 

Regel 90bis 

Zurücknahmen 

90bis.1 Zurücknahme der internationalen Anmeldung 
a) Der Anmelder kann die internationale Anmeldung vor Ablauf 

von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit zurück-
nehmen. 

b) Die Zurücknahme wird mit Eingang einer wahlweise an das 
Internationale Büro, das Anmeldeamt oder, wenn Art. 39 Abs. 1 
anwendbar ist, die mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörde gerichteten Erklärung des Anmelders 
wirksam. 

c) Die internationale Veröffentlichung der internationalen An-
meldung unterbleibt, wenn die vom Anmelder übersandte oder 
durch das Anmeldeamt oder die mit der internationalen vor-
läufigen Prüfung beauftragte Behörde übermittelte Zurück-
nahmeerklärung beim Internationalen Büro vor Abschluss der 
technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentli-
chung eingeht. 

90bis.2 Zurücknahme von Bestimmungen 
a) Der Anmelder kann die Bestimmung eines Bestimmungsstaats 

vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit 
zurücknehmen. Die Zurücknahme der Bestimmung eines aus-
gewählten Staats bewirkt die Zurücknahme der entsprechen-
den Auswahlerklärung nach Regel 90bis.4. 

b) Ist ein Staat zur Erlangung sowohl eines nationalen als auch 
eines regionalen Patents bestimmt worden, so gilt die Zurück-
nahme der Bestimmung dieses Staats nur als Zurücknahme der 
Bestimmung für ein nationales Patent, sofern nichts anderes 
angegeben ist. 

c) Die Zurücknahme der Bestimmungen aller Bestimmungsstaa-
ten gilt als Zurücknahme der internationalen Anmeldung nach 
Regel 90bis.l. 



170 

d) Die Zurücknahme wird mit Eingang einer wahlweise an das 
Internationale Büro, das Anmeldeamt oder, wenn Art. 39 Abs. 1 
anwendbar ist, an die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde gerichteten Erklärung des Anmel-
ders wirksam. 

e) Die internationale Veröffentlichung der Bestimmung unter-
bleibt, wenn die vom Anmelder übersandte oder durch das 
Anmeldeamt oder die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde übermittelte Zurücknahmeerklärung 
beim Internationalen Büro vor Abschluss der technischen 
Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung ein-
geht. 

90bis.3 Zurücknahme von Prioritätsansprüchen 
a) Der Anmelder kann eine nach Art. 8 Abs. 1 in der internatio-

nalen Anmeldung in Anspruch genommene Priorität vor Ab-
lauf von 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit zu-
rücknehmen. 

b) Enthält die internationale Anmeldung mehr als einen Priori-
tätsanspruch, so kann der Anmelder das in Abs. a vorgesehene 
Recht für einen, mehrere oder für alle Prioritätsansprüche 
ausüben. 

c) Die Zurücknahme wird mit Eingang einer wahlweise an das 
Internationale Büro, das Anmeldeamt oder, wenn Art. 39 Abs. 1 
anwendbar ist, an die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde gerichteten Erklärung des Anmel-
ders wirksam. 

d) Führt die Zurücknahme eines Prioritätsanspruchs zu einer 
Änderung des Prioritätsdatums, so wird eine aufgrund des ur-
sprünglichen Prioritätsdatums berechnete und noch nicht ab-
gelaufene Frist vorbehaltlich Abs. e nach dem geänderten Prio-
ritätsdatum berechnet. 

e) Im Falle der Frist nach Art. 21 Abs. 2 Bst. a kann das Interna-
tionale Büro die internationale Veröffentlichung dennoch auf 
der Grundlage der nach dem ursprünglichen Prioritätsdatum 
berechneten Frist vornehmen, wenn die vom Anmelder über-
sandte oder durch das Anmeldeamt oder die mit der internatio-
nalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde übermittelte 
Zurücknahmeerklärung beim Internationalen Büro nach Ab-
schluss der technischen Vorbereitungen für die internationale 
Veröffentlichung eingeht. 
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90bis.4 Zurücknahme des Antrags oder von Auswahlerklärungen 
a) Der Anmelder kann den Antrag auf internationale vorläufige 

Prüfung, eine oder alle Auswahlerklärungen vor Ablauf von 
30 Monaten seit dem Prioritätsdatum jederzeit zurücknehmen. 

b) Die Zurücknahme wird mit Eingang der vom Anmelder an das 
Internationale Büro gerichteten Erklärung wirksam. 

c) Reicht der Anmelder die Zurücknahmeerklärung bei der mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde 
ein, so vermerkt diese das Eingangsdatum auf der Erklärung 
und leitet sie unverzüglich an das Internationale Büro weiter. 
Die Erklärung gilt als an dem so vermerkten Eingangsdatum 
beim Internationalen Büro eingereicht. 

90bis.5 Unterschrift 
a) Eine Zurücknahmeerklärung nach den Regeln 90bis.l bis 90bis.4 

ist vorbehaltlich des Abs. b vom Anmelder oder bei zwei oder 
mehr Anmeldern von ihnen allen zu unterzeichnen. Ein An-
melder, der als gemeinsamer Vertreter nach Regel 90.2 Abs. b 
gilt, ist vorbehaltlich des Abs. b nicht berechtigt, eine solche 
Erklärung für die anderen Anmelder zu unterzeichnen. 

b) Reichen zwei oder mehr Anmelder eine internationale Anmel-
dung ein, in der ein Staat bestimmt ist, dessen nationales Recht 
die Einreichung von nationalen Anmeldungen durch den Er-
finder vorschreibt, und konnte ein Anmelder für diesen Be-
stimmungsstaat, der Erfinder ist, trotz Anwendung gebühren-
der Sorgfalt nicht aufgefunden oder erreicht werden, so muss 
eine Zurücknahmeerklärung nach den Regeln 90bis.1 bis 90bis.4 
von diesem Anmelder ("dem betreffenden Anmelder") nicht 
unterzeichnet werden, wenn sie von wenigstens einem Anmel-
der unterzeichnet ist und 
i) eine Erklärung vorgelegt wird, die dem Anmeldeamt, 

dem Internationalen Büro oder der mit der internationa-
len vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde eine aus-
reichende Begründung für das Fehlen der Unterschrift 
des betreffenden Anmelders gibt, oder 

ii) im Falle einer Zurücknahmeerklärung nach den Regeln 
90bis.1 Abs. b, 90bis.2 Abs. d oder 90bis.3 Abs. c der betref-
fende Anmelder zwar den Antrag nicht unterzeichnet 
hat, die Erfordernisse der Regel 4.15 Abs. b jedoch erfüllt 
waren, oder 
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iii) im Falle einer Zurücknahmeerklärung nach Regel 90bis.4 
Abs. b der betreffende Anmelder zwar den Antrag auf in-
ternationale vorläufige Prüfung nicht unterzeichnet hat, 
die Erfordernisse der Regel 53.8 Abs. b jedoch erfüllt wa-
ren. 

90bis.6 Wirkung der Zurücknahme 
a) Die nach Regel 90bis erfolgte Zurücknahme der internationalen 

Anmeldung, einer Bestimmung, eines Prioritätsanspruchs, des 
Antrags oder einer Auswahlerklärung hat keine Wirkung für 
ein Bestimmungsamt oder ausgewähltes Amt, in dem die Be-
arbeitung oder Prüfung der internationalen Anmeldung nach 
Art. 23 Abs. 2 oder Art. 40 Abs. 2 bereits begonnen hat. 

b) Wird die internationale Anmeldung nach Regel 90bis.1 zurück-
genommen, so wird die internationale Bearbeitung der inter-
nationalen Anmeldung eingestellt. 

c) Werden der Antrag auf internationale vorläufige Prüfung oder 
alle Auswahlerklärungen nach Regel 90bis.4 zurückgenommen, 
so wird die Bearbeitung der internationalen Anmeldung durch 
die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde eingestellt. 

90bis.7 Regelung nach Art. 37 Abs. 4 Bst. b 
a) Ein Vertragsstaat, dessen nationales Recht die in Art. 37 Abs. 4 

Bst. b, 2. Halbsatz, umschriebene Regelung enthält, unterrich-
tet das Internationale Büro schriftlich hiervon. 

b) Die Mitteilung nach Abs. a wird vom Internationalen Büro 
unverzüglich im Blatt veröffentlicht und ist für internationale 
Anmeldungen wirksam, die später als einen Monat nach dem 
Datum dieser Veröffentlichung eingereicht werden. 

Regel 91 

Berichtigung offensichtlicher Fehler in der internationalen Anmeldung 
und in anderen Schriftstücken 

91.1 Berichtigung offensichtlicher Fehler 
a) Auf Antrag des Anmelders kann ein in der internationalen An-

meldung oder in einem anderen vom Anmelder eingereichten 
Schriftstücken enthaltener offensichtlicher Fehler nach dieser 
Regel berichtigt werden. 
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b) Die Berichtigung eines Fehlers bedarf der Zustimmung der 
"zuständigen Behörde", nämlich 
i) im Falle eines Fehlers im Antragsformblatt der internatio-

nalen Anmeldung oder in einer Berichtigung desselben - 
des Anmeldeamts; 

ii) im Falle eines Fehlers in der Beschreibung, den Ansprü-
chen oder den Zeichnungen oder in einer Berichtigung 
derselben, sofern die mit der internationalen vorläufigen 
Prüfung beauftragte Behörde nicht nach Ziff. iii zustän-
dig ist - der internationalen Recherchenbehörde; 

iii) im Falle eines Fehlers in der Beschreibung, den Ansprü-
chen oder den Zeichnungen oder in einer Berichtigung 
derselben, oder in einer Änderung nach Art. 19 oder 34, 
wenn ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung 
gestellt und nicht zurückgenommen wurde und das Da-
tum, an dem die internationale vorläufige Prüfung nach 
Regel 69.1 beginnen muss, abgelaufen ist - der mit der in-
ternationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde; 

iv) im Falle eines Fehlers in einem Schriftstück, das nicht un-
ter den Ziff. i bis iii genannt ist und beim Anmeldeamt, 
bei der internationalen Recherchenbehörde, bei der mit 
der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Be-
hörde oder beim Internationalen Büro eingereicht wurde, 
unter Ausschluss eines Fehlers in der Zusammenfassung 
oder in einer Änderung nach Art. 19 - dieses Amtes, der 
Behörde bzw. des Büros. 

c) Die zuständige Behörde stimmt der Berichtigung eines Fehlers 
nach dieser Regel nur dann zu, wenn es für die zuständige Be-
hörde offensichtlich ist, dass am nach Abs. f anwendbaren Da-
tum etwas anderes beabsichtigt war als das, was im betreffen-
den Schriftstück enthalten ist, und dass nichts anderes beab-
sichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung vorgeschlagen 
wird. 

d) Im Falle eines Fehlers in der Beschreibung, den Ansprüchen 
oder den Zeichnungen oder in einer Berichtigung oder Ände-
rung derselben berücksichtigt die zuständige Behörde für die 
Zwecke des Abs. c nur den Inhalt der Beschreibung, der An-
sprüche und der Zeichnungen, und gegebenenfalls die betref-
fende Berichtigung oder Änderung. 
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e) Im Falle eines Fehlers im Antragsformblatt der internationalen 
Anmeldung oder in einer Berichtigung desselben oder in einem 
in Abs. b Ziff. iv genannten Schriftstück berücksichtigt die zu-
ständige Behörde für die Zwecke des Abs. c nur den Inhalt der 
internationalen Anmeldung selbst sowie gegebenenfalls den 
Inhalt der betreffenden Berichtigung oder des in Abs. b Ziff. iv 
genannten Schriftstücks, zusammen mit jedem anderen mit 
dem Antrag, der Berichtigung bzw. dem Schriftstück einge-
reichten Schriftstück, jedem Prioritätsbeleg betreffend die in-
ternationale Anmeldung, der der Behörde nach Massgabe der 
Verwaltungsvorschriften zur Verfügung steht, und jedem an-
deren Schriftstück, das sich am nach Abs. f anwendbaren Da-
tum in der Akte der internationalen Anmeldung der Behörde 
befindet. 

f) Das für die Zwecke der Abs. c und e anwendbare Datum ist 
i) im Falle eines Fehlers in einem Teil der internationalen 

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung - 
das internationale Anmeldedatum; 

ii) im Falle eines Fehlers in einem anderen Schriftstück als in 
der internationalen Anmeldung in der ursprünglich ein-
gereichten Fassung, einschliesslich eines Fehlers in einer 
Berichtigung oder Änderung der internationalen Anmel-
dung - das Datum, an dem dieses Schriftstück eingereicht 
worden ist. 

g) Ein Fehler ist nach dieser Regel nicht berichtigungsfähig, wenn 
i) der Fehler darin besteht, dass ein oder mehrere ganze in 

Art. 3 Abs. 2 genannte Bestandteile oder eine oder meh-
rere Blätter der internationalen Anmeldung fehlen, 

ii) sich der Fehler in der Zusammenfassung befindet, 
iii) sich der Fehler in einer Änderung nach Art. 19 befindet, 

es sei denn, die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde ist die für die Zustimmung zur 
Berichtigung eines solchen Fehlers nach Abs. b Ziff. iii 
zuständige Behörde, oder 

iv) sich der Fehler in einem Prioritätsanspruch oder in einer 
Mitteilung über die Berichtigung oder Hinzufügung eines 
Prioritätsanspruchs nach Regel 26bis.1 Abs. a befindet und 
die Berichtigung des Fehlers zu einer Änderung des Prio-
ritätsdatums führen würde, mit der Massgabe, dass dieser 
Absatz keinen Einfluss auf die Geltung der Regeln 20.4, 
20.5, 26bis und 38.3 hat. 
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h) Findet das Anmeldeamt, die internationale Recherchenbehörde, 
die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte 
Behörde oder das Internationale Büro in der internationalen 
Anmeldung oder in einem anderen Schriftstück einen dem An-
schein nach berichtigungsfähigen offensichtlichen Fehler, so 
kann dieses Amt, diese Behörde bzw. das Internationale Büro 
den Anmelder auffordern, einen Antrag auf Berichtigung nach 
dieser Regel zu stellen. 

91.2 Anträge auf Berichtigung 
Ein Antrag auf Berichtigung nach Regel 91.1 muss bei der zustän-
digen Behörde innerhalb einer Frist von 26 Monaten seit dem Prio-
ritätsdatum gestellt werden. Der Antrag muss den zu berichtigen-
den Fehler und die vorgeschlagene Berichtigung im einzelnen dar-
legen und kann auf Wunsch des Anmelders eine kurze Erläute-
rung enthalten. Die Regel 26.4 findet auf die Art und Weise, wie 
die vorgeschlagene Berichtigung anzugeben ist, entsprechend 
Anwendung. 

91.3 Zustimmung zu und Wirkung von Berichtigungen 
a) Die zuständige Behörde entscheidet unverzüglich darüber, ob 

sie einer Berichtigung nach Regel 91.1 zustimmt oder die Zu-
stimmung verweigert, und unterrichtet den Anmelder und das 
Internationale Büro unverzüglich über die Zustimmung oder 
die Verweigerung der Zustimmung und, im Fall einer Verwei-
gerung, über die Gründe. Das Internationale Büro verfährt 
nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften und unterrichtet, 
soweit erforderlich, das Anmeldeamt, die internationale Re-
cherchenbehörde, die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde, die Bestimmungsämter und die aus-
gewählten Ämter über die Zustimmung oder die Verweige-
rung der Zustimmung. 

b) Im Falle der Zustimmung zur Berichtigung eines offensichtli-
chen Fehlers nach Regel 91.1 wird das betreffende Schriftstück 
nach Massgabe der Verwaltungsvorschriften berichtigt. 

c) Wurde der Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers zuge-
stimmt, so wird diese wirksam: 
i) im Falle eines Fehlers in der internationalen Anmeldung 

in der ursprünglichen Fassung, ab dem internationalen 
Anmeldedatum; 
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ii) im Falle eines Fehlers in einem anderen Schriftstück als 
der internationalen Anmeldung in der ursprünglich ein-
gereichten Fassung, einschliesslich eines Fehlers in einer 
Berichtigung oder Änderung der internationalen Anmel-
dung, ab dem Datum, an dem dieses Schriftstück einge-
reicht wurde. 

d) Verweigert die zuständige Behörde die Zustimmung zur Be-
richtigung nach Regel 91.1, so veröffentlicht das Internationale 
Büro auf Antrag des Anmelders, der innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten ab dem Datum der Verweigerung der Zustim-
mung an das Internationale Büro zu senden ist, und vorbehalt-
lich der Entrichtung einer besonderen Gebühr, deren Höhe in 
den Verwaltungsvorschriften festgesetzt wird, den Antrag auf 
Berichtigung, die Gründe für die Verweigerung durch die Be-
hörde sowie gegebenenfalls jede weitere durch den Anmelder 
eingereichte kurze Stellungnahme, sofern möglich, zusammen 
mit der internationalen Anmeldung. Eine Kopie des Antrags, 
der Begründung und gegebenenfalls der Stellungnahme wird, 
wenn möglich, in die Übermittlung nach Art. 20 aufgenom-
men, sofern die internationale Anmeldung aufgrund des Art. 64 
Abs. 3 nicht veröffentlicht wird. 

e) Die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers muss von einem 
Bestimmungsamt, das mit der Bearbeitung oder Prüfung der 
internationalen Anmeldung bereits vor dem Datum begonnen 
hat, an dem dieses Amt nach Regel 91.3 Abs. a durch die zu-
ständige Behörde von der Zustimmung durch die zuständige 
Behörde zur Berichtigung unterrichtet wurde, nicht berück-
sichtigen werden. 

f) Ein Bestimmungsamt kann eine Berichtigung, der nach Regel 
91.1 zugestimmt wurde, nur dann unberücksichtigt lassen, 
wenn es feststellt, dass es, wäre es die zuständige Behörde ge-
wesen, dieser Berichtigung nach Regel 91.1 nicht zugestimmt 
hätte, mit der Massgabe, dass ein Bestimmungsamt eine Be-
richtigung, der nach Regel 91.1 zugestimmt wurde, nicht un-
berücksichtigt lassen darf, ohne dem Anmelder vorher inner-
halb einer den Umständen nach angemessenen Frist die Gele-
genheit zu geben, zu dieser Absicht Stellung zu nehmen. 
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Regel 92 

Schriftverkehr 

92.1 Erfordernis von Begleitschreiben und Unterschriften 
a) Jedem vom Anmelder im Verlauf des internationalen Verfah-

rens gemäss dem Vertrag und dieser Ausführungsordnung über-
mittelten Schriftstück, ausgenommen die internationale An-
meldung selbst, ist, wenn es nicht selbst die Form eines 
Schreibens hat, ein Begleitschreiben beizufügen, in dem die in-
ternationale Anmeldung zu bezeichnen ist, auf die sich das 
Schriftstück bezieht. Das Begleitschreiben ist vom Anmelder 
zu unterzeichnen. 

b) Sind die Erfordernisse des Abs. a nicht erfüllt, so wird der 
Anmelder hiervon unterrichtet und aufgefordert, das Ver-
säumnis innerhalb einer in der Aufforderung festgesetzten 
Frist nachzuholen. Die festgesetzte Frist hat den Umständen 
nach angemessen zu sein; auch wenn die festgesetzte Frist spä-
ter abläuft als die für die Einreichung des Schriftstücks mass-
gebende Frist (oder diese Frist bereits abgelaufen ist), darf sie 
jedoch nicht weniger als zehn Tage und nicht mehr als einen 
Monat seit der Absendung der Aufforderung betragen. Wird 
das Versäumnis innerhalb der in der Aufforderung festgesetz-
ten Frist nachgeholt, so bleibt das Versäumnis ausser Betracht; 
andernfalls wird der Anmelder davon unterrichtet, dass das 
Schriftstück unberücksichtigt bleibt. 

c) Waren die Erfordernisse des Abs. a nicht erfüllt, ist das 
Schriftstück jedoch im internationalen Verfahren berücksich-
tigt worden, so bleibt die Nichterfüllung ausser Betracht. 

92.2 Sprachen 
a) Vorbehaltlich der Regeln 55.1 und 66.9 sowie Abs. b ist ein 

vom Anmelder bei der Internationalen Recherchenbehörde 
oder der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauf-
tragten Behörde eingereichtes Schreiben oder Schriftstück in 
derselben Sprache abzufassen wie die zugehörige internationale 
Anmeldung. Ist jedoch eine Übersetzung der internationalen 
Anmeldung nach Regel 23.1 Abs. b übermittelt oder nach Re-
gel 55.2 eingereicht worden, so ist die Sprache der Überset-
zung zu verwenden. 
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b) Jedes Schreiben des Anmelders an die Internationale Recher-
chenbehörde oder die mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung beauftragte Behörde kann in einer anderen Sprache als 
der Sprache der internationalen Anmeldung abgefasst sein, 
wenn diese Behörde den Gebrauch der anderen Sprache zuge-
lassen hat. 

c) [Gestrichen] 
d) Jedes Schreiben des Anmelders an das Internationale Büro 

wird in englischer oder französischer Sprache abgefasst. 
e) Jedes Schreiben oder jede Mitteilung des Internationalen Bü-

ros an den Anmelder oder an ein nationales Amt wird in engli-
scher oder französischer Sprache abgefasst. 

92.3 Postversand durch nationale Ämter oder zwischenstaatliche Or-
ganisationen 
Ein Schriftstück oder Schreiben, das von einem nationalen Amt 
oder einer zwischenstaatlichen Organisation abgesandt oder über-
mittelt wird und ein Ereignis darstellt, das den Lauf einer im Ver-
trag oder dieser Ausführungsordnung vorgesehenen Frist in Gang 
setzt, ist als Luftpostsendung aufzugeben; der Versand kann je-
doch mit normaler Post erfolgen, wenn solche Sendungen regel-
mässig zwei Tage nach der Aufgabe beim Empfänger eingehen 
oder ein Luftpostdienst nicht zur Verfügung steht. 

92.4 Benutzung des Telegrafen, Fernschreibers, Telefaxgeräts usw. 
a) Unbeschadet der Regeln 11.14 und 92.1 Abs. a und vorbehalt-

lich des Abs. h können die Unterlagen der internationalen 
Anmeldung und alle sie betreffenden späteren Schriftstücke 
oder Schreiben, soweit möglich, mittels Telegraf, Fernschrei-
ber, Telefax oder ähnlicher Einrichtungen zur Nachrichten-
übermittlung, die zur Einreichung eines gedruckten oder ge-
schriebenen Schriftstücks führen, übermittelt werden. 

b) Eine Unterschrift auf einem durch Telefax übermittelten 
Schriftstück wird für die Zwecke des Vertrags und dieser Aus-
führungsordnung als ordnungsgemässe Unterschrift aner-
kannt. 

c) Hat der Anmelder versucht, ein Schriftstück mit einer der in 
Abs. a genannten Einrichtungen zu übermitteln und ist das 
übermittelte Schriftstück ganz oder teilweise unleserlich oder 
unvollständig eingegangen, so gilt es als nicht eingegangen, 
soweit es unleserlich ist oder der Übermittlungsversuch fehl-
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geschlagen ist. Das nationale Amt oder die zwischenstaatliche 
Organisation unterrichtet den Anmelder unverzüglich hiervon. 

d) Ein nationales Amt oder eine zwischenstaatliche Organisation 
kann verlangen, dass das Original eines mit den in Abs. a ge-
nannten Einrichtungen übermittelten Schriftstücks und ein 
Begleitschreiben mit Angaben über diese frühere Übermitt-
lung innerhalb von 14 Tagen seit dieser Übermittlung einge-
reicht werden, sofern dieses Erfordernis dem Internationalen 
Büro mitgeteilt worden ist und dieses Angaben hierüber im 
Blatt veröffentlicht hat. In der Mitteilung ist anzugeben, ob 
dieses Erfordernis alle oder nur bestimmte Arten von Schrift-
stücken betrifft. 

e) Versäumt der Anmelder die nach Abs. d erforderliche Einrei-
chung des Originals eines Schriftstücks, so kann das nationale 
Amt oder die zwischenstaatliche Organisation je nach Art des 
übermittelten Schriftstücks im Hinblick auf die Regeln 11 und 
26.3 
i) von der Einhaltung der Vorschrift nach Abs. d absehen 

oder 
ii) den Anmelder auffordern, das Original des übermittelten 

Schriftstücks innerhalb einer in der Aufforderung gesetz-
ten und den Umständen nach angemessenen Frist einzu-
reichen; weist jedoch das übermittelte Schriftstück Män-
gel auf oder ist daraus ersichtlich, dass das Original Män-
gel aufweist, zu deren Behebung das nationale Amt oder 
die zwischenstaatliche Organisation den Anmelder auf-
fordern kann, so kann dieses Amt oder diese Organisation 
dies zusätzlich oder an Stelle des Verfahrens nach Ziff. i 
oder ii tun. 

f) Ist die Einreichung des Originals eines Schriftstücks nach Abs. d 
nicht erforderlich, hält jedoch das nationale Amt oder die zwi-
schenstaatliche Organisation die Vorlage des Originals des ge-
nannten Schriftstücks für notwendig, so kann dieses Amt oder 
diese Organisation den Anmelder hierzu nach Abs. e Ziff. ii 
auffordern. 

g) Kommt der Anmelder einer Aufforderung nach Abs. e Ziff. ii 
oder Abs. f nicht nach und handelt es sich bei dem Schriftstück 
i) um die internationale Anmeldung, so gilt diese als zurück-

genommen und wird vom Anmeldeamt für zurückge-
nommen erklärt; 
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ii) um ein zur internationalen Anmeldung nachgereichtes 
Schriftstück, so gilt das Schriftstück als nicht eingereicht. 

h) Ein nationales Amt und eine zwischenstaatliche Organisation 
ist nicht verpflichtet, ein durch die in Abs. a genannten Ein-
richtungen übermitteltes Schriftstück entgegenzunehmen, es 
sei denn, das Amt oder die zwischenstaatliche Organisation 
hat dem Internationalen Büro mitgeteilt, dass so übermittelte 
Schriftstücke entgegengenommen werden, und das Internatio-
nale Büro Angaben hierüber im Blatt veröffentlicht hat. 

Regel 92bis 

Eintragung von Änderungen bestimmter Angaben im Antrag oder im 
Antrag auf internationale vorläufige Prüfung 

92bis.1 Eintragung von Änderungen durch das Internationale Büro 
a) Auf Antrag des Anmelders oder des Anmeldeamts vermerkt 

das Internationale Büro Änderungen folgender im Antrag oder 
im Antrag auf internationale vorläufige Prüfung enthaltener 
Angaben: 
i) Person, Name, Wohnsitz oder Sitz, Staatsangehörigkeit 

oder Anschrift des Anmelders; 
ii) Person, Name oder Anschrift des Anwalts, des gemein-

samen Vertreters oder des Erfinders. 
b) Das Internationale Büro trägt die beantragte Änderung nicht 

ein, wenn ihm der Eintragungsantrag nach Ablauf von 30 Mo-
naten ab dem Prioritätsdatum zugeht. 

Regel 93 

Aufbewahrung von Vorgängen und Akten 

93.1 Das Anmeldeamt 
Jedes Anmeldeamt bewahrt die Vorgänge über jede internationale 
Anmeldung oder vorgebliche internationale Anmeldung, ein-
schliesslich des Anmeldeamtsexemplars für eine Zeitdauer von 
mindestens zehn Jahren nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder nach dem Eingangsdatum, wenn kein internationales An-
meldedatum zuerkannt worden ist, auf. 
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93.2 Das Internationale Büro 
a) Das Internationale Büro bewahrt die Akten über jede interna-

tionale Anmeldung, einschliesslich des Aktenexemplars, für 
eine Zeitdauer von mindestens 30 Jahren nach Eingang des 
Aktenexemplars auf. 

b) Die wesentlichen Vorgänge des Internationalen Büros werden 
für eine unbeschränkte Zeitdauer aufbewahrt. 

93.3 Die Internationalen Recherchenbehörden und die mit der interna-
tionalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörden 
Jede Internationale Recherchenbehörde und jede mit der interna-
tionalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde bewahrt die 
Akten über jede ihr übermittelte internationale Anmeldung für 
eine Zeitdauer von mindestens zehn Jahren nach dem internatio-
nalen Anmeldedatum auf. 

93.4 Vervielfältigungen 
Für die Zwecke dieser Regel können Vorgänge, Exemplare und 
Akten als fotografische, elektronische oder sonstige Vervielfälti-
gungen aufbewahrt werden, vorausgesetzt, dass die Vervielfälti-
gungen so beschaffen sind, dass den Verpflichtungen zur Aufbe-
wahrung von Vorgängen, Exemplaren und Akten nach den Regeln 
93.1 bis 93.3 Genüge getan ist. 

Regel 93bis 

Art der Übermittlung von Unterlagen 

93bis.1 Übermittlung auf Antrag; Übermittlung über eine digitale Biblio-
thek 
a) Die im Vertrag, in dieser Ausführungsordnung oder in den 

Verwaltungsvorschriften vorgeschriebene Übermittlung, Zu-
stellung oder Übersendung ("Übermittlung") von internatio-
nalen Anmeldungen, Mitteilungen, Schriftstücken, Schreiben 
oder anderen Unterlagen ("Unterlagen") vom Internationalen 
Büro an ein Bestimmungsamt oder ein ausgewähltes Amt wird 
nur auf Anforderung des betreffenden Amts und zu dem von 
ihm genannten Zeitpunkt vorgenommen. Die Anforderung 
kann sich auf einzeln angegebene Unterlagen oder auf eine an-
gegebene Art beziehungsweise Arten von Unterlagen beziehen. 
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b) Eine Übermittlung nach Abs. a gilt, wenn das Internationale 
Büro und das betreffende Bestimmungsamt oder das betref-
fende ausgewählte Amt dies miteinander vereinbart haben, als 
zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem das Internationale Büro 
dem Amt die Unterlage in elektronischer Form nach Massgabe 
der Verwaltungsvorschriften in einer digitalen Bibliothek zur 
Verfügung stellt, aus der dieses Amt berechtigt ist, die Unter-
lage abzurufen. 

Regel 94 

Akteneinsicht 

94.1 Akteneinsicht beim Internationalen Büro 
a) Auf Antrag des Anmelders oder einer von ihm bevollmächtig-

ten Person erteilt das Internationale Büro, gegen Erstattung 
der entstehenden Kosten, Kopien von allen in seiner Akte be-
findlichen Schriftstücken. 

b) Vorbehaltlich des Art. 38 und der Regel 44ter.1 erteilt das In-
ternationale Büro nach der internationalen Veröffentlichung 
der internationalen Anmeldung jedermann auf Antrag, gegen 
Erstattung der entstehenden Kosten, Kopien von allen in sei-
ner Akte befindlichen Schriftstücken. 

c) Auf Antrag eines ausgewählten Amts stellt das Internationale 
Büro im Namen dieses Amtes Kopien des internationalen vor-
läufigen Prüfungsberichts nach Abs. b zur Verfügung. Das In-
ternationale Büro veröffentlicht die Einzelheiten eines solchen 
Antrags unverzüglich im Blatt. 

94.2 Akteneinsicht bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragten Behörde 
Auf Antrag des Anmelders, jeder von ihm bevollmächtigten Per-
son oder - nach Erstellung des internationalen vorläufigen Prü-
fungsberichts - jeden ausgewählten Amts erteilt die mit der inter-
nationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde, gegen Er-
stattung der entstehenden Kosten, Kopien von allen in ihrer Akte 
befindlichen Schriftstücken. 

94.3 Akteneinsicht beim ausgewählten Amt 
Gestattet das vom ausgewählten Amt anzuwendende nationale 
Recht Dritten Einsicht in die Akte einer nationalen Anmeldung, 
so kann dieses Amt - jedoch nicht vor der internationalen Veröf-
fentlichung der internationalen Anmeldung - in dem nach dem 
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nationalen Recht für die nationale Akteneinsicht vorgesehenen 
Umfang in alle zu einer internationalen Anmeldung gehörigen 
und in der Akte befindlichen Schriftstücke sowie in diejenigen 
Schriftstücke Einsicht gewähren, die sich auf die internationale 
vorläufige Prüfung beziehen. Die Ausstellung von Kopien von 
Schriftstücken kann von der Erstattung der entstehenden Kosten 
abhängig gemacht werden. 

Regel 95 

Vorlage von Übersetzungen 

95.1 Kopien der Übersetzungen 
a) Jedes Bestimmungsamt oder ausgewählte Amt übersendet dem 

Internationalen Büro auf dessen Antrag eine Kopie der bei 
ihm vom Anmelder eingereichten Übersetzung der internatio-
nalen Anmeldung. 

b) Auf Antrag und gegen Kostenerstattung übersendet das Inter-
nationale Büro Kopien der nach Abs. a erhaltenen Überset-
zungen an jedermann. 

Regel 96 

Gebührenverzeichnis 

96.1 Gebührenverzeichnis im Anhang zur Ausführungsordnung 
Die Beträge der in Regel 15 und 57 genannten Gebühren werden 
in Schweizer Währung angegeben. Sie ergeben sich aus dem Ge-
bührenverzeichnis, das im Anhang zu dieser Ausführungsord-
nung erscheint und Bestandteil hiervon ist. 
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Gebührenverzeichnis 

Gebühr Betrag 

1. Internationale Anmeldegebühr:
(Regel 15.2) 

1400 Schweizer Franken zuzüg-
lich 

15 Schweizer Franken für das 31. 
und jedes weitere Blatt der in-
ternationalen Anmeldung 

2. Bearbeitungsgebühr: 
(Regel 57.2) 

200 Schweizer Franken 

Ermässigungen 

3. Die internationale Anmeldegebühr ermässigt sich um den folgenden 
Betrag, wenn die internationale Anmeldung in einer der in den Ver-
waltungsvorschriften vorgesehenen Formen eingereicht wird: 

a) in Papierform zusammen mit 
einer Kopie in elektronischer 
Form, wenn Antrag und Zu-
sammenfassung zeichenko-
diert sind: 100 Schweizer Franken 

b) in elektronischer Form, 
wenn der Antrag nicht zei-
chenkodiert ist: 100 Schweizer Franken 

c) in elektronischer Form, 
wenn der Antrag zeichen-
kodiert ist: 200 Schweizer Franken 

d) in elektronischer Form, 
wenn Antrag, Beschreibung, 
Ansprüche und Zusammen-
fassung zeichenkodiert sind: 300 Schweizer Franken 
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4. Die internationale Anmeldegebühr (gegebenenfalls ermässigt um den 
in Nummer 3 genannten Betrag) und die Bearbeitungsgebühr ermäs-
sigen sich um 75 %, wenn die internationale Anmeldung von einem 
Anmelder eingereicht wird, der: 

a) eine natürliche Person und Staatsangehöriger eines Staates ist und 
in einem Staat seinen Wohnsitz hat, dessen nationales Pro-Kopf-
Einkommen unter 3000 US-Dollar liegt (entsprechend dem von 
den Vereinten Nationen für die Festlegung ihrer Beitragsskala für 
die in den Jahren 1995, 1996 und 1997 zu zahlenden Beiträge 
verwandten durchschnittlichen nationalen Pro-Kopf-Einkommen), 
oder 

b) unabhängig davon, ob es sich um eine natürliche Person handelt, 
Staatsangehöriger eines Staates ist und seinen Wohnsitz oder Sitz 
in einem Staat hat, der von den Vereinten Nationen als eines der 
am wenigsten entwickelten Länder eingestuft wird, 

wobei bei mehreren Anmeldern jeder die in Abs. a oder b genannten 
Kriterien erfüllen muss. 

 


